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Art. Artikel
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belasteten und eutrophierten Gebieten
AZV Gleistal Abwasserzweckverband Gleistal
BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
BfN Bundesamt für Naturschutz
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BPL Bebauungsplan
DüV Düngeverordnung
EKIS Informationssystem zu Eingriffs- und Kompensationsflächen
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-LRT Lebensraumtypen gem. FFH-Richtlinie
FIS Fachinformationssystem Naturschutz Thüringen
FMKOO Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen
FND Flächennaturdenkmal
FNP Flächennutzungsplan
GLB Geschützer Landschaftsbestandteil
GRP Gewässerrahmenplan
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
GW Grundwasser
GWK Grundwasserkörper (§ 3 Nr. 6 WHG)
GWL Grundwasserleiter
HQ 200 200-jährliches Hochwasser, Bemessungsgrundlage
i. d. R. In der Regel
i. V. m. In Verbindung mit
k. A. Keine Angaben
KULAP Kulturlandschaftsprogramm
LAWA Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LEP Landesentwicklungsprogramm
LP Landschaftsplan
LRT Lebensraumtypen
LSG Landschaftsschutzgebiet
NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.
ND Naturdenkmal
NSG Naturschutzgebiet
OBK Offenlandbiotopkartierung
o. g. Oben genannt
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OT Ortsteil
OWK Oberflächenwasserkörper (§ 3 Nr. 6 WHG)
PLV Planvorlage
PNV Potenzielle Natürliche Vegetation
PSM Pflanzenschutzmitteln
RAG Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V.
RLD Rote Liste Deutschland
RLT Rote Liste Thüringen
ROG Raumordnungsgesetz
RP Regionalplan
SB Sachbereich
SHK Saale-Holzland-Kreis
SPA Special Protection Area – Besonderes Schutzgebiet Natura 2000
SUP Strategische Umweltprüfung
Tab. Tabelle
THALIS Thüringer Altlasten-Informations-System
ThürErVO Thüringer Erosionsschutzverordnung
ThürDüV Thüringer Düngeverordnung
ThürNatG Thüringer Naturschutzgesetz
TLDA Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
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VO Verordnung
WBK Waldbiotopkartierung
WGA Wassergewinnungsanlage
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WSG Wasserschutzgebiet
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
z. B. Zum Beispiel
z. T. Zum Teil
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1 Einleitung

Anlass und Erfordernis der Planung

Anlass

Für die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen soll ein Landschaftsplan flächendeckend erstellt wer-
den. Die gesetzliche Grundlage bildet § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Für diesen An-
lass werden die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zusammengestellt, ergänzt und aktua-
lisiert. Mit dem neu aufgestellten Planwerk werden die aktuellen, digital aufbereiteten Plangrundlagen
berücksichtigt und damit ein Qualitätssprung für die Landschaftsplanung erzielt.

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren durch weiterentwickelte Gesetzgebungen zusätzliche Aspekte
im Rahmen der Landschaftsplanung zu berücksichtigen und zu bearbeiten sind. In der Zwischenzeit ha-
ben sich aufgrund von EU-Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, SUP-
Richtlinie) und geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen neue und zusätzliche Anforderungen an
die Landschaftsplanung, insbesondere auch im Bereich des Artenschutzes, ergeben.

Das vorrangige Ziel der Landschaftsplanung ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Untere
Naturschutzbehörde innerhalb des Untersuchungsgebietes. Dieses umfasst die Erfüllende Gemeinde
Bürgel / Thüringen, bestehend aus dem eigentlichen Stadtgebiet Bürgel sowie den Ortsteilen Thalbür-
gel, Gniebsdorf, Beulbar, Gerega, Ilmsdorf, Hetzdorf, Silbertal, Droschka, Göritzberg, Hohendorf,
Nischwitz, Lucka, Rodigast und Taupadel im Saale-Holzland-Kreis. Des Weiteren ist Bürgel Erfüllende
Gemeinde für die Dörfer Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und Poxdorf, welche jedoch weiterhin eigen-
ständige Gemeinden sind. Sie werden in das Untersuchungsgebiet mit aufgenommen.

Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 3.732 ha.

Bedeutung und Funktion des Landschaftsplanes

In Kapitel 2 des Bundesnaturschutzgesetzes wird die Landschaftsplanung behandelt. Im § 8 BNatSchG
wird der allgemeine Grundsatz hierzu definiert. Danach werden die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überört-
lich sowie im kommunalen Kontext, örtlich konkretisiert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung dieser Ziele dargestellt und begründet.

Gemäß § 4 ThürNatG i. V. m. § 11 BNatSchG werden Landschaftspläne als eigenständige Fachpläne
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage des Landschaftsrahmenplanes von
den Unteren Naturschutzbehörden erstellt. Er ist methodisch nach den §§ 8 ff. BNatSchG zu erarbeiten
und muss auch die Anforderungen des UVPG erfüllen.

Die Darstellungen der Landschaftspläne sind als Darstellung in die Flächennutzungspläne aufzuneh-
men, für das Verfahren gelten die Vorschriften für die Bauleitpläne. Die Landschaftspläne werden
dadurch rechtsverbindlich.
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Abwägungsgebot

Das Abwägungsgebot ist das zentrale Gebot der rechtsstaatlichen Bauleitplanung. Nach § 1 Abs. 7
BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen. Planungsgrundsätze, die in der Bauleitplanung zu berücksichti-
gen sind, ergeben sich insbesondere aus § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB, den ergänzenden Vor-
schriften zum Umweltschutz.

Die gesonderte Berücksichtigung der Umweltbelange in einem eigenen Paragrafen des Baugesetzbu-
ches verdeutlicht den Stellenwert, mit dem der Gesetzgeber den Umgang mit Grund und Boden belegt.
So soll gemäß §1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden.

Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-
lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind auch die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesna-
turschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Maß-
nahmen zum Ausgleich.

Weitere Anforderungen, die als Planungsgrundsätze oder Ziele der Bauleitplanung eingehen, stellen die
Grundsätze der Raumordnung sowie die im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und im Regionalplan
(RP) Ostthüringen enthaltenen Ziele der Raumordnung dar. Letztere unterliegen gemäß § 1 Abs. 4
BauGB nicht der Abwägung.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Abwägung ist, dass die Gemeinde das gesamte Abwägungs-
material zusammenstellt und zutreffend bewertet. Das Abwägungsmaterial wird während des Bauleit-
planverfahrens durch die Beteiligung der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange gesammelt und
ggf. durch nicht vorgetragene, aber der Gemeinde bekannte Punkte, ergänzt.

Verfahrensablauf und Beteiligungsverfahren

Die Sweco GmbH wurde am 07.07.2021 mit der Bearbeitung des Landschaftsplans Teil I beauftragt, be-
inhaltend die Leistungsphasen 1 (Klären der Aufgabenstellung) und 2 (Ermitteln der Planungsgrundla-
gen). Diese Bearbeitungsschritte wurden bis Ende November 2021 abgeschlossen.

Mit Schreiben vom 09.09.2021 erfolgte die Beauftragung des Landschaftsplans Teil II und umfasst die
Bearbeitung von Teilen der Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) sowie weitere besonderen Leistun-
gen.

Der Teil III des Landschaftsplans wurde am 08.04.2022 beauftragt. Inhalt sind die restlichen Anteile der
Leistungsphase 3 und die Leistungsphase 4 (Abgestimmte Fassung) sowie flankierend besondere Leis-
tungen zum Abschließen des Projektes (u. a. Strategische Umweltprüfung, Fotodokumentation).

Während der Bearbeitung sind verschiedene Fachbehörden und Betroffene beteiligt worden. Hervorzu-
heben sind die Beteiligung des Bauamtes der Stadt Bürgel am 20.10.2021 sowie am 17.05.2022, die
Beteiligung des Naturschutzbeirates des Saale-Holzland-Kreises am 28.03.2022 sowie des Stadtrates
der Erfüllenden Gemeinde Bürgel am 14.06.2022.
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2 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege für den jeweiligen Untersuchungsgebiet zu konkretisieren und die Erfordernisse
und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren auf-
zuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Untersuchungsgebiet auswirken kön-
nen.

Inhalte der Landschaftsplanung sind nach § 9 Abs. 2 BNatSchG die Darstellung und Begründung der
konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirklichung dienen-
den Erfordernissen und Maßnahmen.

Nach § 9 Abs. 3 BNatSchG sollen Landschaftspläne Angaben enthalten über:

 den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft,

 die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

 die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft nach
Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte,

 die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege.

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung bei Planungen und Verwaltungs-
verfahren zu berücksichtigen. Insbesondere sind sie für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit und
der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie bei der Aufstellung der Maßnahmenpro-
gramme im Sinne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) heranzuziehen. Soweit den Inhalten
der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu be-
gründen.

Der § 11 BNatSchG Abs. 1 regelt die Landschaftsplanung auf kommunaler Ebene. Darin werden die für
die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt. Die Ziele der
Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu
berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Abs. 3 BNatSchG genannten Angaben enthalten, soweit
dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen
erforderlich sind.

Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG in der Abwägung
nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Sie können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den
§§ 5 und 6 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden und sind damit verbindlich.
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3 Rechtliche Bindung und planerische Vorgaben

Rechtliche Grundlagen der Bauleitplanung

Flächennutzungsplan

Grundlage der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der je-
weils gültigen Fassung.

Umweltbericht

Im Mittelpunkt der in das Flächennutzungsplanverfahren integrierten Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4
BauGB steht der Umweltbericht, der die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine sach-
gerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde darstellt. Der Umweltbericht ist dabei Teil
der Begründung des Flächennutzungsplanes. Eine Gliederung für die erforderlichen Inhalte eines Um-
weltberichtes wird in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB vorgegeben.

Landschaftsplan

Gemäß § 4 Abs. 1 ThürNatG in Verbindung mit § 11 BNatSchG werden die örtlichen Erfordernisse und
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschafts-
plänen dargestellt. In Thüringen werden die Landschaftspläne als Fachpläne der Unteren Naturschutz-
behörden erstellt. Die in den Landschaftsplänen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen und können als Darstellungen in die Flächennutzungspläne aufgenommen werden. Durch die
Übernahme in den Flächennutzungsplan entsteht für diese Darstellungen eine Behördenverbindlichkeit.
Landschaftspläne sind rechtzeitig vor der Aufstellung von Flächennutzungsplänen zu erstellen.

Strategische Umweltprüfung des Landschaftsplanes

Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist für alle im BNatSchG aufgeführten Ebenen der Landschafts-
planung, also auch für die Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans, vgl. auch § 3 Abs.2
Nr.1 des ThürUVPG (i. V. m. Anlage 3 Nr. 1.2) vorgesehen. Die SUP wird im Zuge der Bearbeitung des
Landschaftsplans als integraler Bestandteil erarbeitet, vgl. Anhang A 1.

Übergeordnete Vorgaben

Landesentwicklungsplanung

In Thüringen ist das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP) durch das Ministerium für Bau, Landes-
entwicklung und Verkehr, Erfurt aufgestellt worden. Der Landesentwicklungsplan von 2004 ist damit er-
setzt worden. Am 05.07.2014 ist das Landesentwicklungsprogramm 2025 durch Verordnung der Lan-
desregierung in Kraft getreten (Veröffentlichung im GVBl. 04.07.2014, S. 205.ff.). Folgende Aussagen
sind darin für den Raum Bürgel von Relevanz:

 Die Stadt Bürgel ist im System der zentralen Orte als Grundzentrum klassifiziert (Karte 1 LEP).
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 Bürgel liegt am Rande des demografisch und wirtschaftlich stabilen „innerthüringer Zentralrau-
mes“ im Übergang zu dem wirtschaftlich weitgehend stabilen Raumes mit demografischen Anpas-
sungsbedarfen „Raum um die A 9 / Thüringer Vogtland“ (1.1.1 G, Karte 2 LEP). In den Orten des
Untersuchungsgebietes gab es im Zeitraum 2004 bis 20121 einen Bevölkerungsrückgang um 5%
bis 7% (Karte 1 LEP).

 Das Untersuchungsgebiet liegt östlich des Oberzentrums Jena, westlich des Mittelzentrum Eisen-
berg, nördlich des Mittelzentrums Bad Klosterlausnitz / Hermsdorf im Einfluss der landesbedeut-
samen Entwicklungskorridore A 4 sowie A 9 (4.2.1 G, Karte 3 LEP). Durch das Untersuchungsge-
biet verläuft die Bundesstraße B 7. Die Orte sind nicht an das Schienenverkehrsnetz angebun-
den.

 Entsprechend Karte 4 LEP ist die räumliche Bezugsebene für die Sicherung der Daseinsvorsorge
(2.3.1 G) eine jeweils bilaterale Ausrichtung auf das Oberzentrum Jena sowie die Mittelzentren
Eisenberg, Bad Klosterlausnitz / Hermsdorf und Stadtroda.

 Bürgel ist als Kulturerbestandort von internationaler, nationaler und thüringenweiter Bedeutung
ausgewiesen (1.2.3 Z und Kulturerbestandort K 7 auf Karte 5 LEP), der zu schützen und wirksam
zu erhalten ist.

 Der Raum Bürgel ist durch den überregionalen Radweg II-33 des Radhauptnetzes an das Rad-
touristische Landesnetz angebunden (4.5.15 G, Karte 5 LEP), welches dem Radtourismus dienen
und möglichst auch den Alltagsradverkehr aufnehmen sowie vorhandene Straßen und Wege nut-
zen soll, um die Flächeninanspruchnahme zu minimieren. Straßenbegleitende Radwege sollen
das vorhandene Radverkehrsnetz ergänzen und auch als Lückenschluss für das radtouristische
Landesnetz genutzt werden.

 Karte 10 zeigt Anteile des Untersuchungsgebietes am Freiraumverbundsystem Waldlebensräume
(6.1.1 G) und an Freiraumbereichen Landwirtschaft (6.2.2 G). Hier soll der Freiraumsicherung
bzw. der Entwicklung von zusammenhängenden Freiraumbereichen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Die
Durchgängigkeit der Waldfreiraumverbundsysteme soll verbessert werden. Damit werden die Vo-
raussetzungen für konkrete Biotopvernetzung im Sinne eines fachplanerischen Biotopverbund-
systems gebildet, die beispielsweise über zukünftige Landschaftsplanungen umgesetzt werden
können.
Das Freiraumverbundsystem Auenlebensräume (6.1.1 G) wird demgegenüber nicht berührt,
ebenso nicht die Risikobereiche Hochwassergefahr (6.4.3 G).

 Relevante Potenziale oberflächennaher Rohstoffe für das Untersuchungsgebiete sind auf
Karte 11 LEP nicht dargestellt.

Eine Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 2025 ist in Vorbereitung, der Prozess wurde
am 18.01.2022 eingeleitet, Quelle: Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm Thüringer Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft (thueringen.de) (letzter Zugriff 10.11.2022).

Regionalplan Ostthüringen 2012

Der Regionalplan Ostthüringen 2012, Quelle: http://www.regionalplanung.thueringen.de (letzter Zugriff
30.05.2022) ist mit der Bekanntgabe der Genehmigung im Thüringer Staatsanzeiger zum 18.06.2012 in
Kraft getreten. Der Sachliche Teilplan Windenergie 2020 ist mit Bekanntmachung am 21.12.2020 im
Thüringer Staatsanzeiger 51 und 52/2020 in Kraft getreten.2

1  Die Einwohnerzahl der Erfüllenden Gemeinde Bürgel ist nach Angaben auf der Internetseite des Thüringer Landesamtes für
Statistik (Thüringer Landesamt für Statistik (thueringen.de) zuletzt abgerufen am 29.07.2022) seit 2012 von 3.637 auf 3.595
Einwohner (31.12.2021) gesunken, wobei es keine kontinuierliche Entwicklung gab. Die größte Einwohnerzahl dieses Zeitrau-
mes betrug 3.702 (31.12.2017), seit 1996 sogar 4.014 (31.12.1999).

2  Pressennotiz des TMIL vom 27.11.2020: Das THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT (TMIL) hat als
oberste Landesplanungsbehörde die Vorranggebiete Windenergie des sachlichen Teilplans Windenergie der Regionalen
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Mit dem Regionalplan legt die Regionale Planungsgemeinschaft die räumliche und strukturelle Entwick-
lung der Planungsregion als Ziele und Grundsätze der Raumordnung – die allgemeinen Grundsätze der
Raumordnung in den gesetzlichen Grundlagen und die Zielsetzungen des Landesentwicklungsplanes
ausformend und ergänzend – konkretisierend fest.

Dieser regionale Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen stellt ein wesentliches Bindeglied
zwischen der Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung dar und ist damit auch ein Garant für
die Durchdringung übergeordneter, landesentwicklungspolitischer Vorgaben bis in die Ebene der kom-
munalen Planungen.

Die Legaldefinition der Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die in Inhalt und Bindungswirkung den
Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen der Raumentwicklung aufspannen, erfolgt in
§ 3 Raumordnungsgesetz (ROG):

 Ziele der Raumordnung (§ 3 Nr. 2 ROG) – verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sach-
lich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- und Regionalplanung abschließend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raumes,

 Grundsätze der Raumordnung (§ 3 Nr. 3 ROG) – allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung
und Sicherung des Raums in oder auf Grund von § 2 ROG als Vorgaben für nachfolgende Abwä-
gungs- oder Ermessensentscheidungen.

In ihrer Bindungswirkung nehmen die Ziele und Grundsätze der Raumordnung unterschiedliche Strin-
genz an (vgl. § 4 ROG):

 Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen zu beachten. Das gilt auch bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen
behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher
Stellen sowie bei Planfeststellungen und Genehmigungen mit der Rechtswirkung der Planfeststel-
lung über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des Privatrechts. Die
Beachtungspflicht gilt entsprechend bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Per-
sonen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, wenn öffentliche
Stellen an den Personen des Privatrechts mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und
Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Zusätzlich ergibt sich gemäß
§ 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für die Gemeinden bei der Bauleitplanung eine Anpassungs-
pflicht an die Ziele der Raumordnung.

 Grundsätze der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach
Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Berücksichtigungspflicht gilt
entsprechend bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privatrechts
in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, wenn öffentliche Stellen an den Personen
des Privatrechts mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit
öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Die Stadt Bürgel ist im System der zentralen Orte als Grundzentrum (Z 1-1) klassifiziert.

Zu den regional und überregional bedeutsamen Kulturdenkmalen, die das Orts- und Landschaftsbild be-
sonders prägen (G 2-7), gehört das ehemalige Kloster Thalbürgel.

Planungsgemeinschaft Ostthüringen genehmigt. Die Festlegung von Vorranggebieten Windenergie mit der Wirkung von Eig-
nungsgebieten im Regionalplan Ostthüringen, Nr. 3.2.2, Ziel Z 3-6 wurde für unwirksam erklärt (ThürOVG, Urteil vom
08.04.2014 – 1 N 676/12, bestätigt durch BVerwG, Beschluss vom 09.02.2015 – 4 BN 20/14).
Der Regionalplan Ostthüringen im Übrigen ist selbstverständlich weiterhin wirksam !
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Die Gemeinde hat zudem überörtlich bedeutsame Tourismusfunktionen (Z 4-6, G 4-27) „Natur und Ak-
tiv“ sowie „Kultur und Städte“ (historischer Stadtkern, Keramikmuseum, Töpfereien, Bürgeler Töpfer-
markt, Klosterkirche Thalbürgel, Heimatmuseum Thalbürgel, Klostermühle, Talmühle, Wander- und
Radwege, Reitwege, Trimmweg, Naturlehrpfad, Angeln), „Kultur- und Bildungstourismus. Der Ausbau
der touristischen Infrastruktur (G 4-32, G 4-36) ist hier ein generelles Ziel.

Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen (letzter Zugriff 31.05.2022)
Auszug aus der Legende:

Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012), Raumnutzungskarte
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Im Bereich des Untersuchungsgebietes bestehen folgende Vorbehalts- und Vorranggebiete aus der
Raumordnung, vgl. Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012) und folgende Tab. 1. Vorrangge-
biete für Windenergie oder Prüfflächen dafür befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, jedoch sind
Tabuzonen festgelegt, vgl. Sachlicher Teilplan Windenergie 2020.

Tab. 1: Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete (Regionalplan Ostthüringen 2012)

Vorranggebiet Freiraumsicherung

Ziel Z 4-1: Die im Regionalplan verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte be-
stimmten – Vorranggebiete Freiraumsicherung sind für die Erhaltung der schutzgutorientierten Frei-
raumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschafts-
bildes vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, so-
weit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Kategorie Name Bezeichnung
Vorranggebiete
Freiraumsicherung FS-57 Wöllmisse, Kernberge (anteilig)

FS-58 Großer Gleisberg, Jenzig, Hufeisen (anteilig)
FS-59 Alter Gleisberg (anteilig)
FS-60 Tautenburger Forst, Lombertsberg (anteilig)

FS-71 Waldecker Schlossgrund, Langes Tal, Gleistal (anteilig)
Hochwasserschutz HW-16 Gleise / Löberschütz bis Mündung in die Saale

(unmittelbar angrenzend an das Untersuchungsgebiet)
Landwirtschaftliche
Bodennutzung

LB-56 Trotz / Döllschütz / Rauschwitz (anteilig)
LB-57 Bürgel / Poxdorf / Nausnitz
LB-58 Schöngleina / Zinna / Beulbar-Ilmsdorf / Scheiditz (anteilig)

Waldmehrung WM-17 südwestlich Thalbürgel zwischen Bach aus Lucka und Zensengraben
Vorbehaltsgebiete
Freiraumsicherung fs-51 Wethautal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder

(anteilig, randlich Raum Nischwitz, Hohendorf)
fs-56 Saaleaue Jena, Gleistal, Nebentäler und strukturreiche Hänge

(anteilig)
fs-57 Gemdenbachtal, Nebentäler und strukturreiche Hänge (anteilig)
fs-58 Unteres Rodatal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende

Wälder (anteilig)
fs-59 Westliches Holzland, Zeitzgrund, Nebentäler und umgebende Wälder

(anteilig)
Hochwasserschutz hw-22 Wethau (anteilig)
Landwirtschaftliche
Bodennutzung

lb-57 Poppendorf / Mertendorf / Rockau / Hohendorf
lb-58 Bürgel / Serba / Hetzdorf
lb-59 Golmsdorf / Jenalöbnitz / Graitschen / Poxdorf

Rohstoffe k-3 Kalkstein für die Herstellung von Schotter und Splitt
Rauschwitz / West
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Die ausgewiesenen Vorranggebiete Freiraumsicherung besitzen eine herausragende Eignung und Be-
deutung für die ökologische Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Region. Sie sichern besonders
schutzwürdige und schutzbedürftige Naturraumpotenziale und sind Kernbereiche vorhandener oder zu
schaffender regionaler und überregionaler ökologischer Verbundsysteme insbesondere unter Berück-
sichtigung großer unzerschnittener Räume und der Natura-2000-Gebietskulisse (G 4-1).

Die Vorranggebiete bilden die räumliche Grundlage für einen dauerhaft funktionsfähigen Naturhaushalt
und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen. Mit der Ausweisung der Vorrangge-
biete werden gleichermaßen eine Bestandssicherung und die Sicherung von Entwicklungsoptionen mit
räumlich spezifisch definierten multiplen Zielstellungen erreicht. Nachfolgende Anstriche betreffen
gleichermaßen die Vorranggebiete FS-57 - Wöllmisse, Kernberge; FS-58 - Großer Gleisberg, Jenzig,
Hufeisen; FS-59 - Alter Gleisberg; FS-60 - Tautenburger Forst, Lombertsberg und FS-71 - Waldecker
Schlossgrund, Langes Tal, Gleistal:

 regional besonders herausgehobene ökologische Bodenfunktionen und regional seltene Böden
zu sichern (B),

 ökologisch intakte (funktionsfähige) subregionale Gewässersysteme einschließlich der von ihnen
abhängigen Feuchtgebiete und Landökosysteme sowie die nachhaltige Nutzung der regional vor-
handenen Wasserressourcen zu sichern und zu entwickeln (W),

 klimaökologische Ausgleichsfunktionen von regionaler Bedeutung für die Kaltluft- und Frischluf-
tentstehung und die Immissionsminderung zu sichern und zu entwickeln sowie geländeklimati-
sche Austauschprozesse zu fördern (K),

 regional bedeutsame Lebensräume für gefährdete oder vom Aussterben bedrohte wildlebende
Tier- und Pflanzenarten und die räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt notwendiger Funkti-
onsbeziehungen zu sichern und zu entwickeln (L),

 Waldgebiete mit regional besonders bedeutsamen ökologischen und sozioökonomischen Funktio-
nen zu sichern und zu entwickeln (Wa),

 vielfältig strukturierte, regional und subregional prägende, besonders erholungswirksame Frei-
räume der Kulturlandschaft zu sichern und zu entwickeln (KI).

Vorranggebiet Hochwasserschutz

Die natürlichen Retentionsfunktionen der Auen (…) sollen durch Fließgewässerrenaturierung sowie an-
gepasste Flächennutzung und Landbewirtschaftung erhalten bzw. wiederhergestellt werden (G 4-7).

Der ingenieurtechnische Ausbau von Gewässerläufen, Gewässerbegradigungen, die Umwandlung von
Auwäldern und Grünland in Ackerland in den Auen, die zunehmenden Flächenversiegelungen, die Aus-
deichung von Gewässerauen, die Bebauung in den Überschwemmungsgebieten, zunehmende Extrem-
wetterlagen mit Starkniederschlägen u. a. bewirkten und bewirken eine Erhöhung der Abflussspitzen
insbesondere in den Mittel- und Unterläufen der Fließgewässer und somit eine größere Hochwasserge-
fahr. Mit den genannten Maßnahmen des Hochwasser-Flächenmanagements kann die Hochwasserent-
wicklung in der Fläche der Einzugsgebiete reduziert bzw. verzögert werden.

Der Erhalt und die Wiederherstellung der natürlichen Rückhaltefunktionen der Auen sind unmittelbar
verbunden mit dem Erhalt und der Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für die ökologische
Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Fließgewässer und ihrer Talräume. Damit wird die Erreichung ei-
nes guten Zustandes aller Gewässer entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG unter-
stützt.

Das Untersuchungsgebiet hat großen Anteil am Einzugsgebiet der Gleise und mehrere Nebenbäche
entspringen hier. Das Vorranggebiet HW-16 „Gleise / Löberschütz bis Mündung in die Saale“ grenzt
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beim OT Graitschen bei Bürgel unmittelbar an die Gemeindegrenze und damit die Untersuchungsge-
bietsgrenze. Funktional ist das Untersuchungsgebiet damit von wesentlicher Bedeutung für seine Zieler-
füllung.

Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung

Ziel Z 4-3: die im Regionalplan verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte be-
stimmten - Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind für eine nachhaltige Entwicklung der
Landbewirtschaftung vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausge-
schlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Mit der Ausweisung von Vorranggebieten wird dem raumordnerischen Erfordernis entsprochen, die
Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor zu stärken und die Kulturlandschaft zu erhalten. (…) (G 4-10) Uner-
lässlich wird ihre Ausweisung auch vor dem Hintergrund des nachhaltigen Umganges mit der Naturres-
source Boden als Grundlage und Voraussetzung für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstof-
fen, die Unvermehrbarkeit des Bodens, der unabänderlichen Bindung der Landwirtschaft an die vorhan-
dene Bodenfläche.

Ein Vorbehaltsgebiet (LB-57) liegt komplett, zwei weitere (LB-56, LB-58) anteilig im Untersuchungsge-
biet. Auch daran wird die Bedeutung der Landwirtschaft für Naturhaushalt und Landschaftsbild deutlich.

Vorranggebiet Waldmehrung

Ziel 4-4: Die im RP Ostthüringen verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte
bestimmten – Vorranggebiete Waldmehrung sind für die Aufforstung und Waldsukzession vorgesehen.
Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vor-
rangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Die Vorranggebiete Waldmehrung stellen eine raumordnerisch abgestimmte Flächensicherung dar. In
ihnen ist eine Erstaufforstung oder eine gezielte Waldsukzession aus regionalplanerischer Sicht mög-
lich. Insbesondere sind folgende Aspekte relevant:

 Arrondierung bestehender Waldgebiete sowie Waldrandgestaltung für stabile Bestände,

 Verbindung / Vernetzung isolierter Waldflächen unter ökologischen und forstwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zur Schaffung eines Waldbiotopverbundes,

 Sicherung eines ausreichenden Flächenpotenziales für die Waldmehrung,

 Erhöhung des Waldanteiles in waldarmen Gebieten
(Gemarkungen mit einem Waldanteil unter 15%),

 Aufwertung des Landschaftsbildes in gehölzarmen Gebieten bzw. Gebieten, die arm an natur-
nahen Strukturen sind,

 Verbesserung der Erholungsfunktionen von Landschaften,

 Sicht- und Lärmschutz für Siedlungen an Verkehrswegen, Industrieanlagen o.ä.,

 Erosionsschutz und Wasserrückhalt,

 Sanierung, Wiedernutzbarmachung und Entwicklung in den Gebieten des ehemaligen Uran-
und Braunkohlenbergbaues.

Im Untersuchungsgebiet ist ein Vorranggebiet für Waldmehrung südwestlich Thalbürgel (WM-17) festge-
setzt, östlich der Kleinsiedlungen Lucka und Zinna.
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Vorranggebiet Rohstoffe

Im Untersuchungsgebiet sind keine Vorranggebiete Rohstoffe ausgewiesen.

Vorranggebiet Windenergie

Im Untersuchungsgebiet sind keine Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen, vgl. oben.

Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung

Grundsatz G 4-6: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbe-
haltsgebiete Freiraumsicherung sollen dem Erhalt der schutzgutorientierten Freiraumfunktionen der Na-
turgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes bei der Abwägung
mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.

Die Vorbehaltsgebiete sind in der Regel großräumig übergreifende Gebietssysteme zur Sicherung der
für eine nachhaltige Regionalentwicklung notwendigen, ökologisch intakten Freiraumstruktur. Sie über-
nehmen wichtige Aufgaben zur Erhaltung der Regenerationsfähigkeit des Naturhaushaltes der Land-
schaft und unterstützen und ergänzen die mit den Vorranggebieten Freiraumsicherung verbundenen
Funktionen.

Das Vorbehaltsgebiet „Wethautal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder“ (fs-51)
liegt teilweise im Nordosten das Untersuchungsgebiet und grenzt an die Ortsteile Hohendorf und
Nischwitz. Es schließt das Vorbehaltsgebiet hw-22 ein (s. u.).

Das Vorbehaltsgebiet „Saaleaue Jena, Gleistal, Nebentäler und strukturreiche Hänge“ (fs-56, im Nord-
westen überwiegend außerhalb des Untersuchungsgebietes) durchzieht das Untersuchungsgebiet von
Nordwesten nach Südosten, wo sich „Westliches Holzland, Zeitzgrund, Nebentäler und umgebende
Wälder“ (fs-59) anschließt (überwiegend außerhalb des Untersuchungsgebietes). Im Süden schließen
sich fs-57 und fs-58 an (weitgehend außerhalb des Untersuchungsgebietes) usw. usf., so dass sie in
Summe ein überwiegend zusammenhängendes überregionales Netz von Freiflächen bilden.

Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz

Grundsatz G 4-8: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbe-
haltsgebiete Hochwasserschutz soll der Sicherung überschwemmungsgefährdeter Bereiche zum vor-
beugenden Hochwasserschutz bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen
besonderes Gewicht beigemessen werden.

Die Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz wurden auf der Basis der Vorschläge der zuständigen Fach-
behörde und der entsprechenden fachplanerischen Zuarbeit nach raumordnerischer Abwägung mit Nut-
zungsansprüchen anderer Fachplanungen sowie kommunaler Planungs- und Entwicklungsabsichten
bestimmt. Sie umfassen überschwemmungsgefährdete Bereiche, die bei Eintreten eines extremen
Hochwassers (HQ 200) überschwemmt werden könnten. Bei einem derartigen Hochwasserereignis ent-
falten vorhandene Hochwasserschutzeinrichtungen nur beschränkte bzw. keine Wirkung. Die Auswei-
sung dieser Gebiete dient somit auch der Information über die latente Gefahr einer Überschwemmung,
die bei entsprechenden Planungen und Maßnahmen hinsichtlich Schadensvorsorge und -minimierung
zu berücksichtigen ist.

Das Vorbehaltsgebiet hw-22 „Wethau“ beginnt im äußeren Nordosten des Untersuchungsgebietes und
zieht sich über Nischwitz weiter in diese Richtung.
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Vorbehaltsgebiet landwirtschaftliche Bodennutzung

Grundsatz G 4-14: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung soll einer nachhaltigen Entwicklung der Landbewirt-
schaftung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht
beigemessen werden.

Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung unterstützen und ergänzen die Vorranggebiete
Landwirtschaftliche Bodennutzung im Interesse der Sicherung eines qualitativen und quantitativen Flä-
chenpotenzials für die landwirtschaftliche Nutzung. Ihre Ausweisung erfolgt somit vor dem gleichen
funktionellen Hintergrund, basierend auf dem Landwirtschaftlichen Fachbeitrag Ostthüringen. Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung können sich
gegenseitig überlagern, wenn beide Funktionen für die Ordnung und Entwicklung von Teilräumen uner-
lässlich sind und dadurch Synergieeffekte insbesondere für die Nutzung, den Erhalt und die Gestaltung
der Kulturlandschaft erzeugt werden sollen.

Ebenso wie die Vorranggebiete landwirtschaftliche Bodennutzung haben die Vorbehaltsgebiete einen
großen Flächenanteil im Raum Bürgel, was die Bedeutung der Landwirtschaft weiter unterstreicht. Die
drei Gebiete lb-57 „Poppendorf / Mertendorf / Rockau / Hohendorf“ im Norden, lb-58 „Bürgel / Serba /
Hetzdorf“ im Südosten und lb-59 „Golmsdorf / Jenalöbnitz / Graitschen / Poxdorf“ im Westen setzen sich
außerhalb des Untersuchungsgebietes fort und vernetzen sich mit den Gebieten für Freiraumsicherung.

Vorbehaltsgebiet Waldmehrung

Vorbehaltsgebiete Waldmehrung sind im Untersuchungsgebiet nicht vertreten.

Vorbehaltsgebiet Rohstoffe

Grundsatz G 4-20: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbe-
haltsgebieten Rohstoffe soll der langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung und dem Rohstoffabbau
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonders Gewicht beigemessen
werden.

Vorbehaltsgebiete Rohstoffe gewährleisten die mittel- bis langfristige Rohstoffgewinnung und -siche-
rung. Ihre Ausweisung ermöglicht langfristig eine vergleichsweise konfliktarme Rohstoffbereitstellung,
andere Planungen und Maßnahmen können rechtzeitig darauf ausgerichtet werden. Sie dienen auch
der wirtschaftlichen In-Wert-Setzung von Rohstoffpotenzialen, dem Erhalt entsprechender Erschlie-
ßungsmöglichkeiten sowie der dafür notwendigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen und der Frei-
haltung vor raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die einen späteren Rohstoffabbau verhin-
dern oder erheblich erschweren können (z. B. Überbauung mit Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturein-
richtungen, Waldmehrung, fachgesetzliche Unterschutzstellung).

Der UG hat einen Flächenanteil an dem Vorbehaltsgebiet k-3 „Kalkstein für die Herstellung von Schotter
und Splitt Rauschwitz / West“ welches sich nördlich Hohendorf und Nischwitz befindet. Hier befinden
sich derzeit Ackerflächen und untergeordnet einige Gehölze. Das Vorbehaltsgebiet liegt überwiegend
außerhalb des

Neben dem Bestand an Verkehrsinfrastruktur sind eine vorhandene 110-kV-Hochspannungsfreileitung
(zuständig: TEN Thüringer Energie Netze GmbH & CO. KG, Erfurt) und eine Gashochdruckleitung (zu-
ständig: Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH) dargestellt.

Der Regionalplan ist allgemein aufzustellen bzw. zu ändern, ... soweit und sobald es für die Entwicklung,
Ordnung und Sicherung des Raumes erforderlich ist. Insbesondere soll der Regionalplan spätestens
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sieben Jahre nach seiner Genehmigung überprüft und erforderlichenfalls geändert werden. Insofern
Ziele im Landesentwicklungsprogramm geändert wurden, was mit dem Landesentwicklungsprogramm
Thüringen 2025 vom 04.07.2014 erfolgt ist, muss der Regionalplan gemäß § 5 Abs. 6 Satz 3 ThürLPlG
den neuen Zielen des Landesentwicklungsprogrammes angepasst werden.
Die Änderung des Regionalplanes Ostthüringen wurde am 20.03.2015 beschlossen und damit das Än-
derungsverfahren eingeleitet.

Am 26.06.2020 wurde der Beschluss Nr. 08/02/20 über den Abschnitt 3.2.2 Vorranggebiete Windener-
gie des Regionalplanes Ostthüringen sowie die Vorlage zu seiner Genehmigung gefasst. Am
23.11.2020 erfolgte die Genehmigung des Sachlichen Teilplanes Windenergie und am 21.12.2020 die
Bekanntmachung über die Genehmigung.

Im Untersuchungsgebiet sind keine Vorranggebiete Windenergie ausgewiesen.

Im Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen, Stand 30.11.2018 (Beschluss Nr. PLV
27/06/2018, Anhörung / Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Regionalplanes Ostthüringen vom
04.03.2019 bis 10.05.2019) sind für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans einige Änderungen
absehbar, die im Folgenden dargestellt werden.

Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/aenderung-des-regionalplanes
(Raumnutzungskarte, letzter Zugriff 31.05.2022)
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Abb. 2: Auszug Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen (2018)

Auf folgende mögliche Änderungen der Festlegungen bzgl. Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten
wird aufmerksam gemacht, die in die Fortschreibung mit aufgenommen sind, über die aber noch nicht
entschieden wurde:

- Vorranggebiet Waldmehrung WM-17 wird ersetzt durch Vorbehaltsgebiet Freiraumpotential
fp-35 südwestlich Thalbürgel.
Die Vorbehaltsgebiete Freiraumpotential sind eine multifunktionale und vorhabenorientierte Frei-
raumkategorie, in welcher gezielt Planungen und Maßnahmen der freiraumstrukturellen Aufwer-
tung und dem Ausgleich von freiraumstrukturellen Defiziten initiiert werden können, wie z. B.
Brachflächenrenaturierung, Waldmehrung, Biotopaufwertung und andere freiraumstrukturför-
dernde Maßnahmen. Die besondere Zweckbestimmung Waldmehrung entfällt.

- Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz hw-22 erhält das neue Kürzel hw-16

Neu wurde das Ziel (Z 2-2) Sicherung des Kulturerbes eingeführt. Gemäß Landesentwicklungspro-
gramm Thüringen 2025 sind Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und thüringenweiter Be-
deutung mit sehr weitreichender Raumwirkung in abschließender Form bestimmt (LEP, 1.2.3). In den
Regionalplänen ist der Umgebungsschutz dieser Kulturerbestandorte in Form von Planungsbeschrän-
kungen vorzusehen, soweit dies zum Schutz der fachübergreifenden und überörtlichen Belange der Kul-
turerbestandorte erforderlich ist (LEP, 1.2.4). Die Schutzbereiche für den Umgebungsschutz der Kultur-
erbestandorte von internationaler, nationaler und thüringenweiter Bedeutung werden verbindlich vorge-
gebenen und zeichnerisch in den Karten 2-1 bis 2-11 bestimmt.

- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-3 Bürgel-Klosterkirche Thalbürgel (Ziel der Raum-
ordnung), Karte 2-3 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: Höhe der auszuschließenden
baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für den Umgebungsschutz der Kultur-
erbestandorte von internationaler, nationaler und Thüringenweiter Bedeutung mit sehr weitrei-
chender Raumwirkung.
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Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/aenderung-des-regionalplanes
(Karte 2-3 Sicherung des Kulturerbes, letzter Zugriff 25.11.2021)

Abb. 3 Schutzbereiche Kulturerbestandort KES-3 Bürgel-Klosterkirche Thalbürgel

- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-4 Dornburg-Camburg – Dornburger Schlösser und
Gärten (Ziel der Raumordnung), Karte 2-4 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: Höhe der
auszuschließenden baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für den Umge-
bungsschutz der Kulturerbestandorte von internationaler, nationaler und Thüringenweiter Be-
deutung mit sehr weitreichender Raumwirkung
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Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen/aenderung-des-regionalplanes
(Karte 2-4 Sicherung des Kulturerbes, letzter Zugriff 25.11.2021)

Abb. 4 Schutzbereiche KES-4 Dornburg-Camburg-Dornburger Schlösser und Gärten

Maßgeblich für die Festsetzung sind die Sichtpunkte, Blickachsen und das Relief, um das Orts- und
Landschaftsbild vor ungünstigen Veränderungen zu schützen. Die Schutzzonen sind, neben anderen
Kriterien, auch zur Herleitung der Tabuzonen für die Neuerrichtung von Windenergieanlagen mit heran-
gezogen worden.

Hervorzuheben ist gegenüber dem derzeit gültigen Regionalplan, dass im Entwurf zur Änderung des
Regionalplans Ostthüringen (2018) ein Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung formuliert ist (Nr. 3
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Saaleland / Thüringer Holzland), welches sich von Osten kommend bis nach Bürgel, Thalbürgel,
Gniebsdorf, Ilmsdorf, Beulbar bis in den Raum Droschka, Hetzdorf erstreckt. Dabei sind der Töpferstadt
Bürgel als Gemeinde mit überörtlich bedeutsamen Tourismusfunktionen die Themen Natur/Aktiv und
Kultur/Städte zugeordnet.

In Kap. 7 und Kap. 8 wird auf einzelne Entwicklungen aus dem Entwurf zur Änderung des Regionalplans
Ostthüringen (2018) aus landschaftsplanerischer Sicht näher eingegangen.

Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Unter biologischer Vielfalt, auch Biodiversität genannt, versteht man die Mannigfaltigkeit an Genen, Ar-
ten, und Ökosystemen und meint damit das natürliche Kapital der Erde. Der Begriff wurde 1986 von Bio-
logen geprägt, um den globalen Verlust dieser Vielfalt und die hieraus vermutlich resultierenden Gefah-
ren für das Wohlergehen des Menschen einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen und politischen
Einfluss zu gewinnen.

Nach Vereinbarungen auf internationaler Ebene, wurde 2007 durch die Bundesregierung die „Nationale
Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlossen. Zu Beginn der UN-Dekade der Biodiversität (2011 -
2020) beschloss am 4.10.2011 die Thüringer Landesregierung die „Thüringer Strategie zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt“ (TMLFUN, 2012). In dieser Strategie werden Ziele und Handlungsfelder der
Landesregierung formuliert, um dem anhaltenden Schwund von Tier- und Pflanzenarten, Rassen und
Sorten sowie ganzen Lebensräumen entgegenzuwirken (die rund 30 Einzelziele der Strategie sind auf
das Jahr 2020 ausgerichtet und betreffen sowohl den Arten- und Lebensraumschutz als auch die stär-
kere Integration von Biodiversitätsbelangen in die Land- und Forstwirtschaft).

Die Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt besteht seit 2012 unverändert im neuen
Amt THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (TMUEN) fort. Eine Fortschrei-
bung3 der Thüringer Biodiversitätsstrategie mit Wirkungshorizont 2030 wurde im September 2021 be-
gonnen und ist in Vorbereitung.

Vorgaben anderer Fachplanungen

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie ist eine europäische Richtlinie, die einen rechtlichen Ordnungsrahmen
zum Umgang mit unseren Gewässern (Oberflächengewässer, Grundwasser, Übergangsgewässer, Küs-
tengewässer) darstellt. Die Richtlinie ist in nationales Recht im Wasserhaushaltsgesetz und in den Lan-
deswassergesetzen (Thüringen: Thüringer Wassergesetz) umgesetzt worden. Die Ziele der EG-WRRL
sind:

 Schutz und Verbesserung des Zustands der Gewässer und der von ihnen abhängigen Landöko-
systeme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt,

 Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands der aquatischen Ökosysteme,

 Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung,

 schrittweise Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären bzw. Been-
digung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen,

 Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren.

3 TMUEN, Ref. 44: Arten- und Biotopschutz, Biologische Vielfalt, Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs: Info per E-Mail am
02.03.2021
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Zur Erreichung dieser Ziele werden für jeden Oberflächenwasserkörper (OWK) alle 6 Jahre nach Durch-
führung einer Bestandaufnahme Bewirtschaftungspläne4 und Maßnahmenprogramme5 aufgestellt. Nach
Durchlaufen von 3 Bewirtschaftungszyklen bis zum Jahr 2027 (1. Bewirtschaftungszyklus 2009 – 2015;
2. Bewirtschaftungszyklus 2015 - 2021; 3. Bewirtschaftungszyklus 2021 - 2027) sollen die angestrebten
Zustände erreicht sein.

Für Oberflächengewässer ist im Falle der natürlichen Gewässer die Erreichung eines guten ökologi-
schen und chemischen Zustandes, für erheblich veränderte bzw. künstliche Gewässer die Erreichung
eines guten ökologischen und chemischen Potenzials das Ziel. Für das Grundwasser ist die Erreichung
des guten mengenmäßigen und chemischen Zustands das geforderte Ziel.

Als zentrales Instrument zur Erreichung der Ziele der WRRL wird ein Bewirtschaftungsplan aufgestellt
(erstmals am 22.12.2009 in Kraft getreten), der für die nachhaltige Entwicklung unserer Gewässer die
Richtlinie darstellt und bei allen wasserwirtschaftlichen Fragestellungen zu berücksichtigen ist. Er enthält
u. a. eine Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms, die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der
Oberflächengewässer und des Grundwassers sowie die Ergebnisse der Überwachungsprogramme.

Das Untersuchungsgebiet Anteil an folgenden Oberflächenwasserkörpern und ihren Einzugsgebieten:

 Gleise (EU-Code: DERW_DETH_56376_0_16)
- Wasserkörpertyp 6 Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
- Einzugsgebiet 67,846 km²)
 Hauptteil des Untersuchungsgebietes

 Wethau (EU-Code DERW_DEST_SAL05OW13-00)
- Wasserkörpertyp 6 Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
- Einzugsgebiet 116,351 km²
 untergeordneter Flächenanteil im Nordosten des Untersuchungsgebietes, Abschnitt der Klei-
nen Wethau

 Mittlere Saale (2) (EU-Code DERW_DETH_56_170-262_2)
- Wasserkörpertyp 9.2 Großer Mittelgebirgsfluss
- Einzugsgebiet 595,043 km²
 sehr kleiner Flächenanteil am Einzugsgebiet des Tautenburger Tals im Norden des Untersu-
chungsgebietes (darin liegt aber kein Gewässer)

Alle drei gehören zur Wasserkörperkategorie Natürlicher Wasserkörper (NWB). Zuständiger Gewäs-
serunterhaltungsverband ist der GUV „Untere Saale / Roda“.

Der Oberflächenwasserkörper Gleise (Wasserkörper-Nr. 56376) gehört zur Flussgebietseinheit Elbe in
der Planungseinheit Untere Saale und beinhaltet mehrere Nebenbäche (vgl. Kap. 7.3.3). Daneben liegt
im Untersuchungsgebiet teilweise der Oberflächenwasserkörper der Wethau (Wasserkörper-Nr. 20617)
in der Zuständigkeit des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Neben einer allgemeinen Beschreibung der Flussgebietseinheit und einer zusammenfassenden Darstel-
lung der Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers finden sich hier konkrete Um-
weltziele mit Fristen für jeden Gewässerkörper sowie eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen

4 Der Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 WRRL umfasst u. a. die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Oberflächengewäs-
ser und des Grundwassers sowie die Maßnahmen- und Monitoringprogramme. Auch die Diskussion zu den wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen fließt in den Bewirtschaftungsplan ein. Darüber hinaus ist der Bewirtschaftungsplan das Instrument der
Kontrolle und der Berichterstattung zu einer Reihe von Einzelregelungen (z. B. kostendeckende Wasserpreise).

5 Im Maßnahmenprogramm nach Artikel 11 WRRL werden auf der Grundlage der zuvor festgestellten Belastungen und Bewer-
tungen der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers und der konkretisierten Zielsetzungen dort die zur Zielerreichung
notwendigen Maßnahmen festgelegt.
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Analyse. Die zur Zielerreichung vorgesehenen konkreten Maßnahmen werden darüber hinaus in einem
Maßnahmenprogramm (gemäß Art. 11 WRRL) festgelegt.

Um den Gewässerschutz in Thüringen weiter zu verbessern, hat der Freistaat das „Thüringer Landes-
programm Gewässerschutz“ aufgestellt (Kap. 3.3.3).

Quelle: Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 2022-2027, Anlage 4, abgerufen am 12.08.2022

Abb. 5: Thüringer Oberflächenwasserkörper im zweiten Bewirtschaftungszyklus (Raum Bürgel)
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Der Weg zum angestrebten Ziel eines "guten Zustandes" für alle Oberflächenwasserkörper wird also
durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgezeigt und in drei Bewirtschaftungszyk-
len bis 2027 umgesetzt. Mithilfe der Bestandsaufnahme der Belastungen, der Gewässerüberwachung
und der Gewässerbewertung ist eine strukturierte Kontrolle des Erfolgs der umgesetzten Maßnahmen
gewährleistet.

Gewässerrahmenplan Thüringen

Der Gewässerrahmenplan (GRP) der THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE, TLUG
(2016) mit Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässerdurchgängigkeit der
Fließgewässer in Schwerpunktwasserkörpern Thüringens als Hintergrunddokument im ersten Bewirt-
schaftungszyklus der WRRL im Jahr 2009 erstmals für die Umsetzung der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie erarbeitet und im Jahr 2016 fortgeschrieben. Der Gewässerrahmenplan Thüringen ist eine
Zusammenstellung der Maßnahmen zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit und zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur in Thüringen. Er stellt ein wichtiges Instrument bei der Erstellung der rechts-
verbindlichen Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne dar und beinhaltet die konzeptionelle Maßnah-
menplanung für die Schwerpunktgewässer als detaillierteste Ebene.

Für jeden Bewirtschaftungszyklus (2009-2015, 2015-2021, 2021-2027) wurde etwa ein Drittel der Ober-
flächenwasserkörper, in denen die Gewässerstruktur verbessert und / oder die Durchgängigkeit herge-
stellt werden muss, als Schwerpunktgewässer festgelegt. Für diese wurden bzw. werden Maßnahmen
zum Ausgleich der vorhandenen Gewässerstruktur- und Durchgängigkeitsdefizite abgeleitet. Werden
diese Maßnahmen umgesetzt, ist damit nach heutiger Einschätzung das Erreichen des guten Zustands
gemäß EG-WRRL möglich.

Die Gleise wurde im zweiten Bewirtschaftungszyklus 2015 – 2021 als Schwerpunktgewässer für die
Durchgängigkeit und die Strukturgüte eingestuft.
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Quelle: Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), abgerufen am 05.10.2021

Abb. 6: Gewässerrahmenplan bis 2027 (Ausschnitt Raum Bürgel, geplante Maßnahmen Gleise)

Zur Erarbeitung von Beiträgen für den Thüringer Anteil an den flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen besteht eine rechtliche Verpflichtung. Neben der Bewertung des
Ist-Zustandes der Gewässer sind die Aktivitäten zu dokumentieren, die zur Erreichung der Ziele der
WRRL nötig sind. Der Gewässerrahmenplan dient zur Orientierung für die weitere Planung durch die
Vorgabe eines konkreten Entwicklungsziels, für die Behörden ist er jedoch kein verbindliches Dokument.

Im Gewässerrahmenplan des Oberflächenwasserkörpers Gleise ist die Gebietsgröße von 68 km2 als
nicht erheblich verändert eingestuft. Der prägende Gewässertyp 6 ist der feinmaterialreiche, karbonati-
sche Mittelgebirgsbach. Der Gewässerrahmenplan benennt zahlreiche konkrete Maßnahmen zur Her-
stellung der linearen Durchgängigkeit, zur Verbesserung der Gewässerstruktur, Vitalisierung vorhande-
ner Profile sowie zur Habitatverbesserung im Uferbereich.
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Als grenzüberschreitender Wasserkörper liegt die Wethau im Zuständigkeitsbereich Sachsen-Anhalt.
Der Thüringer Teil des Wasserkörpers wird erst im 3. Bewirtschaftungszyklus der WRRL (2022-2027) in
das Maßnahmenprogramm des Gewässerrahmenplan Thüringens aufgenommen. Im Untersuchungsge-
biet des Landschaftsplanes befindet sich lediglich ein kurzer Abschnitt des Oberlaufes der Kleinen Wet-
hau. Innerhalb des UG weist der Gewässerrahmenplan keine Maßnahmen aus.

Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz

Natürliche und artenreiche Gewässer sind die Grundlage für das Leben von Menschen, Tieren und
Pflanzen. Im Jahr 2009 wurde der Zustand der Thüringer Flüsse, Seen und des Grundwassers erstmals
bewertet. Das Ergebnis zeigte einen hohen Handlungsbedarf. Nur fünf Prozent der Gewässer erreichten
einen guten Zustand nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL). Die Ursachen hierfür
sind vielerorts noch verbaute und stark begradigte Gewässer, Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
und Abwassereinleitungen.

Durch die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen wurde der Zustand vieler Gewässer bis zum Jahr 2015
bereits verbessert. Dennoch besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf.

Um den Gewässerschutz in Thüringen weiter zu verbessern, hat der Freistaat das Thüringer Landespro-
gramm Gewässerschutz 2016-2021 aufgestellt. Es unterstützt die Gemeinden und weitere Akteure bei
der Umsetzung der verankerten Maßnahmen. Seit Januar 2022 liegt die Fortschreibung des Landespro-
gramms Gewässerschutz 2022-2027 vor.

Im Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz wird beschrieben, wie es um die Qualität unserer Ober-
flächengewässer und unseres Grundwassers bestellt ist, welche Fortschritte im Gewässerschutz in den
letzten sechs Jahren erreicht werden konnten, aber auch welche Belastungen nach wie vor vorhanden
sind. Darüber hinaus wird ausführlich dargestellt, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer
in den nächsten sechs Jahren in Thüringen durchgeführt werden sollen. Alle noch umzusetzenden Maß-
nahmen sind im gesonderten Maßnahmenteil aufgelistet. Das Thüringer Landesprogramm Gewässer-
schutz bildet zugleich auch die Grundlage für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
(EG-WRRL) in Thüringen.

Da die Umsetzung von Maßnahmen des Gewässerschutzes immer auch Einfluss auf vorhandene Nut-
zungen in und am Gewässer hat, wird das Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz einer Öffent-
lichkeitsbeteiligung unterzogen.

Für den OWK der Gleise (vgl. Kap. 7.3.3) sind im Untersuchungsgebiet sowie stromab bei Löberschütz
und Golmsdorf vorwiegend Maßnahmen zur Herstellung / Verbesserung der linearen Durchgängigkeit
an Staustufen / Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen (Typ 69
im LAWA Maßnahmenkatalog) ausgewiesen. In Graitschen ist vorgesehen, die Eigendynamik zu initiie-
ren (Typ 70).

Die Erhöhung der Kläranlagenkapazität soll durch AZV „Gleistal“ erfolgen (vgl. Kap. 3.4.3).

Maßnahmen zur Reduzierung von Phosphor- und Nitrateinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung in die
OWK und GWK legt die Thüringer Düngemittelverordnung fest (Kap. 4.2.4).

Landeswaldprogramm des Freistaates Thüringen

Die forstliche Rahmenplanung als Fachplanung der Forstwirtschaft hat das Ziel, den Wald zu erhalten
und zu schützen sowie die von ihm für die Bevölkerung erbrachten Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktio-
nen zu sichern und zu fördern (rechtliche Grundlage § 7 Thüringer Waldgesetz). Sie muss die Ziele von
Raumordnung und Landesplanung beachten, außerdem ist eine Abstimmung mit der
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Landschaftsplanung (Fachplanung des Naturschutzes) erforderlich. Raumbedeutsame forstliche Erfor-
dernisse und Maßnahmen werden in der Landesentwicklungsplanung sowie Regionalplanung durch
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert.

Bei öffentlichen und privaten Vorhaben, die Auswirkungen auf Waldflächen haben können (Straßenbau,
Stromleitungsbau, Siedlung und Industrie), ist die forstliche Rahmenplanung zu beachten.

Die forstliche Rahmenplanung umfasst zum einen das Landeswaldprogramm für das Gebiet des Frei-
staats Thüringen (2006)6, zum anderen die forstlichen Rahmenpläne für die vier Thüringer Planungsre-
gionen. Darin sind überörtliche und überbetriebliche raumbezogene Ziele und Grundsätze der Waldbe-
wirtschaftung und -entwicklung verankert. Daraus leiten sich folgende Aspekte ab:

 Waldgebiete mit besonderen oder herausragenden Waldfunktionen, wie die weitgehend geschlos-
senen Waldflächen im Westen und Norden des Untersuchungsgebietes (u. a. Tautenburger Forst,
Alter Gleisberg), vgl. Kap. 7. Der Bereich Hohe Lehde 16-010 liegt in der Nähe, aber nordwestlich
außerhalb.

 Flächen mit Eignung für die Waldmehrung7 (WM-17 "südwestlich Thalbürgel", Kap. 3.2)

 Verbesserungsgebiete, in denen forstliche Zusammenschlüsse besonders stark zu fördern oder
bodenordnende Maßnahmen (Flurneuordnung) auszuweisen sind, sind im Untersuchungsgebiet
nicht vorhanden.

Vorläufige Waldbehandlungskonzepte

Im Freistaat Thüringen werden Managementpläne für die nach der FFH-Richtlinie ausgewiesenen FFH-
Gebiete und die gemäß Europäischer Vogelschutzrichtlinie gemeldeten Vogelschutzgebiete nach einem
„Baukastenprinzip“ erstellt. Für jedes NATURA-2000-Gebiet gibt es jeweils einen Fachbeitrag für die Of-
fenlandflächen und einen für die Waldflächen. Zuständig für die Erarbeitung der Fachbeiträge Offenland
ist die Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena.

ThüringenForst erstellt im Auftrag des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL)
die Fachbeiträge Wald. Im Fachbeitrag Wald sind für die Waldflächen im NATURA-2000-Gebiet alle er-
forderlichen Maßnahmen zusammengestellt, die zur Erreichung der gestellten Ziele notwendig sind. Die
Arten und Lebensräume von europäischer Bedeutung sollen auf diese Weise erhalten bzw. verbessert
werden.

Die Fachbeiträge Wald als selbständiger Teil der Managementpläne wurden in Thüringen als Waldbe-
handlungskonzepte erstellt. Im Untersuchungsgebiet Bürgel sind relevant, vgl. auch Kap. 7.5.3.1.

 FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet
„Tautenburger Forst - Hohe Lehde - Gleistalhänge“ EU-Nr. DE 5036-301, [TH-Nr. 123]
(2019)
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich des
NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz:
NSG „Hohe Lehde“ (Nr. 147)
NSG „Gleistalhänge“ (Nr. 273)
LSG „Mittleres Saaletal zwischen Camburg und Göschwitz“ (Nr. 032)
GLB „Unter dem Kalbenholze“ (Nr. SHK 137)
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten
Waldbiotope

6 Hrsg.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU), Erfurt, September 2006
7 im Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen (2018) als Vorbehaltsgebiete Freiraumpotential ohne besondere

Zweckbindung dargestellt
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 FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet
„Großer Gleisberg - Jenzig“ EU-Nr. DE 5035-303, [TH-Nr. 125] (2019)
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich des
NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz:
NSG „Hufeisen-Jenzig“ (Nr. 149)
LSG „Mittleres Saaletal zwischen Camburg und Göschwitz“ (Nr. 032)
FND „Hangwald bei Kunitz“ (Nr. J 003)
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten
Waldbiotope

 FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet
„Alter Gleisberg“ EU-Nr. DE 5036-302, [TH-Nr. 126] (2015)
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich des
NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz:
NSG „Alter Gleisberg“ (Nr. 301)
LSG „Mittleres Saaletal“ (Nr. 032)
ND „Schlitzblättrige Eiche auf dem Alten Gleisberg“ (Nr. SHK 1035)
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten
Waldbiotope

 FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet
„Kernberge - Wöllmisse“ EU-Nr. DE 5035-304, [TH-Nr. 128] (2019)
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich des
NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz:
NSG „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ (Nr. 451)
LSG „Mittleres Saaletal“ (Nr. 032)
FND „Steinbruch bei Wöllnitz“ (Nr. J 016)
FND „Pennickental/Fürstenbrunnen“ (Nr. J 017)
FND „Pennickental/Neuer Leo Bruch“ (Nr. J 018)
FND „Pennickental/Engländers-Bruch“ (Nr. J 019)
FND „Südhang Lobdeburg“ (Nr. J 020)
FND „Weinberg bei Rabis“ (Nr. SHK 093)
FND „Kulm bei Rabis“ (Nr. SHK 097)
GLB „Im Schillertale“ (Nr. SHK 138)
ND „9 Speierlinge“ (Nr. J 1014)
ND „Sommerlinde“ (Nr. J 1041)
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten
Waldbiotope

 FACHBEITRAG WALD zum Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH-Gebiet
„Waldecker Schlossgrund - Langes Tal“ EU-Nr. DE 5036-303, [TH-Nr. 135] (2014)
sowie zu den Pflege- und Entwicklungsplänen für die nachfolgend genannten, im Bereich des
NATURA 2000-Gebietes ausgewiesenen Schutzgebiete nach Naturschutz- und Waldgesetz:
NSG „Waldecker Schlossgrund“ (Nr. 155)
FND „Alter Steinbruch“ (Nr. SHK 090)
FND „Lagerstätte von Braunkohle-Quarziten“ (Nr. SHK 087)
GLB „Lochmühlenteich“ (Nr. SHK 082)
und zur Erhaltung der im NATURA 2000-Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten
Waldbiotope

Landwirtschaftliche Fachplanungen

Im Untersuchungsgebiet laufen aktuell keine Flurbereinigungsverfahren, Agrarstrukturelle Entwicklungs-
planungen (AEP) bzw. Vorplanungen (AVP) oder sonstige landwirtschaftliche Fachplanungen. Im
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November 2010 wurde durch die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) „Nördliches Saaletal und Bür-
gel“ ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) “Nördliches Saaletal und Bürgel“ erarbeitet.
Darin wurden einige Themen behandelt, die auch in die Belange des Landschaftsplans hineinreichen,
z. B. das Themenfeld Natur und Landschaft, Gewässer oder das Themenfeld Freizeit, Tourismus und
Naherholung. Auf einige der Handlungsschwerpunkte wird im Kap. 9.3 Bezug genommen. Das Projekt
wurde durch das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera begleitet.

Der Freistaat Thüringen fördert umwelt- und klimagerechte Landwirtschaft, die Erhaltung der Kulturland-
schaft, den Naturschutz und die Landschaftspflege finanziell (KULAP 2014, Förderrichtlinie des Thürin-
ger Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vom 10.07.2015). Hauptziel der Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen sowie der Förderung des ökologischen Landbaus ist die Erhaltung oder Verbesse-
rung der Umweltsituation im ländlichen Raum. Der Betrieb verpflichtet sich hier für 5 Jahre, bestimmte
Maßnahmen einzuhalten, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Konkrete Ziele und
Indikatoren der Förderung nach dieser Richtlinie sind im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2014
bis 2020 von Thüringen benannt.

Gefördert werden können:

 die freiwillige Einführung und Beibehaltung von Produktionsverfahren, die dem Schutz und der Ver-
besserung der Umwelt, der natürlichen Ressourcen, der Böden und des Wassers insbesondere
durch Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissio-
nen, der Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -bindung in der Landwirtschaft, Verbesserung
der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, der Ver-
hinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung dienen,

 Maßnahmen zur freiwilligen Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität in
Kulturlandschaften sowie

 der Erhalt genetischer Ressourcen, speziell vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen.

Landesstraßenbedarfsplan 2030

Ziel der Thüringer Landesregierung ist es, die Landesstraßen zukünftig zu erhalten und leistungsfähig
zu gestalten. Der Landesstraßenbedarfsplan 2030 ist der strategische Rahmen für die Entwicklung der
Straßenverkehrsinfrastruktur des Freistaats. Gegenstand sind die Landesstraßen8 in der Baulast des
Landes zum Zeitpunkt 2015.

Die Landesstraße L 2316 von Rodigast (B 7) in Richtung Schöngleina mit Anschluss an die L 1075 zählt
zum Leistungsnetz der Landesstraßen. Die ehemalige Landesstraße L 2307 (jetzt K 210, B 7 Richtung
Graitschen und Löberschütz) und ehemalige Landesstraße L 2315 (jetzt K 207, B 7 / Thalbürgel Rich-
tung Ilmsdorf) sind seit 2015 als Kreisstraßen klassifiziert.

Insgesamt umfasst der Landesstraßenbedarfsplan für den Zeitraum 2016 – 2030 ein Investitionsvolu-
men von rund 990 Millionen EUR. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Substanzsicherung, d. h. dem
Erhalt und der Erneuerung des bestehenden Straßennetzes (70 Prozent). Für Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Funktionseinschränkungen, für die Erhöhung der Verkehrssicherheit, für die Beseitigung von
Lärmbetroffenheiten, für punktuellen Um- und Ausbau und für Aus- und Neubauvorhaben werden insge-
samt rund 30 Prozent veranschlagt. Anhand der Verkehrsmengen lt. Zählung 2021 der durchschnittli-
chen täglichen Verkehrsstärke (DTV) und einer Prognose für das Jahr 2030 unter Beachtung mehrerer
relevanter Einflussfaktoren wurde der Bedarf für o. g. Maßnahmen als ermittelt.

8 Anm.: Der Bundesverkehrswegeplan enthält keine Maßnahmen im Territorium der Erfüllenden Gemeinde Bürgel.
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Im Landesstraßenbedarfsplan sind - für das Untersuchungsgebiet - keine Aus- und Neubauvorhaben
und keine Erhaltungsmaßnahmen auf freien Strecken oder in Ortsdurchfahrten vorgesehen. Das gilt
auch für Bauwerke, wie z. B. Brücken. Maßnahmen gegen Lärmbetroffenheiten, z. B. für die Ortsdurch-
fahrt Bürgel, wurden ebenfalls nicht aufgenommen.

Radverkehrskonzeption 2.0

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Radwege und der häufig vom Straßenkörper unabhängigen
Führung wird deren Aus- und Neubau nicht im Landesstraßenbedarfsplan, sondern in der parallel erar-
beiteten Radverkehrskonzeption behandelt. Die Pläne sind untereinander abgestimmt und ergänzen
sich.

Thüringen soll fahrradfreundlicher werden, vor allem im Alltag. Der Radverkehrsanteil soll sich gegen-
über dem 2008 ermittelten Wert bis 2025 auf 12% verdoppeln und 2030 mindestens 15% erreichen.

Die Landesregierung will diesen Prozess maßgeblich mitgestalten und legt das Radverkehrskonzept 2.0
für den Freistaat Thüringen vor. Es gibt Ziele und Strategien vor und benennt eine Vielzahl von Maßnah-
men zu deren Umsetzung. Das Konzept soll darüber hinaus den Kommunen und weiteren Akteuren An-
regung sein, den Radverkehr durch eigene Maßnahmen zu stärken. Wesentliche Schwerpunkte sind die
Verbesserung der infrastrukturellen Bedingungen sowie die Verknüpfung des Radverkehrs mit dem
ÖPNV.

Radfahren sorgt für ein besseres Klima, für mehr Gesundheit, überwindet Mobilitätsdefizite im ländli-
chen Raum, ist ein eigenes Event in Freizeit und Urlaub. Mit Elektrofahrrädern sind selbst längere Wege
und Steigungen kein Hindernis mehr.

Der Freistaat plant, das im Radverkehrskonzept von 2008 definierte und mittlerweile zum großen Teil
realisierte radtouristische Landesnetz zu einem Radroutennetz Thüringen weiter zu entwickeln. Dabei
wird das langjährige Erfolgsmodell der Zusammenarbeit von Kommunen und Freistaat auf die Förde-
rung des Alltagsradverkehrs übertragen. Das Radroutennetz wird durch alltagstaugliche Routen zur Er-
schließung und Verbindung der Zentralen Orte verdichtet. Die Fahrradwegweisung, die sich bei den tou-
ristischen Routen bereits bewährt hat, soll zukünftig werbend für den Alltagsradverkehr eingesetzt wer-
den. Radfernwege sollen zu Qualitätsradrouten ausgebaut und erlebnisorientiert profiliert werden.

Unterschieden wird im Konzept in drei Netzebenen:
I – Radfernnetz,
II – Radhauptrouten,
III – Lokale Radrouten.
Dafür sind Ziele, Grundsätze, Qualitätsstandards, Handlungsfelder und Maßnahmen definiert.

Im UG ist die Radhauptroute II-33 ausgewiesen, sie entspricht dem nördlichen Teil des Thüringer Müh-
lenradweges. Beim Kirchenradweg Jena – Thalbürgel handelt es nicht um eine Radhauptroute entspre-
chend dem Radverkehrskonzept 2.0. Radschnellwege sind derzeit nicht im Untersuchungsgebiet ge-
plant.

Ein Ziel ist, möglichst viele Grundzentren, die bisher nicht angebunden sind, durch zusätzliche alltags-
taugliche Radhauptrouten entlang von Bundes- und Landesstraßen in das Netz einzubinden und dieses
mit dem innerörtlichen Verkehr zu verknüpfen.

Die Städte und Gemeinden sind als Baulastträger für ihr Straßen- und Wegenetz zuständig. Dieses Netz
stellt die Basis für den Radverkehr dar. Als Schulträger können sie auch das Radfahren zur Schule ge-
zielt fördern. Jenseits der größeren Städte gibt es meistens keine speziellen Zuständigkeiten für den
Radverkehr, sondern dies ist in den jeweiligen Verwaltungen eine Aufgabe unter vielen. Häufig fehlt es
an finanziellen und zeitlichen Ressourcen sowie am notwendigen Wissen, um Radverkehr auf allen
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Ebenen gezielt zu fördern. Daher sollte es in den Städten einen Ansprechpartner für Radverkehr (Rad-
verkehrsbeauftragter) geben. Gemeinden sollten auf die Einwohnerinnen und Einwohner zugehen und
sie für Wegebau- oder Umgestaltungsmaßnahmen im Straßenraum als Nutzer oder auch als Grund-
stückseigentümer gewinnen.

Der Freistaat Thüringen übernimmt eine Koordinierungsfunktion, um das Radroutennetz Thüringen zu
einer attraktiven Infrastruktur für den Fahrradtourismus und den Alltagsradverkehr zu entwickeln. Als
Baulastträger ist der Freistaat direkt zuständig für Radwege an Landesstraßen und in Auftragsverwal-
tung des Bundes auch an Bundesstraßen. Darüber hinaus unterstützt der Freistaat Thüringen Städte,
Landkreise und Gemeinden durch Förderung der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen
in Thüringen“ sowie durch kommunal wirkende Fördermittel, Richtlinien, Leitfäden, Kommunikation, Ver-
netzung und Datenmanagement.

Kommunale Grundlagen

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)

Die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen besitzt keinen genehmigten und gültigen Flächennutzungs-
plan. Das Aufstellungsverfahren läuft derzeit noch.

Auch die eigenständigen Gemeinden Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und Poxdorf im Untersuchungsge-
biet haben keine Flächennutzungspläne.

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung)

Nach Auskunft des Umweltamtes Saale-Holzland-Kreis vom 13.08.2021 sowie des Bauamtes der Erfül-
lenden Gemeinde Bürgel am 20.10.2021 gibt es im Untersuchungsgebiet folgende relevante Bebau-
ungspläne und sonstige Satzungen9 nach Baurecht:

Tab. 2: Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne und sonstige Satzungen

Nr. Gemeinde Ortsteil
Name mit Bemerkung

Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

1 Bürgel Bürgel
Bebauungsplan "Am Steingraben"
3. Änderung

08/1994
04/1998

ja WA

2 Bürgel Bürgel
Bebauungsplan „In den Satteln“

28.10.1993 ja GE

3 Bürgel Bürgel
Bebauungsplan „In den Satteln“,
1. Änderung

24.11.2010 ja GE/SO

4 Bürgel Bürgel
Bebauungsplan „In den Satteln“,
2. Änderung

14.01.2016 ja GE/SO,
MI, WA

5 Bürgel OT Göritzberg
Vorhaben- und Erschließungsplan
"Steinbrück"

20.11.1995 ja WA

9 Nummerierung Sweco GmbH, nicht offiziell
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Nr. Gemeinde Ortsteil
Name mit Bemerkung

Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

6 Bürgel OT Beulbar
Vorhaben- und Erschließungsplan "Bau-
tischlerei + 2 EFH (Eisenschmidt)"

11.11.2003 ja

7 Bürgel Droschka
Vorhaben- und Erschließungsplan
"Tankstelle-Autohaus"

29.04.1991 ja MI

8 Bürgel Silbertal (Droschka)
Vorhaben- und Erschließungsplan "Au-
tohaus / Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Straußenfarm"

28.05.2013 ja

9 Bürgel Bürgel
Bebauungsplan "Am Goldberg"
Verfahren eröffnet 04/2008,
Neuaufnahme der Planung 10/2017

offen nein WA

10 Bürgel OT Gniebsdorf / Thalbürgel
Bebauungsplan "Auf der Zense",

12.07.2006 ja WA

11 Bürgel Bürgel (Altstadtkern)
„Sanierungssatzung Bürgel“

keine Genehmigung /
Bekanntmachung

12 Bürgel Bürgel (Altstadtkern)
„Gestaltungssatzung der Stadt Bürgel“

10/1997 ja

13 Bürgel Bürgel (Altstadtkern)
Satzung "Erhaltungsgebiet"

16.12.1992 ja

14 Bürgel Bürgel
Städtebaulicher Rahmenplan

---
1998

15 Bürgel OT Thalbürgel / Gniebsdorf
Klarstellungs- und Abrundungssatzung

ja 14.06.1995

16 Bürgel OT Hetzdorf
2. Änderung Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung

ja 27.01.2016

17 Bürgel OT Droschka
1. Änderung Klarstellungs- und
Abrundungssatzung

ja 15.07.1998

18 Bürgel Bürgel
Abrundungssatzung für 3 Grundstücke

07/1993 ja WA

19 Bürgel OT Ilmsdorf
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 06.12.2000

20 Bürgel OT Nischwitz
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 06.12.2000

21 Bürgel OT Taupadel
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 03.01.2001

22 Bürgel OT Rodigast
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 03.01.2001

23 Bürgel OT Rodigast
Vorhabensbezogener Bebauungsplan
„Ladenbau Köber & Kästle“ (VE-Plan)

ja ja
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Nr. Gemeinde Ortsteil
Name mit Bemerkung

Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

24 Bürgel OT Lucka
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 03.01.2001

25 Bürgel OT Gerega
Klarstellungssatzung

ja 06.12.2000

26 Bürgel OT Hohendorf
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung

ja 06.12.2000

27 Bürgel OT Silbertal
1. Änderung Klarstellungs- und
Abrundungssatzung

ja 31.01.2001

28 Bürgel OT Beulbar
1. Änderung Klarstellungs- und
Abrundungssatzung

ja 05.08.2009

Bürgel OT Taupadel
Vorhabensbezogener Bebauungsplan
„Hinter der Kirche“

ja ja

Bürgel OT Göritzberg
Vorhabensbezogener Bebauungsplan
„Errichtung des Wohnhauses Stein-
brück“ (VE-Plan)

ja ja

Graitschen
bei Bürgel

Vorhaben- und Erschließungsplan "An
der Mühle"

19.01.1995 ja WA

29 Graitschen
bei Bürgel

Vorhaben- und Erschließungsplan
„Bildhauer-Werkstatt mit Atelier- und
Wohnhaus“ Am Schilfteich 5

09.10.1991 ja WA

30 Graitschen
bei Bürgel

Bebauungsplan "In der Siedlung" 22.11.1993 ja WA

31 Graitschen
bei Bürgel

Klarstellungs- u. Ergänzungsatzung,
Verfahren eröffnet 07/2020

offen nein

32 Nausnitz Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung

ja 09.01.2013

33 Poxdorf Klarstellungs- und Ergänzungssatzung,
Verfahren eröffnet 07/2020

Die Geltungsbereiche sind in Karte 1 Raumnutzung nachrichtlich dargestellt. Die Stadt Bürgel selbst hat
im Moment keine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Stadtgebiet, der Geltungsbereich der
Sanierungssatzung umfasst lediglich den Altstadtkern.

Folgende Aufstellungsbeschlüsse und Planungsabsichten wurden durch das Bauamt der Stadt Bürgel
mit Schreiben vom 25.05.2022 mitgeteilt:

Ergänzungssatzung für das Gebiet des Ortsteils Gerega nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB,
Satzungsentwurf vom 11.08.2020 (südwestlicher Ortsrand, Ziel: Wohnen)
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- 1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Gebiet des Ortsteils Ilmsdorf
nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, Satzungsentwurf vom 05.04.2022 (nordwestlicher Ortsrand, Ziel:
Wohnen)

- Aufstellungsbeschluss vom 07.12.2021, Nr. 83/2021/ Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Solarpark Argrarflugplatz Göritzberg“ (Außenbereich, Antragstellung für eine
Freiflächenphotovoltaikanlage in der Stadt Bürgel, OT Göritzberg durch BürgerEnergie Saale-
Holzland eG).

Weitere Bauvoranfragen wurden von der Stadt Bürgel per E-Mail am 01.06.2022 übermittelt.

- Hospitalweg: hangseitige potenzielle Ergänzungsfläche für ein Einfamilienhaus in Angrenzung
an ein bestehenden Einfamilienhaus,

- Bahnhofstraße: potenzielle Ergänzungsfläche für ein bis zwei Einfamilienhäuser zwischen ei-
nem bestehenden Einfamilienhaus und einer Kleingartenfläche.

Die unterschiedlichen Abkürzungen der baulichen Nutzung beschreiben die jeweils zulässigen Arten der
baulichen Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO):

 Reine Wohngebiete WR

 Allgemeine Wohngebiete WA

 Mischgebiete MI

 Gewerbegebiete GE

 Industriegebiete GI

 Sondergebiete SO

Hauptsächlich wurde und wird die städtebauliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet, das überwie-
gend durch vergleichsweise kleine Siedlungen geprägt ist, mittels Klarstellungs- u. Ergänzungsatzungen
bzw. Abrundungssatzungen gesteuert. Die Genehmigungsfähigkeit kleinerer Bauvorhaben mit wenigen
Gebäuden konnte teils durch Vorhaben- und Erschließungspläne erreicht werden.

In den historischen Bereichen von Bürgel und Thalbürgel gelten denkmalrechtliche Maßgaben, die den
Erhalt der wertvollen Altbausubstanz regeln.

Erweiterungen des Stadtgebietes Bürgel im engeren Sinn sind derzeit nicht vorgesehen. Gelegentlich
kommt es zu Lückenbebauung und damit zu einer begrenzten weiteren Verdichtung. Aus Sicht der
Stadtverwaltung kann der Bedarf von Bauland derzeit nicht ausreichend gedeckt werden. Ergänzend
sind nach Auskunft des Bauamtes der Stadt Bürgel am 20.10.2021 daher folgende Entwicklungen rele-
vant:

Neben dem in den vergangenen Jahren neu errichteten Wohngebiet „Am Steingraben“ nördlich der
Stadt ist der in Aufstellung befindliche B-Plan „Am Goldberg“ hervorzuheben. Mit diesem Vorhaben sol-
len ca. 50 – 55 Bauplätze als potenzielle östliche Erweiterung des Wohngebietes „Am Steingraben“ für
Bauwillige zur Verfügung gestellt werden. Damit wird insbesondere die Schaffung von Wohnraum für
Familien verfolgt.

In Thalbürgel wurde das Wohngebiet „Auf der Zense“ erschlossen und ist mittlerweile vollständig be-
baut.

Für Graitschen läuft derzeit das Aufstellungsverfahren für eine Klarstellungs- u. Ergänzungsatzung, wo-
bei am Ortsrand eine gewisse Erweiterung der bebaubaren Fläche durch Abrundung vorgesehen ist.
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Im Bereich der Langetalsmühle zwischen Thalbürgel und Ilmsdorf besteht eine Seniorenwohnanlage
(Alten- und Pflegeheim, „ASPIDA GmbH Lebenszentrum“). In dem ehemaligen Ferienobjekt Lochmühle,
ebenfalls im Langen Tal gelegen, ist derzeit dagegen keine reguläre Nutzung erkennbar.

Der Wohn- und Sportkomplex an der Ölmühle östlich Thalbürgel wird aktuell vom Träger der Einrichtung
(LaRaSch GmbH) weiterentwickelt.

Aus Sicht der Bauverwaltung könnte die der Klosterkirche Thalbürgel benachbarte Grundschule ab 2022
zu einer Wohnanlage umgestaltet werden, da die Nutzung durch den Landkreis dann eingestellt wird.
Dazu gibt es eine regionale Kooperation im Bereich Wohnen, vgl. Saale-Holzland-Kreis IREK (2022).

Für den ehemaligen Agrarflugplatz bei Göritzberg (betonierte Landebahn) gibt es aktuelle Bestrebun-
gen, diesen für einen Solarpark nachzunutzen. Zu beachten ist hierbei, dass der Südhang unterhalb Ho-
hendorf, Nischwitz und Göritzberg Teil des Biotopverbundsystems des Freistaates Thüringen ist. Dort
ersteckt sich ein bundesweit bedeutsamer Korridor für Trockenstandorte, vgl. Karte 6 Arten, Biotope und
biologische Vielfalt, der auf der Höhe in einen landesweit bedeutsamen Korridor für Frischgrünland
übergeht. Die Konflikte i. V. m. diesem Sachverhalt werden in Kap. 8.1 und 8.6 behandelt.

Die alte Stallanlage am westlichen Ortsrand von Poxdorf bietet ebenso wie die Stallanlage östlich
Rodigast Potenzial für Teilrückbau und Entsiegelung zum Ausgleich für andere bauliche Vorhaben und
Eingriffe, vgl. Kap. 9.

Abwasserbeseitigungskonzept des AZV „Gleistal“

Bürgel, Gniebsdorf, Thalbürgel, Nausnitz wurden bereits zum großen Teil an die zentrale Kläranlage
Graitschen angeschlossen.

Gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept des AZV „Gleistal“ (4. Fortschreibung vom 28.04.2021) wur-
den für die weiteren Ortslagen im Verbandsgebiet die Möglichkeiten und gesetzlichen Grundlagen für
den Anschluss an zentrale Kläranlagen mit Reinigungsleistung nach dem Stand der Technik geprüft.
Dies ist nicht in allen Fällen verpflichtend und wirtschaftlich darstellbar, auch in Abhängigkeit von der
meist geringen Zahl der Einwohner.

Die meisten Grundstücke des Siedlungsgebiets Hohendorf, Nischwitz, Göritzberg (überwiegend Wohn-
nutzung) leiten in grundstückseigenen Kleinkläranlagen vorbehandeltes Schmutzwasser und Nieder-
schlagswasser im Mischsystem über Teilortskanäle oder direkt in das Einleitgewässer Kleine Wethau
ab.

Ähnlich ist die Situation vielerorts im Einzugsgebiet der Gleise: Das Einleitgewässer für Poxdorf ist der
Poxdorfer Bach, für Droschka der Graben zum Jüdengrund, für Silbertal der Jüdengrund, für Hetzdorf
der Graben zum Jüdengrund, für Lucka, Beulbar, Ilmsdorf sowie Gerega der Graben zur Gleise, für Tau-
padel sowie Rodigast der Löbnitzbach.

Für einen zentralen Anschluss besteht in den o. g. Fällen keine gesetzliche Verpflichtung. Im Ergebnis
der LAWA-Kostenvergleichsrechnung wurde ermittelt, dass die zulässige Entwässerungslösung über
grundstückseigene Kleinkläranlagen und Teilortskanäle im Vergleich zu einer zentralen Lösung (Trenn-
system, Schmutzwasserüberleitung und Gruppenkläranlage oder Ortskläranlage) die wirtschaftlichste
Lösung ist. Nach der mit der UWB SHK abgestimmten Prioritätenlisten sind Kleinkläranlagen, die noch
nicht dem Stand der Technik entsprechen, zu sanieren. Die Teilortskanäle sind durch den AZV Gleistal
in einem betriebsbereiten Zustand zu halten.
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4 Fachrechtliche Vorgaben

Naturschutzrecht

Zahlreiche Flächen und Objekte im Untersuchungsgebiet unterliegen dem gesetzlichen Schutz durch
europäisches (FFH), bundesdeutsches (NSG, LSG, GLB, FND) und thüringisches Naturschutzrecht
(einzelne § 15-Biotope). Einzelne Schutzgebiete und -flächen unterschiedlicher Kategorien können sich
dabei überlagern.

Die bestehenden Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht sind in Karte 1: Raumnutzung und
Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt und im Kap. 7.5.3 beschrieben.

Im Juni 1991 wurde ein Gebiet „Wiese vor dem Hegeholz“ bei Poxdorf als GLB einstweilig sichergestellt.
Schutzzwecke und Abgrenzung sind noch abschließend zu diskutieren, bevor eine dauerhafte Unter-
schutzstellung per Verordnung des Landkreises erfolgen kann. Dies gilt auch für zwei außergewöhnliche
Einzelbäume im OT Hohendorf und der Gemeinde Nausnitz, welche seitens des Umweltamtes als Na-
turdenkmale vorgesehen sind. In beiden Fällen handelt es sich um geplante Schutzgebiete. Eine nähere
Beschreibung erfolgt im Kap. 7.5.3 und im Kap. 9.2.1.1.

Datenbasis

Die Datenbasis bilden folgende Grundlagen:

 Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (durch SHK, Stand 08/2021)

 Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (OBK) und Dorfbiotopkartierung (DBK)
(durch SHK, Stand 08/2021)

 Digitale Daten der Waldbiotopkartierung (Thüringen Forst, Stand 08/2021)

 Standarddatenbögen und Managementpläne (Fachbeiträge Offenland)
der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (durch TLUBN, Stand 08/2021)

 Fachbeiträge Wald der Managementpläne der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete
(Homepage ThüringenForst, Zugriff 10/2021)

 TLUBN, Daten zu Natura 2000 Gebieten und EKIS-Flächen (2022).

EU-Vogelschutzgebiete (SPA), Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate und
Naturparke gibt es im Untersuchungsgebiet nicht.

Schutzgebiete und geschützte Gebietskategorien

Seitens der UNB des Saale-Holzland-Kreises wurde für den Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde
Bürgel / Thüringen eine umfassende Zusammenstellung (über den Zustand der Naturschutzobjekte im
Saale-Holzland-Kreis 2021, Bearbeiter: Peter Rode) für alle im Untersuchungsgebiet gelegenen FND,
GLB und ND zur Verfügung gestellt (Stand Aug. 2021). In diesem Fundus sind etliche Hinweise auf die
Entstehungsgeschichte dieser Schutzgebiete enthalten sowie Hinweise auf notwendige Maßnahmen zur
Pflege und Sicherung, vgl. auch Kap. 7.5.3 und Kap. 9.2.1.3.

Zusammengefasst bestehen folgende Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht im Bereich
des Untersuchungsgebietes. Der Vergleich des Untersuchungsgebietes zum Saale-Holzland-Kreis ins-
gesamt wird durch die beiden letzten Spalten ermöglicht, vgl. Tab. 4.
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Tab. 3: Zusammenfassung Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht

Schutzkategorie Größe /
Anzahl
[ha] / St.

%-Anteil
zum UG
Bürgel

Gesamtanteil
in % im SHK

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH)
gem. §§ 32 ff. BNatSchG 614,0 16,45% 10,6%

Vogelschutzgebiet (SPA) 0,0 0,0% 4,48%
Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG 191,0 5,12% 3,61%
Landschaftsschutzgebiet (LSG) gem. § 26 BNatSchG 1.112,0 29,80% 18,65%
Naturdenkmal (ND) gem. § 28 Abs. 1 BNatSchG 6 Obj. --- 62 Obj.
Flächennaturdenkmal (FND) gem. § 36 Abs. 2 Thür-
NatG 4,9 0,13% 0,19%

Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) gem. § 29
BNatSchG 4,2 0,11% 0,07%

Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG und § 15
ThürNatG) 230,0 6,16% 6,48%

Gesamtfläche Untersuchungsgebiet Landschafts-
plan Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen 3.732,2 100,00% -

Gesamtfläche Saale-Holzland-Kreis (SHK) 81.520,0 100,00%

Im Einzelnen sind folgende Schutzgebiete oder -objekte ausgewiesen:

Tab. 4: Festgesetzte Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht

Rechtsgrundlage
Ident.-Nummer

Bezeichnung
Schutzgebiet bzw. Schutzobjekt

Gebiets-
größe

Flächenanteil im
Untersuchungsgebiet

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) gem. §§ 32 ff. BNatSchG
DE 5036-301
(TH 123)

Tautenburger Forst – Hohe Lehde -
Gleistalhänge 1.100 ha 276 ha

DE 5035-303
(TH 125) Großer Gleisberg - Jenzig 812 ha 35 ha

DE 5036-302
(TH 126) Alter Gleisberg 125 ha 71 ha

DE 5035-304
(TH 128) Kernberge - Wöllmisse 2.045 ha 70 ha

DE 5036-303
(TH 135) Waldecker Schlossgrund – Langes Tal 609 ha 162 ha

Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG
TH 155 Waldecker Schlossgrund10 61 ha 6,4 ha
TH 273 Gleistalhänge 263 ha 120 ha
TH 301 Alter Gleisberg 114 ha 64 ha
Landschaftsschutzgebiet (LSG) gemäß § 26 BNatSchG
TH 032 Mittleres Saaletal 16.603 ha 1.112 ha

10 Hinweis: Eine geplante Erweiterung des NSG Waldecker Schlossgrund gemäß E-Mail TLUBN Referat 35 | Eingriffe, Land-
schaftsplanung, Biotopverbund 19.10.2021 liegt komplett außerhalb des Untersuchungsgebietes.
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Rechtsgrundlage
Ident.-Nummer

Bezeichnung
Schutzgebiet bzw. Schutzobjekt

Gebiets-
größe

Flächenanteil im
Untersuchungsgebiet

Naturpark (NP) gemäß § 27 BNatSchG
--- --- --- ---
Flächennaturdenkmal (FND) gemäß § 36 Abs. 2 ThürNatG, Geschützte Landschaftsbestandteile
(GLB) gemäß § 29 BNatSchG (in Klammern Nummer aus FIS Naturschutz Thüringen)
FND 036
(SHK0077) FND Kalthausen 1,86 ha 1,86 ha

FND 049
(SHK0088)

FND Himmelsteich und Feldweg bei
Beulbar 0,24 ha 0,24 ha

FND 054
(SHK0069) FND Lugenberg 1,50 ha 1,50 ha

GLB 064
(SHK0076) GLB Unter der Dorl 0,91 ha 0,91 ha

FND 081
(ohne) Ehem. FND Jägertalwiese11 0,67 ha 0,67 ha

GLB 091
(SHK0046) GLB Im Tälchen 3,32 ha 3,32 ha

GLB 097
(SHK0056) GLB Im Riete 0,48 ha 0,48 ha

GLB 150
(SHK00137) GLB Unter dem Kalbenholze 0,55 ha 0,55 ha

Naturdenkmale (ND) gemäß § 28 BNatSchG
ND 05
(SHK1005) Linden auf der Wilhelmshöhe --- Baumgruppe

ND 18
(SHK1018) Platane in Graitschen --- Einzelelement

ND 28
(SHK1028) Drillings-Blutbuche --- Einzelelement

ND 35
(SHK1035)

Schlitzblättrige Eiche auf dem Alten
Gleisberg --- Einzelelement

ND 41
(SHK1041) Douglasie an der Langetalsmühle --- Einzelelement

ND 67
(SHK1067) Spitzahorn in Beulbar --- Einzelelement

Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG und § 15ThürNatG)

Die in § 30 BNatSchG Abs. 2 sowie in § 15 ThürNatG Abs. 1 genannten Biotope stehen in Thüringen
ohne Rechtsverordnung unter besonderem Schutz. Für das Untersuchungsgebiet werden die amtlich
durch die TLUBN dokumentierten (OBK-Auszug aus den Daten des SHK 08/2021) flächen-, linien- und
punkthaften geschützten Biotope in (Biotope im Untersuchungsgebiet) und im Kap. 7.5.5 aufgeführt und
in Karte 1: Raumnutzung und in Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt.

11 Die Flächennaturdenkmale aus dem Beschluss des Kreistages Eisenberg 11-9/90 vom 12.04.1990 (darunter das ehem. FND
Jägertalwiese) wurden entsprechend dem Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes 410.12-8511/07-All-SHK04 002
vom 13.12.2004 nicht wirksam unter Schutz gestellt und müssen daher als nicht existent betrachtet werden. Die „Jägertalwiese“
als eines der wichtigsten Schutzgebiete des alten Kreises Eisenberg liegt aber seit 1999 im Geltungsbereich des NSG „Gleistal-
hänge“.
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Ausgleichsflächen und Ökokonto

Geplante oder durchgeführte Kompensationsmaßnahmen

Folgende flächenhafte, punkt- und linienhafte Kompensationsmaßnahmen liegen über die landesweite
EKIS-Datenbank des TLVwA im Untersuchungsgebiet vor (schriftliche Mitteilung TLUBN Referat 35 |
Eingriffe, Landschaftsplanung, Biotopverbund vom 19.10.2021 und 07.04.2022 sowie Angaben vom
Umweltamt Saale-Holzland-Kreis vom 31.03.2022) und sind in den Karten 1, 2 und 6 sowie in Tab. 5
dargestellt. Einige Maßnahmen liegen überwiegend außerhalb des Untersuchungsgebietes, werden
aber dennoch aufgeführt.

Tab. 5:  EKIS-Kompensationsmaßnahmen

Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Ob-
ject-ID Gemarkung Bezeichnung der Kom-

pensationsmaßnahmen

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz -
Zeitzgrund, Betr.-km 165,800-
160,800

E 73 13540 Graitschen bei
Bürgel

Renaturierung eines
Teiches (Schilfteich)

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz -
Zeitzgrund, Betr.-km 165,800-
160,800

E 128 13299 Droschka,
Hetzdorf

Sanierung zweier
Teiche

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E 240 17765 Thalbürgel Thalbürgeler Kloster-

teiche - Sanierung

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000

E 74 7557 Nausnitz Nausnitz, Sanierung Teiche

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz -
AK Hermsdorf, Baulos 6,
Betr.-km 183-186,250

E 137 8232 Droschka
(Serba)

Vernässung, Teichanlage
und Gehölzpflanzung
(überwiegend außerhalb
des UG, nur randlich)

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz -
AK Hermsdorf, Baulos 6,
Betr.-km 183-186,250

E 141 8233 Gerega, Beul-
bar / Ilmsdorf

Gehölzpflanzung /
Gewässerrenaturierung

Ausbau B 7 - Ortsausgang
Rodigast u. Knoten Gniebsdorf
(km 0+045 - 1+670)

A 1 12995 Gniebsdorf Entsiegelung

Ausbau B 7 - Ortsausgang
Rodigast u. Knoten Gniebsdorf
(km 0+045 - 1+670)

A 2 12998 Gniebsdorf Pflanzung Laubbäume /
Sträucher

Ausbau B 7 - Ortsausgang
Rodigast u. Knoten Gniebsdorf
(km 0+045 - 1+670)

E 1 13000 Rodigast,
Lucka Pflanzung Hecke

Ausbau B 7 - Ortsausgang
Rodigast u. Knoten Gniebsdorf
(km 0+045 - 1+670)

E 3 12999 Gniebsdorf Pflanzung Feldgehölz /
Waldrand

B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel A 1 14678 Thalbürgel Wiederherstellen des

Lebensraums Bach
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Ob-
ject-ID Gemarkung Bezeichnung der Kom-

pensationsmaßnahmen
B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel A 212 Thalbürgel Pflanzung von

Ufergehölzen
B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel A 3 17710 Thalbürgel Anlegen von

Landschaftsrasen
B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel A 4 18260 Thalbürgel Pflanzung von

Einzelgehölzen
B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel A 5 18330 Thalbürgel Wiederherstellen der

Feuchtwiese
B 7 Brücke über die Gleise bei
Bürgel E 113 Thalbürgel Pflanzung von Sträuchern

SHK B 7
Radweg Wogau - Thalbürgel - Trotz E 114

27567,
27587,
27607,
27608,
27609,
27610,
27628,
27647,
27648

Großlöbichau,
Rodigast,
Lucka,
Gniebsdorf

Anlage von Feldgehölzen
und Waldsäumen

SHK B 7
Radweg Wogau - Thalbürgel - Trotz E 2 27627 Lucka Teichrenaturierung

(nördlicher Ortsrand)
SHK B 7 OD Droschka und
Rodigast A 1 27649 Droschka Pflanzung von Laub- und

Obstbäumen
SHK Ausbau des ländlichen Weges
„Am Lügenberge“ Poxdorf E1 27505,

27506 Poxdorf Anlage von Baumreihen

Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina A1 14899 Lucka Umbau von Fichtenforst in

Rotbuchenwald
Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina A2 14898 Lucka

(Schöngleina)
Anlage einer Feldhecke
(z. T. außerhalb des UG)

Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina A3 14902 Lucka

(Schöngleina)

Entwicklung von Extensiv-
grünland
(z. T. außerhalb des UG)

Verkehrslandeplatz Jena-Schön-
gleina E1 14925 Lucka

(Schöngleina)

Entwicklung eines
strukturreichen
Wegraines

(WEA - Windpark Rauschwitz
Neuerrichtung von zwei Wind-
energieanlagen)

1.11 13111 Göritzberg
(Rauschwitz)

Kleine Wethau – Feldüber-
fahrt (überwiegend außer-
halb des UG) nur randlich

WEA - Windpark Rauschwitz
Neuerrichtung von zwei Wind-
energieanlagen

2.3 13115 Göritzberg
Strukturierung einer Brach-
fläche / Schaffung eines
Feuchtbiotops

WEA - Windpark Rauschwitz
Neuerrichtung von zwei Wind-
energieanlagen

3 13116 Nischwitz Pflege einer Grasfläche

SHK Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung Poxdorf A1 27848 Poxdorf Anlage einer Streuobst-

wiese

12 Im Datensatz (Shape) von TLUBN vom 07.04.2022 (noch) nicht enthalten.
13 Im Datensatz (Shape) von TLUBN vom 07.04.2022 (noch) nicht enthalten.
14 Im Datensatz (Shape) von TLUBN vom 07.04.2022 (noch) nicht enthalten.
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Ob-
ject-ID Gemarkung Bezeichnung der Kom-

pensationsmaßnahmen
SHK Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung Poxdorf A2 27849 Poxdorf Anlage einer Streuobst-

wiese
SHK Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung Poxdorf A3 27850 Poxdorf Anlage einer Streuobst-

wiese
SHK Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung Poxdorf A4 27851 Poxdorf Anlage einer Streuobst-

wiese
Vorhabenbez. B-Plan
Eisenschmidt 2 EFH Bürgel OT
Beulbar

A 16664 Beulbar / Ilms-
dorf

Baum- und Hecken-
pflanzung

Kompensationsflächen- und Umsetzungspool, Ökokonto

Ein Kompensationsflächen- und Umsetzungspool stellt die vorbereitende Stufe zur Führung eines Öko-
kontos dar. Gemäß § 16 BNatSchG ist die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen zulässig und
anzuerkennen, wenn

- es sich um notwendige Kompensationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und
Landschaft handelt,

- sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden,

- dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden,

- sie Plänen und Programmen nach den §§ 10 und 11 BNatSchG nicht widersprechen und

- eine Dokumentation des Ausgangszustandes vorliegt.

Sie können im Rahmen eines räumlichen Gesamtkonzeptes geplant und die Umsetzung vorbereitet
werden. In einen Kompensationsflächen- und Umsetzungspool werden nur solche Maßnahmenpoolflä-
chen und konkrete Maßnahmen abschließend aufgenommen, für die zwischen den einzelnen Nutzungs-
interessenten (z. B. Naturschutz – Landwirtschaft – Forstwirtschaft – Wasserwirtschaft – Eigentümer –
Bewirtschafter) Konsens besteht bzw. Interessenausgleich gegeben oder zu erwarten ist.

Kompensationsflächen- und Umsetzungspools können regionale Flächenpools sein (z. B. kreislicher,
kreisübergreifender Flächenpool), thematische Flächenpools (z. B. Thema Brachflächen, Wasserrah-
menrichtlinie) oder auch Flächenpools einzelner Vorhabenträger (z. B. ThüringenForst, Flächenpool der
DB AG). Poolverwalter können die Unteren Naturschutzbehörden, Landkreise, Gewässerverbände, die
Stiftung Naturschutz Thüringen u. a. sein.

Die untere Naturschutzbehörde des Saale-Holzland-Kreises führt eine Liste mit Flächen für potenzielle
Kompensationsmaßnahmen. Sie ist die Fortsetzung des Projektes „Regionales Flächenmanagement“
der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland e.V., das geeignete Flächen und Maßnahmen
sammelte. Die aktuelle Flächenliste des Landkreises ist jedoch noch nicht abschließend auf Eignung
und Verfügbarkeit von Kompensationsmaßnahmen geprüft. Für den Bereich des Untersuchungsgebie-
tes sind derzeit keine weiteren potenziellen Maßnahmen bekannt.

Weiterhin sind im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans zum jetzigen Zeitpunkt als thematischer
Kompensationsflächen- und Umsetzungspool die Maßnahmen zur Wasserrahmenrichtlinie zusammen-
gefasst.

Das Grundprinzip des Ökokontos beruht auf der Durchführung und „Bevorratung“ landschaftspflegeri-
scher Maßnahmen und deren spätere Verrechnung für einen Eingriff und die anfallenden Kompensati-
onsmaßnahmen. D. h. heutige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (z. B. Baumpflanzungen, Anlegen
von Himmelsteichen, Entsiegelungen) werden dokumentiert und in einen Flächenbestand eingetragen
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und stehen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen
zur Verfügung (§ 135a Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Die Regelungen des BauGB erleichtern den Gemeinden die vorausschauende Bereitstellung von Aus-
gleichsflächen und die vorgezogene Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, da der Ausgleich
vom Eingriff in zeitlicher und auch räumlicher Hinsicht auf rechtssicherer Grundlage entkoppelt werden
kann. Die Berechnung und Anerkennung der Maßnahmen erfolgen über Ökopunkte. Durch den zeitli-
chen Vorlauf kann der Wert gegenüber neu angelegten Strukturen steigen (z. B. Alter der gepflanzten
Bäume). Bei der späteren Verrechnung mit den notwendigen Kompensationsmaßnahmen für den jewei-
ligen Eingriff wird der gestiegene Wert der Kompensationsmaßnahme dann angerechnet (ökologische
„Verzinsung“ kann zu Reduzierung des Ausgleichsbedarfs zwischen 10 – 30% führen).

Wasserrecht

Datenbasis
 Daten des TLUBN, Stand 10/2021, digital als Shapefile

mit folgenden Aussagen zur Nutzung:

- Schutzzonen sind Nettoflächen und ergänzen sich, zur vollständigen Darstellung sind alle
Schutzzonenebenen erforderlich

- Die Daten der Wasserschutzgebiete haben als Basis die digitalen topographischen Daten im
Maßstab 1:25.000 und können daher in der digitalen herangezoomten Form keine flurstücksge-
nauen Schutzzonenverläufe bieten. Dort, wo die Schutzzonen nicht topographischen Elementen
(wie z. B. einer Straße) folgen, besitzt die Schutzzonengrenze die typische Unschärfe der
DTK25- ATKIS

- Die Fachdaten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete haben keinen rechtsverbindlichen
Charakter. Rechtsverbindlich sind allein die Karten zu einem Beschluss oder einer Rechtsver-
ordnung.

 Daten des Saale-Holzland-Kreises, Schreiben der Unteren Wasserbehörde vom 19.10.2021
unter anderem mit Aussagen zu wasserrechtlichen Aspekten, Schreiben vom 25.05.2022 sowie
Schreiben vom 04.07.2022.

Wasserschutzgebiete

Im Hinblick auf unterschiedlichen rechtlichen bzw. fachlichen Status unterscheidet das Landesverwal-
tungsamt, vgl. Abb. 7 und Tab. 6:

 festgesetzte Wasserschutzgebiete

 Festsetzungsvorschläge

 schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete

Festsetzungsvorschläge sind Schutzzonenvorschläge der TLUG oder von der TLUG bestätigte Vor-
schläge Dritter. Schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete sind Flächen, für die die derzeit be-
kannten Schutzzonenvorschläge noch einer Überprüfung durch den Fachgutachter bedürfen.
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Quelle: Kartendienst des TLUBN © GDI-Th, abgerufen am 11.10.2021, Nachbearbeitung Sweco GmbH lt. Angaben UWB

Abb. 7: Trinkwasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Die Daten und auch die Darstellungen in Karte 4: Wasser enthalten alle derzeit bestehenden Wasser-
schutzgebiete, unabhängig davon, ob die betreffenden Anlagen versorgungswirksam der öffentlichen
Trinkwasserversorgung dienen oder nicht.

- WSG 377 Jenalöbnitz (festgesetzt, im Untersuchungsgebiet Zone III, keine Wassergewinnungsanlage)

- WSG 341 Scheiditz-Thalbürgel (festgesetzt, im Untersuchungsgebiet Zonen I bis III)

Das WSG 308 Felsenquelle Scheiditz mit den WGA 10 (Brunnen) und 31 (Sickerfassung) grenzt im Sü-
den unmittelbar an das Untersuchungsgebiet und das WSG 341 Scheiditz-Thalbürgel an (Gemeinde-
grenze).
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Im Süden grenzt außerdem das geplante WSG Unterer Rodagrund an das Untersuchungsgebiet unmit-
telbar an.

Rechtlich festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Bei einem Wasserschutzgebiet für das Grundwasser umfasst die Schutzzone I (Fassungszone) den di-
rekten Fassungsbereich um die Wassergewinnungsanlage (vgl. Tab. 6). In diesem Bereich muss jegli-
che Verunreinigung unterbleiben. Die Schutzzone I ist im Regelfall eingezäunt.

Die Schutzzone II (engere Schutzzone) umschließt die Schutzzone I und wird in der Regel so festgelegt,
dass die Fließzeit des Grundwassers vom äußersten Rand der Schutzzone bis zur Fassung mindestens
50 Tage beträgt.

Die weitere Schutzzone III wird, soweit erforderlich, bis zur Grenze des Einzugsgebietes der Wasserge-
winnungsanlage ausgedehnt und erfasst damit das gesamte zufließende Grundwasser. Die Schutzbe-
stimmungen sollen vor allem chemische Beeinträchtigungen verhindern, denn diese können sich sehr
langfristig auf die Wasserqualität auswirken.

Der Status der Wassergewinnungsanlagen (WGA) wird mit den folgenden Attributen beschrieben:
f    = Festgesetzt
f-v = Festgesetzte Schutzzone mit zusätzlichem Vorschlag
f-s = Festgesetztes Schutzgebiet (z. B. SZ I) mit teilweise nur schutzbedürftigen Schutzzonen
vb = Vorbehaltsgebiet
v   = Vorschlag
s   = schutzwürdiges Trinkwassergewinnungsgebiet

Tab. 6: Wassergewinnungsanlagen im Untersuchungsgebiet Bürgel

WGA-
Nr.

Status
WSG

Nr. WSG Name Charakteristik

13 f 341 Hy Bürgel 2E/1995 (Thalbürgel) Brunnen
17 f 341 Hy Bürgel (Ölmühle-Jüdengrund) Quelle
63 f 341 Hy Bürgel 5/1978 (Lochmühle) Brunnen
84 f 341 Hy Bürgel 8/1978 (Thalbürgel) Brunnen
105 f 341 Hy Bürgel 2/1978 (Thalbürgel) Brunnen

Zur Verdeutlichung sind alle Wasserschutzgebiete obigen Abb. 7 zu erkennen, vgl. auch Kartendienst
des TLUBN.

Überschwemmungsgebiete

Gemäß Darstellung des Kompetenzzentrums Geodateninfrastruktur Thüringen (GDI-Th) das Thüringer
Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation im „Thüringen Viewer“ befinden sich nur un-
tergeordnet rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Untersuchungsgebiet.

Das Überschwemmungsgebiet der Gleise von „obh. Graitschen“ bis zur Mündung in die Saale (Gewäs-
serkennzahl 56376, Aktenzeichen: 1493/2004, Erlass vom 21.10.1981) beginnt – abweichend von der
Bezeichnung – stromab des Ortsteiles Graitschen bei Bürgel unweit der Mündung des Baches Jägerthal
an der Gemarkungsgrenze zu Löberschütz. Rund 100 m des Überschwemmungsgebietes liegen im Un-
tersuchungsgebiet, was evtl. auf eine ungenauen Digitalisierung auf der Topografischen Karte
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1 : 25.000 zurückzuführen ist. Das Überschwemmungsgebiet zieht sich dann weiter stromab nach und
durch Golmsdorf und geht dort in das Überschwemmungsgebiet der Saale über.

Düngemittelverordnung

Die Zweite Thüringer Verordnung (ThürDüV) über ergänzende Vorschriften zur Düngeverordnung (DüV)
ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Nach den Regelungen sind in Nitrat belasteten und auch in eu-
trophierten Gebieten (sog. Nitratkulisse und Phosphatkulisse) zusätzliche Vorschriften einzuhalten.

Die am 11. November 2020 in Kraft getretene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit
Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA) regelt bundeseinheitliche Vorgaben für eine
rechtssichere, differenzierte und verursachergerechte Ausweisung von mit Nitrat belasteten bzw. durch
Phosphat eutrophierten Gebieten für alle Bundesländer. Zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung
durch Nitrat haben die Landesregierungen die bereits ausgewiesenen, mit Nitrat belasteten Gebiete
nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift überprüft und erforderliche Änderungen vor-
genommen. Entsprechend der Vorgaben der AVV GeA wurden nun zu den Anpassungen der mit Nitrat
belasteten Gebiete auch Phosphat belastete, eutrophierte Gebiete ausgewiesen. Diese werden jährlich
aufgrund von Bodenuntersuchungen der Bewirtschafter für abgegrenzte Feldblöcke neu ermittelt.

Im Untersuchungsgebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel ist südwestlich Thalbürgel bis Zinna für 2021
ein N-Gebiet (Größe ≈ 23 ha) ausgewiesen. Für N-Gebiete gelten Einschränkungen bezüglich der Ver-
wendung von organischen und anorganischen Düngern mit Stickstoffanteil (reduzierte Mengen und Ge-
samtmengen).
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Quelle: GDI-Th (2021) TLLLR Hildburghausen (letzter Zugriff 05.05.2022)

Abb. 8: Nitrat- und Phosphatkulisse im Untersuchungsgebiet

Auf einem Großteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Untersuchungsgebiet sind 2022 P-Ge-
biete ausgewiesen (gelb dargestellt). Die neue Phosphatkulisse (01.12.2020) umfasst rund 46 % der
Agrarflächen Thüringens, so auch fast alle Ackerflächen im Untersuchungsgebiet. Hier gelten Ein-
schränkungen bezüglich der Verwendung von organischen und anorganischen Düngern mit Phosphor-
anteil (reduzierte Mengen und Gesamtmengen). Zudem ist das Anlegen von 5 m breiten und ganzjährig
begrünten Gewässerrandstreifen für alle oberirdischen Gewässer erster und zweiter Ordnung
vorgeschrieben. Dieser bemisst sich ab der Böschungsoberkante bzw. Linie des Mittelwasserstandes
(nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen zählen dazu).

Die Anwendung von Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist auf den betroffenen Teilflächen unter-
sagt. Der Umbruch ist nur zum Zweck der unverzüglichen Erneuerung der bisherigen Begrünung nach
mindestens vierjähriger Standzeit zulässig, wenn diese nach ThürWG zuvor der zuständigen Unteren
Wasserbehörde angezeigt wurde. Die Anlage muss im Jahr 2022 unverzüglich bzw. spätestens sofort
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nach der Ernte bzw. Beräumung der ersten (Haupt-)Kultur, Zwischenfrucht oder überwinternden Kultur
erfolgen.

Durch diese Regelung hat die ThürDüV zusätzlich einen positiven Einfluss auf das Landschaftsbild des
Untersuchungsgebietes im Bereich der Bachufer, soweit Ackerflächen angrenzen.

In der Nitratkulisse liegen (01.12.2020) nunmehr ca. 6,4 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche Thü-
ringens. Die größere der beiden Flächen, vgl. Abbildung oben, welche als N-Gebiete ausgewiesen sind
(rot dargestellt), liegt im Untersuchungsgebiet südlich Thalbürgel.

Gewässerunterhaltung

Zuständig ist der Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale / Roda, vgl. www.untere-saale-roda.de
mit Sitz in Jena.

Zu den Pflichtaufgaben des Gewässerunterhaltungsverbandes Untere Saale/Roda gehören:

 Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung, mit seiner Pflege und Entwicklung

 Erhalt und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer

 Ausbau der Gewässer zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Weitere, durch Gesetz übertragene Aufgaben sind:

 die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen

 einschließlich der dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen (vorbeugender Hochwasserschutz).

Ziele des Verbandes sind neben der funktionsorientierten Gewässerunterhaltung die Erhaltung und För-
derung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer sowie des Landschaftsraumes und des Erho-
lungswertes der Landschaft.

Denkmalschutzrecht

Datenbasis
 Denkmallisten: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg, Stand 19.10.2021

 THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2006): Archäologischer Wan-
derführer Thüringen - Jena und Umgebung - Saale-Holzland-Kreis, West.

 THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2007): Archäologischer Wan-
derführer Thüringen – Saale-Holzland-Kreis, Ost.

Baudenkmale

Die Übersicht festgesetzter Baudenkmale liegt als Liste vor. Folgende Bau- und Kunstdenkmale befin-
den sich im Untersuchungsgebiet (Stand 19.10.2021):
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Tab. 7: Bau- und Kunstdenkmale

Ortsteil /
Gemar-
kung

Bauwerksname Objekt,
Lagehinweis

Straße Nr. Flur - Flur-
stück

Beulbar mit Ilmsdorf ohne Denkmalbestand
Bürgel Stadtanlage

Bürgel
Denkmalensemble Am Markt,

An der Stadtmauer,
Badergasse,
Brunnengasse,
Eisenberger Straße,
Jenaer Straße,
Kirchgasse, Kirchplatz,
Kreuzgasse,
Hintergasse,
Rathausgasse,
Töpfergasse

div.

Marktbrunnen Brunnen Am Markt 1 - 56/3
"Todesmarsch"-
Gedenkstein

Am Markt 1 - 56/1

Rathaus Am Markt 1 1 – 36
Stadthof Am Markt 13 1 – 99
Wohn- und
Geschäftshaus
einschließlich
Hofgebäuden

Am Markt 24 1 – 66

Badertor Torhaus
(ehem. Stadttor)

Badergasse 1 - 194

Bahnhof Empfangsgebäude,
Güterschuppen,
Bahnwärterhaus,
Toilettengebäude,
Wasserturm

Bahnhofstraße 13 + 16 2 - 2158/34,
2158/35,
2158/38

ehem. Hospital
Sankt Georgi

Hospitalgebäude
mit Fragmenten
von Einfriedung
und Tor

Hospitalweg 1a 1 - 406/1,
406/2

Grabstein
Schlichtegroll und
zwei weitere baro-
cke Grabsteine

Friedhof,
an der nördlichen
Friedhofsmauer

Jenaer Straße 2 - 437

Grab- und
Gedenkstätte für 14
unbekannte KZ-
Häftlinge

Friedhof Jenaer Straße 2 - 437

Grabstein
Heinrich Lange
(1787 - 1867)

Friedhof,
östlicher Bereich

Jenaer Straße 2 - 437

Gefallenen-
denkmal 1870/71

vor der nördlichen
Friedhofsmauer

Jenaer Straße 2 – 419/3
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Ortsteil /
Gemar-
kung

Bauwerksname Objekt,
Lagehinweis

Straße Nr. Flur - Flur-
stück

Ev. Pfarrkirche
St. Johannis

Kirche mit
Ausstattung

Kirchplatz 1 - 1

Keramikmuseum Schulgebäude Kirchplatz 2 1 - 3
Schulgebäude mit
Toilettenhaus und
Verbindungsgang

Schulstraße 1 1 - 2242/3

Droschka
mit Silber-
tal

Grenzstein,
umgewidmet zum
Gefallenendenkmal

Dorfplatz 1 – 145/2

Gerega Tanzloge Ortsstraße 3 1 – 3/1
Gniebsdorf (ohne Denkmalbestand)
Göritzberg (ohne Denkmalbestand)
Graitschen
b. Bürgel

Evang. Kirche mit Ausstattung,
Friedhof mit hist.
Grabmalen und
Einfriedung

Hauptstraße 3 - 494

Bahnhofsanlage Poxdorfer Straße 15 2 – 94/27
Hetzdorf Landesgrenzstein nicht lokalisiert
Hohendorf ehem. Pfarrei Gehöft Hohendorf 8 1 - 21/2

Kirche mit Ausstattung,
Kirchhof und
Einfriedung sowie
Schulgehöft

Hohendorf 10 (a) 1 - 24, 25

Lucka (ohne Denkmalbestand)
Nausnitz ehem. Papiermühle Mühlengehöft mit

techn. Ausstattung
Papiermühle 16 3 - 137/1,

137/2
Nischwitz (ohne Denkmalbestand)
Poxdorf Evang. Kirche mit Ausstattung,

Kirchhof und Ein-
friedung

1 - 1

Rodigast Gedenkstätte für
die Opfer des To-
desmarsches im
April 1945 sowie für
Martha und Her-
mann Dietschi und
Paul Töpel

2 - 138

Taupadel Evang. Kirche mit Ausstattung,
Kirchhof und Ein-
friedung

1 – 13

Gehöft Am Lindenberg 4b 1 – 5/2
ehem. Pfarrhof mit Einfriedung Am Lindenberg 7 1 - 17
Friedhof Grabdenkmal Im Dorf 1 – 18

Thalbürgel Friedhof Grabmal Heineck 1 - 33
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Ortsteil /
Gemar-
kung

Bauwerksname Objekt,
Lagehinweis

Straße Nr. Flur - Flur-
stück

Friedhof Grabmal Rohde 1 - 33
Friedhof Grabmal Rühling 1 - 33
Brunnenstube und
Wasserwerk

Bornberg 1 – 63/4

ehem. Benedikti-
nerkloster
St. Georg

Klosteranlage (Kir-
che mit Ausstat-
tung, Klosterge-
bäude, Wirtschafts-
und Nebenge-
bäude, Teiche und
Freiflächen, Gefal-
lenendenkmal)

1 - 1, 2/1, 6/6,
6/7, 6/11, 6/13,
6/17, 6/19,
6/20, 6/23,
6/26, 10/2,
24/1, 24/2
(Teilbereich),
372/4, 432;
5 - 427/12,
427/13

Talmühle Gehöft (Mühle) mit
technischer Aus-
stattung und Mühl-
graben

Talmühlenweg 7 1 - 57/1, 57/2,
61

Mit Ausnahme des Landesgrenzsteines in Hetzdorf sind alle Objekte im Denkmalbuch verzeichnet.

Archäologische Denkmale

Folgende archäologischen Denkmale befinden sich gemäß schriftlicher Mitteilung des Umweltamtes
Saale-Holzland-Kreis (Stand 19.10.2021) im Untersuchungsgebiet. Die erhaltenen Daten sind in der
Karte 3 dargestellt. Eine Anfrage des TLDA am 17.08.2021 wurde nicht beantwortet.

Tab. 8: Archäologische Denkmale

Bodendenkmalliste: Quelle: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis
Nr. Objekt Beschreibung
1 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
Steinkreuz, „Schwedenkreuz“
Nordwestlicher Ortsrand,
80 m nördlich, unterhalb der Jenaer Straße,
in der Gabelung der nach Poxdorf und Nausnitz / Graitschen
führenden Wege, neben einer markanten Wegsäule
19.03.1959
Gem. Bürgel Flur 1 Flurstück 213/1

2 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Beulbar-Ilmsdorf
Bühl, Burghügel
Nordöstlich am Dorfrand
16.05.1973
Gemarkung: Beulbar Flur 1 Flurstück 19/1
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Bodendenkmalliste: Quelle: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis
Nr. Objekt Beschreibung
3 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Droschka-Hetzdorf
Steinkreuz
Etwa 100 m nördlich des Ortes am Waldsaum, am östlichen tal-
seitigen Rand eines alten Hohlweges
30.03.1959
Gemarkung Hetzdorf Flur 1 Flurstück 89/1

4 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Gniebsdorf
Dorfbefestigung
Westlicher Ortsrand
k. A.
Gemarkung Gniebsdorf Flur 1 Flurstück 14/2

5 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Hohendorf
Der Goldberg, Burghügel
Südwestlich der Ortslage am Talhang
14.09.1963
Gemarkung Hohendorf Flur 1 Flurstück 69a

6 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Rodigast-Lucka, Rodigast
Wallanlage Dorlberg
Westseite Bergplateau
02.02.1987
Gemarkung Rodigast Flur 2 Flurstück 96/7
Gemarkung Taupadel Flur 5 Flurstücke 42, 55/2

7 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Thalbürgel
Wasserburg, Klostervorwerk
Wasserburg Kalthausen‚ Klostervorwerk,
westlich vom historischen Ortskern
02.02.1987
Gemarkung Thalbürgel Flur 2 Flurstücke 391, 392, 393, 422

8 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:

betroffene Flurstücke:

Bürgel, Stadt
OT Thalbürgel
Klosterruine
Im Ort, an einem lichten Osthang
k. A.
Gemarkung Thalbürgel Flur 1 Flurstücke 1, 10/1, 12/1, 2/1, 2/2,
429, 430, 431, 432, 6/10, 6/12, 6/4, 6/7, 6/9

9 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:

Bürgel, Stadt
OT Thalbürgel
Georgenberg (Missionskapelle)
Georgenberg, schmale Bergzunge südlich unterhalb von Bürgel
„Bürgelin“
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Bodendenkmalliste: Quelle: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis
Nr. Objekt Beschreibung

betroffene Flurstücke: 01.11.1962
Gemarkung Thalbürgel Flur 2 Flurstück 106

10 Gemeinde:
archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Graitschen b. Bürgel
Alter Gleisberg
Auf dem Gleisberg, isolierter Bergkegel (343 m ü. d. M.)
1 km westlich des Ortes
17.11.1955
Gemarkung Graitschen b. Bürgel Flur 4 Flurstücke 391, 392,
393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 402/7, 402/8

11 Gemeinde:
archäologisches Objekt:
Lage:

Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Graitschen b. Bürgel
kleine Ringwallanlage, Turmhügel Mönskuppe
Nordöstlich von Graitschen, über dem Steilhang der Mönskuppe,
Plateau vor dem Südabhang
22.09.1966
Gemarkung Graitschen b. Bürgel Flur 3 Flurstücke 311/1, 311/2,
311/3, 311/4, 611/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9

12 Gemeinde:
archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Graitschen b. Bürgel
Abschnittsgräben auf dem Sonnenberg
Sonnenberg, Hanglage, nach Westen abfallend
02.02.1987
Gemarkung Graitschen b. Bürgel Flur 2 Flurstücke 127/1,
129/33, 129/34, 129/36, 129/37

13 Gemeinde:
archäologisches Objekt:
Lage:
Erstunterschutzstellung:
betroffene Flurstücke:

Poxdorf
Wüstung Hausen, Burg Hausen
Im Nordosten von Poxdorf, Südwesthang
15.11.1955
Gemarkung Poxdorf Flur 6 Flurstück 158, 159, 160/1, 160/2

Der größere Teil der archäologischen Fundstätte Nr. 10 auf dem Alten Gleisberg (vgl. Kap. 6.3.2) liegt in
den Nachbargemarkungen Jenalöbnitz und Löberschütz unmittelbar an der Grenze außerhalb des Un-
tersuchungsgebietes.

Interessant sind die Recherchen zur „Alten Weinstraße“15 (in heutigem Deutsch „Wagenstraße“), die ca.
20 km in Ost-West-Richtung zwischen Hartmannsdorf bei Eisenberg und Graitschen verläuft. Sie war
eine alte, wichtige Handelsstraße zwischen Elster und Saale und durchquert(e) das Untersuchungsge-
biet bei Poxdorf und Graitschen. Weiteres zur „Alten Weinstraße“ siehe Kap. 7.7.5. Von ähnlicher Be-
deutung ist die in Nord-Süd-Richtung verlaufende „Hohe Straße“ westlich von Hohendorf.

15 Vgl. Zeitungsartikel der OTZ vom 18.03.2015: Auf den Spuren der Weinstraße
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Forstrecht

Der Wald wird schon seit vielen Jahrhunderten genutzt, z. B. als Holzlieferant und Erholungsraum. Er
wird zum größten Teil bewirtschaftet und ist deshalb – bis auf einige wenige kleinräumige Ausnahmen –
ein „Kulturwald“.

Im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplanes Bürgel sind keine Naturwaldparzellen vorhanden oder
geplant.

Bodenschutzrecht

Im Rahmen der europäischen Cross-Compliance-Anforderungen an die Erhaltung der landwirtschaftli-
chen Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand sind bestimmte, gesetzlich vor-
geschriebene Maßnahmen zum Schutz des Bodens vor Erosion einzuhalten. Das gilt sowohl für Was-
ser- als auch für Winderosion. Für Thüringen sind allerdings wegen der bodengeologischen Verhältnisse
lediglich die Regelungen zu Wassererosion relevant, da keine Winderosion zu erwarten ist (vgl.
Kap. 7.2.4).

Die Thüringer Verordnung zur Einteilung von landwirtschaftlichen Flächen nach dem Grad der Erosions-
gefährdung (Thüringer Erosionsschutzverordnung - ThürErVO) sieht vor, auf Basis des Feldblocks (im
Sinne des § 10 der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik)
die potenziellen Erosionsgefährdungen landwirtschaftlicher Flächen Thüringens zu ermitteln. Für jeden
erosionsgefährdeten Feldblock wird eine Gefährdungsklasse festgelegt.

Die Methodik zur Einteilung von landwirtschaftlich genutzten Flächen nach dem Grad ihrer Erosionsge-
fährdung durch Wasser und zur Bestimmung der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser ist in
der ThürErVO geregelt. Die Einschätzung der potenziellen Wassererosionsgefährdung erfolgt durch die
Verknüpfung von, vgl. auch Kap. 7.2.4

  Bodenart (unter Heranziehung des Bodenerodierbarkeitsfaktors K als Kenngröße für die Erosi-
onsanfälligkeit einer Bodenart),

 Hangneigung oder Relief (unter Heranziehung des Hangneigungsfaktors S) sowie

 Regenerosivität (unter Heranziehung des Regenerosivitätsfaktors R).
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Quelle: Thüringen Viewer © GDI-Th (2021)

Abb. 9: Wassererosionsgefährdete Feldblöcke im Untersuchungsgebiet

Die landwirtschaftlichen Flächen, die den Erosionsgefährdungsklassen zugehören, sind in einer verbind-
lichen, das gesamte Gebiet Thüringens darstellenden Karte im Sinne eines Erosionsgefährdungskatas-
ters bezeichnet, die im Internet abrufbar sowie in den zuständigen Landwirtschaftsämtern einsehbar ist.
Für die Wassererosionsgefährdungsklassen 1 und 2 sind in § 2 Abs. 2, 3 DirektZahlVerpflV Bewirtschaf-
tungsauflagen festgelegt, die die Bodenerosionsgefahr verringern, insbesondere Zeitpunkt und Richtung
des Pflügens quer zur größten Hangneigung.
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5 Methodisches Vorgehen

Der vorliegende Landschaftsplan in Text und Karten ist als fachliches Gutachten eine wichtige Informati-
onsgrundlage zur Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der
Landschaftspflege im Gemeindegebiet (örtliche Ebene).

Folgende Schwerpunkte werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Daten, Planungen und Unter-
lagen als Zielsetzung für die Erarbeitung des Landschaftsplanes der Erfüllenden Gemeinde Bürgel her-
ausgearbeitet:

 Erstellen einer fachlich fundierten Grundlage für die Integration in den Flächennutzungsplan so-
wie zur qualitativen Beurteilung von zu erwartenden Konflikten, vgl. Karte 1 Raumnutzung.

 Ableiten und Darstellen bedeutender Funktionen des Naturhaushaltes für das Untersuchungsge-
biet (insbes. Klimaausgleich/ Frischluftschneisen, Grund- und Oberflächengewässer inkl. Berück-
sichtigung von Flächen, die für den Hochwasser- und Trinkwasserschutz relevant sind unter Be-
rücksichtigung der Zielsetzungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (vgl. Karten
3 bis 5)

 Ermitteln und Darstellen von wichtigen, unverzichtbaren Biotopkomplexen, Trittsteinbiotopen und
Vernetzungsachsen sowie Aufzeigen von erforderlichen Mindestgrößen zur Erhaltung bedeuten-
der Biotope und Lebensräume im Gemeindegebiet, unter Einbeziehung der vorliegenden Schutz-
gebiete (vgl. Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt)

 Aufzeigen und Darstellen bedeutender Bereiche für das Stadt- und Ortsbild sowie die Erholungs-
funktion (unter Berücksichtigung der siedlungsbezogenen Naherholung, naturnaher Spielflächen
für Kinder sowie touristischer Infrastruktur), Darstellen wichtiger Blickbeziehungen und visuell
empfindlicher Bereiche (vgl. Karte 7: Landschaftsbild und Erholung)

 Ableiten aussagekräftiger, planungsrelevanter Entwicklungsziele für das Gemeindegebiet als
Grund-lage für die Integration in den Flächennutzungsplan (vgl. Karte 2, Entwicklungskonzeption)

 Darstellen und Beschreiben von landespflegerischen Maßnahmen zum Schutz-, zur Pflege- und
Entwicklung von Natur und Landschaft, unter Berücksichtigung der jeweiligen charakteristischen
Besonderheiten und bedeutenden Funktionen im Gemeindegebiet (Kap. 9 und Karte 2, Entwick-
lungskonzeption, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege).

Die Bearbeitung des Landschaftsplanes wurde digital mit dem GIS-Programm ArcGIS in der aktuellen
Version 10.6 bzw. 10.8 durchgeführt. Damit konnten die landesweit und auf Kreisebene überwiegend
digital vorliegenden Geodaten eingearbeitet, analysiert, verschnitten und dargestellt werden.

Geodaten sind digitale Informationen, denen auf der Erdoberfläche eine bestimmte räumliche Lage zu-
gewiesen werden kann (Geoinformationen, Geobezug). Sogenannte Geobasisdaten (z. B. Topographi-
sche Karten des Thüringer Landesvermessungsamtes) werden mit den sogenannten Geofachdaten
(z. B. zu einzelnen Schutzgütern der einzelnen Fachämter) zu einem Geoinformationssystem zusam-
mengeführt. Dabei sind die einzelnen Objekte einerseits in ihrer geometrischen Form (shape) und ande-
rerseits mit ihrer jeweiligen Sachinformation (Attribute) abgelegt. Insbesondere ist es möglich, mit den
Ergebnissen des Landschaftsplans, die zu den einzelnen Themen als Flächen-, Linien oder Punkt-Sha-
pefiles oder Rasterdaten vorliegen werden, weiter zu arbeiten.

Die Bewertungen innerhalb der Schutzgüter wurden in der Regel dreistufig vorgenommen (hoch, mittel,
gering) mit Ausnahme des Schutzgutes Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, für das die Bewertung
fünfstufig ist.
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6 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Lage, Abgrenzung und Größe

Das Untersuchungsgebiet liegt im Saale-Holzland-Kreis und beinhaltet das Stadtgebiet Bürgel und drei
angrenzende Gemeinden. Dazu zählen:

 Die Stadt Bürgel, bestehend aus dem eigentlichen Stadtgebiet Bürgel sowie den Ortsteilen Thal-
bürgel, Gniebsdorf, Beulbar, Gerega, Ilmsdorf, Hetzdorf, Silbertal, Droschka, Göritzberg, Hohen-
dorf, Nischwitz, Lucka, Rodigast und Taupadel sowie

 Bürgel als Erfüllende Gemeinde für die Gemeinden Nausnitz, Graitschen bei Bürgel und Poxdorf.

Das Untersuchungsgebiet umfasst 3.732 ha. Die Einwohnerzahl der Erfüllenden Gemeinde Bürgel be-
trägt nach Angaben des Statistischen Landesamtes 3.595 (31.12.2021).

Quelle: Thüringen Viewer © GDI-Th (2021)

Abb. 10: Lage im Raum
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Naturräumliche Gliederung

Datenbasis
 TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Geographie/

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03 (Stand 11/2019)

Der Saale-Holzland-Kreis liegt im Übergangsbereich vom Mittelgebirge (300 bis 450 m Höhe) zur Leipzi-
ger Tieflandsbucht (100 bis 150 m Höhe) und damit an einer Schnittstelle naturräumlich unterschiedli-
cher Landschaftstypen.

Quelle: https://umweltinfo.thueringen.de/umweltregional/shk/maps/74041_12.jpg (letzter Zugriff 11.10.2021)
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Abb. 11: Naturräumliche Gliederung

In der Mitte und im Westen des Kreises dominiert die Muschelkalk-Hochfläche der Ilm-Saale-Ohrdrufer
Platte (350 bis 450 m Höhe), in die sich die Saale und ihre Seitentäler bis zu 250 m tief eingeschnitten
haben (in Abb. 11 hellblau, vgl. Kap. 7.1.2). Unter dem Muschelkalk lagert die Saale-Sandsteinplatte,
eine Randplatte des Thüringer Beckens. Diese tritt südöstlich von Jena und im gesamten Ostteil des
Kreises an die Erdoberfläche und prägt vor allem das waldreiche Holzland (rot). Im Norden hat der
Landkreis geringe Anteile an der Weißenfelser Lössplatte (gelb).

Während der Elster-Kaltzeit vor rund 400.000 bis 320.000 Jahren stießen Gletscher bis ins Saaletal bei
Jena vor. Bei Berga im Kreis Greiz befindet sich der südlichste Punkt der Skandinavischen Inlandverei-
sung in Deutschland. Somit ist das gesamte Untersuchungsgebiet durch diese Inlandvereisung über-
prägt, aber auch durch spätere Warmzeiten und Kaltzeiten, beispielsweise in Form der Lößablagerun-
gen.
Das Ostthüringer Lössgebiet, das Gebiet entlang der Saale sowie die Muschelkalk-Hochflächen werden
wegen ihrer nährstoffreichen Böden weitgehend landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber dominieren
im Osten und Süden des Kreises auf den nährstoffarmen Buntsandsteinböden größere Waldflächen. Im
Saale-Einzugsgebiet (außerhalb des Untersuchungsgebietes) befinden sich einige der bedeutendsten
Orchideenvorkommen Deutschlands.

Das Untersuchungsgebiet weist bei generalisierter Betrachtung eine Zweiteilung auf, wobei die Saale-
Sandsteinplatte das Zentrum, den Süden und den Osten dominiert. Die Gleise mit ihren Nebenbächen
hat talartige Strukturen geschaffen und teilt den Norden und Westen des UG (Ilm-Saale-Ohrdrufer
Platte) in zwei Teilbereiche. Insgesamt ist das UG durch diese Täler und Hänge geprägt und weist rela-
tiv große Höhenunterschiede zwischen 170 m NHN (Gleise) bis zu > 350 m NHN (Göritzberg) auf.

Siedlungs- und Landschaftsgeschichte

Datenbasis
 TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Allgemeine Informationen/

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk01.html (letzter Zugriff 11.10.2021)

 Freie Enzyklopädie Wikipedia (letzter Zugriff 12.10.2021):
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgel_(Thüringen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Bürgel

 Denkmalliste: Umweltamt des Landkreises Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg,
übergeben mit E-Mail vom 19.10.2021

 Bodendenkmale: Auskunft des Landkreises Saale-Holzland-Kreis vom 08.10.2021
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 THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2006): Archäologischer Wan-
derführer Thüringen - Jena und Umgebung - Saale-Holzland-Kreis, West.

 THÜRINGISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE (2007): Archäologischer Wan-
derführer Thüringen – Saale-Holzland-Kreis, Ost.

 TLUBN Referat 86 Umweltschutz, schriftliche Auskunft Markscheidewesen vom 20.10.2021.

Bei der Darstellung der Raum- bzw. Flächennutzungen im Untersuchungsgebiet wird insbesondere bei
den landschaftsprägenden Nutzungen – wie Siedlungsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft – die his-
torische Entwicklung mitberücksichtigt.

Die historische Entwicklung der Landschaft lässt sich vor allem aus den Bewirtschaftungsformen und
aus alten Kartenwerken ablesen. Aufgrund der historischen Hintergründe können landschaftstypische
und charakteristische Leitbilder für eine künftige Entwicklung der Landschaft abgeleitet werden. Die
Aussagen zur Geschichte der Erfüllenden Gemeinde Bürgel und der Nutzungen wurden überwiegend
historischen Aufzeichnungen und Untersuchungen entnommen. vgl. auch Kap. 4.3

Die heutigen Auswirkungen der Raumnutzungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wer-
den für die verschiedenen Schutzgüter in Kap. 7 (jeweils unter Berücksichtigung der Vorbelastungen
und Beeinträchtigungen) aufgeführt.

Siedlungen

Die Siedlungsstruktur hat ihren Ursprung im Wirken germanischer und slawischer Volksgruppen, die
vom frühen bis ins hohe Mittelalter im Raum zwischen Saale und Weißer Elster erste Siedlungen grün-
deten. Die Saale bildete im frühen Mittelalter die Ostgrenze des Frankenreiches. Die deutsche Kolonisa-
tion setzte Anfang des 12. Jahrhunderts mit der Gründung von Klöstern ein (z. B. in Stadtroda). Vom 12.
bis 14. Jahrhundert kam es zur Gründung zahlreicher Siedlungen. Das gesamte Gebiet des heutigen
Saale-Holzland-Kreises erlebte in den folgenden Jahrhunderten eine wechselvolle Geschichte, in deren
Verlauf es immer wieder zu anderen Fürstenhäusern gehörte, ehe es 1920 dem Land Thüringen ange-
gliedert wurde.

Die wechselvolle Geschichte Thüringens hat im Bereich des Saale-Holzland-Kreises viele kulturhistori-
sche Zeugnisse und Denkmale hinterlassen. So gibt es sehenswerte Schlösser, z. B. in Dornburg (Ba-
rock- und Renaissanceschlösser), Hummelshain (Jagdschloss) und Wolfersdorf (Wasserschloss). Wei-
tere Sehenswürdigkeiten sind die Leuchtenburg bei Kahla (bedeutendste mittelalterliche Wehrburg im
Saaletal), die barocke Jagdanlage Rieseneck oder – direkt im Untersuchungsgebiet - die Klosterkirche
in Thalbürgel.

Der Alte Gleisberg westlich Graitschen bei Bürgel ist nach Erkenntnissen archäologischer Untersuchun-
gen schon seit der Jungsteinzeit besiedelt worden. Größere auch überregionale Bedeutung hatte die
Anlage in der späten Bronzezeit und in der Hallstatt-Latènezeit (besonders im 5. Jh. v. Chr.). Hier wurde
das in drei Bereiche (Nordterrasse, Mittelplateau, Südterrasse) gegliederte Plateau befestigt, vermutlich
Terrassen angelegt und als Höhensiedlung genutzt. Aus dieser Zeit stammen Reste von Wällen an den
Rändern des Hochplateaus.

Bei Grabungen 2004 bis 2016 wurde ersichtlich, dass die nördliche Terrasse wohl nahezu in allen chro-
nologischen Abschnitten genutzt war, ebenso das Mittelplateau und die südliche Terrasse. Damit er-
streckte sich die Besiedlung insbesondere in den Hauptperioden Spätbronze- und Eisenzeit über das
gesamte Areal des Alten Gleisberges mit einer Siedlungsfläche von annähernd 7 ha. Dies unterstreicht
neben dem Fundgut die Bedeutung des Alten Gleisberges als zentrale Höhensiedlung in Thüringen und
Mitteldeutschland. Unter anderem wurden Pfostengruben von ehem. Gebäuden, Keramikscherben, Tier-
knochen und Schmuckteile gefunden und dokumentiert. Durch Bodenuntersuchungen wurde die



6        Beschreibung des Untersuchungsgebietes

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 56

Nutzung zur Nahrungsproduktion nachgewiesen (tiefgründiger Hortisol mit stark erhöhtem Kohlenstoff-
und Nährstoffvorrat und Spuren von Abfällen)16.

Günstige klimatische Bedingungen am Rande der mitteldeutschen Trockengebiete und das kalkreiche
Ausgangsgestein mit Lösseinwehungen führten unter frühgeschichtlichem Siedlungseinfluss zur Bildung
dieser nähstoffreichen Böden. Zur Bestimmung der Verbreitung der solcherart anthropogen veränderten
Böden wäre eine flächendeckende bodenkundliche Kartierung des gesamten Gipfelplateaus notwendig.
An strategisch exponierten Standorten entlang des Saaletals und dessen Nebentälern ist eine ähnliche
Genese denkbar.

Nördlich von Graitschen, über dem Steilhang der Mönskuppe auf dem Plateau vor dem Südabhang liegt
eine kleine Ringwallanlage, die nicht datiert ist (evtl. um 1302). Auf dem Sonnenberg nordöstlich des
Ortes befinden sich Gräben und Wälle, vermutlich eine historische Straßenbefestigung. Südwestlich
Taupadel befindet sich auf dem Dorlberg eine ebenfalls undatierte Befestigung mit Graben und Wall.

Die Töpferstadt Bürgel i. e. S. (urkundlich unter 24 Städten Thüringens bereits im Jahr 1234 erwähnt)
gehört zu den 20 ältesten Städten im Freistaat Thüringen, das Stadtrecht wurde also zuvor vergeben.
Auf der schmalen Bergzunge des südlich gelegenen Georgenbergs, ca. 450 m südlich der Stadtkirche,
wurde vermutlich schon im 10. Jhdt. eine Burg zur Befestigung des Gleise-Überganges angelegt. Die
ursprünglich zur Burg gehörende Kirche war Missionskapelle und wurde später Pfarrkirche des Berei-
ches. Die Kirche wurde nach Aufgabe der Burg weiter genutzt und diente zuletzt als Friedhofskapelle.
Die Burg, von der noch Mauerreste vorhanden sind, hat wohl auch der Stadt den Namen gegeben, ur-
sprünglich Burgelin. Die Stadt Bürgel ist insbesondere für die Tradition des Töpferhandwerkes überregi-
onal bekannt. Die erste Töpferinnung wurde 1660 gegründet und das bis heute aktive Keramikmuseum
im Jahr 1880.

Der nachweislich älteste erhaltene Gebäudekomplex in der Erfüllenden Gemeinde Bürgel ist das ehem.
Benediktinerkloster im Ortsteil Thalbürgel mit der landschaftsprägenden Ruine der romanischen Kirche
St. Maria und St. Georg und den benachbarten drei Teichen. Der Ursprung des Klosters in Thalbürgel
lässt sich sehr gut fassen, da die Gründungsurkunde erhalten geblieben ist. Demnach stiftete Markgraf
Heinrich mit seiner Frau Bertha das Kloster 1133. Benediktinermönche führten dann den eigentlichen
Klosteraufbau aus. Durch Schenkungen. und Stiftungen entwickelte sich das Kloster zu einem bedeu-
tenden Zentrum im Gebiet östlich der Saale. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1526 aufge-
löst. Danach wurde Thalbürgel der Hauptort des ernestinischen Amts Bürgel. Ab 1815 war der Ort Teil
des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. 1920 kam der Ort zum Land Thüringen.

Neben der Kirchenruine befindet sich in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters (Zinsspei-
cher) heute ein Museum, benachbart zur Grundschule, welche aber 2022 voraussichtlich den Betrieb
einstellen wird. Von den umfangreichen Bauten des Klosterkomplexes stellt die in Teilen erhaltene Klos-
terkirche ein herausragendes Beispiel romanischer Baukunst dar. Wesentliche Teile, wie Kreuzgang
und Klausur, sind nur noch in Fundamentresten erhalten und heute nicht mehr sichtbar. Aktuell ist ein
Bauvorhaben zur Kultur- und Begegnungsstätte17 unter dem Motto „Mitten im Leben“ realisiert worden,
um die regionale Bedeutung dieses Ortes für Konzerte, Ausstellungen und als Ort der Begegnung wie-
derzubeleben (Vorkirche und Gemeindezentrum). Die Übergabe und Eröffnung erfolgte am
03.11.202218.

Von der Wasserburg Kalthausen, dem späteren Klostervorwerk, ist nur noch ein flacher Burghügel mit
kreisförmiger Wassergrabenanlage erhalten. Die Burg bestand vermutlich schon vor Gründung des
Klosters in Thalbürgel, kam mit dessen Gründung zum Kloster und wurde später von den Mönchen zum
Wirtschaftshof und Vorwerk umfunktioniert.

16 Quelle: ETTEL et al. (2018)
17 Unser Zukunftsprojekt - Klosterkirche Thalbürgel (klosterkirche-thalbuergel.de)
18 https://www.landesregierung-thueringen.de/medien/veranstaltungen/detailseite/default-d845675898
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Auf dem Hohen Berg nordöstlich Poxdorf befanden sich, nachweisbar ab dem 12. Jahrhundert bis ins
15. Jahrhundert, das Dorf Hausen und eine Burg (heute Wüstung Hausen im FFH-Gebiet Tautenburger
Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge). Für das Dorf Hausen ist auch eine Kirche urkundlich belegt.

Am Goldberg bei Hohendorf ist ein Burghügel erhalten, dessen Entstehung und Nutzung mangels bauli-
cher oder anderer Reste nicht datiert ist. Dort befinden sich an der Wilhelmshöhe (nahe Naturdenkmal
ND 05 (SHK1005) „Zwei Linden auf der Wilhelmshöhe“) noch Gebäudereste aus jüngerer Zeit.

Land- und Forstwirtschaft

Das Untersuchungsgebiet gliedert sich geologisch sowie durch das bewegte Relief bedingt in verschie-
denartige Bereiche. Vorwiegend forstwirtschaftlich geprägt ist der äußere Südosten des Untersuchungs-
gebietes südlich bzw. östlich der Ortsteile Hetzdorf und Silbertal. Hier zeigt sich der verstärkte Einfluss
des geologischen Untergrundes der Saale-Sandsteinplatte (vgl. Kap. 6.2, Abb. 11), bei deren Verwitte-
rung weniger fruchtbare sandige Bodenarten entstehen. Ein großes geschlossenes Waldgebiet setzt
sich in südöstlicher Richtung außerhalb des Untersuchungsgebietes fort („Holzland“).

Auch im Nordwesten der Erfüllenden Gemeinde Bürgel finden sich die Ausläufer eines geschlossenen
Waldgebietes, Tautenburger Forst, das sich auf der Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte (Kap. 6.2, Abb. 11) nach
Norden und Westen bis zu den Steilhängen des Saaletales erstreckt.

Durch Wald und häufig lineare Gehölzflächen geprägt sind weiterhin die für den Ackerbau zu steilen Flä-
chen an Hängen und die Bergkuppen sowie die Bachtäler, wie z. B. das der Gleise, der Jüdengrund,
Nisslitzer Grund oder der Teufelsgrund / das Funkental und das Lange Tal. Zahlreiche kleinere Feldge-
hölze finden sich zudem in die Acker- und Grünlandflächen eingestreut.

Die tieferen Lagen in der Nähe der Bäche wie auch die Gewässerrandstreifen unterliegen hier oftmals
auch einer Nutzung durch Dauergrünland, was aufgrund der Phosphatkulisse auch in der ThürDüV ver-
ankert ist (Kap. 4.2.4). Grünlandnutzung ist weiterhin auf vielen der stark geneigten Flächen verbreitet,
teils in Form von Streuobstwiesen oder als Weidenutzung mit verstreuten einzelnen Sträuchern und
Bäumen.

Ackerland findet sich vorwiegend in den Tallagen oberhalb der Bäche, die nicht zu nass und nur mäßig
geneigt sind, aber auch auf den Hochebenen und auf Kuppen. Insgesamt führen Bodeneigenschaften
und Hangneigung in Kombination zu einer nahezu flächendeckend hohen und sehr hohen Empfindlich-
keit gegenüber Wassererosion (Kap. 4.5, Abb. 8, Kap. 7.2.4).

Rohstoffgewinnung und Bergbau

Nach Auskunft des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) vom
20.10.2021 sind für den Bereich der Erfüllenden Gemeinde Bürgel keine Aufsuchungs- oder Gewin-
nungsberechtigungen nach Bundesberggesetz (BBergG) erteilt worden. Somit gibt es auch keine Rah-
menbetriebspläne oder Planungen für Abbauerweiterungen.

Gewinnungs- und Aufsuchungsberechtigungen sind dort weder beantragt noch erteilt worden.

Nach Auskunft des Bauamtes der Gemeindeverwaltung vom 20.10.2021 und des Umweltamtes des
Landkreises vom 10.11.2021 sind auch keine genehmigte „Abgrabungen“ (i. S. §§ 29 Abs. 1 BauGB),
z. B. zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe (Sand, Kies, Ton etc.), aktiv oder geplant.
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7 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

Die Bestandsbeschreibung, Analyse und Bewertung von Natur und Landschaft wird getrennt für die je-
weiligen Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dargestellt. In diesem Kapitel wer-
den somit die folgenden Schutzgüter betrachtet:

 B Boden

 F Fläche

 W Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)

 K Klima / Luft

 A Tiere und Pflanzen (Arten und Lebensräume), biologische Vielfalt

 L Landschaft (-sbild und Erholung)

 M Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Kultur- und sonstige Sachgüter

Die lagemäßige Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der Bestandserhebung und Bewertung sowie
vorhandene Belastungen und Konflikte werden für jedes Schutzgut in einer Karte im Maßstab 1:10.000
bzw. 25.000 dargestellt (vgl. Karten 3 bis 7).

Geologie

Datenbasis
 Geologische Übersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (GÜK200TH)

 Kartendienst des TLUBN Geologische Karte als Shapefiles,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 26.07.2021)

 ELLENBERG, J. (2019): Geologie erleben. Saale-Holzland und Jena. 2., aktualisierte Auflage

 Die Darstellung erfolgt in Karte 4.

Beschreibung der geologischen Verhältnisse

Bei der Geologie bestehen enge Wechselbeziehungen insbesondere zu den Schutzgütern Boden
(Kap. 7.2) und Wasser (Kap. 7.3). Die oberste Schicht ist meist das Ausgangssubstrat für die Bodenbil-
dung bzw. der Hauptanteil davon und prägt die Bodeneigenschaften (Bodenart, Kalkgehalt, pH-Wert,
Mächtigkeit, Bodentypen usw.) entscheidend mit.

Der geologische Untergrund besteht im südöstlichen Drittel des Untersuchungsgebietes aus Sedimen-
ten des Mittleren Buntsandsteins. Die Talhänge z. B. der Gleise, Langes Tal, Jüdengrund, Schlossgrund
werden von Schichten der Hardegsen-Formation, die Plateaus z. B. Wacholderberg, Kreuzberg von de-
nen der Solling-Formation gebildet. Diese sind charakterisiert durch violett, hellgrünlich und karminrot
geflammte pelitische Sand- und Schluffsteine.

Nördlich und westlich Bürgel geht der Untergrund zu den Formationen des Oberen Buntsandsteins und
am Rand des Untersuchungsgebietes schließlich zum Unteren Muschelkalk (Alter Gleisberg, nördlich
Graitschen, Poxdorf, Nischwitz, Göritzberg) über.

Die Gleise und ihre Quellbäche haben sich teils tief in die Festgesteinsformationen eingeschnitten, so
dass auch im Ergebnis der pleistozänen Vereisung und des anschließenden Abtauens der Vergletsche-
rung ein Muster aus Hochebenen (Hoher Berg, Goldberg, Göritzberg, Wacholderberg u. a.) und
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Tallagen (Jüdengrund, Langes Tal, Zense, Kreuztal etc.) entstanden ist, die an den Übergängen vom
Mittleren zum Oberen Buntsandstein und darüber dem Muschelkalk durch vergleichsweise steile Hänge
voneinander getrennt sind (z. B. Gleistalhänge). In den Tälern sind entsprechend Auensedimente abge-
lagert, die vorwiegend die Verwitterungsprodukte der o. g. Sandsteinformationen sind. Der Alte Gleis-
berg, der Kolben und der Dorlberg im (Nord-)Westen des Untersuchungsgebietes haben demgegenüber
eine eher inselartige Gestalt.

Böden in Bereichen mit geringerer Reliefenergie sind teils auch durch Feinsand und Löß beeinflusst, der
nach dem Rückgang der Inlandsvereisung in den periglazialen Zonen äolisch verlagert wurde. Steiler
geneigte Flächen unterlagen und unterliegen stärker der Erosion durch Wasser, so dass der Löß hier
nicht mehr vorhanden ist.

Die Hänge der Gleise sind teilweise durch den Röt (Formation des Oberen Buntsandstein) und darauf
überlagernde Schichten aus geringmächtigen Muschelkalk-Hangschuttmaterial gekennzeichnet. Dies ist
der Fall an drei Bereichen nördlich von Poxdorf und unterhalb der Mönskuppe bei Graitschen b. Bürgel.
Eine weitere Besonderheit ist der Bergsturz aus Muschelkalk-Rutschmassen am Nordhang des Alten
Gleisberges. Aufgrund der hohen Reliefenergie an den Plateaus von Poxdorfer Höhe und dem inselarti-
gen Alten Gleisberg kommt es zu diesem Phänomen, vgl. Bergner, H. (1987).

Quelle: Kartendienst des TLUBN (http://antares.thueringen.de, letzter Zugriff 14.10.2021)
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Abb. 12: Ausschnitt aus der Geologischen Karte

Geologische interessante Objekte

Als Geotop (Art des Geotops: Typlokalität / Richtprofil) ist ein Bereich mit Aufschlüssen des Überganges
vom Mittleren zum Oberen Buntsandstein ausgewiesen. Die Aufschlüsse befinden sich auf einer Länge
von rund 100 m am Weg von der Papiermühle bei Nausnitz nach Nordwesten Richtung Graitschen. Dort
ist am Rand des Gleisetals am Luckenberg außerdem ein FND „Lugenberg“ (SHK0069) ausgewiesen
(ca. 500 m südöstlich von Graitschen). Die Objektbezeichnung des Geotops lautet: Aufschluss „Lucken-
berg“ bei Graitschen, vgl. auch Karte 3.

An diesem ehemaligen Prallhang der Gleise (Ausläufer/ Südwesthang des Kalbenberges) ist die Sali-
narröt-Folge aufgeschlossen. Innerhalb dieser Aufschlüsse befinden sich neben zwei Auslaugungshöh-
len zwei Aufschlussbereiche, die die Grenze zwischen dem Chirotheriensandstein (oberstes Glied des
Mittleren Buntsandsteins) und dem grauen Röt (Unterstes Glied des Oberen Buntsandsteins) zeigen.
Durch unterschiedliche Ablagerungsbedingungen sind grob- bis feinsandige Bänke sowie Tonsteine ent-
standen, die teils sekundär durch Umkristallisation verändert wurden. Der Obere Buntsandstein weist
auch Kalkstein, Mergel und silthaltige (= schluffige) Gipsablagerungen auf.

Geologisch interessant, aber nicht als Geotop ausgewiesen ist am Georgenberg westlich Bürgel (unweit
der Bundesstraße B 7) eine mehrfache, unterschiedlich mächtige Wechsellagerung von bankigem rotem
Sandstein mit Ton-Siltstein aufgeschlossen (in der Vegetationsperiode nur eingeschränkt einsehbar).
Diese sind eben oder in Trogform (Füllung einer Strömungsrinne) ausgeprägt. Typisch für den sog. Bau-
sandstein sind die glitzernden Kristallflächen der Quarzkörner.
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Quelle: Kartendienst des TLUBN (http://antares.thueringen.de, letzter Zugriff 14.10.2021, Legende: siehe Abb. 11)

Abb. 13: Ausschnitt der Geologischen Karte, Aufschlüsse von Buntsandsteinfolgen

Boden

Datenbasis

 Bodenübersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (BÜK200TH)

 Auskunft des TLUBN Ref. 86 Umweltschutz, Markscheidewesen,
E-Mail vom 20.20.2021, Herr Reinhold, AZ: 5070-86-3453/47-15-99980/2021

 Kartendienst des TLUBN: Bodengeologische Konzeptkarte Thüringen 1: 100.000
(BGKK100TH), (letzter Zugriff 15.10.2021)

 Kartendienst des TLUBN: Boden Karte als Shapefiles,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 11.08.2021)

 TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

 LUBW (2008): Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte.

 Auskunft (E-Mail) des Umweltamtes des Saale-Holzland-Kreises vom 01.11.2021 zu
Altlastverdachtsflächen in Form eines GIS-Layers (SHP)

 Die Darstellung erfolgt in Karte 3.

Geotop

Geologisch interes-
sant: Georgenberg
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Leitbodenformen

Böden bilden die unersetzliche Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ziel des Land-
schaftsplans ist es, die Vielfalt der Böden und ihre Funktionen zu erhalten, die Böden vor zusätzlichen
Beeinträchtigungen zu schützen und bereits vorhandene Belastungen abzubauen. Beim Schutzgut Bo-
den werden in erster Linie die obersten Bodenschichten betrachtet, die in der Lage sind, höheren Pflan-
zen als Standort zu dienen und die Lebensgrundlage für Tiere und Menschen zu bilden, vgl. THÜRINGER
LANDESANSTALT FÜR GEOLOGIE (2000).

Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 15.10.2021)
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Abb. 14: Ausschnitt aus der Bodengeologischen Konzeptkarte

Im Untersuchungsgebiet kommen nach Darstellung der Abb. 13 die abgebildeten Leitbodenformen vor.
Die Verteilung und Lage der einzelnen Leitbodenformen im Untersuchungsgebiet werden in der Karte 3
dargestellt.

Tab. 9: Verteilung der Leitbodenformen

Kürzel Leitbodenform Fläche
in ha

Anteil im
UG in %

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete
h3l Lehm - Vega (Nebentäler) 69,3 1,9
h3s Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler) 113,4 3,0
Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias
k5 Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes) 413,6 11,1
s2 Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins) 822,0 22,0
s3 Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Buntsand-

stein)
5,0 0,1

t3 Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 1.535,9 41,2
t3g Ton, lehmiger Ton, steinig (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 458,2 12,2
tk Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes) 36,3 1,0
Lösse und Lössablagerungen
lö4 Löss – Fahlerde 62,3 1,7
lö5 Löss – Staugley 214,6 5,7
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Tab. 10: Kurzbeschreibung der Leitbodenformen

Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete
h3l

Verbreitung:

Nutzung:

Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehm - Vega (Nebentäler)

-ebene bis selten schwach geneigte, schmale und langgestreckte Bereiche
 im Tiefsten der Nebentäler und Trockentälchen, z. B. Tal der Gleise
-teils Ackerfläche, teils Grünland
-im Durchschnitt tiefer als 0,6 m im Jahreslauf teils hoch anstehend
-hohe Wasserspeicherfähigkeit i. d. R. mit besonders frühjährlich wirksamer
 Vernässungstendenz
-natürliche Drainage im Allgemeinen gegeben
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
-Kalkreserven z. T. vorhanden
-ackerbauliche Nutzung z. T. eingeschränkt, partiell ausschließlich
 Grünland (z. B. In tiefen Kerbtälchen)
-mittlere bis z. T. hohe Ertragspotenz
-geringe Ertragssicherheit bei Ackernutzung

Durchschnitts-Wertezahl = L    4    AI     66
Plus-Variante =                   L    2    AI     86
Minus-Variante =                L    III   b3     38

h3s

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler)

-ebene bis selten schwach geneigte, schmale und langgestreckte Bereiche
 der Nebentäler, z. B. Nisslitzer Grund, Jüdengrund, Langes Tal
-nahezu ausschließlich Grünland
-im Durchschnitt tiefer als 0,6 m, im Jahreslauf teils hoch anstehend, teils
 nicht nachweisbar
-große Schwankungsbreite der Bodeneigenschaften
-periodische, insbesondere frühjährliche Vernässung
-potenzielle Versauerung
-ackerbauliche Nutzung im Allgemeinen nicht möglich
-Grünland mit durchschnittlich mittlerer, teils auch hoher aber auch z. T. nur
 geringer Ertragspotenz und Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = L    III    b3    38
Plus-Variante =                   L     II    b3    48
Minus-Variante =                lS   III    c3     24
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias
k5

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes)

-stark geneigte Hanglagen, z. T. schroffe Hänge, z. B. Mönskuppe, Pox-
 dorfer Höhe, Hoher Berg
-vorwiegend Wald, wenig Ackerflächen oder Grünland
-ohne
-flachgründige, kalkreiche Böden mit geringem Wasserspeichervermögen
 und vielfach starker Austrocknungstendenz
-hohe Garebereitschaft und entsprechend zumeist günstiges Krümelgefüge
-kaum Eignung für ackerbauliche Nutzung (überwiegend bewaldet)
-ungeeignet für Hackfrüchte
-vergleichsweise günstig für Feldfutterbau (Luzerne)
-hohe Ertragsunsicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = sL    5    Vg  36
Plus-Variante =                   sL    4    V    52
Minus-Variante =                 lS    6    Vg  22

s2

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins)

-Hänge verschiedener Neigung, z. B. großflächig im Südosten des Unter-
 suchungsgebietes
-vorwiegend in steilen Hanglagen Wald; auch Ackerflächen
-ohne
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z. T. starker Austrocknungstendenz
 des Oberbodens, vielfach aber grundfrische, teils auch im Untergrund
 wasserstauende Standorte (Tonlagen)
-kalkfreie, zu starker Versauerung neigende Böden
-gegenüber s 1 im Durchschnitt leichtere Böden (bis Körnungsart Sand),
 leichte Bearbeitbarkeit (ausgenommen steile, stärker steinige Hanglagen)
-vielfach Ackerkrume reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform
 (aus Rohhumus ehemaliger Waldböden)
-lediglich auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbau-
 eignung (insbesondere für Hackfrüchte); geringes bis mittleres Ertrags-
 potential
-Ertragsunsicherheit (nachteilige Wirkung längerer Trockenperioden)

Durchschnitts-Wertezahl = lS - Sl   5    V    28
Plus-Variante =                         SL  4    V    46
Minus-Variante =                      S    5     V   18
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

s3

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Buntsandst.)

-wellig-ebene und flachmuldige Plateaubereiche im Gebiet des Mittleren
 Buntsandsteins, nur im äußersten Südosten des Untersuchungsgebietes,
 z. B. am Hausberg
-vorwiegend Wald, untergeordnet Ackerflächen und Grünland
-nur im Muldentiefsten: im Durchschnitt >40cm; Stauwasser
-graduell unterschiedliche, im Durchschnitt jedoch starke Tendenz zu
 Staunässe
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit Vernässung und zeitweiliger starker
 Austrocknung (bes. Ackerflächen), grundfrische Standorte
-starke potenzielle Versauerung
-leichte und tiefgehende Bearbeitbarkeit, meist mäßiges Krümelgefüge
-vergleichsweise hoher Humusgehalt (Rohhumus)
-insbesondere für Hackfrüchte eingeschränkte Anbaueignung durch
 Staunässe aber auch Austrocknungstendenz des Oberbodens
-Ertragspotenz gering bis mittel
-geringe Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = lS    5    V     32
Plus-Variante =                  SL    4    V    48
Minus-Variante =               Sl      6    V    20

t3

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins)

-Hanglagen vorwiegend mäßiger bis steilerer Neigung, großflächig im
 Norden und Osten des Untersuchungsgebietes
-vorwiegend Ackerflächen, seltener Grünland oder Obstplantagen
-ohne
-schwere, überwiegend kalkhaltige Böden mit meist hoher Wasserspeicher-
 fähigkeit, aber auch beträchtlicher Austrocknungstendenz (i. d. R. unaus-
 geglichener Wasserhaushalt, enge Verwandtschaft zu Einheit t 2)
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz
 zu schollig-klumpiger Absonderung)
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
- z. T. stark eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte, insbesondere
 Kartoffeln
-vergleichsweise günstige Anbaueignung für Getreide und Feldfutter mit
 hohem Ertragspotential
-Ertragsunsicherheit besteht

Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46
Plus-Variante =                   LT    3    V    64
Minus-Variante =                  T     6    V    30
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

t3g

Verbreitung:

Nutzung:

Grundwasser:
‚

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmiger Ton, steinig (Sedimente des Oberen Buntsandsteins)

- Hanglagen vorwiegend mäßiger bis steilerer Neigung, z. B. Gleisberge,
  Hoher Berg
- vorwiegend Ackerflächen, auch reichlich Grünland, seltener Obstplan-
  tagen oder Wald
- ohne
- schwere kalkhaltige Böden mit meist hoher Wasserspeicherfähigkeit, aber
  auch beträchtlicher Austrocknungstendenz
- im Ganzen unausgeglichener Wasserhaushalt
- Garebereitschaft und Gefüge etwas günstiger als bei Einheit t 3;
- vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
- im Allgemeinen reichliche Kalkreserve
- z. T. stark eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte, insbesondere
  Kartoffeln
- vergleichsweise günstige Anbaueignung für Getreide und Feldfutter mit
  z. T. hohem Ertragspotential
- Ertragsunsicherheit besteht

Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    Vg   44
Plus-Variante =                   LT    4    V     58
Minus-Variante =                 LT    6   Vg    30

tk

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes)

-vorwiegend wellige Plateaubereiche und flachere Hänge, z. B. nördlich
 Hohendorf, Nischwitz
-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Wald, seltener Grünland
-ohne
-schwere, i. d. R. kalkhaltige Böden mit unausgeglichenem Wasserhaushalt
 (Quellen und Schrumpfen, Vernässung und starke Austrocknung im
  Wechsel)
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz
 zu schollig-klumpiger Absonderung)
-reichliche Kalkreserve
-eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte (für Kartoffeln z. T. unge-
 eignet)
- z. T. hohes Ertragspotential für Getreide
-langzeitig bodenbedeckende Kulturen (z. B. Luzerne) günstig
-Ertragsunsicherheit besteht (hohe Abhängigkeit vom Witterungsverlauf)

Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46
Plus-Variante =                   LT    4    V    56
Minus-Variante =                 T      6   Vg   28



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 68

Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Lösse und Lössablagerungen
lö4

Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Löss – Fahlerde

-vorwiegend wellige Plateaubereiche und Flachhänge, z. B. östlich Bürgel
-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Wald
-ohne; z. T. schwach staunass
-hohe Wasserspeicherfähigkeit bei vielfach schwacher, z. T. auch stärkerer
 Neigung zu Staunässe, Tendenz zu Verschlämmung der Oberfläche
-mäßige bis z. T. starke Versauerungstendenz (Wald)
-gering entwickeltes Krümelgefüge
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen bei nur mittlerem bis geringem Nähr-
 stoffpotential
-kaum eingeschränkte Anbaueignung, ausgenommen Bereiche stärkerer
 Staunässe
-mittlere bis teilweise hohe Ertragspotenz bei entsprechender Düngung
-nur mittlere Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = L    4    Lö     68
Plus-Variante =                   L    3    Lö     76
Minus-Variante =                L     6   LöV   46

lö5

Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Löss – Staugley

-vorwiegend wellige Plateaubereiche (vielfach Plateaumulden) und Flach-
 hänge, z. B. Rücken (Wacholderberg) zwischen Jüdengrund und Langem
 Tal, Hetzdorf
-vorwiegend Ackerflächen, z. T. Grünland oder Wald
-Stauwasser
-Neigung zu Staunässe, reliefabhängig graduell unterschiedlich schwach
 bis z. T. stark ausgeprägt; Vernässung und starke Austrocknung im jahres-
 zeitlichen Wechsel
-mäßige bis z. T. starke Tendenz zur Versauerung
-gering entwickeltes Krümelgefüge und Neigung zu Verschlämmung und
 Verkrustung der Oberfläche
-beträchtliche Wasserspeicherfähigkeit
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen, mittleres bis geringes, natürliches
 Nährstoffpotential
-Anbaueignung durch Staunässe flächenweise eingeschränkt (insbeson-
 dere für Hackfrüchte)
-in Muldenlagen z. T. nur als Dauergrünland nutzbar
-witterungsabhängige Ertragsschwankungen
-bei entsprechender Düngung mittlere Ertragspotenz

Durchschnitts-Wertezahl = L    6-5  Lö    54
Plus-Variante =                   L    4     Lö    68
Minus-Variante =                L     7     Lö    40
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Bodenfunktionen

Ertragspotenzial, Puffer- und Speicherfähigkeit

Die Eignung eines Standortes für die Produktion von Biomasse und damit für die land- und forstwirt-
schaftliche Produktion wird durch die Faktoren Geologie, Wasserhaushalt, Nutzung, Lage, Boden, Klima
und Relief bestimmt. Das standortspezifische Ertragspotenzial beschreibt die Eigenschaft des Bodens,
welche - bei vertretbarem Aufwand im Hinblick auf Technik, Ökonomie und Ökologie - die Produktivität
nachhaltig gewährleistet.

Zur Regelungsfunktion gehören die Filterung, Pufferung und Transformation von Stoffen: das Aus-
gleichsvermögen für Temperaturschwankungen, das Puffervermögen für Säuren, die Ausfilterung von
Stoffen aus dem Niederschlags-, Sicker- und Grundwasser, das Speichervermögen (Retentionsfunktion)
für Wasser, Nähr- und Schadstoffe, das Recycling von Nährstoffen, die Detoxifikation von Schadstoffen
sowie die Abtötung von Krankheitserregern etc.

Folgende Bedeutungsstufen besitzen die Böden im Untersuchungsgebiet im Hinblick auf die o. g. Bo-
denfunktionen:

 Hohe Bedeutung: vor allem die
- Löß-Fahlerden (lö4 - östlich Bürgel, südlich Gerega, östlich Beulbar),
- Löß-Staugley (lö5 - Beulbar, Gerega, Hetzdorf) und
- verschiedene Ausprägungen der Vega (h3s - in den Tälern der Gleise (Sand bis sandiger Lehm)
und der Kleinen Wethau (h3l - Lehm)

 Mittlere Bedeutung: alle übrigen unversiegelten Böden

 Geringe Bedeutung: befestigte und versiegelte Flächen (Bebauung, Verkehrsflächen innerorts
und außerorts).

Biotopentwicklungspotenzial

Das Biotopentwicklungspotenzial (die Lebensraumfunktion) wird bestimmt durch die natürlichen Stand-
ortverhältnisse und dem Grad der anthropogenen Überformung (landwirtschaftliche Nutzung, Bodenab-
bau und Versiegelung / Überbauung etc.).

Es korreliert jedoch nicht mit der Bodenfruchtbarkeit im landwirtschaftlichen Sinn. Besonders schützens-
werte Biotope sind häufig an besondere bzw. extreme Standortbedingungen in Bezug auf das Relief,
den Wasser- und Lufthaushalt, den Nährstoffhaushalt und die Basenversorgung gebunden. Diese
Standorte bieten häufig ein hohes Entwicklungspotenzial für schutzwürdige Pflanzen- und Tiergesell-
schaften, die an solche extremen Standortbedingungen angepasst sind und nur hier der Konkurrenz an-
derer Arten widerstehen. Abgeschätzt wird deshalb, an welchen bodenkundlichen Standorttypen bzw.
Standortgruppen besonders gefährdete Biotope vorkommen, sich entwickeln oder regenerieren können.

In der Karte 3 „Boden“ sind extreme bzw. besondere Standorte mit hoher Lebensraumfunktion aus Sicht
der Biotopentwicklung in Form der Standorttypisierung für die Biotopentwicklung dargestellt.

Dabei werden im Untersuchungsgebiet folgende Standorte unterschieden:

 Biotopentwicklungspotenzial für feuchte bis nasse Standorte (Leitbodenformen hl3, hs3) z. B. Au-
enbereiche im Tal der Gleise, Nisslitzer Grund, Jüdengrund und im Langen Tal;

 Biotopentwicklungspotenzial für trockene Standorte (Leitbodenformen k5, tk), trockene, süd- und
südwestexponierte Hang- und Kuppenlagen, z. B. an der Mönskuppe, Poxdorfer Höhe und am
Hohen Berg.
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Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Wie in einer Urkunde sind in Böden deren Entstehungsgeschichte, die Landschaftsgeschichte - und -
davon untrennbar - die Kulturgeschichte dokumentiert. Ausgangsgestein, Klima, Wasserhaushalt, Vege-
tation, Nutzung der Böden und andere Einflüsse haben vielfältige Spuren hinterlassen, die im „Bodenar-
chiv“ als Urkunden der Natur- und Kulturgeschichte gespeichert werden. Geologische Aufschlüsse sind
Zeitfenster und zeugen durch Gesteinszusammensetzung, Lagerung und zeitliche Abfolge der Sedi-
mentschichten von der Entstehungsgeschichte der Landoberfläche und der Landschaft. Die bedeu-
tendsten Aufschlüsse und Landschaftsformen werden als Geotope bezeichnet und katalogisiert, vgl.
Kap. 7.1.3.

Fossilien sowie Mineralien und deren Fundorte geben Einblicke in die Erdgeschichte und Landschafts-
entwicklung, ebenso gilt dies für landschaftsprägende morphologische Elemente. Auch Spuren der kul-
turellen Entwicklung können in Böden verborgen sein oder ihnen ihre heutige Gestalt geben. Dann sind
diese Böden Archive der Kulturgeschichte (LUBW 2008).

Gemäß der „Vorläufigen Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 03.04.1997) können ei-
nige der vorkommenden Böden als schutzwürdig eingestuft werden, vgl. Tab. 11:

Tab. 11: Schutzwürdige Böden

Kategorie Beschreibung
der Böden

Beispiele LBF19 Vorkommen

Paläo
boden

Fossile Böden /
Reliktböden

Terra fusca
(autochton)

tk Äußerster Nordrand des
Untersuchungsgebietes:
Vorderes Tälchen, Poxdor-
fer Höhe

Stark / ext-
rem wasser-
beeinflusste
Böden

Intensiv stau-
vernässte Böden
(Gleye)

Anmoor-
Pseudogley
Stagnogley

s3 / lg5

u. a. h4s

Äußerster Süden des Un-
tersuchungsgebietes:
Waldgebiet östlich Beulbar,
Gerega

Grundwasserböden
mit hoher Humusak-
kumulation (Gleye)

Anmoorgley
Niedermoorgley

h4s /
h4t
h4t

Talniederungen der Gleise
und Zuflüsse

Eisen-Humus-Po-
dsol (mit stark
entw. / verfestig-
tem „Ortstein“,
Bsh-Horizonten)

s1 / s2 Hügelländer mit Dominanz
bindemittelarmer, sandiger
Standorte, i. d. R. nur
Forststandorte im Süden
und Osten des Untersu-
chungsgebietes

Folgende morphologisch bedeutsame Formationen im Hinblick auf die o. g. Bodenfunktionen kommen
im Untersuchungsgebiet vor:

- Erosionstäler / Rinnen

- Lehm- und Lößwand (u. a. an Hohlwegen)

- Steinriegel und Lesesteinhaufen

19 LBF = Leitbodenform, Tabelle in Anlehnung an „Vorläufige Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 03.04.1997),
Markierung in Fettschrift gemäß originaler Quelle.
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- Friedhöfe20 (kirchlich: Bürgel, Thalbürgel, Hohendorf, Poxdorf; kommunal: Hetzdorf, Rodigast,
Taupadel, Thalbürgel - Kriegsgräberstätte, Graitschen).

Empfindlichkeit / Gefährdung

Flächeninanspruchnahme / Versiegelung

Prinzipiell sind alle Böden sehr empfindlich gegenüber Flächeninanspruchnahme (Bodenabbau, Auf-
schüttung, Überbauung) und Versiegelung, Verdichtung und Vermischung (mit Fremdstoffen). Eine Dif-
ferenzierung ergibt sich aus der speziellen Bedeutung für die Schutzgutfunktionen (Lebensraum- oder
Regelungsfunktion) bzw. aufgrund ihrer Seltenheit. Böden auf Extremstandorten und unversiegelte Bö-
den mit natürlichem Bodenaufbau sind besonders empfindlich gegenüber Verlust.

Empfindlichkeit gegenüber Wassererosion / Natürliche Erosionsgefährdung durch Wasser

 Quelle: Kartendienst des TLUBN, abgefragt am 26.07.2021

Die Grundlage für die Bewertung der Wassererosionsgefährdung stellt die „Allgemeine Bodenabtrags-
gleichung (ABAG)“ dar (vgl. DIN 19708: 2017-08 und BLUME, H.-P. (HRSG.) 2004). Die natürliche Erosi-
onsgefährdung (Enat) „... ist ein Maß für die natürliche Empfindlichkeit des Standorts im Hinblick auf
Wassererosion ...“ (ebd., S. 7).

Die Berechnungsergebnisse wurden auf der Grundlage der DIN 19708: 2017-08 (S. 7, Tab. 1) in fol-
gende Klassen des potenziellen jährlichen Bodenverlustes unterteilt:

Klasse
(Gridcode21)

Bezeichnung
Erosionsgefährdung

R*K*L*S
[t/(ha*a)]

Fläche
[ha] / [%] des Untersu-

chungsgebietes
4 Hoch 15 … < 30 484 / 13%
5 sehr hoch 30 … < 55 586 / 16%
6 äußerst hoch ≥ 55 1.273 / 34%

Es ist festzustellen, dass im Gebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel die Wassererosionsgefährdung
auf einem großen Anteil des Untersuchungsgebietes hoch bis äußerst hoch ist, insgesamt auf ≈ 63%
der Fläche.

20 Informationen zur Zuständigkeit erhalten am 20.10.2021 im Bauamt der Stadt Bürgel
21 Anm.: Die Klassen 0 bis 3 sind hier nicht ausgewiesen.
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 Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 26.07.2021)

Abb. 15: Bewertung der Wassererosionsgefährdung

Entsprechende Aussagen gibt auch Kap. 4.5. (und dort die Abb. 8) mit Bezug auf ackerbaulich genutzte
Flächen und die Thüringer Erosionsschutzverordnung (ThürErVO).

Potenziell besonders gefährdete Abflussbahnen

 Quelle: Kartendienst des TLUBN, abgefragt am 26.07.2021

Grundsätzlich handelt es sich um zwei Informationsebenen, die bei der Erstellung abgeleitet werden:
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 potenzielle Erosionsgefährdung (Erosionsgrundgefährdung nach ABAG; Faktorenkombination
R*K*L*S) und

 rasterbezogene Einzugsgebietsgröße (reliefbedingte Abflusskonzentration).

Durch Kombination beider Informationsebenen - Multiplikation der klassifizierten Erosionsgefährdung
und Abflusskonzentration - erhält man die Bewertungsgrundlage zur Ausweisung von potenziell beson-
ders erosionsgefährdeten Abflussbahnen. Die lagemäßige Darstellung der Erosionsgefahr und der po-
tenziell besonders gefährdeten Abflussbahnen enthält Karte 3.

Empfindlichkeit gegenüber Winderosion

Nach Auskunft des TLUBN, Ref. 83, 20.11.2019 spielt in Thüringen die Winderosion eine untergeord-
nete Rolle und kann vernachlässigt werden. Denn die besonders anfälligen Feinsand-dominierten Sub-
strate weisen, wenn überhaupt, nur eine lokal begrenzte Verbreitung auf.

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen 2012 sind verschiedene Flächenkategorien verbindlich festgesetzt, wel-
che dem Schutz des Bodens dienen, indem Vorhaben, welche den Boden verbrauchen oder schädigen
können (z. B. Bebauung, Rohstoffabbau), dort nicht oder nicht ohne Weiteres zulässig sind. Konkret
sind folgende, das Untersuchungsgebiet betreffende Festsetzungen dargestellt, vgl. auch vgl. Abb. 1
und Kap. 3.2.2.

Waldfunktionen hinsichtlich Bodenschutz

Im Untersuchungsgebiet sind einzelne steile Hänge als Wald mit Bodenschutzfunktion Erosionsschutz
gemäß § 9 Abs. 1 ThürWaldG ausgewiesen, z. B. Hänge im Bereich der Poxdorfer Höhe (Mönskuppe,
Sonnenberg), südlich und nordwestlich Bürgel, südöstlich von Hetzdorf, westlich Rodigast (Dorlberg)
und am Alten Gleisberg westlich Graitschen, vgl. Abb. 15, insgesamt 60,3 ha (1,6% des gesamten Un-
tersuchungsgebietes, Flächen jeweils in rot dargestellt).

Unabhängig von dieser juristischen Einstufung erfüllen weitere Gehölz- und Waldflächen die Erosions-
schutzfunktion, u. a. zwischen Thalbürgel und Ilmsdorf, südlich Ilmsdorf / Beulbar / Gerega, südlich Ho-
hendorf / Nischwitz / Göritzberg (Goldberg, Kesselberg, Göritzberg), südwestlich Lucka und auf zahlrei-
chen kleineren sehr steilen Hangabschnitten. Die Steilheit führt hier dazu, dass eine landwirtschaftliche
Nutzung als Acker nicht praktikabel ist. Teilweise erfolgt Weidewirtschaft mit Schafen, auch zu land-
schaftspflegerischen Zwecken (u. a. Erhalt von Trockenrasen). Wo dies unterbleibt, kommt es zur Ver-
buschung und schließlich Ausbildung geschlossener Gehölzflächen mit Bäumen, die dann oft forstliche
Grenzertragsstandorte darstellen.
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Quelle: Geoproxy Thüringen (http://www.geoproxy.geoportal-th.de), zuletzt abgerufen am 04.08.2021

Abb. 16: Bodenschutzfunktion Erosionsschutz des Waldes

Vorbelastungen

lineare
Emissionsquellen:

Bundesstraße B 7, flächenhafter Schadstoffeintrag an stark befahrenen
Straßen

punktuelle
Emissionsquellen:

Altstandorte mit Altlastenverdacht,
Altablagerung mit Altlastenverdacht

intensive Nutzungen /
Versiegelung:

Flächen mit hohem Biotopentwicklungspotential
(Feuchtstandorte und wärmebegünstigte Hanglagen) in
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (ohne Darstellung, nur textlich)
Siedlungs- und Erschließungsflächen, Verkehr
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Folgende bestehende Altablagerungen22 und Altstandorte23 mit Altlastenverdacht (Ersterfassung) sind
im Untersuchungsgebiet vorhanden und in der Tab. 12 sowie in Karte 3 (Fläche mit Kennziffer) und
Karte 4 (nur Fläche) dargestellt (Mitteilung des Umweltamtes des Saale-Holzland-Kreises vom
01.11.2021):

Tab. 12: Altablagerungen und Altstandorte (Status Altlastenverdacht)

Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße

6502 Altablagerung 1000 m östl. Goldberg Bürgel Nischwitz
6972 Altablagerung 1 km NW Hohendorf Poxdorf Poxdorf
6485 Altablagerung 300 m SE Thalbürgel Bürgel Thalbürgel
6480 Altablagerung 600 m N Hohendorf Bürgel Hohendorf
6465 Altablagerung 700 m NW Ilmsdorf Bürgel Beulbar /

Ilmsdorf
6474 Altablagerung 800 m NE

Bürgel / Goldberg
Bürgel Bürgel

6496 Altablagerung Altablagerung Bürgel Gniebsdorf
6513 Altablagerung Altablagerung Bürgel Gerega
6500 Altablagerung Altablagerung Bürgel Droschka
6499 Altstandort Altstandort Bürgel Hohendorf
6498 Altstandort Altstandort Bürgel Nischwitz
6505 Altstandort Altstandort Bürgel Bürgel Hintergasse 13/19
6514 Altstandort Altstandort Bürgel Bürgel Markt 8
6515 Altstandort Altstandort Bürgel Bürgel Markt 23
6491 Altstandort Altstandort Bürgel Thalbürgel Kirchweg 4
6492 Altstandort Altstandort Bürgel Rodigast Rodigast Nr. 14
6508 Altstandort Altstandort Bürgel Bürgel
6507 Altstandort Altstandort Bürgel Bürgel Bahnhofstr. 4
6512 Altstandort Altstandort Bürgel Beulbar /

Ilmsdorf
6510 Altstandort Altstandort Bürgel Droschka
6718 Altstandort Altstandort Graitschen

bei Bürgel
Graitschen
bei Bürgel

22 Altablagerung: Nach Bodenschutzrecht und entsprechend § 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz handelt es sich bei Deponien um Be-
seitigungsanlagen zur Ablagerung von Abfällen oberhalb der Erdoberfläche (oberirdische Deponieen) oder unterhalb der Erd-
oberfläche (Untertagedeponien). Zu den Deponien zählen auch betriebsinterne Abfallbeseitigungsanlagen für die Ablagerung
von Abfällen, in denen ein Erzeuger von Abfällen die Abfallbeseitigung am Erzeugungsort vornimmt. Betriebene Deponien un-
terliegen den Abfallrecht. Entsprechend § 2 Abs. 5 Pkt.1 des Bundesbodenschutzgesetzes werden neben einer stillgelegten
Abfallbeseitigungsanlage auch sonstige Grundstücke einbezogen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert wor-
den sind (Altablagerungen), durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die All-
gemeinheit hervorgerufen werden.

23 Altstandort: Als Altstandorte definiert § 2 Absatz 5 Nr. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17. März 1998
(BGBl. 1998, I S. 502, BGBl. III/FNA 2129-32) Grundstücke stillgelegter Anlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen
mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach
dem Atomgesetz bedarf, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Altstandort (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße

6717 Altstandort Altstandort Graitschen
bei Bürgel

Graitschen
bei Bürgel

An der Mühle
11,13,15,19

6493 Altstandort Auf dem Sande Bürgel Rodigast
6497 Altablagerung Bei den Teichen Bürgel Gniebsdorf
6484 Altablagerung Deponie Thalbürgel/

untere Straßenkurve
Bürgel Thalbürgel

6506 Altstandort KOMOS Bürgel Bürgel Bahnhofstr. 2
6495 Altstandort Maschinenbau Köber Bürgel Thalbürgel Nr. 7
6475 Altablagerung N Droschka Bürgel Droschka
6923 Altstandort Silo I Nausnitz Nausnitz
6489 Altstandort Tierhaltung, Schaf Bürgel Hohendorf
7105 Altablagerung zw. Droschka u.

Serba-Trotz
Bürgel Droschka

Folgende, im THALIS gelöschte Altablagerungen und Altstandorte sind im Untersuchungsgebiet regis-
triert. Sie sind in Tab. 13 und (maßstabsbedingt) in Karte 3 (Fläche mit Kennziffer) und Karte 4 (nur Flä-
che) dargestellt, um eine ehemalige (Vor-)Belastung des Bodens zu dokumentieren.

Tab. 13: Altablagerungen und Altstandorte (Status gelöscht)

Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße

6503 Altablagerung 1000 m nördl.
Droschka

Bürgel Bürgel

6467 Altablagerung 100 m NW Ilmsdorf Bürgel Beulbar /
Ilmsdorf

6922 Altablagerung 157/1 Nausnitz Nausnitz
6472 Altablagerung 400 m N Bürgel Bürgel Bürgel
6479 Altablagerung 400 m NW Hetzdorf /

Jüdengrund
Bürgel Hetzdorf

6470 Altablagerung 447/
400 m W Gerega

Bürgel Beulbar /
Ilmsdorf

6716 Altablagerung 500 m WSW
Graitschen

Graitschen
bei Bürgel

Graitschen
bei Bürgel

6501 Altablagerung 700 m östl. Goldberg Bürgel Hohendorf
6511 Altstandort Agrarflugplatz Bürgel Göritzberg
6473 Altablagerung Altablagerung Bürgel Bürgel
6482 Altablagerung Altablagerung Bürgel Lucka
6481 Altablagerung Altablagerung Bürgel Rodigast
6483 Altablagerung Altablagerung Bürgel Taupadel
6469 Altablagerung Altablagerung Bürgel Beulbar /

Ilmsdorf
6477 Altablagerung Altablagerung Bürgel Droschka
6488 Altstandort Altstandort Bürgel Hetzdorf
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemarkung Ortsteil Straße

6509 Altstandort Altstandort Bürgel Droschka
6476 Altablagerung Heim Silbertal Bürgel Droschka
7102 Altstandort KIM

(Geflügelhaltung)
Waldeck Waldeck

6486 Altstandort Kraftstofflager
MINOL-Tankstelle

Bürgel Bürgel Eisenberger Str. 45

6466 Altablagerung N Ilmsdorf Waldeck Waldeck
6471 Altablagerung N Ilmsdorf Bürgel Beulbar/Ilms-

dorf
6504 Altstandort Ölmühle Bürgel Thalbürgel
6487 Altstandort SE Droschka Bürgel Droschka
6478 Altablagerung Silbertal unterhalb

Stallungen
Bürgel Droschka

6490 Altstandort Silo Bürgel Taupadel
6973 Altstandort Silo / Ställe Poxdorf Poxdorf
6924 Altstandort Silo II Nausnitz Nausnitz Dorfstr. 9
6974 Altstandort Stall Poxdorf Poxdorf
6494 Altstandort Stall Bürgel Gniebsdorf
7086 Altstandort Stall Schöngleina Schöngleina
6468 Altablagerung SW Beulbar Bürgel Beulbar/Ilms-

dorf

Nach Auskunft des TLUBN Ref. 86 Umweltschutz, Markscheidewesen vom 20.10.2021 sind für das Un-
tersuchungsgebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel keine Aufsuchungs- oder Gewinnungsberechtigun-
gen nach Bundesberggesetz (BBergG) erteilt worden.

Nach Auskunft des Bauamtes der Gemeindeverwaltung vom 20.10.2021 und des Umweltamtes des
Landkreises vom 10.11.2021 sind auch keine genehmigte „Abgrabungen“ (i. S. §§ 29 Abs. 1 BauGB),
z. B. zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe (Sand, Kies, Ton etc.), aktiv oder geplant.

Wasser

Datenbasis
 Quelle Grundwasser-Daten: TLUBN Referat 42 und TLUBN Kartendienst

 Quelle Fließgewässer-Daten: TLUBN Referat 43 und TLUBN Kartendienst

 Quelle Wasserschutzgebiete: TLUBN Referat 53 und TLUBN Kartendienst

 Quelle Kartendienst TLUBN,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 11.11.2021)

 Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 19.10.2021 an die Untere Naturschutzbehörde
des Saale-Holzland-Kreises einschl. 11 Kartenanlagen.

 die Darstellung erfolgt in Karte 4.
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Grundwasser

Hydrogeologische Einheiten (Lithofazieseinheiten)

Unter der Bezeichnung "Hydrogeologische Einheiten" (Lithofazieseinheiten) werden Gesteinsgruppen
(Schichtenfolgen) auf der Grundlage ihrer hydrogeologischen/hydrochemischen Eigenschaften zusam-
mengefasst (vgl. Karte 4). Dabei sind häufig stratigraphisch (altersbezogen) unterschiedliche Gesteine
einer Einheit zugeordnet. Das Verfahren ist in "Grundwasser in Thüringen, Bericht zu Menge und Be-
schaffenheit", 1996, beschrieben.

In Abb 16 sind die im Untersuchungsgebiet vorkommenden hydrogeologischen Einheiten dargestellt.

Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 11.11.2021)

Abb. 17: Hydrogeologische Einheiten

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Thüringischen Senke und ist dabei primär durch Buntsandstein
geprägt. Im Norden bildet Muschelkalk die hydrogeologische Einheit.
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Grundwasserleiter mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung

Dem Westen, Zentrum und Süden des Untersuchungsgebietes ist der Grundwasserkörper „Saale-Roda-
Buntsandsteinplatte“ (EU-Code: DETH_SAL GW 006) zugeordnet. Der chemische und mengenmäßige
Zustand ist gut. Bei der Bewertung 2013 wurde eine Belastung mit > 50 mg/l Nitrat (Stickstoff-Nährstoff-
Überschussgebiet) festgestellt.

Die Mittelwerte der Nitrat-Belastung 2014 bis 2020 (Kartendienst des TLUBN 16.11.2021) zeigen nur
eine einzelne Messstelle mit > 50 mg/l Nitrat im Wohngebiet „Auf der Zense“. Überwiegend sind Werte
< 25 mg/l Nitrat ausgewiesen, im Auenbereich der Gleise überwiegend > 25 bis 37,5 mg/l Nitrat.

Dem äußeren Nordosten des Untersuchungsgebietes ist der Grundwasserkörper „Buntsandstein -
Obere Wethau“ (EU-Code: DEST_SAL GW 012) zugeordnet. Der chemische und mengenmäßige Zu-
stand ist gut. Bei der Bewertung 2013 wurde eine Belastung mit > 37,5 mg/l Nitrat (Stickstoff-Nährstoff-
Überschussgebiet).

Die Mittelwerte der Nitrat-Belastung 2014 bis 2020 betrugen < 25 mg/l Nitrat.

Die Typisierung der Grundwasserleiter (GWL) im Untersuchungsgebiet zeigt Abb. 17.

Kluftgrundwasserleiter, welche sich aus silikatischen Gesteinen gebildet haben, finden sich südlich und
östlich Bürgel und im Gleisetal bis Graitschen. Nordwestlich und nordöstlich Bürgel sind bis zum Rand
der Muschelkalkplatte sulfatische Kluftgrundwasserleiter verbreitet. Im Bereich der Poxdorfer Höhe bis
Hohendorf sind demgegenüber karbonatische Kluft(-Karst)-GWL ausgeprägt, entsprechend der Lit-
hofaziesverbreitung von Muschelkalk (Abb. 16).

Poren-Grundwasserleiter sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.
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Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 12.11.2021)

Abb. 18: Typisierung der Grundwasserleiter

Das Untersuchungsgebiet stellt sich hinsichtlich der GWL-Typen vereinfacht dreiteilig dar:

 Im Süden und Osten des Untersuchungsgebietes     > silikatisches Kluftgestein

 Im nördlichen Zentrum des Untersuchungsgebietes  > sulfatisches Kluftgestein

 Im Norden des Untersuchungsgebietes      > karbonatisches Kluft- u. Karstgestein
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Die Flurabstände des Grundwassers (Kartendienst des TLUBN 16.11.2021) betragen zwischen 0 m in
den Bachauen bis zu > 50 m auf den Hochflächen im Norden und Süden, teils bis weit > 100 m auf den
Bergkuppen.

Trinkwasserschutzgebiete mit Wassergewinnungsanlagen befinden sich vor allem im südöstlichen Teil
des Untersuchungsgebietes, vgl. Kap. 4.2.2 und Abb. 7 im Bereich des silikatischen Gesteins.

Quelle: Schriftliche Mitteilung des TLUBN Ref. 42 vom 09.09.2021

Abb. 19 Grundwasserkörper des Untersuchungsgebietes
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Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften Schadstoffeintrag

Das Grundwasser ist durch Deckschichten vor äußeren Einflüssen geschützt. Die natürlichen Eigen-
schaften der Grundwasserüberdeckung sind einschätzbar auf der Grundlage der Sickerwasserge-
schwindigkeit bzw. Verweilzeit des Sickerwassers in der Grundwasserüberdeckung, vgl. Abb 19 und
Tab. 14.

Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 12.11.2021)

Abb. 20: Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine sehr stark differenzierte Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften
Schadstoffeinträgen. Vor allem in tieferliegenden Bereichen der Bachtäler sowie landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen der Poxdorfer Höhe bis Hohendorf ist die Empfindlichkeit mittel bis hoch. Dagegen sind
die bewaldeten Bereiche ein geringer bis sehr geringer Schadstoffeintrag festgestellt wurde.
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Tab. 14: Grundwassergefährdung

Stufe Empfind-
lichkeit

Verweildauer des Sickerwassers
in der GW-Überdeckung

Flächenanteil Gefährdungs-
abschätzung

1 Sehr hoch Wenige Tage bis 1 Jahr hoch sehr hoch
2 Hoch Mehrere Monate bis 3 Jahre mittel sehr hoch
3 Mittel 3 – 10 Jahre mittel hoch
4 Gering 10 – 25 Jahre hoch hoch
5 Sehr gering Mehr als 25 Jahre mittel weniger hoch

Oberflächengewässer

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine größeren Flüsse (Gewässer I. Ordnung), aber

 zwei prägende Oberflächenwasserkörper (OWK) der Fließgewässer (Gewässer II. Ordnung)
Gleise und Kleine Wethau sowie zahlreiche kleinere Fließgewässer (ebenfalls Gewässer II. Ord-
nung), u. a. Löbnitzbach, Bach aus Lucka, Zensengraben, Langes Tal, Jüdengrund, Bach vom
Goldberg, Kreuztalbach, Bach aus Bürgel (Hornzebach), Bach aus Poxdorf, welche in die Gleise
entwässern.

 Die Oberflächenwasserkörper der einzelnen Fließgewässer sind farbig dargestellt, vgl. Tab. 15,
wobei die Bewertung des ökologischen Zustandes anhand der OWK-Grenze der Gleise vorge-
nommen wurde. Diese ist in Abbildung 5 dargestellt, siehe Kap. 3.3.2.

 sowie weitere kleine, teils temporär bespannte Fließgewässer (Zuläufe), namenlose Gräben u. ä.
und

 Stillgewässer u. a. die Klosterteiche in Thalbürgel, mehrere Dorfteiche und ehemalige Mühlteiche,
vgl. Tab. 16.
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Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 12.11.2021)

Abb. 21: Wichtige Fließgewässer und deren oberirdische Einzugsgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Hauptsysteme von Fließgewässern.

Die meisten Bäche und Gräben innerhalb oder außerhalb des Untersuchungsgebietes münden in die
Gleise. Diese fließt in nordwestlicher Richtung und mündet unweit nördlich Jena bei Naura (Gemeinde
Golmsdorf) rechts in die Saale.

Die Kleine Wethau im äußeren Nordosten des Untersuchungsgebietes gehört zum System der Wethau
mit Hauptfließrichtung Nordost bis Nord, die in Sachsen-Anhalt bei Schönburg unweit von Naumburg als
rechter Nebenfluss in die Saale mündet. Diese gehört wiederum zum Einzugsgebiet der Elbe. In Tab. 15
werden die Fließgewässer und in Tab. 16 die Stillgewässer im Untersuchungsgebiet kurz beschrieben.
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Zur Bewirtschaftung (§ 27 WHG) werden die Gewässer in Thüringen in Bewirtschaftungseinheiten auf-
geteilt. Diese Einheiten nennt man Oberflächenwasserkörper (OWK). Das Bewirtschaftungsziel ist der
gute ökologische Zustand/ das gute ökologische Potenzial und der gute chemische Zustand des OWK.
Alle 6 Jahre erfolgt eine Prüfung des Zustandes der OWK. Folgende OWK haben entsprechend der vor-
beschriebenen Struktur Flächenanteile der Erfüllenden Gemeinde Bürgel und sind Teil der länder- und
staatsübergreifenden Flussgebietseinheit Elbe:

 Gleise (DERW_DETH_56376_0_16, natürlicher Wasserkörper)
Zustandsbewertung24

Makrozoobenthos: - Saprobie: gut
- Allgemeine Degradation: unbefriedigend
gesamt: unbefriedigend

Makrophyten & Phytobenthos & Diatomeen: - mäßig
Phytoplankton: - nicht bewertet
Fische: - unbefriedigend
Ökologischer Zustand: - unbefriedigend
Chemischer Zustand: - gut

Das Monitoring für die Gleise findet an einer operativen Messstelle in Golmsdorf OT Naura rund 700 m
oberhalb der Mündung in die Saale statt (außerhalb des Untersuchungsgebietes).

 Wethau (DEST_SAL05OW13-00)
Die Wethau wird als Grenzgewässer durch Sachsen-Anhalt bearbeitet.
Da mit der Kleinen Wethau nur ein untergeordneter Zufluss im UG liegt, für den es keine geson-
derte Bewertung gibt und keine Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL festgelegt wurden, wird
im vorliegenden Landschaftsplan auf den OWK Wethau nicht weiter eingegangen.

Das Monitoring für die Wethau findet an einer operativen Messstelle in Zschorgula statt (außerhalb des
Untersuchungsgebietes).

Als prägender Gewässertyp (Einstufung nach LAWA) setzt sich der OWK Gleise mit seinen Zuflüssen
aus feinmaterialreichen, karbonatischen Mittelgebirgsbächen zusammen. Sie sind als natürliche Gewäs-
ser einzustufen – englisch: natural water body (NWB).

Zitat aus der Typbeschreibung [UBA 2018]: Die in Einbettgerinnen geschlängelt bis mäandrierend ver-
laufenden Bäche weisen durch Erosionstätigkeit häufig tief eingeschnittene, kastenförmige Gewässer-
betten auf. Häufig überhängende Ufer mit Uferabbrüchen.

Die Bettsedimente werden von Schluff, Löss, Lehm und Feinsanden bestimmt, daneben kommen
Steine, Blöcke und kiesige Gewässerstrecken sowie organische Substrate (Totholz und Falllaub) vor.
Die schlammig-sandigen Bereiche werden in unterschiedlichen Anteilen von Kiesen und Löss über-
deckt, was zu einer vergleichsweise großen Substratvielfalt des Feinmaterials führt.

Die Gewässer dieses Typs sind schwebstoff- und nährstoffreich. Ein Interstitial, d.h. mit Luft oder Was-
ser gefülltes Hohlraumsystem25 im sedimentären Untergrund (Kies und Geröll) von Fließgewässern, ist
meist nicht vorhanden. Die Strömung ist gemächlich bis schnell fließend bei großen Abflussschwankun-
gen im Jahresverlauf, selten temporär trocken.

24 Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 2022-2027, Anlage 1: Liste der Oberflächenwasserkörper mit Zustandsbewertung
und Zielerreichung

25 Das Lückensystem dient als Lebensraum (Biotop) für eine besonders adaptierte Fauna (Interstitialfauna). Bei Durchströmung
wirkt das Interstitial als Filter. Die mineralischen Partikel bilden mit ihrer grossen Oberfläche das Substrat für eine bakterielle
Besiedlung. Hier findet ein biochemischer Abbau organischer Stoffe statt.
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Bis zur Brücke in der Straße zwischen Ilmsdorf und Gniebsdorf entspricht die Gleise dem Fischtyp26:
Feinmaterialreicher Mittelgebirgsbach Typ II (FM_II_Epirhithral27) mit Vorkommen von Bachforelle,
Bachneunauge, Dreistachliger Stichling (Binnenform), Elritze, Groppe (Mühlkoppe), Gründling,
Schmerle, Zwergstichling, Neunstachliger Stichling.

Weiter stromab bis zur Mündung in die Saale entspricht die Gleise dem Typ: Feinmaterialreicher Mittel-
gebirgsbach Typ II (FM_II_Metarhithral28) mit Vorkommen von Äsche, Bachforelle, Bachneunauge,
Barsch, Flussbarsch, Döbel, Aitel, Dreistachliger Stichling (Binnenform), Elritze, Groppe (Mühlkoppe),
Gründling, Hasel, Karausche, Rotauge (Plötze) und Schmerle.

26 Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 16.11.2021)
27 oberer Bachabschnitt unterhalb der Quellregion
28 mittlerer Bachabschnitt zwischen Epirhithral und Hyporhithral



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 87

Quelle: Schriftliche Mitteilung TLUBN, Ref. 42 vom 08.09.2021

Abb. 22: Gewässerstrukturgüte der Gleise

Die Gewässerstrukturgüte der Gleise differenziert sich in gering veränderte, deutlich veränderte und
stark veränderte Teilabschnitte, die auf der Karte 4 dargestellt sind (Erfassung 2001, Bewertung 2005,
lt. Attributtabelle der Shapedatei, schriftliche Mitteilung TLUBN, Ref. 42 vom 08.09.2021).
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Als gering verändert sind die Abschnitte nördlich Ilmsdorf bis Thalbürgel und nördlich Graitschen bewer-
tet. Stark verändert ist der Abschnitt nördlich Thalbürgel und westlich Bürgel. Die restlichen Bereiche
sind mäßig verändert. Unveränderte oder sehr stark bis vollständig veränderte Gewässerabschnitte sind
im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Zahlreiche Querbauwerke stören die lineare Längsdurchgängigkeit der Gleise (vgl. Abb. 6 in Kap. 3.3.2,
Karte 4), was sich insbesondere auf den Zustand der Fischfauna ungünstig auswirkt.

Verrohrte Gewässerabschnitte stellen ebenfalls eine gewässerökologische Barriere (Wanderhindernis)
für viele Tierarten dar und sind in Karte 4 gekennzeichnet. Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet
95 verrohrte Gewässerabschnitte und 12 Kreuzungsbauwerke mit Verkehrswegen erfasst.

Der OWK Gleise ist teilweise innerhalb der sog. Phosphatkulisse nach ThürDüV gelegen Die stoffliche
Belastung mit Phosphor (gesamt) wurde im Jahresmittel 2000 mit 0,15 bis 0,3 mg/l Phosphat gemessen
(vgl. Kap. 4.2.4).

Es werden keine Umweltqualitätsnormen (UQN) nach OGewV bzgl. Pflanzenschutzmitteln (PSM) über-
schritten.

Die Bewertung der Gewässergüte wurde durch das Kriterium der Saprobie vorgenommen. Untersucht
wurde die Biokomponente Makrozoobenthos.

Die Saprobie-Zustandsklassen sind fünfstufig:

1 = sehr gut (bei Kartendarstellung oder Tabellen blau gefärbt)

2 = gut (grün)

3 = mäßig (gelb)

4 = unbefriedigend (orange)

5= schlecht (rot).

Die Saprobie gibt im weitesten Sinne Auskunft zur organischen Belastung der Gewässer. Thüringenweit
ist die Saprobie allerdings nicht mehr das Hauptproblem bei der Gewässergüte. Die Saprobie ist inzwi-
schen fast überall gut, wie auch im OWK Gleise. Bei einem Saprobie-Zustand mäßig oder schlechter ist
die Ursache meist die unzureichende Abwasserbehandlung und dieser Fall kommt nur noch in einigen
ländlichen Regionen vor (vgl. Kap. 3.4.3).

Ein weiteres Teilergebnis aus derselben biologischen Untersuchung des Makrozoobenthos ist die Aus-
sage zur Allgemeinen Degradation (ebenfalls 5-stufig). Diese Ergebnisse fallen meist schlechter aus,
weil hier auch andere stoffliche Einflüsse (Nährstoffe, Schadstoffe) und Einflüsse der Gewässermorpho-
logie beurteilt werden. Die Allgemeine Degradation ist für den OWK Gleise als unbefriedigend angege-
ben.

In der Gesamtbewertung wird der der ökologische Zustand des OWK Gleise als unbefriedigend einge-
stuft.

Wald mit Flussufer-Schutzfunktion ist nach Auskunft des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzent-
rums Gotha vom 22.06.2020 nicht als Datenbestand gesondert ausgewiesen. Die Schutzfunktion ergibt
sich automatisch aus dem Gesetz und kann durch Pufferung der Gewässer mit gesetzlich vorgegebener
Breite und Verschneidung mit Layer Waldflächen (in GeoMISTH verfügbar) abgeleitet werden (ohne kar-
tografische Darstellung).
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Tab. 15: Fließgewässer und ihre Bewertung

Name /
Gemarkung

OWK Gewässertyp
(nach LAWA, An-
gaben nur für
Gleise, Wethau)

Gewässer-
strukturgüte,
(nur für Gleise)

Ökologischer
Zustand

Bach aus Albersdorf Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Bach aus Bürgel
(Hornzebach)

Gleise wie Gleise k. A. k. A.

Bach aus Lucka Gleise wie Gleise k. A. k. A., im oberen (westli-
chen) Abschnitt zwei
Zuläufe verrohrt

Gründelbach westlich
Papiermühle

Gleise wie Gleise k. A. k. A. völliges Fehlen von
Uferbegleitgrün

Bach vom Kitscher-
berg, Graitschen

Gleise wie Gleise k. A. k. A., im mittleren (westli-
chen) und unteren (östli-
chen) Abschnitt verrohrt

Bach aus Poxdorf Gleise wie Gleise k. A. k. A., im Teufelsgrund und
in Ortslage Poxdorf ver-
rohrt

Bach vom Goldberg/
Ochsenbach

Gleise wie Gleise k. A. k. A. Verrohrung an
westlichem Zulaufgraben

Bach aus Droschka Gleise wie Gleise k. A. k. A., in Droschka verrohrt
Bach aus Hetzdorf Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Gänsegrund Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Gleise Gleise Typ 6

feinmaterialreiche,
karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

(II) gering
verändert bis
(V) stark
verändert

Unbefriedigend, Verroh-
rung linker Zulauf zur
Gleise zwischen Kloster-
teich und Gleise

Kreuztalbach Gleise wie Gleise k. A. k. A., Teilabschnitte ver-
baut, Ablagerungen

Jägertal Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Jüdengrund Gleise wie Gleise k. A. k. A., Verrohrung am

Mühlengraben
Langes Tal Gleise wie Gleise k. A. k. A., Verrohrung am Pfle-

geheim /Langetalsmühle
Löbnitzbach Gleise wie Gleise k. A. k. A., Verrohrung in

Rodigast
Schlossgraben Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Silbertal Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Zensengraben Gleise wie Gleise k. A. k. A.
Kleine Wethau Wethau wie Wethau k. A. k. A.
Göritzberger Bach Wethau wie Wethau k. A. k. A., Teilabschnitt ver-

rohrt
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Tab. 16: Stillgewässer

Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

Bürgel
Teich in Bürgel nahe
Hornzebach

Standgewässer, zwei davon kleine Standge-
wässer, strukturarm (2513 §)

innerörtlich

Teich in Bürgel Gleisetal Standgewässer, (2515) naturferne Uferbefesti-
gungen

Ortsrand Richtung
Schneidemühle

2 Teiche im Jüdengrund Östlich kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §),
westlich kleines Standgewässer naturfern
(2515)

Ilmsdorf
Teich nordöstlich von
Ilmsdorf

Standgewässer, (2515) naturferne Uferbefesti-
gungen

Freizeitgewässer, von
Wochenendhäusern um-
geben

Teich östlich von Ilmsdorf
(Schwarzer Teich)

Standgewässer

Beulbar
2 Teiche östlich von Beul-
bar Ilmsdorf

Standgewässer

Teich westl. von Beulbar
im FND „Himmelsteich
und Feldweg bei Beulbar“

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-
turdichte (2512 §)

Teich in Beulbar Standgewässer innerörtlich
Droschka
Teich westlich von
Droschka

Kleines Standgewässer (<1ha), strukturarm
(2513 §)

Teich am Dorfplatz
Droschka

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-
turdichte (2512 §)

innerörtlich

Teich am Schulweg
Droschka

Standgewässer (2515, zur Zeit ohne Wasser,
naturfern, Ufer vollständig befestigt/gemauert )

Innerörtlich, stark renatu-
rierungsbedürftig

Silbertal
3 Teiche in Silbertal Nordöstlich kleines Standgewässer (<1ha),

strukturarm (2513 §), südwestlich kleines
Standgewässer mittlere Strukturdichte
(2512 §), weiteres Standgewässer

Teil der EKIS-Maßnahme
E 128

Hetzdorf
Teich im Gänsegrund Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-

turdichte (2512 §)
Thalbürgel /Gniebsdorf
Klosterteich Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-

turdichte (2512 §)
Innerörtlich, Teil der
EKIS-Maßnahme E 240

Teich westlich des Klos-
terteiches (Mittelteich)

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-
turdichte (2512 §)

Ortsrand
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Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

Teich südwestlich von
Gniebsdorf

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-
turdichte (2512 §)

Teich an der Kloster-
straße Thalbürgel

Standgewässer innerörtlich

2 Teiche am Bornberg,
Thalbürgel

Standgewässer (Gartenteich) innerörtlich

3 Teiche an der Walde-
cker Straße (K207), 2
Pfarrteiche

Kleines Standgewässer (<1ha), strukturarm
(2513 §) bis mittlere Strukturdichte (2512 §),
Standgewässer

Optimierungsbedarf vor-
handen

Teich im Gleisetal Standgewässer
Teich zwischen Lange-
talsmühle und Lochmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-
turdichte (2512 §)

Dammbruch in 07/2021

Gerega
3 Teiche nördlich am
Geregaer Bach

Kleines Standgewässer (<1ha), strukturarm
(2513 §)

Teil der EKIS-Maßnahme
E 141

Lucka
Teich in Lucka Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-

turdichte (2512 §)
Ortsrand

Rodigast
Hinterer Dorfteich Standgewässer Innerörtlich (westlich)
Vorderer Dorfteich Standgewässer Innerörtlich (östlich)
Nausnitz
Teich südlich der Papier-
mühle

Standgewässer Teil der EKIS-Maßnahme
E 74

Taupadel
- Keine Standgewässer vorh.
Graitschen bei Bürgel
Schilfteich Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-

turdichte (2512 §)
Innerörtlich, Teil der
EKIS-Maßnahme E 73

Nischwitz
Teich in Nischwitz Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Struk-

turdichte (2512 §)
Innerörtlich, Optimie-
rungsbedarf

Göritzberg
- Keine Standgewässer vorh.
Poxdorf
1 Teich Standgewässer innerörtlich
1 Teich nordöstlich von
Poxdorf

Standgewässer Ortsrand

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen 2012 sind, den Planungsraum betreffend, ein Vorranggebiet (HW-16
„Gleise / Löberschütz bis Mündung in die Saale“) und ein Vorbehaltsgebiet (hw-22 „Wethau“) für
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Hochwasserschutz dargestellt, die an das Untersuchungsgebiet angrenzen bzw. nur zu kleinen Anteilen
im Untersuchungsgebiet liegen, vgl. Kap. 3.2.2, Abb. 1 und Abb. 2.

Vorbelastungen
lineare Emissionsquelle: Bundesstraße B 7, flächenhafter Schadstoffeintrag an stark befahrenen

Straßen
Bahnstrecke (nicht vorhanden)

punktuelle
Vorbelastungen:

Wehre, Abstürze und Grundschwellen (Barriere- und Zerschneidungs-
wirkung) sowie Verrohrungen in Gewässern

Altstandorte mit Altlastenverdacht
Altablagerung mit Altlastenverdacht
Einleitungen von Abwasser

intensive Nutzungen /
Versiegelung:

Flächen mit hohem u. mittlerem Biotopentwicklungspotential in intensi-
ver landwirtschaftlicher Nutzung (ohne Darstellung, nur textlich)
Siedlungs- und Erschließungsfläche

morphologische
Veränderungen

Uferverbau, Begradigungen, Verlust von Auenflächen

Die Erläuterung bestehender Abwassereinleitungen erfolgt in Kap. 3.4.3.

Klima und Luft

Datenbasis
 Schriftliche Mitteilungen TLUBN, Referat 72 vom 23.08.2021 und 06.09.2021, Datenbereitstellung

am 09.09.2021

 TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Klima/Luft/
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk09.html (letzter Zugriff 19.11.2021)

 TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

 ReKIS-Viewer
https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 19.11.2021)

 TLUBN, Luftqualität in Thüringen Jahresbericht 2019

 Klimaschutzkonzept für den Saale-Holzland-Kreis (2016), Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und
Klimaschutz GmbH i.A. des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis

 Die Darstellung erfolgt in Karte 5.

Einführung

Das regionale und lokale Klima eines Landstriches wird neben den allgemeinen klimatischen und atmo-
sphärischen Einflüssen hauptsächlich durch seine Oberflächenstruktur und die Boden- und Landnut-
zung beeinflusst. Prägend für das Thüringer Klima sind vor allem seine Mittelgebirge, deren Erhebungen
je nach Wetterlage räumlich zu großen Differenzierungen bei Niederschlägen, Temperaturen, Windströ-
mungen und Sonnenscheindauer führen, aber auch kleinere Höhenzüge, Tal- oder Hanglagen sowie
Ebenen erzeugen ganz spezielle klimatische Bedingungen, die in der Wetter- und Klimabeobachtung
und z. B. der Regionalplanung eine immer größere Rolle spielen.
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Das Untersuchungsgebiet gehört zum verhältnismäßig warmen und trockenen thüringischen Klimabe-
reich „Südostdeutsche Becken und Hügel“, vgl. auch Abb. 23 bis Abb. 24.

Tab. 17: Klimacharakteristische Merkmale des Untersuchungsgebietes

Charakteristika Südostdeutsche Becken und Hügel

Jahresmitteltemperatur (°C) 1961 – 1990: 8,1 bis 9,0°C
1991 – 2020: 9,0 bis 10,0°C

Jahressumme Niederschlag (mm)
(korrigiert, Mittelwerte)

1961 – 1990: 631 bis 772 mm
1991 – 2020: 638 bis 795 mm

Sonnenscheindauer (h/Jahr)
(1987 bis 2016)

1.660 bis 1.688 h

Tage mit Schneedeckenhöhe
ab 10 cm

8

Überwiegend vorherrschende Windrich-
tung in freien Lagen

Südsüdwest

Klimatische Gesamteinschätzung Das Klima ist bezogen auf ganz Thüringen verhältnismäßig
warm und trocken.

Betroffenheit (Vulnerabilität) hinsichtlich
des Klimawandels
(künftige Entwicklung)

 Geringe Wasserverfügbarkeit
 Dürregefahr im Sommer
 Ungünstige klimatische Wasserbilanz
 Abnahme der Sommerniederschläge
 Erhöhte Verdunstung
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Quelle: TLUBN https://umweltinfo.thueringen.de/umweltregional/thueringen/09_klimabereiche.html (letzter Zugriff 19.11.2021)

Abb. 23: Thüringer Klimabereiche

Klima

Es handelt sich im Folgenden um langjährige mittlere Jahreswerte, welche durch das regionale Klimain-
formationssystem ReKIS interpoliert und verfügbar gemacht wurden.

 Die mittlere langjährige Temperatur des Untersuchungsgebietes betrug von 1989 bis 2018 zwi-
schen 9 und 10°C. Die Täler sind hierbei wärmebegünstigter als die Hochlagen (Abb. 23).

 Der mittlere korrigierte Jahresniederschlag des Untersuchungsgebietes betrug von 1989 bis 2018
zwischen ca. 640 bis 800 mm pro Jahr (die Jahre 2017 bis 2019 waren besonders trockene
Jahre). Die Monate April bis August sind am niederschlagsreichsten, so dass das Klima als sub-
kontinental einzustufen ist. Die Hochlagen erhalten im Mittel mehr Niederschlag als die Täler
(Abb. 24)

 Die Sonnenscheindauer als dritter ausgewählter Klimaparameter zur Beschreibung der Witterung
und des Witterungsverlaufes erreicht im Sommer, insbesondere im Mai und im Juli ihr Maximum.
Die Jahressumme beträgt im Untersuchungsgebiet Artern im Klimatologischen Mittel (1987–2016)
1.660 bis 1.688 Stunden

 Die Verteilung der Windrichtung liegt im Untersuchungsgebiet im langjährigen Mittel überwiegend
bei Südsüdwest.
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 11.09.2021)

Abb. 24: Langjährige mittlere Lufttemperatur (1989 bis 2018)
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/ fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 19.11.2021)

Abb. 25: Korrigierter mittlerer Jahresniederschlag (1989 bis 2018)

Mikroklimatisch interessant sind sonnige, wärmebegünstige Bereiche außerhalb von Siedlungen. Diese
Situationen sind im Untersuchungsgebiet in südwestlich exponierten Hanglagen zu finden, z. B. südlich
Hohendorf, Nischwitz und Göritzberg, südlich Bürgel oder nördlich Graitschen und Poxdorf (Kap. 7.6.3,
Abb. 30). Diese Bereiche sind z. T. von hoher Bedeutung für Arten, Biotope und die biologische Vielfalt,
aber auch erholungsrelevant, vgl. Kap. 7.7.3, z. B. als attraktive Aussichtspunkte.

Der weltweite Klimawandel kann auch an den Messwerten für das Untersuchungsgebiet abgelesen wer-
den. So zeigt Tab. 17 im Zeitraum 1991 – 2020 gegenüber 1961 – 1990 um ≈ 1°C gestiegene Tempera-
turmittelwerte und zudem gestiegene Jahresniederschlagsmengen.

Zunehmend wichtiger wird für das urbane Sommerklima die Kaltluftversorgung aus der Umgebung. Im
Untersuchungsgebiet trifft das auf die Stadt Bürgel und die Gemeinde Graitschen (Klimatope mit Über-
wärmungsneigung) zu. Die anderen Ortslagen sind vergleichsweise klein und weisen dadurch nur relativ
wenig zusammenhängend versiegelte Fläche auf (keine Überwärmungsgefahr). Insgesamt kann aber
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festgehalten, dass das Untersuchungsgebiet keine den größeren Ballungsräumen oder Großstädten
vergleichbaren Gebiete aufweist, welche schon heute massiv mit der sommerlichen Überwärmung zu
kämpfen haben.

Kaltluft entsteht bei wind- und wolkenarmen Wetterlagen auf Freiflächen in Bodennähe durch Ausstrah-
lung von Wärme in das Weltall und fließt dann in der Geländeneigung folgend ab bzw. bildet bei Aufstau
und in Tieflagen Kaltluftseen. Durch diese Luftbewegung kann es auch bei fehlendem Wind zum Aus-
tausch überwärmter oder schadstoffreicherer Luftmassen kommen.

Karte 5 veranschaulicht neben der Windhäufigkeitsverteilung insbesondere auch die Zonen der Kaltluft-
entstehung und deren -abflussbahnen entlang der Bachtäler, insbesondere der Gleise einschließlich Zu-
flüsse, des Löbnitzbaches und der Kleinen Wethau. Während Bürgel teils höher liegt als die umgeben-
den Kaltluftbahnen, kann es im Gegensatz zu Graitschen im Gleisetal nur wenig von diesem Effekt profi-
tieren.

Der Saale-Holzland-Kreis hat im Jahr 2008 mit der Bewerbung zum Modellprojekt „Bioenergie-Region“
den Grundstein zur aktiven Gestaltung der Energiewende gelegt. Zahlreiche Initiativen, Konzepte und
Aktivitäten wurden angeschoben und mündeten 2012 in der Verabschiedung des Leitbildes „Energie
und Klimaschutz“ im Kreistag. Das Klimaschutzkonzept (2016), vom Kreistag in seiner Sitzung vom
21.06.2017 beschlossen, unterstützt und entwickelt die Dreifachstrategie von Vermindern (klimaschädli-
cher Komponenten, Energieeinsparung und Energieeffizienz), Ersetzen (alternative Energieträger, Aus-
bau erneuerbarer Energie) und Ausgleichen mit dem Ziel der Milderung des Klimawandels, der regiona-
len Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Vorbildfunktion.

Luft

Immissionsmessungen wurden im Untersuchungsgebiet in den letzten Jahren nicht durchgeführt.

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben betreibt das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ein landesweit ausgerichtetes Luftmessnetz, zu dem automatische Messstationen, Stickstoffdi-
oxid-Passivsammler sowie Staubniederschlagsmessungen gehören. Die Messungen werden an ver-
kehrsreichen Straßenabschnitten sowie in städtischen, ländlichen und industrienahen Gebieten durch-
geführt.

Mit dem Hinweis auf die eingeschränkte Vergleichbarkeit erfolgt auf der Basis der nächstgelegenen
ländlichen Station Hummelshain (Wald) eine Abschätzung der Vorbelastung für den Planungsraum
(Quelle: Jahresbericht 2019 zur Luftqualität in Thüringen).

Die Bewertung der Messergebnisse erfolgt anhand der Bestimmungen der 39. Bundesimmissions-
schutzverordnung (39. BImSchV) und der „Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA Luft).
Dazu werden aus den Messergebnissen Jahreskennwerte berechnet und den festgelegten Schwellen-
werten (Grenzwerte, Zielwerte, kritische Werte usw.) gegenübergestellt.

Diese Angaben gelten ohne die Emissionen durch den Verkehr auf den Straßen in diesem Raum.

Tab. 18: Immissionswerte der Luftmessstation Hummelshain (Wald)

Immission Jahresmittelwert in
μg/m³

Grenzwert in
μg/m³

Anzahl der Überschreitungen
(Tage)

Stickstoffdioxid SO2 7 40 0
Stickstoffoxide NOx 7 30 0

Feinstaub PM10 13 40 4
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Feinstaub PM2,5 10 25 0
Ozon O3 57 180 0

Als Staubniederschlag wird die Ablagerung von Stoffen, die als trockener Staub zusammen mit Regen-
wasser oder als gasförmige Bestandteile der Luft auf Oberflächen wie Boden, Pflanzen, Gebäude, Ge-
wässer gelangen, bezeichnet. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe sind
in der TA Luft Immissionswerte festgelegt.

Tab. 19: Staubinhaltsstoffe des Untersuchungsgebietes

Immission Immissionswert TA Luft 2002 Jahresmittelwert

Staub in g/(m²d) 0,35 g/(m²d) 0,03 g/(m²d)
Kadmium in μg/(m²d) 2 μg/(m²d) 0,04 μg/(m²d)

Blei in μg/(m²d) 100 μg/(m²d) 2 μg/(m²d)
Nickel in μg/(m²d) 15 μg/(m²d) 1,7 μg/(m²d)
Arsen in μg/(m²d) 4 μg/(m²d) 0,2 μg/(m²d)

Die Messergebnisse bestätigen, dass die Immissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffdi-
oxid (NO2), Feinstaub (PM10, PM2,5), Blei die kritischen Werte zum Schutz der Vegetation vor SO2 und
Stickstoffoxiden (NOx), die Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Kadmium, Arsen,
Nickel im Feinstaub PM10 sowie die Immissionswerte der TA-Luft für Staubniederschlag (incl. Inhalts-
stoffe Kadmium, Blei, Nickel und Arsen) eingehalten werden.

Zu Überschreitungen kam es bei Zielwerten und langfristigen Zielen zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit und der Vegetation vor Ozon (maximaler 8 h Mittelwert von 120 μg/m³ an 46 Tagen überschrit-
ten) sowie bei der Informationsschwelle für Ozon. Ursachen dafür waren die 2018 vorherrschenden Wit-
terungsbedingungen (erhöhte Lufttemperaturen und Sonnenscheindauer) sowie die in der Luft vorhan-
denen natürlichen und anthropogenen Ozon-Vorläuferstoffe.

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen 2012 sind den Planungsraum und das Schutzgut betreffenden Kategorien
der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung dargestellt. Diese sind in Tab. 1 beschrieben
und in Abb. 1 dargestellt, vgl. dort. Diese Gebiete dienen neben anderen Funktionen dem Klimaschutz
und der Lufthygiene.

Waldfunktionen hinsichtlich Immissionsschutz

Im Untersuchungsgebiet ist nur im äußersten Osten eine kleinräumige Waldfläche mit besonderer Im-
missionsschutzfunktion ausgewiesen, vgl. Abb. 26, insgesamt 38,3 ha (1,0% des gesamten Untersu-
chungsgebietes, Fläche in violett dargestellt) und Karte 5.
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Quelle: Geoproxy Thüringen (http://www.geoproxy.geoportal-th.de), zuletzt abgerufen am 04.08.2021

Abb. 26: Immissionsschutzfunktion des Waldes

Vorbelastungen

Klimatope mit
Überwärmungsfunktion, vgl. Karte 5

- hoch – historische Ortslagen mit hoher Dichte der Be-
bauung und Versiegelung, unbewachsene Steillagen

- mittel – Ortslagen mit mittlerer Dichte und Versiegelung,
bewachsene Hanglagen

Emissionen (Schadstoff-, Staubemis-
sion) bzw. Immissionen

- hoch – Bundesautobahn, Bundesstraße B 7, punktuell
Rohstoffgewinnungsanlagen

- Stickstoffeintrag, flächendeckend aus der Luft
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Arten und Biotope, biologische Vielfalt

Datenbasis
 Digitale Daten vom TLUBN, Referat 35, 09/2021 zu: PNV, LRT, Schutzgebiete, FFH-Manage-

mentpläne, Biotopverbund

 Digitale Daten vom SHK 08/2021 zu: OBK, Tier und Pflanzenarten, Schutzgebieten, Biotope, LRT
des LRA SHK

 TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

 Online Kartendienst TLUBN,
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst (letzter Zugriff 30.11.2021)

 Standarddatenbögen, TLUBN, Download-Bereich, 12/2021
https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/

 Forstdaten ThüringenForst 08/2021 sowie im Geoportal Thüringen
https://www.geoportal-th.de/de-de/Themen/Forst

 Quelle: BUSHART, M., & R. SUCK, unter Mitarbeit von U. BOHN, G. HOFMANN, H. SCHLÜTER, L.
SCHRÖDER, W. TÜRK & W. WESTHUS (2008): Potenzielle Natürliche Vegetation Thüringens. –
Schriftennr. Thür. Landesanstalt für Umwelt u. Geologie Nr. 78

 Voigt, W. (2020): Die ältesten Bäume des Saale-Holzland-Kreise und Jenas.- 2. Auflage.- Leipzig.

 Daten der Fledermauskoordinationsstelle Thüringens (Stand 08/2021)

 Die Darstellung erfolgt in Karte 1 und in Karte 6.

Potenzielle Natürliche Vegetation

Grundlage der „Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation (PNV) von Thüringen“ M 1: 250.000 ist
ein gedachter Zustand, bei dem die abiotische Qualität des Standortes (Boden- und Klimafaktoren) in
Beziehung gesetzt wird zu der jeweils zugeordneten, als höchstentwickelt zu denkenden Vegetation.
Der direkte Einfluss des Menschen auf die Vegetationsentwicklung wird dabei gedanklich vollkommen
ausgeblendet, auch der Einfluss der Fauna als Standortsfaktor bleibt weitgehend unberücksichtigt. Es
wird somit fast ausschließlich das Beziehungsgefüge zwischen Vegetation und der Summe der Stand-
ortfaktoren dargestellt.“

Dieser theoretische Ansatz ist in der Praxis nicht in Reinform anzutreffen, u. a. aus historischer und kli-
matischer Sicht können andere Waldgesellschaften vorherrschen. Für verschiedene Naturschutzbe-
lange hat die Potenzielle natürliche Vegetation neben der realen Vegetation aber eine wesentliche Be-
deutung im Hinblick auf die Naturnähe von Wäldern. Für den Planungsraum ergeben sich folgende
Waldgesellschaften, vgl. Abb. 27:
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Quelle: TLUBN; Referat 35 vom 01.09.2021

Abb. 27: Potenzielle natürliche Vegetation

Arten- und Biotopschutz

Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche für den Arten- und Biotopschutz im Untersuchungsgebiet
kurz charakterisiert. Die Schutzgebiete sind in den Karten 1 und 6 dargestellt.
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7.5.3.1 Beschreibung der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete

Besonders wertvolle Bereiche im Untersuchungsgebiet stellen die FFH-Gebiete „Tautenburger Forst –
Hohe Lehde - Gleistalhänge“ (DE 5036-301 TH 123), „Großer Gleisberg - Jenzig“ (DE 5035-303, TH-Nr.
125), „Kernberge- Wöllmisse“ (DE 5035-304, TH-Nr. 128) und „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“
(DE 5036-304, TH-Nr. 135). Die Rechtsgrundlage ist die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai
1992 (letzte Änderung 13. Mai 2013 mit Wirkung zum 01. Juli 2013) zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-RL).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“ (DE 5036-
301, TH-Nr. 123)

 Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 1.100 ha

 Nach Westen und Süden steil abfallende Muschelkalkhochfläche mit großflächigen Laubwäldern,
Kalkfelsen und -Schuttfluren sowie Kalk-Trockenrasen mit besonders reichen Orchideenbestän-
den, Feuchtwiesen und Kalk-Niedermoor

 Hervorragend ausgebildete, orchideenreiche Kalk-Trockenrasen, (prioritäre Ausprägung von LRT
6210: 60 ha, Zustand: B)

 Fels- und Kalk-Schuttfluren und naturnahe Laubwälder

 Vorkommen vieler gefährdeter Wirbellosen-Arten

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2019) durch die folgenden
Lebensraumtypen und Lebensraumklassen geprägt, vgl. Tab. 20:

Tab. 20: Auszug Managementplan FFH-Gebiet „Tautenburger Forst – Hohe Lehde -
Gleistalhänge“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Flächen
in ha

Flächen-
anteil in
%29

6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 0,015 0,0001
6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien

(Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten
Orchideen)

30,345 2,76

6210 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 29,336 2,67
6410 Pfeifengraswiesen 0,133 0,01
6510 Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes 35,606 3,24
7230 Kalkreiche Niedermoore 0,375 0,03
8160 Kalkschutthalden 0,348 0,03
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,445 0,03
8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen k. A. k. A.
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 591,63 53,78
9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-

Fagion)
40,98 3,73

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) 45,08 4,10

29 Der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes.
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Flächen
in ha

Flächen-
anteil in
%29

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 7,52 0,68
Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Flächen
in ha

Flächen-
anteil in

%
N10 Feuchtes und Mesophiles Grünland 2,94 5

N09 Trockenrasen, Steppen 61,74 5

N16 Laubwald 91,14 30

N19 Mischwald 32,34 44

k. A. Felsschuttwald 7,52 0,68

k. A. Trockenwald 10,77 0,98

Für das Gebiet Nr. 123 wurde im Zeitraum 2016 bis 2019 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland)
erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2019). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“ liegt ebenfalls vor (ThüringenForst,
Stand 01.01.2019).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Großer Gleisberg - Jenzig“ (DE 5035-303, TH-Nr. 125)

 Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 812 ha

 Komplex aus Muschelkalk-Plateau u. Steilhängen im Bereich des Mittleren Saaletals mit naturna-
hen Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern

 Kalk-Trockenrasen und – Felsen sowie Ausschnitt der Saaleaue mit Feuchtwiesen und Äckern

 Sehr naturnahe Laubwälder u. Trockenbiotope, u. a. eichenreiche Trockenwälder, Orchideen-Bu-
chenwälder, Blaugras-Trockenrasen und Kalk-Felsen

 Östlichstes Vorkommen der Gelbauchunke in TH

 Vorkommen vieler alter Grenzsteine.

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2019) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 21:
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Tab. 21: Auszug Managementplan FFH-Gebiet „Großer Gleisberg - Jenzig“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%30

6110* Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen 0,125 0,02

6210 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 17,012 2,10

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten
Orchideen)

25,126 3,09

6510 Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes 15,520 1,91

8160* Kalkschutthalden 0,339 0,04

8210 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation 0,066 0,01

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 333,61 41,08

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-
Fagion)

17,82 2,19

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) 39,62 4,88

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 7,66 0,94

Kenn-
ziffer

Lebensraumklasse Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N09 Trockenrasen, Steppen 56,8 7

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 48,7 6

N16 Laubwald 186,8 23

N19 Mischwald 341,0 42

k. A. Felsschuttwald 6,23 0,77

k. A. Schluchtwald 3,48 0,43

k. A. Trockenwald 22,23 2,74

Für dieses Gebiet Nr. 125 wurde im Zeitraum 2016/2017 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland)
erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2017). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Großer Gleisberg - Jenzig“ liegt ebenfalls vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2019).

30 Der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes.



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 105

Beschreibung des FFH-Gebietes „Alter Gleisberg“ (DE 5036-302, TH-Nr. 126)

 Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 125 ha

 Muschelkalk-Zeugenberg mit Kalk-Trockenrasen, vegetationsarmen Kalkfelsen, naturnahen Bu-
chen- und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie einem Abschnitt der Gleise mit Ufervegetation

 Artenreiche, aus Pfingstrosenkulturen hervorgegangene Kalk-Trockenrasen (prioritäre Ausprä-
gung von LRT 6210: 14 ha, Zustand: B),

 daneben Felsbiotope, strukturreiche Laubwälder u. ein naturnaher Bach-Abschnitt

 Pfingstrosenkulturen als Reste des ersten gewerblichen Arzneipflanzenanbaus in Deutschland.

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2019) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 22:

Tab. 22: Auszug Managementplan FFH-Gebiet „Alter Gleisberg“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%31

3260 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation 0,094 0,08

6120 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 6,185 4,95

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten
Orchideen)

0,222 0,18

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

0,222 0,18

8210 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation 0,014 0,01

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 35,21 28,17

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-
Fagion)

0,72 0,58

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) 1,15 0,92

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 0,99 0,79

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 1,17 0,94

Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N09 Trockenrasen, Steppen 13,75 11

31 Der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes.
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%31

3260 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation 0,094 0,08

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 10 8

N22 Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, perma-
nent mit Schnee

1,25 1

N16 Laubwald 8,75 7

k. A. Auenwald 1,17 0,94

k. A. Felsschuttwald 0,48 0,38

k. A. Schluchtwald 0,51 0,41

k. A. Trockenwald 3,64 2,91

Für das Gebiet Nr. 126 wurde im Zeitraum 2016 - 2019 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland)
erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2019). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Alter Gleisberg“ liegt vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2015).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Kernberge- Wöllmisse“ (DE 5035-304, TH-Nr. 128)

 Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 2.045 ha

 Langgestreckte Muschelkalkplatten auf Rötsockel im Mittleren Saaletal

 Plateau nordexponierte Steilhänge mit großflächigen Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern

 Süd-, westexp. Steilhänge mit Trockenbiotopen

 Feuchtwiesen und Kalkflachmoor am Hangfuß

 Trockenbiotope, die zu den bedeutendsten in ganz TH zählen (prioritäre Ausprägung von LRT
6210: 92 ha, Zustand: B), daneben großflächige Laubwälder, wertvolle Feuchtwiesen sowie Kalk-
Niedermoore und -tuffquellen.

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2019) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 22:

Tab. 23: Auszug Managementplan FFH-Gebiet „Kernberge - Wöllmisse“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%32

3150 Natürliche nährstoffreiche Stillgewässer 0,078 0,003

32 Der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes.
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%32

3160 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation 0,014 0,0068

5130 Wacholderheiden 9,116 0,45

6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 0,540 0,03

6210 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 109,399 5,35

6210* Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, besondere Bestände mit
bemerkenswerten Orchideen

16,906 0,83

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 2,182 0,11

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

26,981 1,32

7220* Kalktuffquellen 0,701 0,03

7230 Kalkreiche Niedermoore 1,036 0,05

8160* Kalkschutthalden 1,364 0,07

8210 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation 1,456 0,07

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 512,02 25,04

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-
Fagion)

5,65 0,28

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) 25,12 1,23

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 49,94 2,44

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 3,41 0,17

Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N09 Trockenrasen, Steppen 122,7 6 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 184,05 9 %

N16 Laubwald 265,85 13 %

N22 Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, perma-
nent mit Schnee

20,45 1 %
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%32

k. A. Auenwald 3,41 0,17

k. A. Felsschuttwald 64,54 3,16

k. A. Schluchtwald 2,78 0,14

k. A. Trockenwald 5,74 0,28

Für das Gebiet Nr. 128 wurde im Zeitraum 2019/2020 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland) er-
arbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2020). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Kernberge - Wöllmisse“ liegt vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2019).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“ (DE 5036-304, TH-Nr.
135)

 Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 609 ha

 Typischer Ausschnitt der Saale-Sandsteinplatte mit tief eingekerbten steilwandigen Tälern

 Mit naturnahen Fließgewässern, feuchten Staudenfluren, Ufergehölzen, Buchen- und Laub-
mischwäldern sowie Nadelholzforsten

 Restbestand des ursprünglich auf Buntsandstein vorherrschenden Hainsimsen-Buchenwaldes

 Schlucht- und Bachauen-Standorte mit naturnahem Fließgewässer und floristischer und faunisti-
scher Vielfalt

 Bodendenkmal: frühgeschichtliche Walburg

 Geologisches Naturdenkmal: Quarzblöcke auf der Hochfläche.

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2019) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 22:

Tab. 24: Auszug Managementplan FFH-Gebiet „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%33

3150 Natürliche nährstoffreiche Stillgewässer 1,608 0,26

3260 Fließgewässer mit flutender Wasserpflanzenvegetation 6,271 1,03

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 0,005 0,0008

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,127 0,02

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen

33 Der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes.
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%33

9110 Hainsimsen- Buchenwald 25,33 4,16

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 35,48 5,83

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) 4,85 0,80

9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 1,74 0,29

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 7,06 1,16

Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 6,09 1

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 30,45 5

N16 Laubwald 36,54 6

N17 Nadelwald 255,75 42

k. A. Auenwald 7,06 1,16

k. A. Schluchtwald 4,27 0,70

Für das Gebiet Nr. 135 wurde im Zeitraum 2016-2019 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland) er-
arbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2018). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“ liegt vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2014).

7.5.3.2 Beschreibung der Naturschutzgebiete

Die folgenden Beschreibungen stammen34 vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz, ergänzt durch Angaben von WENZEL, H. et. al. (2012).

Das NSG 155 "Waldecker Schlossgrund" besteht aus den nördlich an die Ortschaft Waldeck angren-
zenden Teilen einer Hochfläche, die mit Resten von tertiären Sedimenten sowie mit periglazialen
Schuttdecken bedeckt ist. Diese Hochfläche wird von in schluchtartigen Tälern fließenden Quellbächen,
dem Schlossgrund, auch als Wolfsschlucht bezeichnet, sowie dem Schlossgraben durchbrochen. Das
NSG repräsentiert charakteristische Oberflächen- und Gewässerformen des Naturraums, sowie ein cha-
rakteristisches Standorts- und Waldmosaik mit sehr naturnahen Buchenwaldresten (z. B. Hainsimsen- u.
Waldmeister-Buchenwald) u. a. als Refugium des Feuersalamanders. Ein hoher Totholzanteil, zahlrei-
che anbrüchige Altbäume mit Bruthöhlen für Spechte und andere Höhlenbrüter, Lücken im Buchenbe-
stand mit lichtliebender Vegetation und eine plenterwaldartige Struktur vermitteln einen urwaldartigen
Eindruck.

34 https://umweltinfo.thueringen.de/umweltregional/shk/shk07.html#sm01 (letzter Zugriff 11.05.2022)
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In das Untersuchungsgebiet ragt nur der nördliche Ausläufer des Schutzgebietes mit dem Talzug
Schloßgraben.

Das sich über 5 km erstreckende und bis zu 1 km breite NSG 273 "Gleistalhänge" (Kerngebiet 1 des
Naturschutzgroßprojektes Jenaer Orchideenregion) nimmt die gesamte, stark reliefierte Südflanke der
Muschelkalk-Hochfläche des Tautenburger Waldes ein, die durch tief eingeschnittene Seitentälchen zur
Gleise hin zerschnitten wird. Eine Besonderheit sind die an mehreren Stellen schluchtartig 2-4 m einge-
tieften, breiten Hohlwege, die von der Hochfläche zu Tale laufen. Das NSG umfasst orchideenreiche
Kalktrockenrasen, Totholz reiche Buchenmischwälder, Streuobstwiesen und Feuchtbiotope als Lebens-
räume insbesondere für Insekten und Weichtiere. Auf der Mönskuppe befindet sich eine mittelalterliche
Ringwallanlage und am westlichen Sonnenberg sind undatierte wallartige Aufschüttungen zu erkennen.

Im Untersuchungsgebiet liegt die östliche Hälfte des Schutzgebietes, sie beinhaltet überwiegend bewal-
dete Teile und deren Übergangszonen an den z. T. sehr steilen Südhängen. Dort hat sich ein Mosaik
bestehend aus Halbtrockenrasen, Extensivweiden, Obstwiesen, Laubgebüschen und im Jägertal auch
vernässte Flächen mit Quellaustritten ausgebildet. Von besonderer Bedeutung ist der mit 21 Arten rei-
che Orchideenbestand.

Das NSG 301 "Alter Gleisberg" besteht aus einem knapp 2 km langen Bergkomplex mit dem tafelberg-
artigen Alten Gleisberg und dem Wachtberg. Am nördlichen Hangfuß des Alten Gleisberges befindet
sich im Buchenwald eine Sickerquelle. Das NSG dient dem Erhalt struktur- und totholzreicher Laubwäl-
der, von Kalkmagerrasen und Streuobstwiesen sowie von kulturhistorisch wertvollen Heil- und Zierpflan-
zenparzellen mit seltenen Pflanzen-, Insekten- und Spinnenarten. Der Alte Gleisberg ist eine bedeu-
tende regionale archäologische Forschungsstätte sowie ein beliebtes Wandergebiet.

Von diesem NSG liegen der Wachtberg komplett und der Alte Gleisberg ca. zur Hälfte im Untersu-
chungsgebiet. Die Sockelbereiche dieser Tafelberge gehen großflächig in Acker und Wirtschaftsgrün-
land über. Die stärker differenzierten Südwestflanken liegen außerhalb des Untersuchungsgebietes.

Tab. 25: Kurzbeschreibung der NSG

Kürzel Name Gemarkung Fläche Kurzbeschreibung, Schutzzweck35,
Bedeutung

NSG
155

NSG „Waldecker
Schlossgrund“,
Rechtsverord-
nung vom
30.03.1961

Waldeck,
Ilmsdorf

61 ha, da-
von im UG
6,4 ha
~10 %)

Schutz des charakteristischen Standorts-
mosaiks mit naturnahen Buchenwäldern
und eines Refugiums des Feuersalaman-
ders.

Das NSG liegt vollständig innerhalb des
FFH-Gebietes „„Waldecker Schlossgrund
– Langes Tal“ (DE 5036-304, TH-Nr. 135),
vgl. Kap. 7.5.3.1

NSG
273

NSG „Gleistal-
hänge“,
Rechtsverord-
nung vom
27.08.1999

Beutnitz,
Graitschen,
Löberschütz,
Poxdorf,
Tautenburg
(enthält das
ehemalige

263 ha,
davon im
UG 120 ha
(~46 %)

Erhaltung von orchideenreichen Kalktro-
ckenrasen, totholzreichen Buchen-
mischwäldern, Streuobstwiesen und
Feuchtbiototpen als Lebensräume, insbe-
sondere für Pflanzen, Insekten und
Weichtiere.

35 Beschreibung Schutzzweck aus: WENZEL, H., W. Westhus, F. Fritzlar, R. Haupt & W. Hiekel (2012): Die Naturschutzgebiete
Thüringens. 944 S. Weissdorn-Verlag Jena.
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Kürzel Name Gemarkung Fläche Kurzbeschreibung, Schutzzweck35,
Bedeutung

Naturschutz-
gebiet Po-
xdorfer
Hang)

Das NSG liegt vollständig innerhalb des
FFH-Gebietes „Tautenburger Forst –
Hohe Lehde - Gleistalhänge“ (DE 5036-
301, TH-Nr. 123), vgl. Kap. 7.5.3.1

NSG
301

NSG „Alter
Gleisberg“,
Rechtsverord-
nung vom
13.09.2000

Grait-
schen/B.,
Jenalöbnitz,
Löberschütz,
Taupadel

114 ha,
davon im
UG 64 ha
(~56 %)

Erhaltung struktur- und totholzreicher
Laubwälder, von Kalkmagerrasen und
Streuobstwiesen sowie von kulturhisto-
risch wertvollen Heil- und Zierpflanzenpar-
zellen mit seltenen Pflanzen-, Insekten-
und Spinnenarten.

Das NSG liegt bis auf eine kleine Teilflä-
che nordöstlich Taupadel innerhalb des
FFH-Gebietes „Alter Gleisberg“ (DE 5036-
302, TH-Nr. 126), vgl. Kap. 7.5.3.1

7.5.3.3 Beschreibung des Landschaftsschutzgebietes

Rechtsgrundlage für Landschaftsschutzgebiete ist § 26 Abs. 1 BNatSchG, es sind rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen „ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft“ erforderlich ist.

Das LSG 032 "Mittleres Saaletal " gilt als Naherholungsgebiet, in dessen Zentrum die Universitäts-
und Industriestadt Jena liegt. Das LSG besitzt eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, darin liegen au-
ßerdem wichtige kulturelle und kulturhistorische Einrichtungen, wie die Dornburger Schlösser, Goethe
und Schiller Gedenkstätten, die Cospedaer Gedenkstätte, die Leuchtenburg, Burgruinen und zahlreiche
weite Ausflugsorte und Sehenswürdigkeiten. Das Wander- und Straßenwegenetz ist dicht und sehr gut
erschlossen. Die Unterschutzstellung des LSG ist am 08.08.1988 (Beschluss 149/88) erfolgt.

Etwa ein Drittel des Untersuchungsgebietes wird vom LSG eingenommen, vor allem westliche und nörd-
liche Waldgebiete sowie Offenland ohne die Ortsteile Lucka, Rodigast, Taupadel, Graitschen und Po-
xdorf. Das LSG erstreckt sich darüber hinaus großflächig und beidseits des Saaletal mit Schwerpunkt
um Jena.

Tab. 26: Kurzbeschreibung LSG „Mittleres Saaletal“

Kür-
zel

Name Gemarkung Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

LSG
032

LSG „Mittleres
Saaletal“, Be-
schluss Land-
schaftspflegeplan
Nr. 20 4/73 vom
14.02./30.07.1973
und Nr. 149/88
vom 08.08.1988

Kahla/
Göschwitz bis
Camburg

16.602 ha Das LSG umfasst das stark gegliederte
Talgebiet der Saale, die angrenzenden
z. T. bewaldeten Höhen und Muschelkalk-
steilhänge, sowie Saaleaue und Nebentä-
ler. Im Zentrum liegt die Universitätsstadt
Jena.

Das Untersuchungsgebiet Bürgel liegt am
nordöstlichen Rand des LSG, welches
den Charakter eines Naherholungsgebie-
tes besitzt. Im Teilraum um Camburg,
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Kür-
zel

Name Gemarkung Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung
Dornburg und Bürgel liegen aber auch
Merkmale eines potenziellen Fremdenver-
kehrsgebietes vor (kulturhistorische Se-
henswürdigkeiten, handwerkliche Traditio-
nen und reizvolle Landschaftsbereiche
des Saaletales und Tautenburger Wal-
des).

7.5.3.4 Beschreibung der Flächennaturdenkmale und geschützten Landschaftsbe-
standteile

Rechtsgrundlage für Geschützte Landschaftsbestandteile ist § 14 Abs. 1 ThürNatG (zu § 29 BNatSchG),
betreffende Teil von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist. Die auf der Grund-
lage des Landeskulturgesetzes der DDR ausgewiesenen Flächennaturdenkmale sind mit heutigen ge-
schützten Landschaftsbestandteilen vergleichbar. Es handelt sich dabei um übergeleitete Schutzge-
biete, die bis zum Erlass neuer Rechtsverordnungen und unbeschadet ihrer bisherigen Bezeichnung
weiterhin gelten.

Tab. 27: Kurzbeschreibung der FND und GLB

Kürzel Name Gemar-
kung

Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

FND 036
(SHK0077)

FND „Kalthausen“,
Unterschutzstellung
vom 15.05.1986

Thalbürgel 1,86 ha Wüstung der einstigen Wasserburg
umgeben von einer verlandeten Was-
sergrabenanlage

FND 049
(SHK0088)

FND „Himmel-
steich und Feldweg
bei Beulbar“,
Unterschutzstellung
vom 15.12.1988

Beulbar-
Ilmsdorf

0,24 ha Teilweise temporärer Himmelsteich mit
einer 20m breiten Grünlandzone

FND 054
(SHK0069)

FND „Lugenberg“,
Unterschutzstellung
vom 15.12.1988

Graitschen
bei Bürgel

1,50 ha Süd-Südwestexponierte Steilhanglage
mit Trockenrasen und vegetationslo-
sen Muschelkalk-Gips-Felsformationen

GLB 064
(SHK0076)

GLB „Unter der
Dorl“,
Unterschutzstellung
vom 15.12.1988

Taupadel 0,91 ha Nordhang mit überregional bedeutsa-
men Vorkommen der Trollblume (Trol-
lius europaeus)

GLB 091
(SHK0046)

GLB „Im Tälchen“,
Unterschutzstellung
vom 15.12.1988

Nischwitz 3,32 ha Ruderalisierter Halbtrockenrasen inmit-
ten äußerst intensiv genutzter Acker-
flächen

GLB 097
(SHK0056)

GLB „Im Riete“,
Unterschutzstellung
vom 12.04.1990

Poxdorf 0,48 ha Tal mit mehreren kleinen Hangquellen,
durch die sich ein Kalkquellmoor aus-
gebildet hat
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Kürzel Name Gemar-
kung

Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

GLB 150
(SHK00137)

GLB „Unter dem
Kalbenholze“,
Unterschutzstellung
vom 06.03.2000

Graitschen
bei Bürgel

0,55 ha Großes Orchideenvorkommen und
Vorkommen des Blassen Knaben-
krauts (Orchis pallens) in einem Sei-
tental

7.5.3.5 Beschreibung der Naturdenkmale

Rechtsgrundlage für Naturdenkmale ist § 28 BNatSchG, dadurch werden Einzelschöpfungen der Natur
oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist, ausgewiesen.
Einige Naturdenkmale haben auch eine kulturelle Bedeutung (z. B. Linden auf der Wilhelmshöhe).

In der folgenden Tabelle sind die markanten Naturdenkmale (Einzelgebilde) im Untersuchungsgebiet mit
einer kurzen Beschreibung zusammengefasst.

Tab. 28: Kurzbeschreibung der Naturdenkmale

Kürzel Name Gemarkung Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

ND 05
(SHK1005)

ND „Linden auf der
Wilhelmshöhe“
Beschluss vom
01.03.1940, RVO vom
02.09.1997

Hohendorf Zwei Linden (Tilia cordata) am südlichen
Rand der Hochfläche über Bürgel, Umfang
ca. 3,15 m und 2,65 m, Alter mind. 200
Jahre, lt. Voigt, W. (2020), sog. Geschwis-
terlinden, da zusammengeformte Kronen

ND 18
(SHK1018)

ND „Platane in
Graitschen“
Beschluss vom
27.03.1952, RVO vom
02.09.1997

Graitschen
bei Bürgel

Markante Platane (Platanus x hispanica)
Einzelbaum, Ortsmitte, Umfang ca. 6,10 m,
Alter ca. 150 Jahre, Umfang der Krone ca.
35 m, Höhe ca. 28 m, lt. Voigt, W. (2020)
größte Platane Thüringens

ND 28
(SHK1028)

ND „Drillings-
Blutbuche“
Beschluss vom
02.12.1963

Bürgel Markanter Einzelbaum, mehrstämmig,
Friedhof (Fagus sylvatica f. purpurea),
auch Purpurbuche genannt

ND 35
(SHK1035)

ND „Schlitzblättrige
Eiche auf dem Alten
Gleisberg“
Beschluss vom
02.12.1963
RVO vom 22.03.1999

Graitschen
bei Bürgel

Markanter Einzelbaum, Umkreis stark ver-
buscht, (vermutlich Quercus alba)

ND 41
(SHK1041)

ND „Douglasie an der
Langetalsmühle“
Beschluss vom
02.12.1963

Thalbürgel Markanter Einzelbaum (Stammumfang ca.
3,50 m (2006) und einer Baumhöhe von 32
m), lt. Voigt, W. (2020) stärkste Douglasie
Thüringens (Pseudotsuga menziesii), Alter
ca. 150 Jahre
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ND 67
(SHK1067)

ND „Spitzahorn in
Beulbar“
Beschluss vom
06.01.2003

Beulbar/
Ilmsdorf

Markanter Einzelbaum (Stammumfang ca.
5m), lt. Voigt, W. (2020) Umfang: ca. 4,40
m, Alter: mind. 150 Jahre (Acer platanoi-
des), auf dem Schuttkegel einer ehemali-
gen Kapelle der Herren von Beulbar wur-
zelnd

Im Untersuchungsgebiet sind weitere Einzelobjekte durch das Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises
als ND-Vorschlag in Vorbereitung. Die Angaben werden nachrichtlich übernommen, siehe Kap.9.2.1.1.

Biotope des Offenlandes und des Waldes

Reale Vegetation

Die reale Vegetation ist die tatsächlich aktuell vorkommende Vegetation. Diese ist durch den Menschen
beeinflusst (z. B. durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung) und über Jahre und Jahrzehnte entstan-
den. Ersatzgesellschaften haben dabei die natürlichen Pflanzengesellschaften, vgl. Kap. 7.5.2 abgelöst.
Im Folgenden werden die Biotophauptgruppen der aktuellen Vegetation im Untersuchungsgebiet begin-
nend mit den Gewässern charakterisiert.

 Unverbaute Quellen

Unverbaute Quellen (2110 §) gibt es an mehreren Stellen im Untersuchungsgebiet, u. a. an den Zuläu-
fen zur Gleise (zwei am Geregaer Bach), im Gleisetal am Auenrand östlich Ilmsdorf, Thalbürgel und
Gniebsdorf sowie südlich der Grundmühle am Rand der Gleiseaue, jedoch auch einige gefasste Quel-
len.

 Fließgewässer

Eindeutig landschaftsbestimmend prägt die dynamische Gleise mit ihren Mäandern und naturnahen,
kaum beeinträchtigten Ufern das Untersuchungsgebiet; beginnend in Ilmsdorf über Gniebsdorf bis nach
Graitschen. Ab Gniebsdorf Mittelmühle und bis nach Graitschen ist das Fließgewässer durchgängig
wertvoll. Talaufwärts, oberhalb der Thalbürgeler Teiche liegt ein von der Gleise und abgehenden Grä-
ben geprägter Feuchtgebietskomplex (Oberlauf der Gleise und Zuflüsse, 2211 §).

Nennenswert als Fließgewässer mit Biotopwert sind der Bach im Jüdengrund und Abschnitte des Ba-
ches vom Goldberg (südlich der B 7). Darüber hinaus bestehen weitere Fließgewässer, vgl. Kap. 7.3.3,
z. B. der Löbnitzbach und seine Aue nördlich Taupadel.

 Standgewässer

Ein kleines Altwasser (2410 §) ist im Gleisetal am Auenrand südlich der Grundmühle verzeichnet.

Wichtige Standgewässer sind der Teich am Siedlungsrand Nischwitz, die Klosterteiche am westlichen
Siedlungsrand Thalbürgel mit seinen Röhrichten wie auch das Angelgewässer „Schilfteich“ in Grait-
schen. Die Teiche in der Gleiseaue von Thalbürgel fungieren als bedeutende Amphibienlaichplätze
(2512 §, 2513 §).

Quellige Bereiche finden sich häufig im Umfeld von Standgewässern, Talmulden, z. B. östlich Poxdorf
im Teufelstal mit quelligem Seggenried; sowie quelliges Feuchtgrünland am nördlichen Siedlungsrand
von Gerega.
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 Moore, Sümpfe

Darunter fallen punktuell vorkommende Binsensümpfe (3213 §) in Graitschen unterhalb der Mönskuppe
sowie in Poxdorf im oberen Teufelsgrund. Großseggenried (3220 §) und Landröhricht (3230 §) fallen
ebenfalls in diese Gruppe. Neben dem nassen Seggenried im Feuchtgebietskomplex in der Gleiseaue
(südlich Graitschen, westlich Bürgel) gibt es im Teufelsgrund O Poxdorf ein quellnahes Ried, dort sind
vereinzelte Quellschächte vorhanden. Die genannten Bereiche sind eher relativ kleinflächig bzw. punk-
tuell.

Im Teufelsgrund O Poxdorf existiert ein ausgedehnteres Schilf-(Land)röhricht, zusätzlich bestehen noch
bedeutende Flächen im Tälchen O Lucka und im Umfeld der Klosterteiche.

 Acker, Grünland, Staudenfluren

Bei weitem die größten Flächenanteile im Untersuchungsgebiet sind Ackerland, vor allem um Hohendorf
wird sehr intensiv gewirtschaftet. Lediglich kleinstflächig sind Vernässungstellen in den Schlägen vorzu-
finden, so auf der Scherke SO Bürgel. Weitere Flächen mit Vernässungstellen liegen im Stau der Bun-
destraße bei Rodigast und im Stau der Bahnlinie O Bürgel.

Weit verbreitet sind trockene Grünländer, vor allem die basophilen Halbtrockenrasen, an den Gleistal-
Hängen nördlich Graitschen und um Poxdorf (4211 §). Eine Vielzahl von Halbtrockenrasen liegt dicht
gedrängt S Hohendorf, auf den S exponierten Hängen von Goldberg und Bornberg, dort wechseln sie
mit alten Streuobstwiesen. Ähnlich verhält es sich im LSG W Hohendorf. Erwähnenswert ist auch der
Ölberg O Lucka mit voll besonntem Halbtrockenrasen, jedoch ein eher isoliertes Vorkommen.

Östlich von einem Wohnhaus zur Grünen Aue (Gniebsdorf) befindet auf einem beweideten, S exponier-
tem Talhang sich der einzige bodensaure Halbtrockenrasen im Gebiet (4212 §).

Mesophiles Grünland, frisch bis mäßig trocken (4222 §) ist noch recht zahlreich und flächenmäßig stär-
ker vertreten. Schwerpunkte bilden die Räume Goldbergflanke, Jüdengrund bis Hetzdorf, Nisslitzer
Grund, Hangflanken oberhalb von Poxdorf, der Südhang der Mönskuppe bei Graitschen, um Taupadel
und um Gerega.

Eutrophes Feuchtgrünland (4230 §) in Form einer ausgedehnten Feuchtweide ist in der Gleiseaue N
Gniebsdorf erhalten geblieben; weitere Feuchtwiesen existieren noch in der Gleiseaue S der Kläranlage
Thalbürgel und in einer Talsohle O Kläranlage Thalbürgel.

Eher kleinflächig sind Sumpfhochstaudenfluren (4721 §) vertreten, im Bereich des FND Jägertalwiese,
um Poxdorf auf mehreren Flächen, randlich des GLB „Im Riete“, im Gleisetal an der Papiermühle wie
auch im Jüdengrund.

Auf eine kleinflächige trockenwarme Staudenflur am Bornberg N Droschka wird hingewiesen, ebenso
auf kleine Flächen nordöstlich Graitschen, etwa fünf kleine Teilflächen wurden im Gebiet erfasst
(4731 §).

 Felsbiotope

Die größten Felswände (5810 §, 5820 §) befinden sich an der Felsnase unterhalb bzw. W Friedhof Bür-
gel (hier stehen Buntsandsteinbänke an), die Felsbildungen im Nisslitzer Grund und O Taupadel sind
bewaldet. Punktuelle gibt es weitere Felsbildungen an der Oberfläche. Lesesteinhaufen (5530 §) sind
am Gleistalrand (nahe Papiermühle) mehrfach vertreten, im Nisslitzer Grund und im Waldecker Schloss-
grund.

 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Bäume
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Feuchtgebüsche (6211 §), eher kleinflächig sind im Tal und Seitental des Baches vom Goldberg vorhan-
den, auch im Jüdengrund, Schwerpunkte bilden aber Einzelflächen im Gleisetal südöstlich von Thalbür-
ger, an der Papiermühle und südöstlich von Graitschen, vereinzelt auch an den Nebenbächen wir z. B.
am Bach aus Poxdorf.

Gebüsche auf Feucht-/Nassstandort (6221 §) sind nur gering vertreten, da noch nasserer Verhältnisse
nur punktuelle bestehen, z. B. an den Teichen bei Silberberg und am östlichen Zulauf der Gleise östlich
Thalbürgel.

Trockengebüsch (6223 §) entwickelt sich oft aus aufgelassenen absterbenden Obstbaumbeständen mit
Halbtrockenrasen im Unterwuchs. Dazu gehören die Gebüsche östlich Graitschen und nördlich Poxdorf,
weiter östlich die Hänge von Goldberg und Bornberg S Hohendorf und wohl auch die Flächen am West-
rand des Gebiets nahe Flugplatz Schöngleina (Ostflanke).

 Streuobstbestand auf Grünland und auf Kraut-/Staudenflur

Die Hänge von Goldberg und Bornberg S Hohendorf und die Hänge im LSG W Hohendorf zählen zu
den wichtigsten Standorten wertvoller Streuobstwiesen (6510 §, 6540 §). Bedeutend sind ferner die
Obstgärten an den Siedlungsrändern, so z. B. besonders ausgeprägt bei Gerega, um Beulbar, Göritz-
berg, NO Bürgel, etwas weiter von den Siedlungen entfernt liegen die beweideten Streuobstbestände
rund um Poxdorf, bei Taupadel und SO Lucka. Auch um den Ölberg westlich Gniebsdorf findet man flä-
chige Streuobstbestände. An der Bahnlinie N Droschka existiert noch als Teil einer Streuobstwiese ein
etwa 150 Jahre alter Birnbaum mit einem Stammumfang von etwa 2,50m.

Stark verbuschte Streuobstbereiche (6550 §) finden sich u. a. im Jüdengrund nördlich Hetzdorf, westlich
Göritzberg, am Goldberg, größere Flächen südöstlich Graitschen, östlich Taupadel und östlich Lucka.
Neben den Hängen von Goldberg und Bornberg zählen die Siedlungsränder zu den wichtigsten Stand-
orten wertvoller Streuobstwiesen.

 Hohlwege

Es liegen mehrere markante Hohlwege im Gebiet. Der bewachsene Hohlweg mit altem Baumbestand W
Friedhof Bürgel dient als Wanderweg. Der Hohlweg mit Stützmauer O Wohnhaus zur Grünen Aue
(Gniebsdorf) wird als Pfad genutzt. Der mit Feldgehölz bestandene Hohlweg am Siedlungsrand Hetzdorf
wird als Feldweg genutzt wie auch ein Wegeabschnitt im Gleisetal südlich der Papiermühle bzw. östlich
von Nausnitz.

Weitere besondere Kleinstelemente wie Ackerterrassen, Trockenmauern, Lehm- und Lösswände, Erosi-
onsrinnen, Erdfälle, Felsenkeller, Hinweise auf historische Vegetation u.ä. sind nicht über die Offenland-
Biotopkartierung erfasst.

Hervorzuheben ist der Wiederanbau von Reben (Wein), welcher in Graitschen (oberhalb Münchenfel-
der) anzutreffen ist, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 36, Karte 1 und Karte 7.

Lebensraum mit landesweiter Bedeutung - unzerschnittener verkehrsarmer Raum

In der Erfüllenden Gemeinde Bürgel existiert, neben den in Kap. 7.5.3.1 genannten FFH-Gebieten kein
Lebensraum mit landesweiter Bedeutung im Sinne eines unzerschnittenen verkehrsarmen Raumes mit
über 100 km2 Größe in Thüringen. Diese sind in Form von Steckbriefen charakterisiert, vgl. https://um-
weltinfo.thueringen.de/landschaftszerschneidung/steckbriefe2010/99/allg.html.

Der Raum um Jena und bis Eisenberg ist inzwischen nicht mehr als unzerschnitten oder verkehrsarm zu
bezeichnen. Die nächstgelegenen derartigen Räume liegen in der Nachbargemeinde nördlich der Stadt
Eisenberg bis Naumburg/Saale, vgl. Steckbrief Nr. 22 „Ackerhügelland rechts und links der Wethau“ und



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 117

westlich der BAB A9 bzw. südlich der BAB A4 zwischen Stadtroda und Neustadt /Orla, vgl. Steckbrief
Nr. 2 „Mittlere Saale-Sandsteinplatte“.

Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen auf Basis OBK-Auszug aus dem FIS Naturschutz
Thüringen und Nachkartierung (i.A. und Kartierung durch Dipl.-Biologe Fritz Schätzle)

Die Einstufung der Biotope erfolgte nach Auswertung von vorliegenden Daten der Offenlandbiotop-Kar-
tierung. Die Offenlandbiotopkartierung wurde für das Gebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel in 2021
aktualisiert. Punktuell unklare Bestandteile wurden vor Ort überprüft und ergänzt. Die digitale Aufberei-
tung des ergänzten Datenbestandes ist in den Landschaftsplan eingeflossen, vgl. auch Karte 1 und
Karte 6.

Für die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen, ihrer Artenausstattung und Bedeutung für die biolo-
gische Vielfalt wird im Rahmen der Landschaftsplanung ein einfaches und nachvollziehbares Bewer-
tungsverfahren angewandt und im Maßstab 1: 10.000 aufbereitet. Nach Angaben u. a. von HEYDEMANN
(1981) und JEDICKE (1994) werden die Biotop- und Nutzungstypen entsprechend folgender wertgeben-
der Kriterien betrachtet:

 Natürlichkeit der Vegetation

 Regenerationsfähigkeit, Alter und Entwicklungsdauer

 Diversität

 Repräsentanz

 Seltenheit und Gefährdung.

und die Ergebnisse einer 5- stufigen Bewertung zugewiesen. Die 5-Stufigkeit wird zugrunde gelegt, um
die Verbindung zur Eingriffsregelung in Thüringen (Bilanzierungsmodell) z. B. im Rahmen der Bebau-
ungsplanung oder Baugenehmigung herzustellen.

Die einzelnen Wertstufen charakterisieren sich in ihrem Wert und Bedeutung wie folgt:

Tab. 29: Wertstufen für die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen

Wert Beschreibung der Wertstufen

5
SEHR
HOCH

- Lebensstätte für zahlreiche seltene und gefährdete Arten - "Rote Liste"- Arten
Kategorie 1, Biotope / FFH-Lebensraumtypen lt. FFH-Richtlinie,

- Stark gefährdete und im Bestand rückläufige Biotop- und Nutzungstypen mit hoher
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen und geringer, zum Teil sehr langer
Regenerationszeit

- Biotope § 30 BNatSchG i. V. m. § 15 ThürNatG und Biotop mit Sicherungsrang
(z. B. Quellbereiche, naturnahe Bach- /Flussabschnitte, Kleingewässer, Altwässer,
Großseggenriede, Landröhricht, Feucht-/Nassgrünland, Trocken- /Halbtrockenrasen,
Streuobstbestände)

- Biotope mit aktuell sehr hoher Bedeutung im Biotopverbund

- Naturdenkmale (Einzelelement)

- Biotope mit meist hoher Natürlichkeit, extensive Nutzungsintensität oder keine Nut-
zung

- kaum oder gar nicht ersetzbar, unbedingt erhaltenswürdig
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Wert Beschreibung der Wertstufen

4
HOCH

- mäßig gefährdete, im Bestand zurückgehende Biotop- und Nutzungstypen mit mäßi-
ger Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen und mit langen bis mittleren Re-
generationszeiten

- bedeutungsvoll als Lebensstätte für gefährdete Arten - "Rote-Liste"- Arten
Kategorie P, 2, 3

- Biotop mit aktuell hoher Bedeutung im Biotopverbund

- Biotope mit hoher bis mittlerer Natürlichkeit, mäßige bis geringe Nutzungsintensität

- nur bedingt ersetzbar, möglichst erhalten und verbessern

3
MITTEL

- schwach oder nicht genutzte Biotope höherer Regenerierbarkeit oder mit charakte-
ristischen Arten/ Lebensgemeinschaften

- ungefährdete, weitverbreitete Biotop- und Nutzungstypen mit geringer Empfindlich-
keit gegenüber Beeinträchtigungen und mittlerer bis relativ kurzer Regenerationszei-
ten

- relativ geringe Bedeutung als Lebensstätte, kaum gefährdete Arten

- Biotop mit aktuell mittlerer Bedeutung im Biotopverbund

- Biotope mit mittlerer bis geringer Natürlichkeit, mäßige bis hohe Nutzungsintensität

- aus der Sicht des Arten– und Biotopschutzes Entwicklung zu höherwertigen Bio-
toptypen anstreben, wenigstens Bestandssicherung garantieren

2
GERING

- Biotop mit geringer Bedeutung für den Biotopverbund und relativ hoher Regenerier-
barkeit

- häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, als Lebensstätte nahezu be-
deutungslos

- geringer Natürlichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität

- meist kurzfristige Neuentstehung, aus der Sicht von Naturschutz und Landschafts-
pflege Interesse an Umwandlung in naturnähere Ökosysteme geringerer Nutzungs-
intensität

1
SEHR

GERING

- Biotop- und Nutzungstypen mit sehr geringer Bedeutung und hoher Regenerierbar-
keit

- sehr belastete, devastierte bzw. versiegelte Flächen, soweit möglich, Verbesserung
der ökologischen Situation

Die Angaben zu Arten basieren auf den im FIS Naturschutz Thüringen eingestellten Daten zu Artnach-
weisen sowie der Auswertung diverser Fauna- und Fachgutachten, vgl. Literaturnachweis.

Die Zuordnung der Biotop- und Nutzungstypen in die einzelnen Wertstufen wurde mit der UNB des
Saale-Holzland-Kreises abgestimmt. Die Dokumentation dieser Bewertung erfolgt im Anhang A 3 in der
Aggregationstabelle zur Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen, vgl. dort.

Die Biotope des Waldes werden im Rahmen der Waldbiotopkartierung (WBK) als gesetzlich vorgege-
bene, hoheitliche Aufgabe nach § 5 des Thüringer Waldgesetzes erfasst. Sie dient dem Zweck, den Zu-
stand aller Waldflächen in Thüringen flächendeckend und stichtagsbezogen zu erheben. Gleichzeitig
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werden mit ihrer Hilfe die gesetzlich besonders geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG im Wald er-
fasst36, vgl. 7.5.5.

Gesetzlich besonders geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet

Rechtsgrundlage für gesetzlich besonders geschützte Biotope ist § 15 Abs. 1 ThürNatG (zu § 30
BNatSchG). Damit sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als
Biotope haben, auch ohne Ausweisung gesetzlich geschützt.
Alle Biotope in der folgenden Tabelle sind gesetzlich besonders geschützte Biotope nach Definition des
§ 30 BNatSchG bzw. des § 15 ThürNatG, vgl. auch Karte 1.

Tab. 30: Biotope im Untersuchungsgebiet

Code/
Biotoptyp

Biotopbezeichnung § 30
BNatSchG

§ 15
ThürNatG

2110 Quelle naturnah, unverbaut x x

2211 Bach, schmaler Fluss, Graben, strukturreich
( = naturnaher Bach) x x

2410 Kleines Altwasser (<1ha) x x

2512 Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Strukturdichte x x

2513 Kleines Standgewässer (<1ha), strukturarm x x

3213 Binsensumpf x x

3220 Großseggenried x x

3230 Landröhricht x x

4211 Trocken-/Halbtrockenrasen, basophil x x

4212 Trocken-/Halbtrockenrasen, bodensauer x x

4230 Feucht-/Nassgrünland, eutroph x x

4721 Sumpfhochstaudenflur x x

4731 Staudenflur, trockenwarm x x

5530 Lesesteinhaufen x x

5810 Felsbildungen, Bewuchs <10% x x

5820 Felsbildungen, Bewuchs <30% x x

6211 Feldgehölz auf Feucht-/Nassstandort x x

36 Fachlich zuständig für die Waldbiotopkartierung ist die Zentrale von ThüringenForst in Erfurt. Das Forstliche Forschungs- und
Kompetenzzentrum in Gotha (FFK) ist mit der Kartierung betraut.
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Code/
Biotoptyp

Biotopbezeichnung § 30
BNatSchG

§ 15
ThürNatG

6212 Feldgehölz auf Schlucht-, Felsschutt-, Blockwald-Standort x x

6221 Gebüsch auf Feucht-/Nassstandort x x

6223 Trockengebüsch, Felsgebüsch x x

6510 Streuobstbestand auf Grünland; Unterwuchs x x

In den bewaldeten Teilen des Untersuchungsgebietes sind mehrere Bereiche als gesetzlich besonders
geschützte Biotope erfasst. Sie sind als separate Teilflächen bzw. Waldbestände ausgewiesen, vgl.
Tab. 31 und Karte 1.

Tab. 31: Waldbiotope außerhalb der FFH- Gebiete gemäß § 5 ThürWaldG

Lage /Gemarkung Waldbiotop FFH-LRT37 Fläche (ha)
Droschka, Bürgel, Nischwitz x 9180+FSW 6,9
Poxdorf x TRW 0,96
Graitschen bei Bürgel, Nischwitz x 9180+SLW 3,3
Poxdorf, Gniebsdorf x 91E0+AUW 1,5
Taupadel, Thalbürgel, Nausnitz x Felsbildungen k. A.

Gniebsdorf, Graitschen bei Bürgel x Hohlwege, Erosionsrinnen, kleine
Schluchten k. A.

Die Daten zu den Waldbiotopen wurden von der AöR Gotha am 04.08.2021 übermittelt.

Flora und Fauna

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bedeutsamen, registrierten Tier- und Pflanzenarten inner-
halb des Untersuchungsgebietes und ihre Vorkommen in den einzelnen Gemarkungen 38 39.

Tab. 32: Aktuelle Daten zu Flora und Fauna der letzten 10 Jahre (2009-2019)

Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Säugetiere (ohne Fledermäuse)

1 Europäischer Biber Castor fiber 3 V II/ IV/ b/ s Nausnitz, Thalbürgel

2 Fischotter Lutra lutra 3 3 II/ IV/ b/ s Thalbürgel

37 Folgende Abkürzungen stehen für die Lebensraumtypen der Waldbiotope: 9180+SLW: Schluchtwald, 91E0+AUW: Auwald,
SLW: Schluchtwald, TRW: Trockenwald, 9180+FSW: Felsschuttwald, vgl. E-Mail Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum

Gotha, Referat Digitale Waldinformationssysteme vom 19.10.2021.
38https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten (letzter Zugriff 29.07.2022)

40 Rote Listen Thüringens (2021) Naturschutzreport Heft 30. Jena. 535 S.
41 Für die Artengruppe der Vögel abweichend: RLT nach Frick et al. (2012), RLD nach Südbeck et al. (2007)
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

3 Siebenschläfer Glis glis b Graitschen b. Bürgel

4 Wildkatze Felis silvestris 3 3 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

Fledermäuse

1 Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

2 Breitflügelfleder-
maus Eptesicus serotinus 2 3 Rodigast

3 Fransenfleder-
maus Myotis nattereri 2 IV/ b/ s Bürgel, Graitsche b.

Bürgel

4 Gattung Plecotus Plecotus spec. - - Bürgel, Graitsche b.
Bürgel

5 Graues Langohr Plecotus austriacus 1 1 Graitschen b. Bürgel

6 Großer Abend-
segler Nyctalus leisleri 1 D IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel,

Thalbürgel

7 Großes Mausohr Myotis myotis 3 II/ IV/ b/ s
Graitschen b. Bürgel,
Thalbürgel, Taupadel,
Bürgel, Poxdorf

8 Kleine Bartfleder-
maus Myotis mystacinus 2 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel,

Hetzdorf

9 Kleine Hufeisen-
nase

Rhinolophus hippo-
sideros 3 2 II/ IV/ b/ s Taupadel, Bürgel

10 Zwergfledermaus Pipistrellus
pipistrellus 3 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

Vögel

1 Baumfalke Falco subbuteo 3 b/ s/ wV Beulbar/ Ilmsdorf

2 Dohle Coloeus monedula b/ wV Thalbürgel

3 Grauammer Emberiza calandra 3 V b/ s/ wV Hohendorf

4 Graureiher Ardea cinerea Poxdorf, Hohendorf

5 Grauspecht Picus canus 2 I/ b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel,
Taupadel

6 Hohltaube Columba oenas b Taupadel
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

7 Kiebitz Vanellus vanellus 1 2 b/ s/ wV Poxdorf

8 Kolkrabe Corvus corax b Taupadel

9 Mäusebussard Buteo buteo b/ s
Rodigast, Bürgel, Po-
xdorf, Graitschen b.
Bürgel

10 Mittelspecht Dendrocopos medius I/ b/ s/ wV Taupadel

11 Neuntöter Lanius collurio I/ b/ wV Graitschen b. Bürgel,
Nischwitz

12 Rotmilan Milvus milvus 3 V I/ b/ s/ wV Nischwitz/ Göritzberg,
Droschka, Poxdorf

13 Schleiereule Tyto alba 3 V b/ s/ wV Poxdorf

14 Schwarzspecht Dryocopus martius I/ b/ s/ wV Taupadel

15 Turmfalke Falco tinnunculus b/ s Bürgel, Poxdorf

16 Uhu Bubo bubo I/ b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel,
Bürgel

17 Wachtelkönig Crex crex 2 2 I/ b/ s/ wV Droschka, Bürgel

18 Wendehals Jynx torquilla 3 2 b/ s/ wV
Beulbar/ Ilmsdorf,
Schöngleina, Grait-
schen b. Bürgel

19 Wespenbussard Pernis apivorus 3 I/ b/ s/ wV Hetzdorf

20 Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis b/ wV Thalbürgel

Durchzügler und Gastvögel

1 Silberreiher Ardea albus b/ s/ wV Droschka

Reptilien

1 Blindschleiche Anguis fragilis b Bürgel, Poxdorf,
Graitschen b. Bürgel

2 Glattnatter Coronella austriaca 2 3 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

3 Ringelnatter Natrix 3 3 b Bürgel, Poxdorf,
Graitschen b. Bürgel

4 Waldeidechse Zootoca vivipara 3 V b Graitschen b. Bürgel
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

5 Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV/ b/ s Poxdorf, Graitschen
b. Bürgel, Bürgel

Amphibien

1 Bergmolch Ichthyosaura alpestris 3 b Graitschen b. Bürgel,
Beulbar/ Ilmsdorf

2 Erdkröte Bufo b Thalbürgel

3 Grasfrosch Rana temporaria V V/ b
Graitsche b. Bürgel,
Beulbar/ Ilmsdorf, Po-
xdorf

4 Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 IV/ b/ s Beulbar/ Ilmsdorf

5 Teichmolch Lissotriton vulgaris b Beulbar/ Ilmsdorf

Heuschrecken

1 Blauflügelige Öd-
landschrecke

Oedipoda caerule-
scens V b Graitschen b. Bürgel

2 Rotflügelige
Schnarrschrecke Psophus stridulus 2 b Graitschen b. Bürgel

3 Sumpfschrecke Stethophyma
grossum 3 Graitschen b. Bürgel

Schmetterlinge/ Falter

1 Goldene Acht Colias hyale b Graitschen b. Bürgel

2
Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausi-
thous V II/ IV/ b/ s Taupadel

3 Schwalben-
schwanz Papilio machaon b Graitschen b. Bürgel

Käfer - Blatthornkäfer

1 Trauer-Rosenkäfer Oxythyrea funesta 2 Bürgel

Libellen

1 Große Königs-
libelle Anax imperator b Beulbar/ Ilmsdorf
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

2 Gebänderte
Prachtlibelle Calopteryx splendens b Graitschen b. Bürgel

3 Blauflügel - Pracht-
libelle Calopteryx virgo b Graitschen b. Bürgel

4 Hufeisen-Azur-
jungfer Coenagrion puella b Beulbar/ Ilmsdorf

5 Plattbauch Libellula depressa b Beulbar/ Ilmsdorf

Weichtiere

1 Dunkles Kegel-
chen Euconulus praticola 3 V Graitschen b. Bürgel

2 Schmale Windel-
schnecke Vertigo angustior 2 3 II Graitschen b. Bürgel

3 Sumpfwindel-
schnecke Vertigo antivertigo 3 V Graitschen b. Bürgel

4 Gestreifte Windel-
schnecke Vertigo substriata 3 3 Graitschen b. Bürgel

Armleuchteralgen

1 Gewöhnliche Arm-
leuchteralge Chara vulgaris 3 Graitschen b. Bürgel

Flechten

1 Strahlige Fleck-
flechte Arthonia radiata V Bürgel

Moose

1
Eichhörnchen-
schwanz-Weiß-
zahnmoss

Leucodon sciuroides V Graitschen b. Bürgel

2 Grubiges Stern-
lebermoos Riccia cavernosa 3 Bürgel

3
Grünes Kobold-
moos, Schleier-
Koboldmoos

Buxbaumia viridis V FFH Waldeck

Rotalgen
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

1 Gemeine Frosch-
laichalge

Batrachospermum
boryanum 3 R Poxdorf

Gefäßpflanzen

1 Acker-Hahnenfuß Ranunculus arvensis 2 3 Graitschen b. Bürgel

2 Acker-Wachtelwei-
zen Melampyrum arvense 3 3

Nischwitz, Bürgel, Po-
xdorf, Taupadel,
Graitschen b. Bürgel,
Lucka

3 Akelei-Wiesen-
raute

Thalictrum aquilegiifo-
lium 3 Graitschen b. Bürgel

4 Bastard-Knaben-
kraut Orchis x hybrida § Graitschen b. Bürgel,

Taupadel

5 Berg-Aster Aster amellus 3 3 § Poxdorf

6 Berg-Heilwurz Libanotis pyrenaica 3 3 Graitschen b. Bürgel

7 Bienen-Ragwurz Ophrys apifera § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

8 Blasses Knaben-
kraut Orchis pallens 2 3 § Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

9 Bleiches Waldvög-
lein

Cephalanthera dama-
sonium §

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Schöngleina,
Taupadel

10 Bocks-Riemen-
zunge

Himantoglossum hirci-
num § Graitschen b. Bürgel

11 Braunrote Sitter Epipactis atrorubens V § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

12 Breitblättriger Sit-
ter

Epipactis helleborine
s.str. § Schöngleina

13 Breitblättriges Kna-
benkraut

Dactylorhiza majalis
s.str. 2 V § Poxdorf, Graitschen

b. Bürgel

14 Davall-Segge Carex davalliana 2 3 Poxdorf

15 Deutscher Enzian Gentianella germa-
nica 3 V § Bürgel

16 Deutscher Ziest Stachys germanica 2 3 Poxdorf, Lucka
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

17 Diptam Dictamnus albus 3 3 § Graitschen b. Bürgel

18 Dreizähniges Kna-
benkraut Orchis tridentata 2 3 § Graitschen b. Bürgel

19 Echte Schwarz-
wurzel Scorzonera hispanica 3 3 § Poxdorf, Bürgel,

Graitschen b. Bürgel

20 Echtes Federgras Stipa pennata s.str. 3 3 § Nausnitz

21 Echtes Tausend-
güldenkraut Centaurium erythraea § Hohendorf

22 Einspelzige
Sumpfsimse Eleocharis uniglumis 3 V Graitschen b. Bürgel

23 Elsässer Sommer-
wurz

Orobanche alsatica
s.l. 3 3 Graitschen b. Bürgel

24 Entferntährige
Segge Carex distans 2 3 Graitschen b. Bürgel

25 Feld-Rittersporn Consolida regalis 3 Großlöbichau

26 Feld-Ulme Ulmus minor 3 Lucka

27 Filz-Segge Carex tomentosa 3 3

Nischwitz, Taupadel,
Graitschen b. Bürgel,
Kleinlöbichau, Naus-
nitz

28 Fliegen-Ragwurz Ophrys insectifera 3 § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

29 Fransen-Enzian Gentianella ciliata V § Graitschen b. Bürgel

30 Frauenschuh Cypripedium calceo-
lus 2 3 §§, FFH

Graitschen b. Bürgel,
Rodigast, Taupadel,
Schöngleina

31 Geflecktes Ferkel-
kraut Hypochaeris maculata 2 2 Poxdorf

32 Gelbe Sommer-
wurz Orobanche lutea 3 3

Hohendorf, Grait-
schen b. Bürgel,
Löberschütz

33 Gelber Zahntrost Orthantha lutea 3 Poxdorf
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

34 Geröteter Schwie-
len-Löwenzahn

Taraxacum rubi-
cundum 3 R

Bürgel, Hohendorf,
Poxdorf, Taupadel,
Graitschen b. Bürgel

35 Geschlitztblättriger
Löwenzahn

Taraxacum lacisto-
phyllum 3 Bürgel

36 Gewöhnliche Bla-
senkirsche Physalis alkekengi 2 3 Taupadel

37 Gewöhnliche Kü-
chenschelle

Pulsatilla vulgaris
s.str. 3 3 §

Jenalöbnitz, Grait-
schen b. Bürgel, Po-
xdorf

38 Gewöhnliche Nat-
ternzunge

Ophioglossum vulga-
tum 2 3 Graitschen b. Bürgel

39 Gewöhnliche
Spinnen-Ragwurz

Ophrys sphegodes
s.str. 2 § Poxdorf, Graitschen

b. Bürgel,

40 Gewöhnliches
Bartgras

Bothriochloa ischa-
emum 2 3 Graitschen b. Bürgel

41 Graukresse Berteroa incana 3 n.b. Poxdorf

42 Große Händelwurz Gymnadenia conop-
sea 3 V §

Poxdorf, Nischwitz,
Bürgel, Graitschen b.
Bürgel

43 Großes Wind-
röschen Anemone sylvestris 3 § Graitschen b. Bürgel

44 Großes Zweiblatt Listera ovata § Poxdorf, Taupadel,
Graitschen b. Bürgel

45 Grünliche Waldhy-
azinthe

Platanthera chloran-
tha 3 §

Lucka, Poxdorf,
Rodigast, Taupadel,
Graitschen b. Bürgel

46 Heilziest Betonica officinalis 3 V Taupadel

47 Helm-Knabenkraut Orchis militaris 2 3 § Poxdorf, Graitsche b.
Bürgel

48 Kartäuser Nelke Dianthus carthusiano-
rum s.str. V § Hohendorf

49 Kleinblättrige Sitter Epipactis microphylla 3 3 § Graitschen b. Bürgel

50 Kleines Mädesüß Filipendula vulgaris 3 3 Taupadel
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

51 Knäuel-Glocken-
blume Campanula glomerata 3 3 Poxdorf, Jenalöbnitz

52 Leberblümchen Hepatica nobilis § Poxdorf

53 Müller-Sitter Epipactis muelleri 3 V §
Graitschen b. Bürgel,
Schöngleina, Taupa-
del

54 Nestwurz Neottia nidus-avis §
Schöngleina, Groß-
löbichau, Graitschen
b. Bürgel, Taupadel

55 Pechnelke Lychnis viscaria 3 V Beulbar

56 Purpur-Fetthenne Sedum telephium
s.str. 2 Graitschen b. Bürgel

57 Purpur-Knaben-
kraut Orchis purpurea V §

Jenalöbnitz, Bürgel,
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel

58 Quendel-Seide Cuscuta epithymum 3 3 Graitschen b. Bürgel,
Löberschütz

59 Rauhhaariger
Alant Inula hirta 3 3 Poxdorf, Graitschen

b. Bürgel, Hohendorf

60 Rotes Waldvöglein Cephalanthera rubra 3 V § Graitschen b. Bürgel

61 Rundblättriges Ha-
senohr

Bupleurum rotundifo-
lium 2 2 Nischwitz

62 Rundblättriges
Wintergrün Pyrola rotundifolia 2 3 Lucka

63 Schachblume Fritillaria meleagris 3 § Graitschen b. Bürgel

64 Schuppenfrüchtige
Gelb-Segge Carex lepidocarpa 2 V Poxdorf, Graitschen

b. Bürgel

65 Silberdistel Carlina acaulis ssp.
caulescens V § Poxdorf

66 Sommer-Adonis-
röschen Adonis aestivalis 3 2

Nausnitz, Rockau,
Taupadel, Graitschen
b. Bürgel, Gerega

67 Stink-Hundska-
mille Anthemis cotula 3 V Beulbar, Albersdorf
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Lfd.
Nr.

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
202140

RLD
202041

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

68 Stumpfblütige
Binse Juncus subnodulosus 3 3 Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

69 Trollblume Trollius europaeus 3 3 § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

70 Verschiedenblätt-
riger Schwingel Festuca heterophylla 3 V Kleinlöbichau

71 Violette Sitter Epipactis purpurata 3 V § Graitschen b. Bürgel,
Großlöbichau, Bürgel

72 Weiße Fetthenne Sedum album 3 Hohendorf

73 Weiße Waldhya-
zinthe Platanthera bifolia 3 3 § Graitschen b. Bürgel,

Rodigast, Taupadel

74 Wiesen-Schlüssel-
blume Primula veris V § Thalbürgel, Poxdorf

Gefäßpflanzen, eigene Zufallsfunde

75 Eiblättriges
Tännelkraut Kickxia spuria 2 3 Poxdorf

76 Speierling Sorbus domestica 3 3 Taupadel

77 Sonnenwend-
Flockenblume Centaurea solstitialis n.b. n.b. Graitschen b. Bürgel

Erläuterungen: Rote-Liste-Kategorie (RL):  0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben be-
droht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, V = Vorwarnliste, D
= Daten unzureichend, R = Extrem selten (rar), n.b. = nicht bewertet

Artenschutzrechtlicher Schutzstatus:  b = besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG,
s = streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

EU-Kategorie (Schutzstatus): I = Art des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie, II = Art des Anhang II
der FFH-Richtlinie, IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie, * = prioritäre Art des Anhang II der FFH-
Richtlinie

Historische Artdaten

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes für den Zeitraum 2000-2010. Diese Daten entstammen dem FIS Naturschutz Thü-
ringen. Noch weiter zurückliegende Daten werden nicht berücksichtigt.
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Tab. 33: Historische Daten zu Flora und Fauna (2000-2010)

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Säugetiere (ohne Fledermäuse)

Eichhörnchen Sciurus vulgaris G b Graitschen b. Bürgel

Feldhase Lepus europaeus 3 3 Graitschen b. Bürgel

Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis b Graitschen b. Bürgel

Maulwurf Talpa europaea b Graitschen b. Bürgel

Waldmaus Apodemus sylvati-
cus b Graitschen b. Bürgel

Fledermäuse

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 IV/ b/ s Poxdorf, Graitschen b.
Bürgel

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 1 V IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel,
Hetzdorf

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hippo-
sideros 3 2 II/ IV/ b/ s Taupadel

Großes Mausohr Myotis myotis 3 II/ IV/ b/ s Bürgel, Graitsche b. Bür-
gel, Taupadel

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel-
lus 3 IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel

Vögel

Amsel Turdus merula b Graitschen b. Bürgel

Bachstelze Motacilla alba b Graitschen b. Bürgel

Baumpieper Anthus trivialis 3 3 b Graitschen b. Bürgel

Blaumeise Parus caeruleus b Graitschen b. Bürgel

Buchfink Fringilla coelebs b Graitschen b. Bürgel

Buntspecht Dendrocopos major b Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Dorngrasmücke Sylvia communis b Graitschen b. Bürgel

Eichelhäher Garrulus glandarius b Graitschen b. Bürgel

Eisvogel Alcedo atthis I/ b/ s/ wV Thalbürgel, Beulbar/
Ilmsdorf

Elster Pica pica b Graitschen b. Bürgel

Feldlerche Alauda arvensis 3 b Graitschen b. Bürgel

Feldschwirl Locustella naevia 3 b Graitschen b. Bürgel

Feldsperling Passer montanus V b Graitschen b. Bürgel

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra b Graitschen b. Bürgel

Fitis Phylloscopus trochi-
lus b Graitschen b. Bürgel

Gartengrasmücke Sylvia borin b Graitschen b. Bürgel

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoeni-
curus V b Graitschen b. Bürgel

Gimpel Pyrrhula pyrrhula b Graitschen b. Bürgel

Girlitz Serinus serinus b Graitschen b. Bürgel

Goldammer Emberiza citrinella V b Graitschen b. Bürgel

Graureiher Ardea cinerea b/ wV Taupadel

Grauschnäpper Muscicapa striata V b Graitschen b. Bürgel

Grauspecht Picus canus 2 I/ b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel

Grünling Carduelis chloris b Graitschen b. Bürgel

Grünspecht Picus viridis b/ s Bürgel, Graitschen b.
Bürgel

Heckenbraunelle Prunella modularis b Graitschen b. Bürgel

Hohltaube Columba oenas b Graitschen b. Bürgel

Kernbeißer Coccothraustes coc-
cothraustes

b Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Klappergrasmücke Sylvia curruca b Graitschen b. Bürgel

Kleiber Sitta europaea b Graitschen b. Bürgel

Kleinspecht Dryobates minor V b Taupadel, Graitschen b.
Bürgel

Kohlmeise Parus major b Graitschen b. Bürgel

Kolkrabe Corvus corax b b Graitschen b. Bürgel

Kuckuck Cuculus canorus 3 V b Graitschen b. Bürgel

Mauersegler Apus apus b Graitschen b. Bürgel

Mäusebussard Buteo buteo b/ s Nischwitz, Graitschen b.
Bürgel

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 b Graitschen b. Bürgel

Misteldrossel Turdus viscivorus b Graitschen b. Bürgel

Mittelspecht Dendrocopos me-
dius

I/ b/ s/ wV Taupadel

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b Graitschen b. Bürgel

Nachtigall Luscinia megarhyn-
chos

b Graitschen b. Bürgel

Neuntöter Lanius collurio I/ b/ wV Graitschen b. Bürgel

Pirol Oriolus oriolus V b Graitschen b. Bürgel

Rabenkrähe Corvus corone b Graitschen b. Bürgel

Raubwürger Lanius excubitor 2 2 b/ s/ wV Nischwitz

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 b Graitschen b. Bürgel

Ringeltaube Columba palumbus b Graitschen b. Bürgel

Rotkehlchen Erithacus rubecula b Graitschen b. Bürgel

Rotmilan Milvus milvus 3 V I/ b/ s/ wV Lucka, Beulbar/Ilmsdorf,
Hetzdorf

Schafstelze Motacilla flava b Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Schleiereule Tyto alba 3 b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel

Schwanzmeise Aegithalos caudatus b Graitschen b. Bürgel

Schwarzspecht Dryocopus martius I/ b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel,
Taupadel

Singdrossel Turdus philomelos b Graitschen b. Bürgel

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 3 3 I/ b/ s/ wV Bürgel

Star Sturnus vulgaris 3 b Graitschen b. Bürgel

Stieglitz Carduelis carduelis b Graitschen b. Bürgel

Stockente Anas platyrhynchos b/ wV Graitschen b. Bürgel

Sumpfmeise Parus palustris b Graitschen b. Bürgel

Sumpfrohrsänger Acrocephalus
palustris

b Graitschen b. Bürgel

Tannenmeise Parus ater b Graitschen b. Bürgel

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 2 3 b/ wV Graitschen b. Bürgel

Türkentaube Streptopelia de-
caocto

b Graitschen b. Bürgel

Turmfalke Falco tinnunculus b/ s Graitschen b. Bürgel,
Thalbürgel

Turteltaube Streptopelia turtur 2 b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel

Wacholderdrossel Turdus pilaris b Graitschen b. Bürgel

Wachtel Coturnix coturnix 3 V b/ wV Graitschen b. Bürgel

Waldbaumläufer Certhia familiaris b Graitschen b. Bürgel

Waldlaubsänger Phylloscopus sibila-
trix

b Graitschen b. Bürgel

Weidenmeise Parus montanus b Graitschen b. Bürgel

Wendehals Jynx torquilla 3 2 b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel,
Bürgel

Wespenbussard Pernis apivorus 3 I/ b/ s/ wV Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Wintergoldhähnchen Regulus regulus b Graitschen b. Bürgel

Zaunkönig Troglodytes tro-
glodytes

b Graitschen b. Bürgel

Zilpzalp Phylloscopus col-
lybita

b Graitschen b. Bürgel

Reptilien

Blindschleiche Anguis fragilis Graitschen b. Bürgel,
Bürgel, Poxdorf

Glattnatter Coronella austriaca 2 3 IV/ b/ s Bürgel

Ringelnatter Natrix natrix 3 3 b Graitschen b. Bürgel,
Bürgel

Waldeidechse Zootoca vivipara 3 V b Poxdorf

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV/ b/ s Graitschen b. Bürgel,
Bürgel

Amphibien

Bergmolch Ichthyosaura alpest-
ris 3

b Graitschen b. Bürgel,
Thalbürgel, Beul-
bar/Ilmsdorf

Erdkröte Bufo bufo b Thalbürgel, Beul-
bar/Ilmsdorf, Nischwitz

Grasfrosch Rana temporaria V V/ b Thalbürgel, Poxdorf

Nördlicher
Kammmolch Triturus cristatus 3 3 II/ IV/ b/ s Beulbar/Ilmsdorf

Teichfrosch Pelophylax kl. es-
culentus

V/ b Gniebsdorf, Bürgel,
Beulbar/Ilmsdorf

Teichmolch Lissotriton vulgaris b Thalbürgel, Beul-
bar/Ilmsdorf

Schmetterlinge/ Falter/ Spanner

Esparsetten-Widder-
chen Zygaena carniolica V b Graitschen b. Bürgel

Schatten-Mönch Cucullia umbratica b Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Violettes Graueulchen Nola cucullatella b Graitschen b. Bürgel

Flockenblumen-Grün-
widderchen

Jordanita globula-
riae 2 2 b Graitschen b. Bürgel

Gemeiner Bläuling Polyommatus aman-
dus b Graitschen b. Bürgel

Gemeines Wiesenvö-
gelchen

Coenonympha pam-
philus b Graitschen b. Bürgel,

Taupadel

Goldene Acht Colias hyale b Graitschen b. Bürgel

Himmelblauer Bläu-
ling

Polyommatus bellar-
gus 3 b Graitschen b. Bürgel,

Taupadel

Kaisermantel Argynnis paphia b Taupadel

Kleiner Eisvogel Limenitis camilla 3 V b Taupadel

Kupferglucke Gastropacha quer-
cifolia 2 3 b Graitschen b. Bürgel

Märzveilchen-Perl-
mutterfalter/ Feuriger
Perlmutterfalter

Argynnis adippe 3 b Graitschen b. Bürgel

Perlgrasfalter/ Weiß-
bindiges Wiesenvö-
gelchen

Coenonympha ar-
cania b Graitschen b. Bürgel

Resedaweißling Pontia edusa 2 Taupadel

Sumpfwiesen-Perl-
mutterfalter/ Braun-
scheckiger Perlmut-
terfalter

Boloria selene 3 V b Graitschen b. Bürgel

Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausi-
thous V II/ IV/ b/ s Taupadel, Rodigast

Schwalbenschwanz Papilio machaon b Graitschen b. Bürgel,
Taupadel, Bürgel

Schwefelvögelchen/
Brauner Feuerfalter Lycaena tityrus b Taupadel

Wolfsmilchschwärmer Hyles euphorbiae 3 Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Steppenheiden-Gitter-
spanner Heliomata glarearia 3 V Graitschen b. Bürgel

Hellbindiger Doppelli-
nien-Zwergspanner Idaea deversaria 3 Graitschen b. Bürgel

Einfarbiger Zwerg-
spanner Idaea dilutaria 3 V Graitschen b. Bürgel

Käfer

Goldlaufkäfer Carabus auratus 2 b Graitschen b. Bürgel

Konvexer Laufkäfer Carabus convexus 2 V b Graitschen b. Bürgel

Lederlaufkäfer Carabus coriaceus b Taupadel

Gartenlaufkäfer Carabus hortensis b Taupadel

Hainlaufkäfer Carabus nemoralis b Graitschen b. Bürgel

Blattkäfer (Familie) Cheilotoma
musciformis 3 Poxdorf

Blatthornkäfer
(Familie)

Euheptaulacus villo-
sus 2 Graitschen b. Bürgel

Haar- Langbeinkäfer Lachnaia sex-
punctata 3 Poxdorf

Rotbeiniger Ackerwin-
den-Erdfloh

Longitarsus pelluci-
dus 3 Poxdorf

Braunfüßiger Strie-
menläufer Molops piceus Taupadel

Metallischer Grabkä-
fer

Pterostichus burme-
isteri 3 Taupadel

Gelbbrauner Brachkä-
fer

Rhizotrogus
aestivus Graitschen b. Bürgel

Stachliger Holzrüssler Acalles echinatus Taupadel

Steppenrüssler Pseudocleonus ci-
nereus Taupadel

Libellen
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Blaugrüne Mosaik-
jungfer Aeshna cyanea b Thalbürgel, Beulbar/

Ilmsdorf

Braune Mosaikjungfer Aeshna grandis 3 b Thalbürgel

Herbst- Mosaikjungfer Aeshna mixta b Thalbürgel

Gebänderte Pracht-
libelle

Calopteryx splen-
dens b Thalbürgel

Weidenjungfer Chalcolestes viridis b Thalbürgel

Hufeisen Azurjungfer Coenagrion puella b Thalbürgel

Gemeine Smaragd-
libelle Cordulia aenea b Thalbürgel

Becher-Azurjungfer Enallagma cyathi-
gerum b Thalbürgel

Kleines Granatauge Erythromma viri-
dulum b Thalbürgel

Große Pechlibelle Ischnura elegans b Thalbürgel

Vierfleck Libellula quadrima-
culata b Thalbürgel

Großer Blaupfeil Orthetrum cancella-
tum b Thalbürgel

Federlibelle Platycnemis pen-
nipes b Thalbürgel

Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma
nymphula b Thalbürgel

Glänzende Smaragd-
libelle

Somatochlora me-
tallica b Thalbürgel

Gemeine Heidelibelle Sympetrum vulga-
tum b Thalbürgel

Spinnentiere

Kupferne Feenlämp-
chenspinne Agroeca cuprea Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Gebuchtetes Kamm-
bein Drassyllus villicus V Graitschen b. Bürgel,

Taupadel

Steppennachtjäger Haplodrassus
kulczynskii 3 Graitschen b. Bürgel

Schwarze Zwergkrab-
benspinne Ozyptila claveata 3 Graitschen b. Bürgel

Gestreifter Laufwolf Pardosa bifasciata 3 V Graitschen b. Bürgel

Zwerg- Grubenköpf-
chen

Tapinocyboides
pygmaeus 3 Taupadel

Gewöhnliche Stiefel-
spinne

Trachyzelotes pede-
stris Graitschen b. Bürgel

Kugelzierköpfchen Walckenaeria mit-
rata 3 Graitschen b. Bürgel

Felsheiden- Stachel-
bein Zora silvestris 3 Graitschen b. Bürgel

Wildbienen, Hummeln

Kuckuckshummel Bombus bohemicus b Taupadel

Gartenhummel Bombus hortorum b Taupadel

Steinhummel Bombus lapidarius b Taupadel

Felsen-Kuckuckshum-
mel Bombus rupestris b Taupadel

Distelhummel Bombus soroeensis V b Taupadel

Dunkle Erdhummel Bombus terrestris b Graitschen b. Bürgel,
Taupadel

Heuschrecken

Maulwurfsgrille Gryllotalpa gryllo-
talpa 2 Rodigast

Hautflügler

Faltenwespe Vespa crabro b Beulbar/Ilmsdorf

Gefäßpflanzen
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Acker-Hahnenfuß Ranunculus arven-
sis 2 3 Droschka

Acker-Wachtelweizen Melampyrum ar-
vense 3 3

Graitschen b. Bürgel,
Taupadel, Rodigast,
Lucka, Poxdorf, Bürgel

Alpen-Hexenkraut Circaea alpina 3 Hetzdorf

Ästige Graslilie Anthericum ramo-
sum V § Poxdorf

Aufrechtes Glaskraut Parietaria officinalis 3 V Rodigast

Bastard-Knabenkraut Orchis x hybrida § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

Berg-Aster Aster amellus 3 3 § Graitschen b. Bürgel,
Taupadel

Berg-Hartheu Hypericum mon-
tanum 3 V Rodigast

Berg-Heilwurz Libanotis pyrenaica 3 3 Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

Bienen-Ragwurz Ophrys apifera § Poxdorf

Blasses Knabenkraut Orchis pallens 2 3 § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

Blaugrünes Labkraut Galium glaucum 3 V Graitschen b. Bürgel

Bleiches Waldvöglein Cephalanthera da-
masonium §

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Bocks-Riemenzunge Himantoglossum hir-
cinum § Graitschen b. Bürgel

Braunes Zypergras Cyperus fuscus 3 3 Poxdorf

Braunrote Sitter Epipactis atrorubens V § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Rodigast

Breitblättrige Sitter Epipactis hellebo-
rine s.str. V § Taupadel, Rodigast
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Breitblättriges Kna-
benkraut

Dactylorhiza majalis
s.str. 2 V § Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Buntes Vergissmein-
nicht Myosotis discolor 3 V Hetzdorf

Diptam Dictamnus albus 3 3 § Graitschen b. Bürgel

Echte Schwarzwurzel Scorzonera hispa-
nica 3 3 § Graitschen b. Bürgel,

Taupadel

Einjähriger Ziest Stachys annua 2 2 Graitschen b. Bürgel

Elsässer Sommer-
wurz

Orobanche alsatica
s.l. 3 3 Graitschen b. Bürgel

Entferntährige Segge Carex distans 2 3 Graitschen b. Bürgel

Erdbeer-Klee Trifolium fragiferum 2 V Thalbürgel

Färber-Scharte Serratula tinctoria
s.str. 3 Taupadel

Filz-Segge Carex tomentosa 3 3
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Fliegen-Ragwurz Ophrys insectifera 3 § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Rodigast

Frauenschuh Cypripedium calceo-
lus 2 3 §§, FFH

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Gelber Sommerwurz Orobanche lutea 3 3 Graitschen b. Bürgel,
Nischwitz, Hohendorf

Geröteter Schwielen-
Löwenzahn

Taraxacum rubi-
cundum 3 R Graitschen b. Bürgel

Gewöhnliche Akelei Aquilegia vulgaris
s.str. V § Graitschen b. Bürgel

Gewöhnliche Küchen-
schelle

Pulsatilla vulgaris
s.str. 3 3 § Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Gewöhnliche Nattern-
zunge

Ophioglossum vul-
gatum 2 3 Graitschen b. Bürgel,

Rodigast
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Gewöhnliche Spin-
nen-Ragwurz

Ophrys sphegodes
s.str. 2 § Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Gewöhnlicher Seidel-
bast Daphne mezereum § Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Große Händelwurz Gymnadenia conop-
sea V §

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Rodigast,
Lucka, Nischwitz

Großer Klappertopf Rhinanthus an-
gustifolius s.str. 3 3 Taupadel, Rodigast

Großes Windröschen Anemone sylvestris 3 § Poxdorf

Großes Zweiblatt Listera ovata §

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Bürgel,
Nischwitz, Rodigast,
Taupadel

Grünliche Waldhya-
zinthe

Platanthera chloran-
tha 3 §

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Guter Heinrich Chenopodium
bonus-henricus 3 3 Poxdorf

Heil-Ziest Betonica officinalis 3 V Taupadel

Helm-Knabenkraut Orchis militaris 2 3 § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf

Kleinblättrige Sitter Epipactis micro-
phylla 3 3 § Graitschen b. Bürgel

Kleines Mädesüß Filipendula vulgaris 3 3 Taupadel

Kleinfrüchtiger Acker-
frauenmantel Aphanes australis 2 V Hetzdorf

Knäuel-Glockenblume Campanula glome-
rata 3 3 Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf, Taupadel

Korallenwurz Corallorrhiza trifida 2 3 § Graitschen b. Bürgel

Langjährige Segge Carex elongata 3 Thalbürgel, Hetzdorf

Leberblümchen Hepatica nobilis § Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Mäuseschwänzchen Myosurus minimus 3 Bürgel, Thalbürgel,
Gniebsdorf

Müller-Sitter Epipactis muelleri 3 V §
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Nestwurz Neottia nidus-avis §
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Ohnhorn Aceras anthropo-
phorum 3 § Graitschen b. Bürgel

Pechnelke Lychnis viscaria 3 V Thalbürgel

Purpur-Knabenkraut Orchis purpurea V §
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Pyramiden-Spitz-
orchis

Anacamptis pyrami-
dalis 3 3 § Graitschen b. Bürgel

Quendel-Seide Cuscuta epithymum 3 3 Graitschen b. Bürgel

Rauhe Nelke Dianthus armeria 2 § Taupadel, Hetzdorf

Rauhaariger Alant Inula hirta 3 3 Poxdorf, Taupadel

Rundblättriges
Hasenohr

Bupleurum ro-
tundifolium 2 2 Nischwitz

Schachblume Fritillaria meleagris 3 § Graitschen b. Bürgel

Schuppenfrüchtige
Gelb-Segge Carex lepidocarpa 2 V Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Siegmarswurz Malva alcea 3 Gniebsdorf, Thalbürgel

Silberdistel Carlina acaulis ssp.
caulescens V § Poxdorf

Sommer-Adonisrös-
chen Adonis aestivalis 3 2

Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast, Gniebsdorf,
Droschka

Spatelblättriges Greis-
kraut

Tephroseris heleni-
tis 2 2 Taupadel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Speierling Sorbus domestica 3 3 Taupadel

Steppen-Salbei Salvia nemorosa 3 Rodigast

Stinkende Nieswurz Helleborus foetidus 3 § Taupadel

Stumpfblütige Binse Juncus subnodulo-
sus 3 3 Graitschen b. Bürgel

Trollblume Trollius europaeus 3 3 §
Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel,
Rodigast

Türkenbund-Lilie Lilium martagon § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel

Vielblütiger Hahnen-
fuß

Ranunculus polyan-
themos s.str. 3 3 Taupadel

Violette Sitter Epipactis purpurata 3 V § Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Taupadel

Weiße Fetthenne Sedum album 3 Rodigast

Weiße Waldhyazinthe Platanthera bifolia 3 3 § Taupadel, Rodigast

Wiesen-Habichtskraut Hieracium caespito-
sum V Gniebsdorf

Wiesen-Schachtel-
halm Equisetum pratense 3 Beulbar/Ilmsdorf

Wiesen-Schlüssel-
blume Primula veris V Graitschen b. Bürgel,

Poxdorf

Wild-Birne Pyrus pyraster 3
Taupadel, Rodigast,
Gniebsdorf, Beul-
bar/Ilmsdorf

Zerstreutblütiges
Vergissmeinnicht Myosotis sparsiflora 2 3

Graitschen b. Bürgel,
Bürgel, Gniebsdorf, Po-
xdorf

Zierliches Schillergras Koeleria macrantha 3 V Graitschen b. Bürgel

Zimt-Erdbeere Fragaria moschata V Bürgel

Zwerg-Schneckenklee Medicago minima 3 V Graitschen b. Bürgel
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2021

RLD
2020

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Armleuchteralgen

Biegsame Glanz-
leuchteralge Nitella flexilis 2 3 Hetzdorf

Entgegengesetzte
Armleuchteralge Chara contraria Lucka

Gewöhnliche Arm-
leuchteralge Chara vulgaris 3 Graitschen b. Bürgel,

Rodigast

Steifborstige Arm-
leuchteralge Chara hispida 3 Graitschen b. Bürgel

Moose

Eichhörnchen-
schwanz-Weißzahn-
moss

Leucodon sciuroides V Graitschen b. Bürgel

Kurzstieliges Flügel-
nervmoss

Pterygoneurum sub-
sessile 3 3 Graitschen b. Bürgel

k. A. Acaulon casasi-
anum 2 3 KI Graitschen b. Bürgel,

Lucka

Erläuterungen: Rote-Liste-Kategorie (RL):  0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben be-
droht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, R = Extrem selten
(rar), K = Art mit sehr kleinem mitteleuropäischen Areal, I = Art mit hochgradig isoliertem Vorkommen

Artenschutzrechtlicher Schutzstatus:  b = besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, s =
streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

EU-Kategorie (Schutzstatus): I = Art des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie, II = Art des Anhang II
der FFH-Richtlinie, IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie, * = prioritäre Art des Anhang II der FFH-
Richtlinie

Biotopverbund

Der Biotopverbund oder die Biotopvernetzung ist die Sicherung und Schaffung eines Netzes von (Ein-
zel-) Biotopen, welches das Überleben bestimmter Arten sichert. Der Biotopverbund ist dann gegeben,
wenn ein funktionaler Kontakt zwischen Biotopen (Lebensräumen) besteht, der eine Vernetzung zwi-
schen Populationen von Organismen in Form von Beziehungssystemen ermöglicht. Er funktioniert dann,
wenn die zwischen gleichartigen Lebensräumen liegende Fläche für Organismen überwindbar ist, so
dass ein beidseitiger Individuenaustausch möglich ist.
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In Deutschland ist der Biotopverbund seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz (§ 21 BNatSchG) und seit
2019 auch im Thüringer Naturschutzgesetz als Aufgabe des Naturschutzes verankert und angestrebtes
Ziel. Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen.

Für das Untersuchungsgebiet (lokale Ebene) sind die Lebensraumnetze (Verbundsystem der Waldle-
bensräume, Verbund der Trockenlebensräume, ergänzendes Verbundsystem des mesophilen (Frisch-)
Grünlandes, Verbundsystem der Feuchtlebensräume und das ergänzende Verbundsystem der Fließge-
wässer in der Karte 6 dargestellt.

Waldlebensräume in Thüringen

Für die Umsetzung des Biotopverbundes innerhalb der Forstflächen hat Thüringen grundsätzlich gute
Voraussetzungen. Allein die Kernflächen bzw. landesweit bedeutsamen Flächen (siehe Karte 6) > 50 ha
(viele davon gesetzlich geschützt) besitzen einen Anteil von fast 10 % der Landesfläche, sie können
aber nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Die Zukunftsaufgabe einer auch hinsichtlich des Bio-
diversitätsschutzes nachhaltigen Forstwirtschaft müsste es deshalb sein, „Biotopverbund im Wald“ um-
zusetzen. Die isolierten naturnahen Flächen müssen in einen räumlichen Bezug zueinander gebracht
werden.

Dazu geben die landesweit bedeutsamen Korridore den räumlichen Rahmen. Inhaltlich liefert JEDICKE
(2008) zum „Biotopverbund für Alt- und Totholz-Lebensräume“ entsprechende „Leitlinien eines Schutz-
konzepts inner- und außerhalb von Natura 2000“. Dabei sollen Prozessschutzflächen in einem hierarchi-
schen räumlichen Verbundsystem (vom Einzelbaum, der Baumgruppe, über Altholzinseln und Natur-
waldreservaten bis großen Nationalpark mit „Naturwald-Dynamik) realisiert werden. Der Alt- und Tot-
holzschutz ist dabei der Schlüsselfaktor, der auch von einem Zielartensystem getragen werden müsste.

Waldlebensraumverbund im Untersuchungsgebiet

Das Verbundsystem für Waldlebensräume hat zwei Zielebenen: Zum einen geht es um den Verbund der
deckungsreichen Lebensräume für Wald bewohnende Arten, das betrifft Arten mit einem großen Raum-
anspruch wie z. B. Wildkatze, Luchs. Diese Populationen benötigen für ihren dauerhaften Fortbestand
möglichst störungsarme, kohärente Räume von mindestens 10 km2 (landesweit bedeutsam) bis über
100 km2 (bundesweit bedeutsam). In diesen Räumen bzw. Korridoren werden jeweils die Kernflächen
(größere Waldlebensräume) eingebunden.

Zum anderen geht es um den Verbund der naturnahen Waldlebensräume für Arten mit hohen qualitati-
ven Habitatansprüchen, dies ist für spezialisierte Arten wie z. B. Hirschkäfer, bestimmte Fledermausar-
ten besonders relevant. Für beide Zielebenen wurde in Thüringen mit dem landesweiten Biotopverbund-
konzept Thüringen eine integrierte räumliche Strategie entwickelt.

Kernflächen der Waldlebensräume im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans sind z. B. die FFH-
Gebiete „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge, Großer Gleisberg – Jenzig, Alter Gleisberg,
Kernberge – Wöllmisse und Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“, aber auch waldbestimmte Kernflä-
chen und Flächen der Waldbiotopkartierung, in denen Zielarten der Wälder und waldassoziierte Arten
nachgewiesen wurden.

Verbindungsflächen (Korridore) der Waldlebensräume im Untersuchungsgebiet (Korridore) ziehen sich
als Teil der bundesweit bedeutsamen Korridore östlich entlang des Saaletals (in Nord-Süd-Richtung)
durch das westliche Untersuchungsgebiet und landesweit bedeutsamen Korridore südöstlich entlang der
großflächigen Waldgebiete der Saale-Sandsteinplatte („Holzland“).

Verbindungselemente liegen kleinflächig zwischen den elementaren Kernlebensräumen und verringern
die Abstände, sodass an diesen Strukturen entlang eine Wanderung und Ausbreitung von Arten erfol-
gen kann, z. B. kleinere Laubwaldinseln und punktuelle Wald- oder Gehölzbestände.
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Trockenlebensräume und mesophiles (Frisch-)Grünland in Thüringen

Anders als bei den Waldlebensräumen sind die Trockenlebensräume in Thüringen wie auch im Untersu-
chungsgebiet auf bestimmte Standorte begrenzt. Wenn die standörtlichen Voraussetzungen für Tro-
ckenlebensräume gegeben sind, dann bestehen Kernflächen und es gibt Entwicklungspotentiale. D.h
die Kernflächen und Verbindungselemente der Trockenlebensräume korrelieren besonders gut mit der
Standorteignung.

Diese standörtlich begrenzten Korridore sind daher auch Gebiete mit hohem Potential für die Entwick-
lung von Trockenlebensräumen. Die Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte ist insofern von bundesweiter Bedeu-
tung für den Biotopverbund der Trockenlebensräume. Ausgehend vom Saaletal ziehen sich zwei Tro-
ckenkorridore in bzw. durch das Untersuchungsgebiet, vgl. Kap. 9.2.2.3.

Trockenlebensraumverbund und mesophiles (Frisch-)Grünland im Untersuchungsgebiet

Im nördlichen Teil der Erfüllenden Gemeinde Bürgel bestehen – ähnlich wie entlang des Saaletals –
große zusammenhängende Trockenlebensräume, zum Teil aber auch relativ kleine Kernflächen sowie
punktuelle Verbindungselemente. Bemerkenswert sind die großen zusammenhängenden Kernflächen
der Trockenlebensräume an den Steilstufen und Plateaus im Raum Goldberg über den Hohen Berg,
Poxdorfer Höhe bis zur Mönskuppe und weiter bis zu den Saalehängen, welche bundesweit bedeut-
same Korridore darstellen. Hier ist ein Verbund der Trockenlebensräume unter Einbindung von Kernflä-
chen > 10 km2 vorhanden und es gibt ein Potential für Zielarten der Trockenlebensräume (z. B.
Schlingnatter, Goldener Scheckenfalter).

Ein weiterer Ast der bundesweit bedeutsamen Korridore im Verbund der Trockenlebensräume ragt von
Westen her in das Untersuchungsgebiet und schließt den Alten Gleisberg an die Trockenlebensräume
der Saalehänge rund um Jena an.

Diese Trockenlebensräume werden ergänzt durch die mesophilen (Frisch-)Grünländer. Hier bestehen
landesweit bedeutsame Korridore anknüpfend am Goldberg Richtung Nordosten über Göritzberg bis hin
zur benachbarten Steilstufe des sog. Pretschwitzer Hanges (Erfüllende Gemeinde Eisenberg) und zum
Talzug der Kleinen Wethau. Ein weiterer landesweit bedeutsamer Korridor für mesophiles (Frisch-)Grün-
land führt entlang des Gleisetals über den Jüdengrund durch das Kreuztal zum Goldberg.

Zielarten der mesophilen (Frisch-)Grünländer sind z. B. Trollblume, Kleine Goldschrecke, Trollblumen
sind im Raum mehrfach vertreten, u. a. im GLB 064 „Unter dem Dorl“, vgl. Kap. 4.1.2. Diese Grünland
geprägten Räume sind im Landschaftsplan im Rahmen der standörtlichen Möglichkeiten weiterzuentwi-
ckeln.

Feucht- und Fließgewässerlebensräume

Das System der Auen, basierend auf geeigneten Bodenpotentialen sowie durch Grund- und Oberflä-
chenwasser beeinflusste Bach- und Flusstäler, bildet das Grundgerüst für die Korridore der Feuchtle-
bensräume. Dabei bilden die Fließgewässer das Rückgrat für den Verbund dieses Lebensraumnetzes,
somit die Grundlage für den Austausch zwischen Gewässer und Aue. Da die Auen oftmals kaum noch
Feuchtlebensräume (z. B. Feuchtwiesen, Feuchtgebüsche oder Auwälder) aufweisen, sind sie in der
Regel ausgeprägte Defiziträume.

Die Renaturierung der Gewässer bildet eine wesentliche Grundlage für die Wiederherstellung ihrer
Funktionen im Gewässernetz, die vor allem die Durchgängigkeit im Biotopverbund betreffen, aber auch
eine günstige Entwicklung der Selbstreinigungskraft und der Biodiversität des Gewässerabschnittes er-
möglichen. Renaturierte Gewässerstrecken verbessern zudem den Wasserrückhalt und verzögern den
Abfluss, was zu einer Verringerung von Abflussspitzen im Hochwasserfall führt. Der erhöhte Rückhalt
führt darüber hinaus zu einer Verbesserung des Wasserhaushalts durch Anreicherung des
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Grundwassers und trägt damit zusätzlich zur Minderung von negativen Folgen des Klimawandels bei.
Die Verbundfunktionen sind aus Zielen abgeleitet, welche systembedingt vorrangig die Stärkung der be-
sonderen ökologischen Verbundfunktion der Fließgewässer (und ihrer Auen) sowie die Sicherung der
landesweit bedeutsamen Kernabschnitte, die Entwicklung der Verbindungsabschnitte zwischen den
Kernabschnitten und die langfristige Wiederherstellung der Durchgängigkeit von historischen Wander-
fischachsen (hier nur mittelbar z. B. in der Saale, Weißen Elster) verfolgen.

Feucht- und Fließgewässerlebensraumverbund im Untersuchungsgebiet:

Das Verbundsystem der Feucht- und Fließgewässerlebensräume im Untersuchungsgebiet orientiert sich
entlang der Fließgewässer entlang der Gleise und der Kleinen Wethau. Als Zielarten der Fließgewässer
und Auen sind spezialisierte Arten wie z. B. Biber, Fischotter, Schwarzblauer Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling, Amphibien-, Libellen- und bestimmte Fischarten besonders relevant.

Kernflächen der Fließgewässerlebensräume sind im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans Ge-
wässerabschnitte mit „gutem ökologischem Zustand“ mit dem Hauptkriterium einer guten Gewäs-
serstrukturgüte, hier Abschnitte der Gleise, vgl. auch Kap. 7.3.3.

Verbindungsabschnitte der Fließgewässerlebensräume im Untersuchungsgebiet sind alle restlichen Ge-
wässerabschnitte, die mehr oder weniger Defizite aufweisen. Diese betreffen vor allem die Gewäs-
serstrukturgüte und die Gewässergüte, z. B. Kleine Wethau, aber auch die z. T. fehlende Durchlässig-
keit infolge von Querbauwerken und verrohrten Bachabschnitten, vgl. auch Kap. 8.5.

Vorbelastungen

lineare Immissionsquelle,
Barriere- und Zerschnei-
dungswirkung

Bundesstraße, flächenhafter Schadstoffeintrag an stark befahrenen
Straßen, fehlende Amphibien-Leiteinrichtungen an stark befahrenen
Straßen
Fehlende Querungshilfen, Verbindungskorridore im Biotopverbund

punktuelle Vorbelastun-
gen:

Wehre, Abstürze und Grundschwellen (Barriere- und Zerschneidungs-
wirkung) sowie Verrohrungen in Gewässern

Altstandorte und Altablagerungen mit Altlastenverdacht
Fehlender Schutzstatus für wertvolle (Kern-)Lebensräume
Fehlende Pufferzonen um wertvolle Gebiete bzw. zwischen Teilen

intensive Nutzungen/ Ver-
siegelung:

Flächen mit hohem u. mittlerem Biotopentwicklungspotential in intensi-
ver landwirtschaftlicher bzw. einseitiger forstlicher Nutzung
(ohne Darstellung, nur textlich)
Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung
Strukturarmut in Offenlandbereichen, Verarmung/Nivellierung
Nutzungsaufgabe/ Fehlende Pflege von wertvollen Biotopkomplexen
und Einzelelementen
Flächenverlust für Siedlungs- und Erschließungsflächen aller Art

morphologische Verände-
rungen

Uferverbau, Begradigungen, Verlust von Auenflächen



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 148

Landschaftsbild

Datenbasis
 Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (SHK Stand 08/2021)

 Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (SHK Stand 07/2021) inkl. Streuobstwiesen

 Daten der Waldbiotopkartierung (ThüringenForst Stand 08/2021)

 TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

 „Bedeutsame Landschaften in Deutschland“ Band 2, BfN-Script 517 (2018)

 Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen. Historisch geprägte Kulturlandschaften und spezifische
Landschaftsbilder in Ostthüringen Forschungsprojekt im Auftrag der Regionalen Planungsgemein-
schaft Ostthüringen. FH Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur, Erfurt im Dezember 2004

 Die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Einführung

Gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG sind „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft“ auf Dauer zu sichern. Das Landschaftsbild hat eine besondere Bedeutung für die
Qualität der Erholung in der freien Landschaft.

Das Landschaftsbild umfasst das wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft, welches sowohl
durch die Natur, z. B. Erdoberfläche, Relief als auch durch die Kultur geprägt ist, z. B. Spuren der
menschlichen Besiedlung / Bewirtschaftung aufweist (z. B. Geländestufen). Das optische Erscheinungs-
bild ist außerdem ganzheitlich zu verstehen und umfasst neben den visuellen Aspekten auch nichtvisu-
elle Eindrücke, z. B. Gerüche und Geräusche.

Das Landschaftsbild setzt sich aus einer Fülle von Elementen der Landschaft zusammen, welche ihrer-
seits natürlich entstanden sind (z. B. Gewässer, Felsbildungen) oder durch Menschenhand beeinflusst
sein können (z. B. Schutzpflanzungen, Hecken-, Heidelandschaften) oder ausschließlich durch das Wir-
ken des Menschen bedingt sind (z. B. Sekundärlandschaften nach Rohstoffabbau).

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB, § 1 BNatSchG wird das Landschaftsbild als Schutzgut gleichwertig neben
anderen Schutzgütern verstanden, für dessen Schutz ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Je-
doch wird im BNatSchG nicht der Begriff Landschaftsbild verwendet, sondern dieses mit Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit von Natur und Landschaft umschrieben.

Landschaftstypen und Landschaftsbildeinheiten

Die Wahrnehmung der Landschaft ist immer subjektiv, d. h. auf den Menschen und seine individuellen
Vorstellungen bezogen. Daher ist es nur eingeschränkt möglich, die individuelle Wahrnehmung des
Landschaftsbildes zu objektivieren. Im Folgenden wird zunächst im Untersuchungsgebiet eine Gliede-
rung des Landschaftsbildes vorgenommen.

Am offensichtlichsten ist eine reliefbedingte Dreiteilung des Untersuchungsgebietes. Es gibt eine klare
Gliederung zwischen

- den meist offenen, teils gehölzbestandenen und bebauten Kerb- und Muldentälern der
  zahlreichen Bäche (z. B. Gleise und Zuflüsse),
  also den mehr oder weniger ausgedehnten tieferen Lagen,
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- den windoffenen Hochflächen (u. a. Goldberg, Göritzberg, Hausberg) sowie den
- diese voneinander abgrenzenden, teils recht steilen Hangstrukturen.

Im Westen des Untersuchungsgebietes kommen mit dem Gleisberg, Kolben und Dorlberg mehrere „frei-
stehende“ Tafelberge hinzu. Sowohl die Tallagen als auch die Hochflächen sind im Vergleich weniger
stark geneigt und werden großflächig landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber sind die steileren Hang-
lagen meist mit Wald oder lockeren Gehölzen bestanden oder werden als (Streuobst-)Wiese / Grünland
genutzt. Besonders diese lockeren Gehölzbestände und Streuobstwiesen tragen zum Abwechslungs-
reichtum des Landschaftsbildes bei.

Siedlungen finden sich sowohl in Tallagen (Silbertal, Ilmsdorf, Graitschen), auf kleineren Kuppen (Bür-
gel, Thalbürgel), an weniger steilen Hängen (Poxdorf, Taupadel) als auch auf Hochflächen (Hohendorf,
Nischwitz, Göritzberg, Gerega).

Quelle: Kartendienst des TLUBN (letzter Zugriff 12.11.2021)

Abb. 28: Veranschaulichung des Reliefs

Bürgel
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Im BfN-Script 517 (2018) werden großräumig Bedeutsame Landschaften in Deutschland (Band 2, darin
Thüringen) identifiziert. Die gutachterlichen Empfehlungen für eine Raumauswahl beschreiben überge-
ordnet das Untersuchungsgebiet in den folgenden Steckbriefen:

 307 Mittlere Saale mit angrenzenden Tälern, hier sind es die Ausläufer dieser historischen Kul-
turlandschaft, die den Westen des Untersuchungsgebietes betreffen und

 308 Ostthüringer Holzland, eine historische Kulturlandschaft, die insbesondere eine hohe Be-
deutung für das Landschaftserleben / die landschaftsgebundene Erholung hat.

Eine nähere Differenzierung erfolgt im Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen, vgl. auch Kap. 7.8.3. In
diesem Projekt, vgl. SCHMIDT ET AL. (2005) wurden historisch geprägte Kulturlandschaften und spezifi-
sche Landschaftsbilder in Ostthüringen erforscht, die natur- und kulturbedingte Eigenart Ostthüringens
ermittelt, kurz charakterisiert und Leitbilder abgeleitet.

Der nördliche und zentrale Raum Bürgel wird hier der Kulturlandschaft der Muschelkalktäler mit einer
außergewöhnlichen Vielfalt historischer Kulturlandschaftselemente auf engstem Raum und abwechs-
lungsreichem Landschaftsbild zugeordnet und geht nach Süden in das Buntsandsteinhügelland, d. h.
Buntsandstein-Hochflächen mit markanten Kerbtälern zum Saaletal, darüber hinaus auch Muldentälern,
über (vgl. Kap. 6.2).

Das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans hat zudem Anteil an zwei Landschaftsräumen mit be-
sonderer Eigenart (siehe die beiden nachstehenden Abbildungen):

 Gleistal und Alter Gleisberg (Nr. 3) innerhalb der Kulturlandschaft der Muschelkalktäler (ent-
sprechend oben der Nr. 307): es handelt sich um eine Tafel-, Inselberglandschaft im Bereich der
Orte Stadt Bürgel, Nausnitz, Graitschen, Löberschütz, Golmsdorf, Poxdorf (im Nordwesten über
das UG bis zum Rand des Saaletales hinausgehend) mit abwechslungsreichem Wald-Offenland
und charakteristischem Hang- und Nutzungsprofil im Röt und Muschelkalk. Die Horizontlinie wird
durch Wald als Raumkante verstärkt, im Gleistal Betonung des linearen Charakters entlang des
Baches;

 Gebiet der Abteidörfer (Nr. 32) innerhalb der Kulturlandschaft der Muschelkalktäler (entspre-
chend oben der Nr. 307): hier mit markanten Gassendörfern (u. a. Hohendorf, Nischwitz, Göritz-
berg, im Nordosten des UR und darüber hinaus) und Weilern in auenorientierter Lage zur Wet-
hau-Niederung. Diese ist gekennzeichnet durch eine flachwellige Hochfläche (um 330 bis 340 m
NHN) am Ostrand der Ilm-Saale-Muschelkalkplatte, einen mäßig bis steil geböschten, etwa 50 m
hohen Stufenrand zur Wethau-Niederung (Grenze zum Buntsteinland bei Eisenberg). Das ge-
samte Gebiet ist waldarm und überwiegend landwirtschaftlich genutzt (gehölzarmes, windoffenes
Ackerland mit Baumgruppen auf der Hochfläche, Grünland in der Wethau-Niederung). Ein 60 m
hoher, steiler Stufenrand begrenzt die Hochfläche bei Hohendorf, Nischwitz und Göritzberg im
Südosten in Richtung Bürgel und Droschka.

Die Teilräume zeichnen sich dadurch aus, dass eine räumliche Geschlossenheit erkennbar ist und
dass ein historisches Kulturlandschaftselement dominiert bzw. eine Vielfalt an Kulturlandschaftsele-
menten auf engem Raum besteht. Typische Eigenarten Ostthüringens, die im Raum Bürgel zu finden
sind, werden nachfolgend kurz charakterisiert.



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 151

Quelle: SCHMIDT ET AL. (2005), S. 307

Abb. 29: Gleistal und Alter Gleisberg: (Kultur-)Landschaftsraum Ostthüringens mit beson-
derer Eigenart
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Quelle: SCHMIDT ET AL. (2005), S. 365

Abb. 30: Abteidörfer: (Kultur-)Landschaftsraum Ostthüringens mit besonderer Eigenart
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Historische Siedlungsformen in Ostthüringen

Rundweiler als sehr seltene historische Ortsform Ostthüringens zeigen i. d. R. eine kompakt geschlos-
sene Gestalt. Ihre inselartig eingebettete Lage und stark durchgrünten Ortsränder sind in Ostthüringen,
speziell im nördlichen Saale-Holzland-Kreis häufig noch deutlich ausgeprägt. Dies gilt auch für Gerega
im Süden des Untersuchungsgebietes.

Bauernweiler sind seltene, aber typische, altslawische Siedlungsformen; als frühgeschichtliche Sied-
lungsweisen konzentrieren sie sich so v. a. in klimatisch besonders begünstigten und wasserreichen
Muldenlagen ertragreicher Regionen des ostdeutschen Raumes und treten in diesen häufig in reinen
Dominanzbeständen auf, d. h. dicht gehäuft und zumeist ohne Beimischung anderer historischer Sied-
lungsformen.

Bauernweiler sind in Ostthüringen mit 71% stark durch Verfall sowie Dorferweiterung und Überprägung
bedroht, lediglich 17% (30) sind teilerhalten, d. h. noch weitgehend ursprünglich in ihrer charakteristi-
schen Grundstruktur, Gebäudeanordnung und Erschließungssituation erkennbar, aber bereits durch
Neubau und Verdichtung überformt.
Nur geringfügig durch Neubau erweitert oder ergänzt und in ihrer ursprünglichen Grundriss- und Gebäu-
destruktur noch deutlich markant sind lediglich 9% (16), z. B.: Lucka bei Bürgel.

Gassendörfer: In Ostthüringen häufige und weit verbreitete Siedlungsform, kennzeichnend u. a. für die
flachwelligen Hochflächen der Muschelkalkplatte und des Bundsandsteinhügellandes (Kap. 6.2),
v. a. an ertragsfähige, lehm- und lößreiche Hanglagen fruchtbarer Talräume gebunden, zumeist in ge-
schützten Talmulden kleinerer Fließgewässer, Verbreitungsschwerpunkt z. B. Seitentäler der Gleise und
Roda um Bürgel, wie Göritzberg, Nischwitz, Hetzdorf (teilerhalten), Ilmsdorf, Beulbar.

Rundplatzdörfer zählen zu den Platzdörfern, eine in Ostthüringen häufige und weit verbreitete Sied-
lungsform, kennzeichnend u. a. für die wellig-kuppigen Hochflächen der Ilm-Saale-Muschelkalkplatte.
Sie sind typische Siedlungsformen des mittelalterlichen Landesausbaus und intensiven Urbarmachung
und streuen sich v. a. auf ertragsfähigen, kalk- oder lehmreichen Verwitterungsböden mäßiger Güte.
Im UG zählt Hohendorf zu den Rundplatzdörfern.

Wassermühlen

Das Gleistal von Thalbürgel bis Golmsdorf kann als Mühlental bezeichnet werden, da auf eine Lauflänge
von 10 km insgesamt 11 historische Mühlen kommen (Beispiele: Stieglitzmühle Beulbar, Witzschwitz-
mühle, Lochmühle, Langetalsmühle, Ölmühle oberhalb Thalbürgel, Papiermühle unterhalb Nausnitz,
Obermühle und Untermühle Graitschen), davon 2 restauriert (Klostermühle Thalbürgel, Mühle Löber-
schütz).

Terrassenfluren

Terrassenfluren bestehen aus leistenartigen, nur wenige Meter breiten Verebnungen in Hanglage ("Ter-
rassen"), die im Verlaufe oft Jahrhunderte langer landwirtschaftlicher Nutzung entstanden sind. In der
Regel verlaufen sie mehr oder weniger parallel zu den Höhenlinien und werden hangabwärts von Stufen
begrenzt, die man regionsabhängig als Ranken, Rangen oder Stufenraine bezeichnet. Auf alten Wein-
bergen treten an ihre Stelle Trockenmauern.

Die Terrassen treten meist zu mehreren sowohl über- als auch nebeneinander auf, so dass die Hänge
wie abgetreppt wirken. Ihre Längen sind entsprechend der Parzellengrößen und Geländebedingungen
sehr unterschiedlich. Sie können von wenigen Metern bis zu mehreren Dekametern reichen, die Breiten
von 2 - 10 Metern, weshalb sie als Paradebeispiel für Standort angepasste Landnutzung gelten können.

Mit der Kollektivierung und zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft in den 1950er und 60er
Jahren wurde die Bewirtschaftung der meisten Kleinäcker aufgegeben; viele wurden in Grünland
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umgewandelt, andere wurden als Brachland gelegentlich von Wanderschäfern genutzt. In vielen Fällen
unterlagen die ehemals offenen Standorte zunehmender Sukzession (Verbuschung). Insbesondere an
Flachhängen erfolgten Reliefmeliorationen.

Im Gleisetal bei Poxdorf und Bürgel sind noch Terrassenfluren erhalten.

Terrassenfluren weisen durch ihr kleinräumiges Strukturmosaik eine große Standortvielfalt auf. Beson-
ders gilt das für Terrassen mit Lesesteinriegeln, die durch ihren trockenwarmen Charakter seltenen xe-
rothermen Pflanzenarten Lebensraum bieten oder häufig auch ausschlagfreudige Baumarten in nieder-
waldartiger, mehrstämmiger oder gebüschartiger Wuchsform tragen: Hasel, Hainbuchen, Weiden, Es-
pen, Ebereschen, dazu Dornsträucher, die dem Verbiss widerstanden: Rosen, Schlehen, Weißdorn. Sie
enthalten Futter- und Rückzugsräume für zahlreiche Tierarten.

Ackerterrassen stellen aber auch einen unverwechselbaren Bestandteil der traditionellen Kulturland-
schaft dar, haben einen großen visuellen Wiedererkennungswert und lösen aufgrund ihrer hohen Erleb-
barkeit Identifikationsgefühle aus. Hinzu kommt der hohe Zeugniswert für die Agrar- und Heimatge-
schichte. Terrassenfluren künden von der mühevollen Arbeit und kargen Lebensweise der Bevölkerung
auf Grenzertragsstandorten. Sie dokumentieren historische Flurgliederungen und Bewirtschaftungssys-
teme.

Weinbau

Die Hochzeit des Weinanbaus erlebte Thüringen im Mittelalter bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krie-
ges im Jahr 1618, welcher mit einer großflächigen Zerstörung einherging. Erste Weinberge wurden im
12. Jahrhundert im Saaletal dokumentiert. So wurden auch die Südhänge des Gleisetals für den
Weinanbau genutzt. Insbesondere die Klöster und ihre landwirtschaftliche Bewirtschaftung spielten im
Mittelalter eine bedeutende Rolle bei der Kultivierung des Weinanbaues. Auch in der Region Bürgel
zählten die im Urkundenbuch von Stadt und Kloster Bürgel dokumentierten Weinanbaugebiete zum
kirchlichen Eigentum.

Viele historisch gewachsene Flurnamen deuten auf die ehemalige Nutzung der Flurstücke hin. Dies gilt
auch für Flure rund um die Stadt Bürgel. Im Norden Bürgels Am Goldberg wird in urkundlichen Erwäh-
nungen von „Wenzeles Weinberg“, „Im Kessel“ und dem Flurstück „Die Kelter“ gesprochen. Dies sind
Hinweise auf hier existierende Weinberge und den früheren Standort einer Kelterei. Zwischen Thalbür-
gel und Bürgel ist durch Ur-Meßtischblätter aus den Jahren 1852-1857 die Existenz von Weinbergen
aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg überliefert. Zusätzlich weisen auch hier Flurnamen auf eine
Nutzung der Südhänge zum Weinanbau hin. Am Hang am Südgraben unterhalb der Gemeinschafts-
schule Bürgel sind alte terrassenartige Stützmauern aus Sandstein sichtbar, welche dem Flurstück den
Namen „Am heißen Stein“ brachten und als Erosionssicherung der Hänge gedient haben könnten. Der
Weinbau im 19. Jahrhundert ist außerdem an dieser Stelle belegt. Weitere vom Kloster Bürgel bewirt-
schaftete Flächen im Süden der Stadt an den Hangflanken oberhalb der Gleise sind in den Ur-Meßtisch-
blättern ebenfalls noch als Weinbaugebiete verzeichnet.

Auch in Graitschen bei Bürgel zeugen historische Flurnamen von ehemaligen Weinanbaugebieten.
Noch heute wird auf den Münchenfeldern im Norden des Ortes in kleinem Maßstab Weinbau betrieben.
Karten der FH Erfurt, welche sich mit den Kulturlandschaften und dem Weinbau im Saaletal beschäfti-
gen, zeigen hier einen historischen Weinberg und Weinberghäuser. Die Namen der umgebenden Flur-
stücke „Münchenfelder“ und „Mönskuppe“ weißen auf eine Bewirtschaftung durch das Kloster Thalbür-
gel hin. Urkunden des Klosters aus den Jahren 1442 bis 1446 bestätigen acht Weinberge und Weingär-
ten in Graitschen. Der Flurname „In den Kelterwiesen“ im Westen des Ortes legt nahe, dass sich auch
hier Weinanbau befunden haben soll.

Die flächenmäßige Ausdehnung des Weinbaus unterlag zeitbedingten Schwankungen, ging aber witte-
rungsbedingt immer mehr zurück. Damit verschwanden auch wertvolle Biotope für wärme- und trocken-
liebende Tier- und Pflanzenarten. Die Reblaus-Katastrophe von 1887 und 1888 führte zum völligen
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Erliegen des Thüringer Weinanbaus. Neue Versuche sind - bis auf die Rebfläche oberhalb von Grait-
schen - nicht bekannt. Im Zuge des Klimawandels könnten sich wieder günstigere Bedingungen einstel-
len.

Heute zeugt in der Region auf den ersten Blick wenig vom ehemals existierenden Weinbau an der
Gleise. Die Beschäftigung mit der Geschichte der Region, mit Flurnamen oder kleinen Details in der
Umgebung wie alten Sandsteinmauern oder Reben zeigen jedoch auch hier die historischen Spuren des
Weinbaus in Thüringen.

Streuobst

Der Anbau von Edelobst ist wohl erst im frühen Mittelalter mit den Franken nach Thüringen gekommen,
sie hatten ihn von den Römern übernommen. Von den Klöstern wurde er forciert. Die ersten Streuobst-
gärten mögen auf diese Zeit zurückgehen. Zum Anbau von Obst in der freien Landschaft kam es ver-
stärkt seit dem 17. Jh. Seine Blütezeit hatte der Streuobstbau im 19. Jahrhundert. Die Gründung der
pomologischen Gesellschaft in Altenburg (1803) gab in Thüringen den Anschub für eine rasante Ent-
wicklung. Streuobstbestände repräsentieren eine traditionelle Doppelnutzung aus hochstämmiger Obst-
nutzung und einer Unterkultur in Form von Acker, meist aber Wiese oder Weide mit grünlandartigem
Unterwuchs.

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jhs. verlor der traditionelle Hochstamm-Obstbau mit dem Übergang zur
intensiven Obstproduktion und der Einführung von kurz- und mittelstämmigen Sorten immer mehr an
Bedeutung. Vor allem seit 1960 sind viele Streuobstwiesen ein Opfer der landwirtschaftlichen Intensivie-
rung geworden und nach Rodung der Bestände in andere Kulturen umgewandelt worden. Viele wurden
in Ortsrandbereichen auch durch Siedlungserweiterungen beseitigt.

Streuobstbestände stellen im Gegensatz zu intensiv genutzten, dicht mit Niederstämmen bepflanzten
Obstplantagen wertvolle Ersatzlebensräume für zahlreiche Tierarten (insbesondere Insekten, Vögel,
Säuger) dar, die vom Nahrungsreichtum, der Strukturvielfalt und der relativen Ungestörtheit der Be-
stände profitieren. Streuobstwiesen wirken sich günstig auf das Kleinklima, auf die Luft-, Boden- und die
Grundwasserqualität aus. Zudem sind sie ganz wesentliche Träger landschaftlicher Eigenart, Unver-
wechselbarkeit und Vielfalt.

Verbreitungsschwerpunkte sind heute unter anderem die tieferen und mittleren Lagen der Buntsand-
steinhügelländer und Muschelkalkplatten mit Konzentrationen in den Randgebieten der Mittleren Saale.
Im Untersuchungsgebietes findet man Streuobst an einigen Standorten, auch als Baumreihen / Alleen
entlang von Wegen. Letztere sind jedoch heute häufig durch andere Baumarten ersetzt worden.

Historische Hutungen

Hutungen sind bzw. waren extensiv genutzte, magere Weideflächen, die überwiegend von Schafen und
Ziegen, mitunter auch von Rindern beweidet wurden, und die - nicht eingezäunt - zur Allmende gehör-
ten. Ihre größte Flächenausdehnung erreichten Hutungen im Hochmittelalter und verstärkt noch einmal
in der Neuzeit, parallel zum Höhepunkt der Schafzucht im 18. Jh. und der ersten Hälfte des 19. Jh.

Diese Offenlandformen, häufig an Steilhängen, verdanken ihre Entstehung der Waldzerstörung und
Überweidung. Regen und Schneeschmelze drangen unverzögert in den Skelettboden ein. Wegen man-
gelnder Durchwurzelung kam es dann über dem Wasser stauenden Rötton häufig zu Rutschungen. Die
Schafe lockerten durch ihre scharfen Klauen Erde und Geröll, was besonders in den vielbelaufenen Trif-
ten die Bildung von Wasserrissen auslöste. Mannigfache Erosionsformen, von Spülrinnen bis zu Meter
tiefen Kerben, von einzelnen Felsbrocken bis hin zu regelrechten Schuttsäumen am Fuße steiler Hänge
legen heute noch Zeugnis von diesen Vorgängen ab. Darüber hinaus wurden vielerorts die gewachse-
nen Humusdecken abgespült oder ausgeweht, was sich heute daran erkennen lässt, dass selbst fla-
chere bis mittelsteile Hänge an der Muschelkalkstufe zumeist nur magere Rohböden oder steinige Kollu-
vien tragen.
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Auf trockenwarmen Kalk- und Gipsböden entwickelten sich lückige xerotherme Rasen aus basophilen,
Trockenheit ertragenden, teils wärmebedürftigen Gräsern und Kräutern. Oft wiesen sie einen hohen An-
teil an Straucharten mit Dornen, Stacheln und ätherischen Ölen auf, die vom Weidevieh gemieden wur-
den, wie z. B. Wacholder (Juniperus communis). Als halbnatürliche Elemente der Kulturlandschaft bie-
ten sie ein ausgesprochen vielgestaltiges Lebensraummosaik aus Felsfluren, kurz- und mittelwüchsigen
Rasen, Zwergsträuchern und Gebüschen mit sehr artenreicher Flora und Fauna. Sie beherbergen Pflan-
zen und Tiere, die darauf spezialisiert sind, mit wenigen Nährstoffen unter extremen Standortbedingun-
gen auszukommen (Orchideen, Flechten und andere Trockenheit, Wärme oder Feuchte tolerierende
Arten, die europaweit gefährdet sind).

Ohne menschliche Eingriffe (Landschaftspflege) verbuschen die ehemaligen Hutungen bald zunehmend
und gehen langfristig wieder in Wald über.

Mittlerweile sind die Hutungen und die aus ihnen hervorgegangenen Biotoptypen durch die Intensivie-
rung der Landwirtschaft selten geworden und durch Umwelteinflüsse (Eutrophierung etc.) bestandsbe-
droht.Im Untersuchungsgebiet gab es historische Hutungen u. a. am Gleisberg (geschützt als NSG
„Gleistalhänge“).

Hohlwege

Die Mehrzahl dieser alten Flurwege ist ebenso wie die Ackerterrassen mittlerweile durch Zusammenle-
gungen der Ackerschläge beseitigt worden. Dort, wo Terrassen und Hohlwege noch erhalten sind, bil-
den sie ein selten gewordenes und deshalb erhaltungswürdiges charakteristisches Element der histori-
schen Kulturlandschaft (z. B. im Gebiet zwischen Jena-Löbnitz und Bürgel).

Zu einem Hohlweg in Thalbürgel ist eine Volkssage überliefert. Eine weitere hohlwegartige Struktur be-
findet sich südöstlich von Hetzdorf.

Das Untersuchungsgebiet lässt sich lokal noch in weitere, deutlich wahrnehmbare Räume Teilräume
bzw. Landschaftsbildeinheiten unterteilen, vgl. Tab. 34.

Tab. 34: Beschreibung des Landschaftsbildes

Land-
schaftstyp Verbreitung geologischer

Untergrund/ Relief
Haupt-
nutzung Besonderheiten

Hochfläche
/ Offenland


oberhalb Ge-
rega, Beul-
bar, bei Hetz-
dorf,
Rodigast,
Taupadel

Buntsandstein /
Plateaulage und
Übergang zu Hang-
lagen

Ackerland überwiegend geringer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren, großflächig landschaftliche
Weite

Hochfläche
/ Wald


Alter Gleis-
berg, Pox-
dorfer Höhe,
Wölmisse

Buntsandstein /
Plateaulage und
Übergang zu Hang-
lagen

Wald, Forst-
wirtschaft

Nordhänge feuchter und kühler,
stark eingeschnittene Bachtäler,
Süd- und Südwesthänge stärker
besonnt

Bachtäler
und Tal-
hänge


Auen / Ne-
benbäche
der Gleise

Buntsandstein /
Tallage und Über-
gang zu Hanglagen

Grünland,
Siedlung,
Einzelanwe-
sen, Gärten,
Mühlen

schmale und enge Bachtäler als
wichtige landschaftliche Leitli-
nien, Konzentration des Land-
schaftsbestandteils Wasser, ge-
gliedert sonn-, schattseitig
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Land-
schaftstyp Verbreitung geologischer

Untergrund/ Relief
Haupt-
nutzung Besonderheiten

Hänge und
Höhen-
rücken /
Offenland


Raum der
Abteidörfer

tertiäre Lehmbe-
deckung / leicht bis
stärker geneigt über
Muschelkalk

Ackerland,
einzeln ein-
gestreutes
Grünland

überwiegend mittlerer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren, landschaftliche Weite, Aus-
blicke

Talmulden
und Tal-
gründe


Aue der Klei-
nen Wethau

tertiäre Auenlehme /
nahezu eben bis
leicht geneigt über
Muschelkalk

Grünland,
z. T. Äcker,
Siedlung,
Gärten, Müh-
len

Aufgeweitete, flachere Talzüge
mit Gewässern, mittlerer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren z. B. entlang der Bäche und
Gräben, offener Charakter

Kuppen,
Hänge,
Hangso-
ckel, Über-
gangs-
bereiche


Wald- und
Offenlandge-
biet südlich
Hohendorf,
Nischwitz,
Göritzberg

tertiäre Lehmbe-
deckung / stärker bis
stark geneigt über
Muschelkalk

Forstwirt-
schaft, z. T.
Acker- und
Grünland

weite Ausblicke, z. T. aufgrund
der Fernwirkung stark land-
schaftsprägend, Süd- und West-
hänge mit extremen Trockenla-
gen, hier zahlreiche floristische
und faunistische Besonderheiten,
zum Teil sehr kleinteiliger Wech-
sel verschiedener Nutzungsfor-
men, zum Teil aber auch großflä-
chiger

Die für das Untersuchungsgebiet abgeleiteten Teilräume mit den Nr. 1 – 6 sind relativ klar gegeneinan-
der abgrenzbar, sie spiegeln die Standortverhältnisse, Relief, Nutzungen und den Raumeindruck visuell
wider (z. B. bewaldete nordseitige Steilhänge, intensiv ackergenutzte Tal- und Hochflächen).

Auf stärker geneigten Flächen ist insbesondere die Exposition, also die Ausrichtung zur Sonne, ein
wichtiger Faktor, der die tägliche Energieeinstrahlung und somit das Mikroklima (v. a. die Temperatur),
den Wasserhaushalt des Bodens, das Pflanzenwachstum und die Habitatfunktion für die Fauna stark
beeinflusst. Die begünstigten, nach Südost bis Südwest ausgerichteten Flächen sind in der folgenden
Abbildung in warmen Gelb- bis Rottönen eingefärbt.
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Quelle: Kartendienst des TLUBN (http://antares.thueringen.de, letzter Zugriff 14.10.2021)

Abb. 31 Einfluss der Exposition geneigter Flächen auf das Landschaftsbild

Bewertung der Landschaftsbildeinheiten und des Ortsbildes

Das Landschafts- und Orts- bzw. Siedlungsbild wird wie folgt bewertet:
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 Erfassung und Darstellung der Ausgangsinformationen, z. B. der Einzelelemente und Landnut-
zungsformen im Landschaftsraum, der Landschaftstypen,

 Einteilung dieser Daten nach Anzahl und/oder Ausprägung in Kategorien, um Details und Unter-
schiede des Landschaftsbildes herauszuarbeiten.

Zur Bewertung des landschaftsästhetischen Erlebnispotentials werden entsprechend der Landschaftsty-
pen folgende Kriterien erfasst:

 Landschaftliche Vielfalt (Häufigkeit und Verteilung einzelner Nutzungsformen und landschaftlicher
Einzelelemente), Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: überwiegend großflächige, einheitliche Landschaftsstruktur
- Mittel: durchschnittlicher Wechsel der Einzelflächen u. Verteilung der Landschaftsmuster
- Hoch: überwiegend kleinteilige u. vielfältige Landschaftsstruktur.

 Landschaftliche Eigenart (typische Nutzungsformen sowie Natürlichkeit und kulturhistorische Be-
deutung von Einzelelementen unter Berücksichtigung der Bindung an diesen Landschaftsraum),
Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: untypische Bau- u. Nutzungsformen dominieren, kulturhistorisch bedeutsame
  Elemente od. prägnante Nutzungsformen/ -elemente sind kaum vorhanden
- Mittel: „Normalbild” einer üb. längere Zeit gewachsenen, gut strukturierten, i. d. R. agrarisch
  oder forstlich genutzten Landschaft mit einzelnen bäuerlichen Siedlungselementen
- Hoch: charakteristische, üb. längere Zeit entwickelter Bau- u. Nutzungsformen/ -elemente z. T.
  an naturnahe Bereiche u. Landschaftsraum gebunden, hoher Prägnanz u. Kontinuität.

 Reliefdynamik Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: eben bis flachwellig, d.h. weitläufig, geringe Höhenstufungen
- Mittel: wellig/ hügelig, d.h. zwar deutliche Höhenänderungen vorhanden, aber keine starke
  Reliefierung
- Hoch: bergig, bzw. steil ansteigende Hänge, starke Höhenänderungen auf relativ kurzer
  Entfernung.

Die Ergebnisse der Einstufung erscheinen als dreistellige Zahlenkombination zusammen mit den vor-
handenen Einzelelementen und landschaftlichen Leitlinien in den Landschaftsbildeinheiten. So stehen
die Stufungen einzeln nebeneinander. Für jedes Einzelkriterium lässt sich ablesen, wie sich das land-
schaftsästhetische Erlebnispotential aus den Einzelkriterien Vielfalt, Eigenart und Reliefdynamik zusam-
mensetzt. Diese Methode lässt somit das heterogene Gefüge der landschaftlichen Teilbereiche klar für
die freie Landschaft (außerhalb der Ortslagen) nachvollziehen, vgl. Tab. 35 und Karte 7.
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Tab. 35: Bewertung der Landschaftsbildeinheiten

Zusammenfassung für das Landschaftsbild

Generell hat die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen einige hochwertige Landschaftsbildräume.
Dies sind zum einen die Talzüge der Gleise und ihrer Zuflüsse einschl. Löbnitzbach sowie der Kleinen
Wethau. Zum anderen sind es die teils waldbestandenen Steilhänge der Tafel- und Inselberge, welche
markante Übergangsbereiche zwischen den oft ausgeräumten Hochflächen und den Kerb- und Mulden-
tälern bilden. Durch die visuelle Prägung der Horizontlinie als Stufenrand und die vielfältigen Biotopmo-
saike mit u. a. Streuobstwiesen und ehemaligen Hutungen gewinnt dieser Teilraum eine besondere Be-
deutung für das Landschaftsbild.

In den Talmulden und Talgründen mit den Gewässern der Gleise einschl. Zuflüsse sind die landschaftli-
che Eigenart hoch als auch die Reliefenergie ausgeprägt, die Vielfalt ist ebenfalls meist hoch. Die offe-
nen, weiten, flach bis mäßig geneigten Hänge und Rücken zeichnen sich als Landschaftsraum mittlerer
Bedeutung aus. Im Verhältnis dazu geringwertiger sind die aktuell strukturärmeren und relativ flachen,
ackerbaulich genutzten Hochflächen im Nordosten und Süden und teilweise die flacheren Hänge auf
beiden Seiten des Gleisetales.

Orts- bzw. Siedlungsbilder

Die Beurteilung der einzelnen Orts- bzw. Siedlungsbilder erfolgt nach der gleichen Methode, allerdings
mit Kriterien, welche sich auf die innerörtliche Situation einschließlich Stadt-/Ortsrand beziehen (vgl.
Karte 7).

 Siedlungsvielfalt (Häufigkeit und Verteilung einzelner Bauformen und landschaftstypischer Sied-
lungsstruktur), Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

Bewertung /
Raum

Landschaftliche
Vielfalt

Landschaftliche
Eigenart Reliefdynamik

Gering
1

Mittel
2

Hoch
3

Gering
1

Mittel
2

Hoch
3

Gering
1

Mittel
2

Hoch
3

Hochfläche / Offenland


X X X

Hochfläche / Wald


X X X

Bachtäler, Talhänge
gegliedert,

sonn-, schattseitig


X X X

Hänge und Höhenrü-
cken / Offenland


X X X

Talmulden und Tal-
gründe


X X X

Kuppen, Hänge,
Hangsockel,

Übergangsbereiche


X X X
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- Gering: geringer Bestand an regional- und landschaftstypischen Bauformen, -materialien und
  Freiflächen, sehr gleichförmige Bau- und Raumstruktur ohne historisch/ kulturell bedeutsame
  Einzelelemente
- Mittel: durchschnittlicher Bestand typischer Bauformen, -materialien und Freiflächen, übliche
  Ausstattung mit prägnanten und historisch/ kulturell bedeutsamen Einzelelementen
- Hoch: reicher Bestand regionaltypischer Bauformen, -materialien, Freiflächen,
  Raumerlebnissen, kleinteiliger Wechsel von Bauten und siedlungsgebundenen Freiflächen,
  reiche Ausstattung mit prägnanten und historisch/ kulturell bedeutsamen Einzelelementen.

 Siedlungseigenart (typische Bauformen sowie kulturhistorische Bedeutung von Einzelelementen
unter Berücksichtigung der Bindung an diesen Siedlungsraum), Bewertungsstufen von 1 (gering)
bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: Dominanz regional untypischer Siedlungsstrukturen, Bauformen und Baustoffe, „zer-
  faserte“ Siedlungsstrukturen ohne ausgeprägte Ortsränder, geringer Bestand an historischer
  Bausubstanz und an identifikativen Freiflächen
- Mittel: in Teilbereichen regional- bzw. landschaftstypischer Siedlungsstruktur und -gestalt, ab
  schnittsweise ausgebildete Ortsränder Freiflächen, üblicher Bestand an historischer Bausub-
  stanz und an identifikativen Freiflächen
- Hoch: Dominanz regional- bzw. landschaftstypischer Siedlungsstrukturen, Bauformen und
  Baustoffe und Freiflächen mit eigenem Charakter, geschlossene Ortssilhouette in enger Ver-
  zahnung zur umgebenden Landschaft, ausgebildete Ortsränder, Ensemblewirkung, umfang-
  reicher Bestand an kulturhistorisch bedeutenden Gebäuden und Freiflächen.
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Tab. 36: Bewertung des Siedlungs- und Ortsbildes

Bewertung /
Ortslage

Siedlungsvielfalt Siedlungseigenart
Gering

1
Mittel

2
Hoch

3
Gering

1
Mittel

2
Hoch

3

Stadt
Bürgel

alter
Stadtkern X X

sonstige
Siedlungs-

gebiete
X X

Gewerbe-
gebiete X X

Thalbürgel

alter
Ortskern X X

sonstige
Siedlungs-

gebiete
X X

Gniebsdorf

alter
Ortskern X X

sonstige
Gebiete /
Ldw. Be-

triebe

X X

Ilmsdorf, Beulbar,Gerega
(Rundweiler) X X

Lucka
(Bauernweiler)

Rodigast, Taupadel
Nausnitz

X X

Graitschen

alter
Ortskern X X

sonstige
Gebiete X X

Poxdorf X X

Hohendorf
(Rund-

platzdorf)

alter
Ortskern X X

sonstige
Gebiete /
Ldw. Be-

triebe

X X

Nischwitz
Göritzberg X X

Droschka
Silbertal, Hetzdorf X X
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Zusammenfassung für das Siedlungs- und Ortsbild

Die größten zusammenhängenden Siedlungsflächen des Untersuchungsgebietes sind die der Stadt Bür-
gel mit zugehörigen Neubauflächen, Thalbürgel mit Gniebsdorf und dem Wohngebiet „Auf der Zense“
sowie Graitschen bei Bürgel.

Bei der Bewertung von Siedlungsvielfalt und –eigenart ergibt sich eine differenzierte Situation. In den
meisten Ortslagen trifft man in den alten, historischen Ortskernen auf ein geschlossenes, meist histori-
sches Siedlungsbild (dörfliche Siedlungsstruktur und –bauweisen). Hervorzuheben sind Beispiele histo-
rischer Siedlungsformen, insbesondere Lucka als schön erhaltener Bauernweiler und Gerega als Rund-
weiler. Hohendorf ist im UG das einzige Rundplatzdorf. Die übrigen kleinen Orte sind als Gassendörfer
zu charakterisieren. Die weitere Bebauung ist durch entsprechende Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zungen begrenzt bzw. geregelt (3.4.2), so dass eine (weitere) Zersiedelung der Ortsränder unterbleibt.

Eine Besonderheit von überregionaler Bedeutung bildet die nur teilweise erhaltene Klosteranlage des
ehem. Benediktinerkloster St. Georg (Kirche, Klostergebäude, Wirtschafts- und Nebengebäude, Teiche
und Freiflächen) am westlichen Rand von Thalbürgel.

Als geschlossen und weitgehend einheitlich gilt der Stadtkern von Bürgel, welcher als Denkmalensem-
ble geschützt ist (Kap. 4.3.2). In den Randbereichen des Stadtkerns sind am Stadtbild die Entwicklungs-
phasen der Stadtentwicklung abzulesen mit (z. T. aus neuerer und neuster Zeit) Siedlungsbildern mittle-
rer Wertigkeit. Die Bebauung ist charakterisiert durch nicht regionaltypische, uneinheitliche Siedlungsbil-
der. Dies gilt auch für das Wohngebiet „Auf der Zense“ südwestlich Thalbürgel. Hinzu kommen zahlrei-
che Erholungsgärten an den Ortsrändern, wie z. B. auf dem ehemaligen Weinberg südlich Bürgel.

Eine unmaßstäbliche Bebauung im Siedlungsbereich ist nicht anzutreffen. Der Regionalplan Ostthürin-
gen 2012 sieht als Schutzbereich für die Klosterkirche eine Begrenzung der Bauwerkshöhe für neue
Vorhaben vor (Kap. 3.2.2, Abb.3).

Im Untersuchungsgebiet bestehen mehrere Gewerbegebiete mit teils größeren Zweckbauten. Ebenso,
wie die Gelände der größeren Landwirtschaftsbetriebe mit nach 1950 neu errichteten Ställen und
Scheunen an den Dorfrändern wird für diese die Vielfalt und Eigenart als gering bewertet.

Schließlich existieren noch mehrere Einzelanwesen, welche in Tab. 36 nicht aufgeführt sind. Gebäude-
komplexe ehemaliger Wassermühlen im Langen Tal und Jüdengrund oder bei Nausnitz weisen auf-
grund ihrer Lage im Tal und der umgebenden Gehölze keine weitreichende visuelle Wirkung auf. Anders
die Grundstücke an der Wilhelmshöhe (unbewohnt) und am Goldberg.

Nachteilig für das Landschaftsbild wirkt sich die 110 kV-Freileitung aus, die das UG in Südwest-Nordost-
Richtung quert.

Erholung

Datenbasis
 Schriftliche Auskunft und Datenübergabe des Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland

e.V., E-Mail vom 23.08.2021

 Forstdaten ThüringenForst, Stand 10/2021

 Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012

 Informationen des Bauamtes Bürgel vom 20.10.2021
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 Saale-Holzland-Kreis Tourismus
https://www.saaleholzlandkreis.de/kultur/tourismus/ (letzter Zugriff 26.11.2021)

 Radroutenplaner Thüringen für die Region Saaleland
https://radroutenplaner.thueringen.de/rth_region_routen.asp?reg=7 (letzter Zugriff 26.11.2021)

 Thüringen Saaleland
https://www.saaleland.de/ (letzter Zugriff 26.11.2021)

 Ölmühle: Ferienwohnungen, Wohn- und Sportkomplex, Info siehe
https://community.larasch.de/laufen/4-revitalisierung-der-oelmuehle-in-thalbuergel-zum-wohn-
und-sportkomplex-larasch-projekte/

 Die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Erholungszielpunkte und Erholungsräume

Als Teil der Tourismusregion „Saaleland“ ist die Landschaft des Untersuchungsgebietes durch seine in-
teressante Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur besonders attraktiv. Neben geschichtlichen
Zeugnissen im Saale-Holzland-Kreis wie Burgen oder die Klosteranlage des ehem. Benediktinerkloster
St. Georg in Thalbürgel oder die denkmalgeschützte Altstadt von Bürgel sind es vor allem die kulturellen
Merkmale der handwerklich geprägten Standorte der Porzellanstadt Kahla, des Porzellandorfes Rei-
chenbach und der Töpferstadt Bürgel, welche der Region ihren Charakter geben.

(Zitat:) Die Töpferstadt Bürgel im Saaleland ist seit mehr als vier Jahrhunderten das Zentrum des Kera-
mikhandwerks in Ostthüringen und war u. a. auch Wirkungsstätte von Henry van de Velde. Im Saaleland
lebt das Erbe des Töpferhandwerkes schon über Generationen und bildet eine Besonderheit im Thürin-
ger Holzland. Traditionelle und zugleich moderne Keramikkunst kann man in kaum einem anderen Ort
so konzentriert erleben. Heute produzieren hier noch immer zehn Werkstätten, oft mit angeschlossenem
Werksverkauf. Besondere Bekanntheit hat dabei das Dekor "Blaue Engobe mit weißen Punkten" - das
populäre Bürgeler Blau-Weiß - erlangt. Im Keramik-Museum Bürgel, dem einzigen Keramik-Museum in
Thüringen, machen im restaurierten „Alten Schulhaus“ Wechselausstellungen, Museumswerkstatt und
Kulturveranstaltungen die Bürgeler Töpfergeschichte erlebbar.

Ein besonderes Highlight ist der Bürgeler Töpfermarkt. Er ist einer der ältesten Töpfermärkte Deutsch-
lands, findet jährlich am vorletzten kompletten Wochenende im Juni statt und zählt wohl zu den schöns-
ten seiner Art.

Als neuer Anziehungspunkt ist 2021 der Töpferrundweg Bürgel entstanden. Der Töpferrundweg soll in
Zukunft erlebnisorientiert noch weiterentwickelt werden. Hierzu könnte ggf. der Audio-Guide des Kera-
mik-Museums erweitert und weitere Stationen am Rundweg ergänzt werden, vgl. auch Kap. 9.2.7.

Über das Untersuchungsgebiet hinaus gibt es zahlreiche bauliche und naturräumliche Sehenswürdigkei-
ten, z. B. im Raum Gera, Bad Klosterlausnitz, Bad Köstritz, Eisenberg, Jena, die z. T. miteinander ver-
netzt sind. Hinzu kommen zahlreiche lokale, private und vereinsgebundene Kulturangebote, Sport- und
Freizeitmöglichkeiten.

Naturgebundene Erholung

Sehr eng mit der Ausprägung und dem Erlebniswert des Landschaftsbildes (Kap. 7.6) verbunden ist die
natur- bzw. landschaftsbezogene Erholung, welche die ruhigen, extensiven Erholungsformen wie u. a.
Spazierengehen, Wandern und Radfahren umfasst.
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Landschaftsraumausstattung

Die vom Muschelkalk geprägten Landschaftsräume, vgl. 6.2, sind mit Hecken, kleineren Feldgehölzen
und Trockenbiotopen ausgestattet. Stark reliefierte Landschaftsformen sind durch die Lössablagerungen
überdeckt und abgemildert, sie weisen nur spärliche landschaftliche Elemente (z. B. Bäume, Gebüsche,
Gehölze und Reste von Streuobstbeständen) auf. Die durch Buntsandstein geprägten Räume sind stär-
ker bewaldet und zertalt.

Neben den flächigen und linienhaften Elementen gibt es einige markante Einzelbäume im Untersu-
chungsgebiet, teilweise als Naturdenkmale ausgewiesen, vgl. Tab. 4, welche solitär durch ihren beson-
deren Wuchs, durch ihre ungewöhnlich hohes Alter oder durch ihre besondere Lage aus der Landschaft
heraus ragen. Dadurch sind diese als Anlaufpunkte und Landmarken landschafts- bzw. ortsbildprägend.
Weitere markante Einzelbäume (bisher) ohne Ausweisung sind z. B. die Sommer- oder Hybrid-Linde an
der Kirche in Hohendorf mit einem Stammumfang von 3,77 m, die auf einem Bild von 1848 schon als
großer Baum zu sehen sein soll. Zusammen mit dem Pfarrhof und der Kirche bildet sie ein selten schö-
nes Ensemble.

Landschaftliche Leitlinien und Elemente, Fließgewässer und ihre Quellen, Standgewässer

Optisch wahrnehmbare Leitlinien in der Landschaft sind vor allem die Bäche und Fließgewässer, wenn
sie mit gewässerbegleitenden, das Landschaftsbild prägenden Ufergehölzen ausgestattet sind (z. B. die
Gleise nördlich von Bürgel bis Graitschen, der Zensengraben südlich Thalbürgel, die Kleine Wethau öst-
lich von Nischwitz oder der Jüdengrund zwischen Droschka und Thalbürgel). Dies gilt auch für Teiche
und Kleingewässer mit umgebenden Gehölzen.

Markante Alleen als landschaftliche Leitlinien sind eher selten im Untersuchungsgebiet. Häufig sind ein-
seitige Baumreihen und Gebüsche entlang verschiedener Straßen (z. B. an der B 7 oder der K  207,
versch. Laubbaumarten gemischt) und an Feldwegen im gesamten UG.

Erholungswirksame Klimaverhältnisse

Erholungswirksam sind Klimaverhältnisse, wenn sonnige, wärmebegünstige Bereiche zum Verweilen in
der freien Landschaft einladen. Diese Situationen sind im Untersuchungsgebiet in südwestlich exponier-
ten Hanglagen zu finden, z. B. an den Hängen nördlich Droschka / Silbertal (Goldberg), am Alten Gleis-
berg nördlich Taupadel, aber auch an den Hängen südlich der Stadt Bürgel. Letztere sind teilweise mit
Gartenanlagen und Freizeitgärten durchsetzt.

Kulturhistorische Einzelelemente, Kulturhistorische Nutzungen und Besonderheiten

Kulturhistorische Einzelelemente und Flächen sind wichtige landschaftliche und innerörtliche Besonder-
heiten. Neben den zahlreichen Bodendenkmalen, vgl. Tab. 8 und Karte 3, sind es die gebauten kulturel-
len Zeugnisse, z. B. herausragend das Kloster in Thalbürgel mit der Klosterkirche, die denkmalge-
schützte Altstadt von Bürgel, aber auch historisch gewachsene, besondere Siedlungsformen
(Kap. 7.6.3) oder historische technische Anlagen (z. B. Wassermühlen), früher verbreitete Nutzungsfor-
men (z. B. Streuobstwiesen), Friedhöfe sowie Grün- und Freiflächen, die Erholungsfunktionen erfüllen.

Waldfunktionen hinsichtlich Erholung

Im Untersuchungsgebiet sind keine Waldflächen nach § 9 Abs. 1 ThürWaldG als geschützte Erholungs-
wälder ausgewiesen.
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Die Karten 6 und 7 verdeutlichen, dass das Untersuchungsgebiet randliche Anteile von Wald aufweist,
die z. T. durch Wege erschlossen sind und sich sehr gut zur natur- und landschaftsbezogenen Erholung
eignen (und es grenzen im Westen, im Norden und Südosten größere geschlossene Waldgebiete an
das UG an). Neben geschlossenen Waldbereichen finden sich zahlreiche kleinere und lockere Gehölz-
flächen, Gebüsche und Einzelbäume, nicht selten kombiniert mit Grünland, z. B. entlang von Bächen
oder an Hängen bzw. Steilhängen.

Aktive Erholung

Das Untersuchungsgebiet ist mit einer Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Erholung ausgestattet.
Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt, vgl. auch Karte 7.

Erholungsausstattung und Erholungsinfrastruktur

Wichtige Erholungsangebote bieten Sportanlagen (in Graitschen, Bürgel und in Gniebsdorf). Außerdem
gibt es wohnortnah mehrere Spielplätze für Kinder.

Einen flächenmäßig umfangreichen Teil nehmen Kleingartenanlagen und Freizeitgärten rund um Bürgel
ein. Sie bilden zusammen mit der Umgebung der historischen Stadtmauer einen grünen Gürtel südlich,
nördlich und östlich des Stadtgebietes. Sie werden nicht nur von Einheimischen, sondern traditionell
auch von Nutzern aus dem Raum Leipzig und Merseburg bewirtschaftet. Die Kleingartenanlagen sind
überwiegend in Vereinen organisiert oder es sind private Eigentumsflächen.

Rad- und Wanderwege

Durch das Untersuchungsgebiet führen mehrere regionale Wander- und Radwege, z. B. der “Kirchen-
radweg“ Jena - Thalbürgel sowie der „Thüringer Mühlenradweg“ (siehe Karte 7). Daneben gibt es im Un-
tersuchungsgebiet verschiedenste Wanderwege, aber auch Themenwege wie z. B. der „Töpferrundweg“
in Bürgel.

Die abwechslungsreiche Natur mit Hügeln und Tälern, insbesondere die Höhen um Graitschen, Poxdorf
Bürgel, das Gleisetal und das Lange Tal laden zum Wandern und zu ausgedehnten Radtouren ein.

Entlang der Wege bestehen einige Rastplätze, Bänke, zahlreiche Informationen und Wegweiser sowie
einzelne Schutzhütten. Die Ausschilderung der lokalen Wege wird derzeit durch die Stadtverwaltung
überprüft. Spezielle, günstig gelegene (Wander-)Parkplätze42 gibt es nicht im Untersuchungsgebiet.

„Alte Weinstraße“

Eine weitere Besonderheit ist die „Alte Weinstraße“ („Wagenstraße“), vgl. auch Kap. 4.3.2, deren vermu-
teter Verlauf in Ost-West-Richtung in etwa parallel zur heutigen B 7 verläuft. Einige Abschnitte dieser
Straße (z. B. zwischen Poxdorf und Karsdorfberg, an der Grenze des Untersuchungsgebietes im Paral-
lelverlauf zur „Hohen Straße“ aus dem Tautenburger Forst) sind ausgesteint, andere hohlwegartig ver-
tieft oder überackert. Diese Abschnitte der alten Wegeverbindung fehlen heute.

42 Der Parkplatz in Taupadel zum Zeitpunkt der Trollblumenblüte ist temporär, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 46d
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Regionalplan Ostthüringen

Bezüglich der im Regionalplan ausgewiesenen Flächen für die Freiraumsicherung und Erholung wird
auf Kap. 3.2.2 und Tab. 1 sowie Abb. 1 verwiesen. Dabei fällt auf, dass große Bereiche des Untersu-
chungsgebietes der Funktion Freiraumraumsicherung zugeordnet sind.

Als Vorranggebiete sind die Bereiche „Wöllmisse, Kernberge“ (FS-57), „Großer Gleisberg, Jenzig, Hufei-
sen“ (FS-58), „Alter Gleisberg“ (FS-59), „Tautenburger Forst, Lombertsberg“ (FS-60) und „Waldecker
Schlossgrund, Langes Tal, Gleistal“ (FS-71) ausgewiesen. Als Vorbehaltsgebiete sind die Landschafts-
teile „Wethautal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder“ (fs-51) sowie die „Saaleaue
Jena, Gleistal, Nebentäler und strukturreiche Hänge“ (fs-56), „Gemdenbachtal, Nebentäler und struktur-
reiche Hänge“ (fs-57) und das „Westliche Holzland, Zeitzgrund, Nebentäler und umgebende Wälder“
(fs-59) eingeordnet. Diese Gebiete dienen, wie auch die der landwirtschaftlichen Bodennutzung vorbe-
haltenen Flächen, neben anderen Funktionen der landschaftsgebundenen Erholung. Gleiches gilt für
das Vorranggebiet zur Waldmehrung „Südwestlich Thalbürgel zwischen Bach aus Lucka und Zensen-
graben“ (WM-17).

Insgesamt zeigt der hohe Anteil an Gebieten für die Freiraumsicherung die große Bedeutung des Unter-
suchungsgebietes für das Erholungspotential.

Bewertung des Erholungspotentials

Das Potenzial für die aktive landschaftsgebundene Erholung wird im Einzelnen durch die benannten
Fern-Rad- und Wanderwege erschlossen. Hier befinden sich auch die Rastplätze, Schutzhütten, Infor-
mationstafeln etc.

Demgegenüber sind nur wenige lokale (Rund-)Wege ausgeschildert und in entsprechenden Karten dar-
gestellt, z. B. um Thalbürgel, Hetzdorf. Diese Wege werden dann auch nur von der ortsansässigen Be-
völkerung zum Spazieren genutzt. Geeignete Wanderparkplätze und weitere Infrastruktur könnten hier
zusammen mit dem Töpferrundweg, dem Keramikmuseum sowie der Klosterkirche zusätzliche Besu-
cher und Übernachtungsgäste generieren. Es herrscht ein abwechslungsreiches Landschaftsbild mit
Hügeln und Tälern, die kaum durch Infrastrukturanlagen (z. B. Verkehr, Hochspannungsleitungen) be-
einträchtigt sind.

Fehlende Wegeverbindungen betreffen Teilabschnitte der „Alten Weinstraße“, die dadurch nicht durch-
gängig erlebbar ist.

Generell ist der nordöstliche Raum von Hohendorf bis Göritzberg und auch der südliche Raum um Beul-
bar – Gerega wenig für Erholungssuchende erschlossen.

Vorbelastungen

Siedlungsraum, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Gestörte Stadt-, Orts- und Siedlungsränder finden sich im Nordosten von Bürgel, westlich von Gniebs-
dorf und im Süden von Thalbürgel. Die beiden großen Neubaugebiete haben kompakte Grundrisse, wo-
bei das Wohngebiet „Am Steingraben“ in Bürgel gut eingegrünt und wenig einsehbar ist, tritt dagegen
das Wohngebiet „Auf der Zense“ in Thalbürgel stärker in Erscheinung und ist durch die gänzlich andere
Siedlungsstruktur visuell sehr auffällig.
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Eine unmaßstäbliche Bebauung im besiedelten Bereich ist nicht in größerem Umfang zu verzeichnen.
Es gibt mehrere kleinere Gewerbestandorte und größere Landwirtschaftsbetriebe mit entsprechenden
Zweckbauten an den Ortsrändern sowie größere öffentliche Gebäude (Schule, Turnhalle).
Hinzu kommen die linearen Immissionsquellen (Verlärmung) durch Bundesstraße B 7, Landesstraße
etc. und flächenhafter Schadstoffeintrag sowie auch Barriere- und Zerschneidungswirkung an stark be-
fahrenen Straßen (begrenzte Querungsmöglichkeiten an Verkehrswegen).

Landschaftsraum und Erholungsinfrastruktur

Die Kleingartenkomplexe, Wochenendgärten und Sportanlagen, deren Freizeitfunktionen von der Land-
schaftsqualität relativ unabhängig sind, liegen weitgehend im und am Rande des besiedelten Bereiches,
sodass Vorbelastungen nur dort bestehen, wo sich diese Nutzungen auf Steilhanglagen oder in den
Wald hinein entwickelt haben (Kap. 7.6.4). Hier fallen z. T. die Gärten im Außenbereich und Wochen-
endbebauung als Vorbelastung auf.

Der Verkehrslärm durch die Bundesstraße B 7 verursacht eine erhebliche Vorbelastung für den inner-
städtischen Raum des Stadtgebietes Bürgel (Ortsdurchfahrt) sowie die Ortsteile Rodigast, Gniebsdorf
und Droschka.

Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Gesundheit /Schutzgut
Kultur- und sonstige Sachgüter

Datenbasis
 Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012

 Auskunft Bauamt Stadt Bürgel 20.10.2021 und Übersicht der Bebauungspläne, Satzungen, öffent-
liche Einrichtungen vom 10.03.2021

 Denkmalliste: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg, Auszug aus der Liste der Kul-
turdenkmale (Bau- und Kunstdenkmale) des Saale-Holzland-Kreises, Stand 17.02.2020 Liste der
Bodendenkmale per E-Mail am 19.10.2021

 Die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Gesundheit

Für das Schutzgut Mensch ist besonders zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vor-
handen sind und welche Auswirkungen z. B. für die Bauleitplanung der Gemeinde durch die Aufstellung
eines Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans zu erwarten sind. Entscheidenden Einfluss auf die
Lebensqualität des Menschen (Gesundheit und Wohlbefinden) haben die Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion sowie Erholungs- und Freizeitfunktion. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wechselbeziehung zu
den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes und ist im Rahmen der Umweltprü-
fung zu behandeln.

Für den Teilaspekt „Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen“ liegen die gesetzlichen Standards
des BImSchG sowie der 16. (Verkehrslärmschutzverordnung) und 39. (Verordnung über Luftqualitäts-
standards und Emissionshöchstmengen) zugrunde, die verbindlichen Vorgaben für die Vermeidung
schädlicher Umwelteinflüsse beinhalten. Im Sinne des Vorsorgegebotes sind darüber hinaus die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 relevant. Da sich diese Vorgaben i. d. R. auf die BauNVO beziehen, sind
diese zu ermitteln und darzustellen. Bezüglich der Wohnfunktion wird auf die Aussagen im Kap. 3.4 ver-
wiesen. Die verbindlichen Festsetzungen (Geltungsbereiche von Satzungen gem. §§ 9, 34, 35 BauGB)
werden dargestellt und soweit möglich differenziert (Wohnbauflächen, Gemischte und Gewerbliche
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Bauflächen, Flächen für den Gemeinbedarf wie z. B. Kirche, Friedhof). Die Stadt Bürgel besitzt keinen
genehmigten und gültigen Flächennutzungsplan (FNP). Eine Aufstellung des FNP ist geplant (Auskunft
Bauamt Stadt Bürgel 20.10.2021).

Für den Teilaspekt Wohn- und Wohnumfeldfunktion werden die bewohnten Siedlungsbereiche und ihr
näheres Umfeld herangezogen (Naherholungsraum für das Erleben von Natur und Landschaft/Bewe-
gungsraum für Spiel, Sport und Freizeit). Als siedlungsnahe Freiräume mit Bedeutung für die Feier-
abend- und Naherholung werden Gärten, Grünflächen und Streuobstwiesen wie auch Gartenanlagen
erfasst. Diese stellen im Raum Bürgel den Freiraum mit Erholungsbedeutung dar und liegen in der Re-
gel im Umkreis von weniger als 15 Fußminuten um die Siedlungen.

Für den Teilaspekt Freizeit- und Erholungsfunktion werden Flächen für ausgewiesene Freizeiteinrichtun-
gen, z. B. Sportplätze, Spielplätze dargestellt, vgl. Karte 1 und Karte 7. Bezüglich der Räume mit beson-
derem Schwerpunkt für die Erholungsnutzung sowie lokaler, regionaler wie überregionaler Rad-, Was-
ser- und Wanderwege erfolgt eine Abgrenzung zum Schutzgut Landschaft.

Aktuelle Vorbelastungen, insbesondere Verkehrslärm bestehen hinsichtlich linearer Emissionen durch
die Bundesstraße B7, zumal die Siedlungsräume z. T. dicht an und entlang der Verkehrswege liegen.
Dies gilt in besonderem Maß für die Ortsdurchfahrt von Bürgel.

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Es ist hervorzuheben, dass Kulturgüter unwiederbringlich sind und bei ihrer Entfernung, Überbauung,
Zerstörung dauerhaft verloren gehen. Unter dem Begriff „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ werden
geschützt oder schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmale, archäologische Fundstellen und
Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart subsumiert. Auch Böden mit Funktionen als
Archiv für Natur- und Kulturgeschichte stellen somit einen eigenen Wert dar.

Zum Thema Kulturlandschaft sind im KulturLandschaftsPortal Thüringen43 Informationen enthalten, die
bereits im Kap. 7.6.3 ff. aufgeführt sind, vgl. dort. Speziell für Ostthüringen wurde an der Fachhoch-
schule Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur ein Forschungsprojekt im Auftrag der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen erarbeitet (SCHMIDT ET AL. 2005). In dieser Arbeit wurden historisch
geprägte Kulturlandschaften und spezifische Landschaftsbilder in Ostthüringen analysiert. Auf dieser
Grundlage konnten Zielvorschläge und Projektideen sowie zusammenfassende Empfehlungen entwi-
ckelt und abgeleitet werden.

Für das Untersuchungsgebiet sind folgende offenlandbestimmte Teilräume charakteristisch:

- Gleistal und Alter Gleisberg (Nr. 3)

- Abteidörfer (Nr. 32)

- übriges Untersuchungsgebiet.

Zusätzlich sind in diesem Portal Hinweise auf Hohlweg-Relikte, Erosionstälchen, Lesesteinhaufen, Tro-
ckenmauern, Terrassierungen, historischer Weinanbau usw. Neben Friedhöfen und innerörtlichen Ge-
denksteinen sind Gerichtsplätze und weitere historische Details interessant. Auf eine Darstellung in der
Karte 7 muss maßstabsbedingt verzichtet werden.

Hervorzuheben sind die Kirchen im Untersuchungsgebiet, vgl. Beschreibungen44 und in Karte 7:

43 Siehe http://www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=24&type=0&uid=162&cHash=4abf7453566913cffe1129907f29be6b
(letzter Zugriff 29.07.2022)
44 https://www.klosterkirche-thalbuergel.de/klosterkirche.html (letzter Zugriff 29.07.2022)
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- Stadtkirche St. Johannis zu Bürgel, markanter Kirchturm mit weiter Fernwirkung

- Klosterkirche St. Maria und St. Georg, romanisch, Mittelpunkt des ehem. Benediktinerklosters (ge-
gründet 1133 n. Chr.), heute Ortskirche und herausragender Veranstaltungsort für Konzerte (u. a.
Thalbürgeler Konzertsommer), Ausstellungen, Veranstaltungen usw.

- St. Michaeliskirche Hohendorf, sogenannte Himmelskirche

- Pfingstrosenkirche Graitschen, Ursprung im 12. Jh., kleine Bronzeglocke um 1100, eine der ältesten
Deutschlands (jetzt im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg)

- Orchideenkirche Poxdorf, barocke Dorfkirche von 1719, Altar- und Chorraum aus romanischer Zeit

- Wanderkirche Taupadel Dorfkirche 1680 neu aufgebaut, einstige Kapelle des Klosters Thalbürgel.

Der Blick auf die Historische Karten MTB 5036 Bürgel (von 1905 mit einzelnen Nachträgen aus 1928)
und MTB 5037 Eisenberg (von 1908 mit einzelnen Nachträgen aus 1938)45 zeigt, dass die Feld-Wald-
Verteilung seit diesem Zeitraum nahezu gleichgeblieben ist. Jedoch war die Feldflur deutlich stärker
durch Wege und Raine gegliedert, sodass sich die Landschaft, z. B. rund um das Gleisetal wie auch in
der Dorfregion Wethautal vor ca. 100 Jahren kleinteiliger erschienen sein muss.

Die verbindlichen Festsetzungen zu Bau- und Bodendenkmalen sind in den Kap. 4.3.2 und 4.3.3 aufge-
führt und dort (einschließlich der archäologischen Relevanzgebiete) sowie in Karte 3 und Karte 7 darge-
stellt.

45 Informationen durch: Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Ref. 34 Geoinformationszentrum, Erfurt vom
21.08.2020
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8 Auswirkungen vorhandener / geplanter Nutzungen auf Natur und
Landschaft

In den folgenden Unterkapiteln werden alle bei der Bewertung der einzelnen Schutzgüter (B = Boden,
OW = Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, K/L = Klima/Luft, A/B = Arten/Biotope/Lebensräume,
L/E = Landschaft/Erholung, M/KS = Mensch/Kultur- und Sachgüter) und Landschaftspotentiale aufge-
zeigten Einzelkonflikte zusammengefasst und Vorschläge für ihre Reduzierung und Beseitigung gege-
ben. Die kartografische Veranschaulichung ist, soweit darstellbar, in den Karten 3 bis 7 enthalten.

Konflikte durch die Siedlung

Bezogen auf die im Kap. 7 aufgeführten Schutzgüter zeichnen sich zusammengefasst für die Ortsteile
folgende Konflikte ab:

Tab. 37: Konflikte Siedlung

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

1. Siedlung
1.1 Flächenversiegelung durch Siedlungserweiterung (B, OW, GW, K/L, A/B, L/E)
1.1.1 Ausweisung neuer

Wohngebiete und Bau-
plätze
- Wohnbaugebiet

"Am Steingraben"
(3. Änderung),
Bürgel, benachbart:

Erweiterung nach
Osten mit
Planung: B-Plan
„Am Goldberg“
(derzeit Ackerland)
im Verfahren

- Wohnbaugebiet
„Auf der Zense“,
Thalbürgel,
vollständig bebaut

- V & E - Plan
Wohnbaugebiet
„An der Mühle“,
Graitschen
vollständig bebaut

- Reduzierung des Flä-
chenverbrauches

- Innenstadtentwicklung,
statt Außenentwick-
lung; aber: kaum noch
Raum weitere Verdich-
tung vorhanden.

- Aufwertung der Innen-
stadt als attraktives
Wohngebiet parallel
zur Neuerschließung
am Ortsrand

- Ausweitung von Flä-
chen für Wohn- und
Mischbebauung wer-
den kritisch bewertet,
da Zersiedlungsgefahr

- Begrenzung der weite-
ren Bebauung entlang
ausgewählter Bereiche
möglich,

- Umgestaltung von leer-
stehender Bausub-
stanz, z. B. Scheunen,
ehem. Gewerbeob-
jekte, Revitalisierung,
Entwicklung zu Wohn-
zwecken
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

1.1.2 Innerörtliche Bebau-
ung, Nachverdichtung,
z. B.
- V & E -Plan „Bau-

tischlerei und
2 EFH“, Beulbar

- Wohnbaugebiet
„In der Siedlung“,
Graitschen

- Kompensation
- Waldrandnahe und

stärker hängige Berei-
che sollten von einer
Bebauung freigehalten
werden

- Steuerung durch Klar-
stellungs- und Gestal-
tungssatzungen

- Denkmalschutz,
Ortsbild beachten
(Bürgel, Thalbürgel)

1.1.3 Teilumwidmung von
vorhandenem Gewer-
begebiet als Misch-
und Wohnbaufläche
- Bebauungsplan „In

den Satteln“,
(2. Änderung),
Bürgel, östlich des
Sportplatzes:
Gewerbeobjekte,
Einzelhandel,
(Betreutes) Woh-
nen

- Teilumwidmung von
vorhandenem Gewer-
begebiet:

- wird positiv gesehen,
wenn damit verminder-
ter Versiegelungsgrad
und erhöhter Durch-
grünungsgrad erreicht
wird (Siedlungsrand)

- Prüfung der Verträg-
lichkeit notwendig

- Minimierung der Ver-
siegelung

1.1.4 1. Änderung der Klar-
stellungs- und Ergän-
zungssatzung für das
Gebiet des Ortsteils
Ilmsdorf nach § 34 Abs.
4 Nr. 3 BauGB, Sat-
zungsentwurf vom

- aus Sicht des Land-
schaftsplans vertret-
bar, wenn bei Erschlie-
ßung / Zufahrt die Bö-
schung mit dem mar-
kanten, ortsbildprägen-
den Altbaumbestand
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

05.04.2022 (nordwestli-
cher Ortsrand, Ziel:
Wohnen/Ilmsdorf)

sowie die rückwärtige
Eingrünung erhalten
bleibt.

1.1.5 Ergänzungssatzung für
das Gebiet des Orts-
teils Gerega nach § 34
Abs. 4 Nr. 3 BauGB,
Satzungsentwurf vom
11.08.2020 (südwestli-
cher Ortsrand, Ziel:
Wohnen/Gerega)

- aus Sicht des Land-
schaftsplans vertret-
bar, wenn die randliche
Bepflanzung mit Ge-
hölzen, Obstbäumen
und Gartencharakter
erhalten bleibt.

1.1.6 hangseitige potenzielle
Ergänzungsfläche für
ein Einfamilienhaus in
Angrenzung an ein be-
stehenden Einfamilien-
haus,
Bürgel, Hospitalweg
(Bauvoranfrage)

- aus Sicht des Land-
schaftsplans vertret-
bar, besonders inten-
sive Eingrünung bzw.
bauliche Begrenzung
der Höhenentwicklung/
Gebäudegestaltung er-
forderlich, um Beiträch-
tigungen des Land-
schafts- und Ortsbildes
zu vermeiden.

1.1.7 potenzielle Ergän-
zungsfläche für ein bis
zwei Einfamilienhäuser
zwischen einem beste-
henden Einfamilien-
haus und einer Klein-
gartenfläche, gegen-
über gewerblich ge-
nutzt Lagerhalle
Bürgel, Bahnhofstraße
(Bauvoranfrage)

- aus Sicht des Land-
schaftsplans vertret-
bar, intensive Eingrü-
nung bzw. bauliche
Begrenzung der Hö-
henentwicklung erfor-
derlich, um Beeinträch-
tigungen des Erho-
lungsraumes, des
Ortsbildes und Durch-
lüftung am oberen
Hornzebach entgegen
zu wirken.

1.2 Visuelle Störungen durch nicht angepasste Bauten am Siedlungsrand/ fehlende
      Eingrünung (L/E)
1.2.1 Stadt Bürgel,

Gewerbe-,
Einzelhandels- und
Wohnbauflächen
„In den Satteln“
oberhalb der
Bundesstraße B 7
Geringe Eingrünung

- Entwicklung und Ver-
stärkung eines land-
schaftstypischen Orts-
randes mit raumwirk-
samer Bepflanzung

- Sichtschutzpflanzun-
gen (äußere Begrü-
nung)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

1.2.2 Thalbürgel,
Wohnbaugebiet
„Auf der Zense“,
gestörter Blick auf das
historische Klosterareal

- Innere Durchgrünung
(wo nachträglich mög-
lich)

- Maximierung der rand-
lichen Begrünung bzw.
Schaffung einer sol-
chen

1.2.3 Agrargenossenschaft
Gniebsdorf,
Größe des Betriebsge-
ländes am Dorfrand so-
wie der Zweckgebäude
stehen im Widerspruch
zur historischen dörfli-
chen Bebauung
Starke visuelle Stö-
rung, völlig fehlende
Eingrünung

1.2.4 Agrargenossenschaft
Nausnitz, Betriebsge-
lände im Außenbe-
reich, unzureichende,
z. T. fehlende Eingrü-
nung auf der Ostseite

weitere Beispiele:
- Droschka
- Poxdorf

- Sichtschutz-
pflanzungen
(äußere Begrünung)

- Wiederherstellung der
Baumreihe (Neupflan-
zung) am Betriebsge-
lände/Wirtschaftsweg:
7 Bäume sind abge-
storben (EKIS- Maß-
nahmen E1, Objekt-ID:
27505 und 27506)

1.3 Barriere innerhalb einer Kaltluftabflussbahn/in empfindlichen Landschaftsraum (K/L)

Kaltluftflüsse entstehen nachts während autochthonen Wetterlagen (wolkenarm, windschwach, tags-
über hohe Sonneneinstrahlung). Der Abfluss der Luftmassen erfolgt talabwärts, entlang der Abfluss-
bahnen (siehe Karte 5 Klima und Luft, Kap. 7.4.4). Das hat die Entstehung von Talwinden mit großen
Kaltluftvolumenströmen zur Folge. Vor allem aufgrund des Klimawandels und häufigeren Wärme- und
Dürreperioden ist ein funktionierender Kaltluftaustausch von hoher Bedeutung. Als Barriere wirken:

1.3.1 - Gleisetal im Bereich der Mündung des Zensengrabens, Bar-
riere durch wallartige Erhebung in der Talsohle

- mittlerer Konflikt aufgrund Stau von Kaltluft und Einschrän-
kung der Frischluftzufuhr für Thalbürgel oberhalb der Orts-
lage

- Beratung durch einen
Klimalotsen46 als Be-
ratungsinstrument für
geeignete Klimaan-
passungen und Maß-
nahmen für die

46 siehe https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/klima-
lotse#Module
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

1.3.2 - Gleisetal westlich Stadtgebiet Bürgel: Schmalstelle am
Bergsporn, Querung durch Bundesstraße B 7 (S-Kurve),
Gebäudebestand und Altlastverdachtsfläche/Altablagerung
(Nr. 6484)

- Begrenzung der Höhenentwicklung (Aue)

- geringer Konflikt, da gutes Tallängsgefälle und rel. niedrige
Barriere

kommunale Stadtent-
wicklung (u. a.
Lärmausbreitungskar-
ten, Kaltluftstau)

- Klimaangepasstes
Bauen und Einpas-
sung von großen Bau-
ten in die Landschaft,
um
- Talwinde (Durchlüf-
tung) nicht zu behin-
dern,
- um Kaltluftstau zu
vermeiden
- um einer Überwär-
mung entgegen zu
wirken.

1.3.3 - Gleisetal nordöstlich Nausnitz: Betriebsgelände Agrarge-
nossenschaft Nausnitz mit mehreren großen Hallen rand-
lich, Gebäudekomplex „Papiermühle“ (Talsohle)

- Begrenzung der Höhenentwicklung (Aue)

- geringer Konflikt, da gutes Tallängsgefälle und rel. niedrige
Barriere (Mühle) bzw. Gebäude etwas seitlich oh. des Tales

1.3.4 - Tal des „Bach aus Poxdorf“: Ortsbebauung befindet sich im
Talquerschnitt

- geringer Konflikt, da gutes Tallängsgefälle und rel. niedrige
Barriere mit einigen Lücken

1.4 Barriere im Biotopverbund (K/L) (vgl. Karte 6 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt)

1.4.1 Zerschneidungs- und Trennwirkung auf den Verbund der bun-
desweit bedeutsamen Waldlebensräume:

- westlich Rodigast / Bundesstraße B 7 zwischen Wölmse
und Dorlberg (hoher Konflikt)

- am Nordwestrand von Graitschen, Wohnbaugebiet „An der
Mühle“) und die Kreisstraße K 210 nach Löberschütz zwi-
schen Alter Gleisberg und Gleistalhängen (mittlerer Konflikt)
und

- die Ortsverbindung Taupadel und Löberschütz zwischen
Kolben und Wachtberg (geringer Konflikt)

- Schaffung von Que-
rungshilfen für Tiere
und

- Schaffung und Ver-
stärkung von Verbin-
dungselementen

- Rückentwicklung

1.4.2 Trennwirkung auf den Verbund der Feucht- und Fließgewässer-
lebensräume (Gleise und Zuflüsse) durch

- die Bundesstraße B 7, Talsohle westlich Bürgel (hoher Kon-
flikt)

- Kreisstraße K 207, Ilmsdorf – Thalbürgel (geringer Konflikt)

- Kreisstraße K 210, Nausnitz – Graitschen – Löberschütz
(geringer Konflikt)

- Freihaltung der Bach-
aue

- Förderung von
Feuchtlebensräumen

- Durchgängigkeit von
Kreuzungsbauwerken

- Verschmutzungen
vermeiden

1.4.3 Trenn- und Barrierewirkung auf den Verbund der Feucht- und
Fließgewässerlebensräume in der Stadt Bürgel (Querbauwerke,

- Rückbau der Quer-
bauwerke bzw.
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungs-
konzeption

Verrohrungen, etc. siehe Kap. 8.5) im Stadtgebiet, verschiedene
Abschnitte

längsdurchgängige
Umgestaltung

- Erhöhung der Durch-
lässigkeit

- Freistellung der Klein-
gärten

1.4.4 Trenn- und Barrierewirkung auf den Verbund der bundesweit
bedeutsamen Korridore der Trockenlebensräume durch die
kommunale Straße zwischen Bürgel und Hohendorf, angrenzen-
des Wohngrundstück (unbewohnt) und Grünschnittdeponie des
städtischen Eigenbetriebes (abgedeckte Altablagerung Nr.
6474), Abminderung des Konfliktes aufgrund relativ geringer
Verkehrsdichte und schmaler Fahrbahn

- Schaffung von Que-
rungshilfen für Tiere
und

- Verbindungselemen-
ten

- Rückentwicklung

1.4.5 Trenn- und randliche Barrierewirkung auf den Verbund des bun-
desweit bedeutsamen Korridores der Trockenlebensräume
durch die bestehende Bebauung/ zwei Einzelanwesen „Am
Bornberg“ östlich Bürgel und durch die Kreisstraße K 159 (Bür-
gel – Hohendorf)

- Schaffung von Que-
rungshilfen für Tiere
und

- Verbindungselemen-
ten

- Rückentwicklung

Konflikte durch den Verkehr

 Schienenverkehr:

1905 wurde Bürgel an die Bahnstrecke Crossen–Porstendorf angeschlossen, welche im Jahr 1969 prak-
tisch stillgelegt wurde47. Die juristische Entwidmung erfolgte 1999. Die Abschnitte zwischen Crossen an
der Elster und dem Mühltal bis Eisenberg, sowie Trotz und Beutnitz sind heute als Radfernweg Thürin-
ger Städtekette bzw. als Thüringer Mühlenradweg umgenutzt. In Graitschen und Bürgel findet man die
gut erhaltenen Bahnhofsgebäude an den beiden ehemaligen Haltepunkten im UG.

Konflikte durch Schienenverkehr sind somit nicht festzustellen.

 Straßenverkehr:

Der Straßenverkehr in der Erfüllenden Gemeinde Bürgel ist durch den inner- sowie zwischenörtlichen
Verkehr wie auch durch Fernverkehr auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Kommunalstraßen gekennzeich-
net. Sämtlicher Güterverkehr wird ebenfalls auf den Straßen abgewickelt. Wie bereits in den vergange-
nen Jahrzehnten wird der Straßenverkehr auch künftig tendenziell nach der Menge der Fahrzeuge, der
Frequenz der Straßenbenutzung und der bewegten Lasten zunehmen, insbesondere der Güterverkehr.

47 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Crossen_an_der_Elster%E2%80%93Porstendorf
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Mit dem zunehmenden Straßenverkehr sind Lärm, Erschütterungen, Schadstoffemissionen, Staub und
Feinstaub, visuelle und andere Störungen und generell eine Belastung der Lebensqualität der Men-
schen sowie der Lebensräume von Flora und Fauna verbunden.

Im Jahr 2015 wurde in Thüringen die turnusmäßige bundesweite Straßenverkehrszählung an Autobah-
nen, Bundes- und Landesstraßen durchgeführt. Die folgenden Ergebnisse sind der Verkehrsmengen-
karte 2015 des Regionalbereich Ost dargestellt. Im UG befanden sich folgende Zählstellen:

 Zählstelle 0005
- Bundesstraße B 7, zwischen Bürgel und Droschka
- 6.433 Kfz / 24 h
- davon 288 Fahrzeuge > 3,5 t (Schwerverkehr)

 Zählstelle 0015
- Bundesstraße B 7, Stadtzentrum Bürgel
- 7.048 Kfz / 24 h
- davon 298 Fahrzeuge > 3,5 t

 Zählstelle 0010
- Bundesstraße B 7, zwischen Bürgel und Abzweig ehem. L 2307 (jetzt K 210) nach Graitschen
- 6.278 Kfz / 24 h
- davon 311 Fahrzeuge > 3,5 t

 Zählstelle 0030
- L 2316 zwischen Rodigast und Lucka
- 3.824 Kfz / 24 h
- davon 166 Fahrzeuge > 3,5 t

Es handelt sich hierbei um Mittelwerte. An Werktagen mit Berufs- und Lieferverkehr ist die tägliche Be-
lastung höher. Sie verteilt sich zudem ungleichmäßig über den Tagesverlauf, insbesondere auf die
Stoßzeiten.

Für die ehem. Landesstraßen L 2307 (jetzt K 210, B 7 Richtung Graitschen und Löberschütz) und
L 2315 (jetzt K 207, B 7 / Thalbürgel Richtung Ilmsdorf) liegen aus 2015 keine Zählergebnisse vor.

Die Bundesstraße B 7 war auf dem Abschnitt zwischen Jena und Eisenberg signifikant weniger belastet
als beispielsweise im Abschnitt zwischen Jena – Weimar – Erfurt – Gotha, möglicherweise aufgrund der
geringeren Dichte von Gewerbeflächen im Raum Bürgel. Eisenberg ist wiederum an die Bundesautob-
ahn A 9 angebunden.

Die auf dem Bezugsfall 2015 basierende Prognose für 2030 im Landesstraßenbedarfsplan 2030 (Au-
gust 2019, Kap. 3.3.7, Karte 4) dient der Voraussage der sich zukünftig einstellenden Verkehrsverhält-
nisse. Sie bezieht sich dabei auf das Verkehrsnetz und die Verkehrsnachfrage im Jahr 2030:

Tab. 38: Prognostische Verkehrsmengen 2030

Abschnitt Zählung 2015
Kfz / 24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

Prognose 2030
Kfz / 24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

B 7: Jena-Prießnitz –
Rodigast

8.232 392 4.000 … ≤ 8.000 k. A.

B 7: Rodigast – Bürgel 6.278 311 4.000 … ≤ 8.000 k. A.
B 7: Ortslage Bürgel 7.048 298 4.000 … ≤ 8.000 k. A.
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Abschnitt Zählung 2015
Kfz / 24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

Prognose 2030
Kfz / 24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

B 7: Bürgel – Droschka 6.433 288 4.000 … ≤ 8.000 k. A.
B 7: Droschka – Trotz 6.537 341 4.000 … ≤ 8.000 k. A.
L 2316: Rodigast –
Lucka - Schöngleina

3.824 166 ≤ 4.000 k. A.

Ehem. L 2307, jetzt
K 210: B 7 Richtung
Graitschen und Löber-
schütz

k. A. k. A. k. A. k. A.

Ehem. L 2315, jetzt
K 159: Thalbürgel, Rich-
tung Ilmsdorf

k. A. k. A. k. A. k. A.

Die Bundesstraße B 7 als Verbindung zwischen Jena und Eisenberg ist im Bereich der Stadt Bürgel die
Hauptverkehrsader. Der Durchgangs-, sowie Schwerlastverkehr verursacht große Konflikte innerörtlich
in Bürgel (und auch Droschka). Eine Verlegung der Ortsdurchfahrt (Umgehungsstraße) in Planung
(Neubau) ist aber nicht geplant, vgl. auch Landesstraßenbedarfsplan 2030 (August 2019) und Bundes-
verkehrswegeplan 2030, da der Abschnitt weder im vordringlichen noch im weiteren Bedarf enthalten
ist.

Einen wesentlichen Aspekt bei der Entwicklung des Landesstraßenbedarfsplans für den Freistaat Thü-
ringen stellt die Lärmproblematik dar. Für die Ermittlung der Lärmbelastungen und Lärmbetroffenheiten
wird das „Thüringer Informationssystem Lärmsanierung“ (THILSA) genutzt. Das System wird für die Er-
stellung von Dringlichkeitsreihungen im Rahmen der Lärmsanierung an Bundes- und Landesstraßen an-
gewendet. Es handelt sich um ein flächendeckendes Lärmkataster zur Abschätzung der Lärmbelastun-
gen (Mittelungspegel) und der daraus resultierenden Lärmbetroffenheiten (Wohnhäuser) für stark belas-
tete Ortsdurchfahrten (> 3.000 Kfz / 24 h) in Thüringen.

So wurden für die Ortsdurchfahrt Stadt Bürgel aufgrund der Zählergebnisse 2015 folgende Mittelwerte
berechnet:

 Tag 06-22 Uhr: 64,7 dB(A)

 Tag 06-18 Uhr: 65,2 dB(A)

 Abend 18-22 Uhr: 62,5 dB(A)

 Nacht 22-06 Uhr: 57,3 dB(A)

Im Radwegenetz bestehen Defizite in Bezug auf den Zustand und die Streckenführung einiger örtlicher
Radwege, vgl. .Kap. 3.3.8, vgl. dort.

 Luftverkehr:

Der nächste größere Flughafen Erfurt – Weimar ist durch seine Distanz (ca. 55 km) bzgl. Start- und Lan-
devorgängen unerheblich. Größere Luftfahrzeuge steigen zügig in größere Höhe auf und sind dann am
Boden nicht mehr störend wahrnehmbar.

Die nächstgelegenen kleineren Flugplätze sind:
- Verkehrslandeplatz Jena – Schöngleina,
- Hubschrauberlandeplatz Universitätsklinikum Jena.
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Während der Hubschrauberlandeplatz des Universitätsklinikums Jena bzgl. Start- und Landevorgängen
ebenfalls unerheblich ist, wirken sich Lärm und andere Belastungen durch Flugverkehr durch den nahe
gelegenen Verkehrslandeplatz Jena – Schöngleina durchaus im Untersuchungsgebiet aus. Konflikte
sind bekannt in Bezug auf das Wohngebiet „Auf der Zense“, da Flugbewegungen vor allem an Wochen-
enden bei schönem Wetter als störend empfunden werden (z. B. im Wohngebiet „Auf der Zense“).
Sämtliche Grenzwerte werden aber eingehalten und die Flugkorridore sind bestätigt, da die genutzten
Luftfahrzeuge klein sind und die Nutzungsfrequenz – von Ausnahmen an Wochenenden und bei Schön-
wetterlagen abgesehen - vergleichsweise gering ist.

Tab. 39: Konflikte Verkehr

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

2. Verkehr
2.1 Stark befahrene Verkehrswege mit hoher Trennwirkung, Lärm- und Schadstoffemission
2.1.1 Bundesautobahn BAB A9 (nur Fernwirkung)

Umleitungsverkehr über die B 7 bei Verkehrsstörungen
auf der Autobahn

- Erhalt und Neuanlage von
Immissions-, Lärm- und
Sichtschutzpflanzungen (in-
direkte Wirkung)

2.1.2 Bundesstraße B 7 (Hauptverkehrsweg in West-Ost-
Richtung), außerdem
Mühlenradweg führt z. T. an der B 7 entlang von Jena
bis nach Eisenberg

- Erhalt und Neuanlage von
Immissions-, Lärm- und
Sichtschutzpflanzungen

- Amphibienschutz an Straßen
2.1.3 Landesstraßen L 2307, 2315, 2316

außerdem: regionale Radwege führen z. T. entlang des
Gleisetals
Landesstraße L 2316 nördlicher Ortsrand Lucka

- Erhalt und Neuanlage von
Immissions-, Lärm- und
Sichtschutzpflanzungen

- Amphibienschutz an Straßen

2.1.4 Kreis- und kommunale Straßen
relativ geringe Lärmbelastung
Fehlender Amphibien-Schutz
Gefahr von Einträgen ins Gewässer (Löbnitzbach und
Thalbürgel)

- Schaffung von Uferbepflan-
zung zur Abschirmung des
Gewässers

- Amphibien-Leiteinrichtung an
Straßen

2.1.5 Schadstoffeintrag an Straßen, speziell an der B 7 durch
Streusalz, Mineralöle, Reifenabrieb

- Schutzpflanzungen

2.2 Radverkehrs-Verbindungen
2.2.1 Vorhandene regionale Radwege - Verbesserung des Zustan-

des im Bereich Hohe Straße
- Verbesserung der Strecken-

führung im Gleisetal
2.2.2 Schaffung neuer Radwege bzw. von Lückenschlüssen - Verknüpfung des Thüringer

Mühlen-Radweges über obe-
res Gleisetal-Waldeck-
Bobeck-Schleifrasen mit dem
Zeitzgrund

- Lückenschluß Poxdorfer
Höhe – Hohe Straße – Alte
Weinstraße

- Taupadel-Jenalöbnitz-Löber-
schütz
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Konflikte durch die Landwirtschaft

Aufgrund des hohen Flächenanteils im Untersuchungsgebiet (Kap. 6.3.3) spielt die Landwirtschaft eine
große Rolle, wenn es darum geht, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, Erosion zu vermeiden, Wasser-
ressourcen und das Klima zu schützen, Erholungslandschaften sowie Tier- und Pflanzenarten und die
biologische Vielfalt zu erhalten bzw zu entwickeln.

Eine flächige Grundbelastung bewirkt die intensive Landwirtschaft auf grundwasserempfindlichen, erosi-
onsgefährdeten und überschwemmungsgefährdeten Böden sowie durch flächenhaften Stoffeintrag ins-
gesamt, vgl. auch Kap. 4.5 und 7.2 sowie Karten 3 und 4. Dies hat langfristig eine biologische und visu-
elle Verarmung zur Folge. Andererseits werden durch die landwirtschaftliche, insbesondere durch die
Grünlandnutzung Flächen offengehalten, die sonst möglicherweise verbuschen oder der Sukzession
unterliegen würden (Kap. 7.6.3).

Die gemäß KULAP (Kap. 3.3.6) geförderten Maßnahmen wirken dem entgegen. Ab 5. Juli 2022 können
Landwirtinnen und Landwirte die KULAP 2022 Förderung beantragen. Die Antragsfrist endet am 5. Sep-
tember 2022. Die Anträge gelten für den neuen, fünfjährigen Verpflichtungszeitraum der Agrar-Umwelt-
Klima-Maßnahmen und den Ökolandbau der GAP-Förderperiode von 2023 bis 2027.

Tab. 40: Konflikte Landwirtschaft

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

3. Landwirtschaft
3.1 Intensive Nutzung auf Böden mit hoher Bedeutung für die Grundwasserneubildung (B, GW)
3.1.1 Bereiche mit intensiver Ackernutzung in Plateaulage: im

südöstlichen und südlichen Teil des Untersuchungsgebie-
tes.
Die nördlichen Bereiche haben eine geringere Bedeutung
für die Grundwasserneubildungsrate.

- Artenreiche Fruchtfolgen im
Rahmen des KULAP (A 11,
A 12)

- Reduzierung N-Austrag im
Rahmen des KULAP (A 2)

- Umsetzung der ThürDüV
3.2 Intensive Nutzung auf erosionsgefährdeten Böden (Gefährdung mittel) (B)
3.2.1 - Bereiche mit intensiver Ackernutzung mit Hangneigung

Kap. 4.5, Abb. 8
- Hangbereiche der Gleise
- Südöstliche Hangbereiche bei Poxdorf

- Betrieblicher Erosionsschutz
im Rahmen des KULAP (A 3)

- Reduzierung P-Austrag durch
Vermeidung von Erosion

- Umsetzung der ThürDüV so-
wie der ThürErVO

3.2.2 - Ebene und schwach geneigte Flächen mit intensiver
Ackernutzung (Hangschultern)

- zwischen Angerberg
3.3 Intensive Nutzung auf Talböden/ Talauen (Gefährdung hoch) (B, OW)
3.3.1 Ackernutzung in den Haupttälern und Talrändern

- Aue der Gleise nahe Kläranlage Graitschen
- Löbschützer Bach
- Kleine Wethautal zw. Hohendorf und Nischwitz
- Talzug /Bach vom Goldberg

- Verzicht auf Ackernutzung,
Umwandlung von Acker zu
Grünland

- Nutzung des Ackerlandes als
Grünland im Rahmen des
KULAP (A 5)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

3.4 Intensive Nutzung auf empfindlichen Böden gegenüber flächenhaftem Stoffeintrag (B, GW)
      (Gefährdung sehr hoch und hoch)
3.4.1 Nahezu gesamtes Untersuchungsgebiet außerhalb des

Waldes
- Artenreiche Fruchtfolgen im

Rahmen des KULAP
(A 11, A 12)

- Reduzierung N-Austrag im
Rahmen des KULAP (A 2)

- Nutzung der wachsenden Fä-
higkeiten der Präzisionsland-
wirtschaft wie

- z. B. der Einsatz von GPS als
Steuerungsmöglichkeit
von Landmaschinen

3.5 Verbuschung (Nutzungsaufgabe) von Grünland/ Trocken-/ Hanglagen, Eutrophierung von
      naturschutzfachlich wertvollen Flächen (A/B, L/E)
3.5.1 artenreiches Grünland sowie trockene und feuchtebetonte

Offenland-Biotope (hier nur punktuelle Konflikte)
- Hanglage unterhalb Poxdorf, Hohendorf, Nischwitz,

Göritzberg
- Hänge südlich Hegeholz Poxdorf
- Hänge westlich und östlich Lucka
- Hänge östlich Alter Gleisberg
- Hangflanke des Bornberges südlich Droschka
- Jüdengrund (potenziell)

- Erhaltung der Halbtrockenra-
sen-, Grünland- sowie Streu-
obstflächen

- Umwandlung von Ansaatgras-
land in naturnahe Wiesen

- Pflege von artenreichem
Grünland und Offenland-Bioto-
pen im Rahmen des KULAP
(G-Maßnahmen)

- Reduzierung N–Austrag
(KULAP A2)

Konflikte durch die Forstwirtschaft / Jagd

Der Wald im Raum Bürgel ist Lebensraum, Arbeitsplatz, Erholungsraum und Vieles mehr. Die Wälder
sind geprägt durch Nadelholz- sowie Laubholz-Misch- und Reinbestände.

Die großen, zusammenhängenden Waldgebiete liegen eher außerhalb und ragen im Norden, Südosten
und Westen in den Untersuchungsraum hinein, vgl. Karte 1.

Kiefer und Fichte sind neben der Buche die Hauptbaumarten auf Buntsandstein, Buche und Eiche ver-
mehrt auf Muschelkalk48. Diese Baumarten haben aktuell Probleme mit schon mehrjähriger Trockenheit
und Hitze in den Sommermonaten49, dadurch sind die Bestände geschwächt (Einfallstor für versch. Kä-
ferarten bei Nadelholzarten, v.a. Borkenkäfer, aber auch andere Forstschädlinge). Daher wird schon seit
über 10 Jahren ein Baumartenwechsel angestrebt (weg von Fichten, Buchen, auch Eichen hin zu Weiß-
tanne, Douglasie, Ulme, vereinzelt Amerikanischer Roteiche). Letztere sollen klimaresistenter als die
einheimischen Eichen sein, wobei auch südländische Herkünfte vermehrt einbezogen werden. Wichtigs-
tes Ziel ist aber die Vielfalt an Baumarten, die die Bestände stabiler werden lassen. Im Raum Bürgel
sind bereits vielfach Mischbaumarten im Unterstand vorhanden, die in den nächsten Jahren Stabilität
erwarten lassen.

48 https://map3d.remote-sensing-solutions.de/waldmonitor-deutschland/ (letzter Zugriff 27.07.2022)
49 Informationen tel. durch Forstamt Jena-Holzland vom 10.01.2021
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Im Bereich des Forstamtes wird kontinuierlich auf Damwild, Rehwild und Schwarzwild gejagt. Die priva-
ten Waldflächen sind in der Regel Bestandteil gemeinschaftlicher Jagdbezirke. Seit ca. 10-12 Jahren
erfolgt eine intensive Bejagung der Staatswaldflächen in Regie der Forstverwaltung mit dem Ergebnis,
dass eine Vielfalt von Nebenbaumarten entstanden ist und die Wilddichte gesenkt werden konnte.

Ziel der Jagd ist es, einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem ausgewogenen Verhältnis
zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen herzustellen und dann zu erhalten. Beeinträchtigungen einer
ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild müssen vermieden
werden. Alle natürlicherweise hier vorhandenen Baumarten müssen sich ohne Schutzmaßnahmen ver-
jüngen können.

Tab. 41: Konflikte Forstwirtschaft / Jagd

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

4. Forstwirtschaft
4.1 Nadelholzforsten, insbesondere punktuell Fichtenreinbestände (A/B, B, OW)
4.1.1 - Hanglagen

- Kuppenlagen
- Schrittweiser, gleichzeitig zügi-

ger Umbau in standortgerechte
Bestockung (mit Einschrän-
kungen wg. der Besitzverhält-
nisse im Kleinprivatwald)

- Schnelle Beseitigung von Tro-
ckenschäden und Befallsflä-
chen des Borkenkäfers

- Wiederbewaldung möglichst
über Naturverjüngung

4.2 Hohe Wilddichte, dadurch komplexe Folgeprobleme (A/B)
4.2.1 - Nahezu alle bewaldeten Teile des Untersuchungs-

gebietes und das direkte Umfeld außerhalb des
Waldes

- Weitere Reduzierung der Wild-
dichte (Balance)

- Beratung der Jägerschaft /
Jagdgenossenschaften, Forst-
betriebsgemeinschaften, Klein-
privatwaldbesitzer

4.3 Nicht standortgerechte u. fehlende Bestockung an Fließgewässern, punktuell (A/B, OW)
4.3.1 - Fließgewässerabschnitte ohne/oder mit geringer

Begrünung, wie z. B. Abschnitte am Bach aus
Lucka, außerhalb des Waldes

- Fließgewässerabschnitte ohne/oder mit standort-
fremder Bestockung, innerhalb des Waldes, z. B.
vereinzelt im Gleisegrund bei Ilmsdorf

- Schrittweiser Umbau in stand-
ortgerechte Bestockung
(Schutz von Horstbäumen be-
achten)

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

4.4 Windexponierte Waldrandlagen
4.4.1 Gefahr von starken Sturmschäden, meist innerhalb

Kaltuftsammelgebieten oder nahe von windexponierten
Offenlagen (siehe Karte 5 Klima und Luft)

- Waldränder südwestlich Taupadel
- Waldränder südlich und östlich Poxdorf

- Förderung des Traufs, Stabili-
sierung mit Laubbaumarten,
Entwicklung eines Waldman-
tels mit gestufter Saum-,
Strauch- und Baumschicht im
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

Rahmen der Durchforstung

Offene Waldränder sind punktuell im Untersuchungsgebiet vorhanden. Es ist dabei zu beachten, ob der
Waldrand umbauwürdig und umbaufähig ist. Für ältere Waldbestände (in fortgeschrittenem Alter) wird
eine Umgestaltung kaum mehr möglich sein. Bei Waldumbau und bei Waldneuanlage werden Waldrän-
der mitangelegt. Waldränder sind i. d. R. durch Laubbaumarten geprägt sowie meist mit Strauch- und
Krautschicht untersetzt.

Einseitige Bestände haben nach Trockenheits- und Borkenkäferkalamitäten erhebliche Kahl-
schläge/Schadflächen zur Folge. Eine schnelle Wiederaufforstung ist dann schnellstens erforderlich. Da-
bei wird im Landeswald der Laubholzanteil aktiv gesteigert. Eine Waldmehrung im Vorranggebiet
WM-17 südwestlich Thalbürgel zwischen Bach aus Lucka und Zensengraben gemäß Regionalplan Ost-
thüringen (Kap. 3.2.2) wird aus forstlicher Sicht begrüßt, die Größe sollte nicht unter 5 ha liegen, um die
Bestandsbegründung und Bewirtschaftung zu erleichtern. Dieses Vorranggebiet WM-17 ist im Entwurf
zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen 2018 nicht mehr enthalten, sondern als Fläche mit Frei-
raumpotential bezeichnet. Erstaufforstungen werden sich auf Klein- und Kleinstflächen beschränken.

Konflikte durch die Wasserwirtschaft / Altnutzungen

Tab. 42: Konflikte Wasserwirtschaft / Altnutzungen

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5. Wasserwirtschaft/ Altnutzungen
5.1 Lagerung grundwassergefährdender Stoffe (B, GW)
5.1.1 Altstandorte mit Altlastenverdacht in Gewässernähe bzw.

in Flächen mit sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber
Schadstoffeintrag, vgl. auch Kap. 7.2.7, Tab. 12

- Sanierung und evtl. Beseiti-
gung/Auslagerung

- Sorgfältige Einhaltung der
technischen Sicherheitsstan-
dards und gesetzlichen Best-
immungen

5.1.2 Altablagerungen mit Altlastenverdacht in Gewässernähe
bzw. in Flächen mit sehr hoher Empfindlichkeit gegen-
über Schadstoffeintrag, vgl. auch Kap. 7.2.7, Tab. 12

5.2 Fließgewässerabschnitte mit unzureichender Uferschutzzone (OW, A/B)
5.2.1 Kleine Wethau zwischen Hohendorf und Nischwitz sowie

nördlich Göritzberg
- Umwandlung von Acker in

Grünland, mindestens Nut-
zungsartenänderung im Ufer-
randbereich

- Extensivierung Grünlandflä-
chen entlang der Ufer

- Flächenankauf von Uferrand-
bereichen und Übernahme in
öffentliche Trägerschaft

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

5.2.2 Abschnitte des Löbnitzbaches
5.2.3 Westlicher Zulauf der Gleise in Höhe Grundmühle zwi-

schen K210 und Wirtschaftsweg (Gründelbach)
5.2.4 Bach aus Lucka nahe Gniebsdorf

5.3 Fehlende Durchgängigkeit von Fließgewässern (OW, A/B)
5.3.1 Gleise - Rückbau der Querbauwerke
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5.3.2 Kleine Wethau - Ersatz der Grundschwellen
durch Sohlgleiten

- Ersatz der Abstürze durch
Sohlgleiten

5.3.3 Zuläufe, nachgeordnete Gräben

5.4 Fließgewässerabschnitte mit Verrohrungen bzw. Verbauung (OW, A/B) (vgl. Karte 4)
5.4.1 Fließgewässerabschnitte, insgesamt folg. Teilabschnitte:

- Bach vom Kitscherberg (nahe Sportplatz Graitschen)
- Poxdorfer Bach, im Teufelsgrund (drei Zuläufe)
- Göritzberger Bach vor Mündung in Kleine Wethau
- „An der Kelter“ nordöstlich von Bürgel
- Mühlgraben (Jüdengrund)
- Nebenlauf Langes Tal bei Langetalsmühle
- Bach aus Lucka (zwei Zuläufe)

- Öffnung der Verrohrungen
- Wiederherstellung der Ufer-

randbereiche in ausreichen-
der Breite

- Reduzierung der Verbauung,
ggf. Neugestaltung eines na-
turnäheren Gerinnes (Rena-
turierung)

- Anpflanzung von standortge-
rechten Baumarten an rena-
turierten Abschnitten

5.5 Fließgewässerabschnitte mit unzureichender Gewässerunterhaltung (OW, M/KS, A/B, L/E)
5.5.1 Neophyten an Gewässerläufen, punktuell betroffene Be-

reiche: Teufelsgrund oberhalb Poxdorf, z. B. Drüsiges
Springkraut (Impatiens glandulifera)

- Neophytenbekämpfung nach
Bedarf, siehe Maßnahmen-
blätter50 des TMUEN zu Inva-
siven Arten in Thüringen

5.6 Stillgewässer mit unzureichendem Gewässerzustand (OW, A/B, L/E) und Quellbereiche
5.6.1 Teich im Gleisetal, zwischen B 7 und Schneidemühle,

naturfern, Uferbefestigungen
- Entwicklung lebensraumtypi-

scher Ufervegetation
- Entschlammung
- Regelmäßige Kontrolle

5.6.2 Westliches Kleingewässer im Jüdengrund, naturfern,
Uferbefestigungen

5.6.3 Teich nordöstlich von Ilmsdorf, Wochenendhaus-
Bebauung

5.6.4 Teich am Schulweg in Droschka, naturfern, Uferbefesti-
gungen

5.6.5 Südwestliches Kleingewässer in Silbertal, naturfern
5.6.6 Quellbereich in Taupadel, gefasst > Quellwasser wird

über Drainagerohre abgeleitet
- Wiederherstellung Ablauf

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5.7 Strukturgüte Fließgewässer (OW, A/B, L/E), nur für Gleise vorliegend
5.7.1

Starke Veränderung in folgendem Bereich der Gleise
(Kap. 7.3.3, Abb. 21)
- ab Thalbürgel (Einmündung Weg Stutenberg) Rich-

tung Westen bis etwa Schneidermühle W Bürgel /B 7

- Wiederherstellung der natürli-
chen Fließeigenschaften

- Rückbau von störenden Ufer-
befestigungen u.ä.

- Renaturierung

50 https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-artenschutz/biologische-vielfalt/invasive-arten (letzter Zugriff 31.05.2022)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5.7.2
Deutliche Veränderung in folgendem Bereich der Gleise
(Kap. 7.3.3, Abb. 21)
- ab UG-Grenze Gerega bis Thalbürgel (Einmündung

Weg Stutenberg) Richtung Westen bis etwa Lange-
talsmühle S Bürgel

- ab Schneidermühle W Bürgel bis Graitschen (westli-
cher Ortsrand)

- Iniitierung von Eigendynamik,
z. B. durch Störsteine

- Einbeziehung der Aue, Ge-
wässerrandstreifen

Konflikte durch Ver- und Entsorgungsanlagen

Tab. 43: Konflikte Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

6. Ver- und Entsorgung
6.1 Kläranlagen (B, OW, GW)
6.1.1 Zentrale Kläranlage Graitschen mit modernster Technik:

Einleitung der Abwässer nach Vorklärung in Fließgewäs-
ser (Gleise)

- Keine

6.1.2 dezentrale Abwassereinleitungen (Kap. 3.4.3) in den klei-
neren Ortsteilen Hohendorf, Nischwitz, Göritzberg, Po-
xdorf, Droschka, Silbertal, Hetzdorf, Lucka, Beulbar,
Ilmsdorf, Gerega, Taupadel sowie Rodigast

- Ersatz durch abflusslose
Sammelgruben bzw.

- Modernisierung grundstücks-
eigener Kleinkläranlagen

6.2 Energieversorgungs- und Funkanlagen (A/B, L/E)
6.2.1 - 110 kV-Freileitung quer durch das Untersuchungsge-

biet, u. a. zwischen FFH-Gebiet „Großer Gleisberg –
Jenzig“ und Kolben – Zerschneidende Wirkung auf
bundesweit bedeutsame Korridore - Verbund der
Waldlebensräume

- Bei Ersatz-Neubau und Aus-
bau: Nachrüstung vorh. Tras-
sen statt neuer Linienführun-
gen, ggf. in siedlungsnahen
Räumen Prüfung einer Erd-
verkabelung

- Stärkung des Landschaftsbil-
des durch Sichtschutzpflan-
zungen
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

6.2.2 Solarparks, -anlagen:
1 geplanter Solarpark bei Göritzberg
(ehem. Agrarflugplatz Sonnenberg, exponierte Lage)

Starker Konflikt, da am Rande eines bundesweit bedeut-
samen Korridors  -  Verbund der Trockenlebensräume
(Potentialfläche)

Der Standort hat wichtige Ver-
netzungsbeziehungen im lan-
desweit bedeutsamen Biotopver-
bund Frischgrünland
- Entsiegelung der Start- und

Landebahnen, z. B. als Kom-
pensationsmaßnahme für die
Errichtung eines Solarparks
sowie von weiteren Vorhaben

- Entwicklung des Potentials
für den Biotopverbund
Frischgrünland

- Linienhafte Begrünung zur
nördlichen Abgrenzung

6.2.3 Gashochdruckleitung:
Von Südwest nach Nordost quer durch das Untersu-
chungsgebiet verlaufend, siehe Abbildung 1:

- Eingrünung der Regler-
Station bei Gniebsdorf
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Konflikte durch Freizeit und Erholung

Tab. 44: Konflikte Freizeit und Erholung

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

7. Freizeit und Erholung
7.1 Wandern, Naherholung (L/E)
7.1.1 Überregionale, regionale und lokale Wanderwege (z. B.

Töpferweg)
- Konflikte bei Parallelführung/Kreuzung von Rad- und

Wanderwegen
- Errichtung illegaler Feuerstellen
- Hinterlassen und Entsorgung von Müll
- Beschädigung und Mitnahme von Pflanzenteilen

- Erschließung kulturhistori-
scher Einzelelemente mit
Wanderwegen (z. B.
Burghügel am Goldberg
südlich Hohendorf)

- Unterhaltung und Erschlie-
ßung von Rastplätzen/ Sitz-
plätzen/Grillstellen

- Vermeidung illegaler Feuer-
stellen und Müllplätze

7.1.2 „Alte Weinstraße“/“Hohe Straße“
- Fehlende Wegeverbindungen zwischen einzelnen vor-

handenen Wegeabschnitten (siehe Karte 7 Land-
schaftsbild und Erholung)

- Fehlende Durchgängigkeit

- Erschließung von kulturhis-
torischen Einzelelementen
(z. B. ND Linden an der Wil-
helmshöhe), landschaftli-
chen Aussichtspunkten u.ä.

7.2 Mäßig genutztes Erholungspotential (B, A/B) (vgl. Karte 7 Landschaftsbild und Erholung)
7.2.1 - Tourismus und Erholung konzentrieren sich haupt-

sächlich auf gut beworbene und ausgeschilderte Fern-
wander- und Radwege.

- Landwirtschaftlich geprägter Raum ist weitgehend un-
erschlossen, birgt aber Vielzahl attraktiver Land-
schafts- und Anziehungsspunkte (Hänge südlich Ho-
hendorf bis Göritzberg, Gleistalhänge, Bachtäler) so-
wie kulturhistorische Einzelelemente, u. a. Burghügel,
Ackerterrassen

- Verbesserte Erschließung
Raum „Alte Weinstraße“/
„Hohe Straße“

- Schaffung weiterer The-
menwege, Angebote

- Vernetzung der Einzelele-
mente

- Schaffung von Lücken-
schlüssen, Wege-Ergän-
zungen

7.2.2 - Potential markanter Laubbäume, nicht ausgeschöpft
(Kap. 7.5.3.4)

- Potential an Erholungszielpunkten nicht ausgeschöpft

- Sicherung und zusätzliche
Pflanzungen

- Erschließung i. V. m. der
Erweiterung der Saale-Hori-
zontale

7.3 Radfahren, Erholung (L, E)
7.3.1 - Überregionale Radwege, Verlauf u. a. im Gleisetal

(Radfernweg Thüringer Städtekette, Thüringer Mühlen-
radweg), fehlende flankierende Infrastruktur

- Schaffung von zusätzli-
chen Parkflächen abseits
der Altstadt von Bürgel

- sowie an ausgewählten
Zielpunkten

7.3.2 Fehlende regionale und lokale Radwege bzw. Lücken-
schlüsse, z. B.
- südliches Gleisetal – Waldeck – Bobeck - Schleifrasen

Richtung Zeitzgrund

- Ausschilderung bzw. Lü-
ckenschluss, innerörtliche
Streckenverläufe herstellen
bzw. verbessern
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

- Rodigast-Taupadel-Jenalöbnitz-Löberschütz
- Lückenschluß Poxdorfer Höhe – Hohe Straße – Alte

Weinstraße

- Umsetzung des Radver-
kehrskonzeptes 2.0
(Kap. 3.3.8)

7.4 Reitwege
7.4.1 Aktuell keine touristischen Reitmöglichkeiten vorhanden.

Punktuell Reitbetrieb z. B.am östlichen Ortsrand von Bür-
gel

- bei Bedarf: Entwicklung von
Reitangeboten

- Räumliche Trennung der
Wander- und Reitwege

- Meidung von Flächen mit
hoher Tier-Trittempfindlich-
keit

- Entflechtung von Reitwe-
gen, Ausschilderung

7.5 Verlärmung der Landschaft
7.5.1 Entlang der B 7 und den stark befahrenen Straßen im Un-

tersuchungsgebiet führen Verkehrslärm und verkehrsbe-
dingte Beunruhigung zur Beeinträchtigung der Erholung
und dem Ruhebedürfnis der Erholungssuchenden (z. B.
straßenparallele Abschnitte Mühlenradweg)

- Schallschutzwände
- Schutzpflanzungen
- Umleitung Schwerlastver-

kehr aus dem Stadtgebiet
(Großräumige Umfahrung)

7.6 Rückentwicklung von Wochenendgärten und Datschen
7.6.1 Am Stadtrand Bürgel bestehen Wochenendgärten und

Datschen im Außenbereich teils ohne geregelte Erschlie-
ßung, Wasserversorgung, Parkplätze, usw.

- Rückbau langfristig im
westlichen Teil (Wald),

- Verbesserung der Erschlie-
ßung südlichen Teil
(Plateau)

7.6.2 Bündelung, ggf. Rückentwicklung von Wochenendgärten
- im Kreuztal Bürgel: Talgrund und Hangflanken
- Thalbürgel: Hangflanken östlich
- Bornberg südwestlich Droschka: Hangspitze
-  nördlich Taupadel: Westhang Wachtberg

- Freihaltung Außenbereiche,
insbesondere Talgrund und
sichtexponierte Hangberei-
che

- Rückentwicklung

Konflikte durch Rohstoffgewinnung

Rohstoffgewinnung spielt im UG derzeit keine Rolle und ist auch nicht geplant.

Somit resultieren hieraus keine Konflikte.
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Konflikte in Bezug auf Arten- und Biotopschutz, biologische Vielfalt

Tab. 45: Konflikte Arten- und Biotopschutz, biologische Vielfalt

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

8. Nutzungskonflikte in Bezug auf Arten- und Biotopschutz
8.1 Barrieren im Biotopverbund
8.1.1 Bzgl. Verbund der Waldlebensräume – Landesweit be-

deutsame Korridore
- westlich Rodigast (B 7) zwischen Waldgebiet Wölm-

se und Dorlberg
- nordwestlich Graitschen (L 2316) zwischen Waldge-

biet Alter Gleisberg und Mönskuppe

- Minderung der Zerschnei-
dung durch B 7, L 2316

- Schaffung von Verbindungs-
flächen und -elementen,
Querungshilfen

8.1.2 Bzgl. Verbund der Trockenlebensräume – gestörter Ver-
bund zwischen einzelnen isolierten Kernlebensräumen
zwischen Bürgel und Hohendorf
- Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg sowie
- nordöstlich Poxdorf

- Vernetzung der isolierten,
kleinflächigen trockenen
Kernflächen

8.1.3 Bezgl. Verbund der Feuchtlebensräume und Fließge-
wässer - Barrieren im Biotopverbund der Fließgewässer
Entwicklungsabschnitte – Stufe III - –Gleise westlich von
Bürgel

- Erhöhung des Mindestwas-
serdurchflusses, vor allem im
Sommerhalbjahr

- Förderung der angrenzenden
Feuchtlebensräume (Aue)

- Renaturierung (Durchlässig-
keit, Strukturgüte) von Ge-
wässerabschnitten

- Schaffung von Gewässer-
randstreifen

8.2 Fehlender Schutzstatus für wertvolle Gebiete
8.2.1 Fehlende Neuausweisung von Schutzgebieten und -ob-

jekten (gepl. NSG), vgl. Kap. 9.2.1.1
- Sicherung der Biotopqualität,

geplante Neuausweisung
- Schaffung von Pufferzonen
- Stärkung der Verbundfunktio-

nen

8.2.2 Fehlende Neuausweisung Geschützte Landschaftsbe-
standteile (gepl. GLB), vgl. Kap. 9.2.1.1, u. a. für

- Geplantes GLB „Im Hegeholz“ bei Poxdorf
- Erweiterung gesetzl. Geschütztes Biotop „Wiese

vor dem Hegeholz“ bei Poxdorf“ zum GLB
8.2.3 Fehlende Neuausweisung Naturdenkmal (gepl. ND) –

Einzelelement
- Hohendorf, Linde an der Kirche
- weitere, siehe Kap. 9.2.1.1.

- Geplante Neuausweisung
(des Umweltamtes Saale-
Holzland-Kreis)

- sowie weitere, markante Ein-
zelschöpfungen der Natur

8.3 Fehlende Pufferzonen um wertvolle Gebiete bzw. zwischen Teilen
8.3.1 Fehlende Erweiterung von Schutzgebieten, insbeson-

dere nationaler Schutzstatus für FFH-Gebiete, vgl. Kap.
9.2.1.2, u. a. für

- Sicherung der Biotopqualität,
geplante Erweiterungen

- Schaffung von Pufferzonen
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

- Erweiterung NSG „Gleistalhänge“ bei Graitschen im
Bereich „Hoher Berg-Hegeholz“

- Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“ bei Graitschen

- Stärkung der Verbundfunktio-
nen

8.3.2 Fehlende Pufferzonen zur angrenzenden (Acker-)Nut-
zung vgl. Kap. 9.2.1.2, u. a. für
- GLB „Im Tälchen“
- FND „Himmelsteich und Feldweg bei Beulbar“
- FFH-Gebiet „Waldecker Schloßgrund – Langes Tal“,

Teil Zensengraben
- weitere, siehe Kap. 9.2.1.2.

- Minderung der isolierten
Lage, zusätzlich

- Umwandlung randlicher
(Acker-)Flächen

- Klärung bzgl. Wasserqualität
der Zense i. V. m. GEMES
Abfallentsorgung und Recyc-
ling GmbH Zinna

8.4 Fehlende Pflege von wertvollen Biotopkomplexen und Einzelelementen
8.4.1 Punktuell Bereiche mit unerwünschter Verbuschung

- südliche Hangflanken des Goldberges – Bornberges
– Kesselberges sowie südlich Hegeholz

- Hangflanke südlich des Ölberges bei Lucka
- Hangflanke des Bornberges südlich Droschka

- Erhaltung von Grünland
- Offenhaltung
- Mahd, extensive Beweidung

8.4.2 Gefahr der Zerschneidung von Amphibien-Wanderwe-
gen
- Entlang Bundesstraße B 7 (Gleisetal, potenziell:

Kreuztalbach, Bach vom Goldberg, Bach zum Silber-
born)

- Landesstraße L 2316 nördlicher Ortsrand Lucka
- Kreisstraßen K 119 Thalbürgel (entlang Gleise),

K 162 Silbertal – Hetzdorf

- Erhalt und Sicherung
- Amphibien-Schutz- und Leit-

einrichtungen (stationär /
temporär)

8.4.3 Vorkommen nicht standortgerechter, gebietsfremder Ar-
ten bzw. Neophyten: Orientalische Zackenschote

- Entnahme, vgl. Kap. 9.2.2.2

8.5 Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung
8.5.1 Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung:

- Wethau-Aue zwischen Hohendorf und Nischwitz
- Talraum zwischen Graitschen und bei Poxdorf
- Talraum Löbnitzbach südöstlich und nordwestlich

Taupadel
- Talraum Nisslitzer Grund

- Erhaltung von Grünland
- Förderung von artenreichem

Grünland im Rahmen des
KULAP (G1 - G5)

- Umwandlung Acker in arten-
reiches Grünland in der
Wethau-Aue

8.6 Strukturarme Offenlandbereiche
8.6.1 Strukturarme Offenlandbereiche befinden sich im land-

wirtschaftlich geprägten Bereich, insbesondere:
- Raum nördlich Hohendorf und Nischwitz
- Raum Kalbenberg
- Raum zwischen Lucka und Gniebsdorf/Thalbürgel
- Raum westlich Gerega und Beulbar
- Hochfläche des Wachholderberges (Thalbürgel –

Hetzdorf)
- Raum südlich des Kesselberges (vgl. Karte 7 Land-

schaftsbild und Erholung)

- Anreicherung mit Strukturen
als Teil des Biotopverbundes

- Blüh-, Ackerrandstreifen,
Feldgehölze (KULAP)

- Aufwertung der Gräben,
Wasserläufe Wegeseitenrän-
der als Trittstein-Biotope
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9 Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

Die Entwicklungskonzeption stellt das Gesamtergebnis der Ziele für die einzelnen Schutzgüter (vgl. Kap.
7) in Verbindung mit den aktuellen Nutzungen (vgl. Kap. 6) dar. Mit der Entwicklungskonzeption soll
auch den Konflikten (vgl. Kap.8) entgegengewirkt werden.

Im Folgenden werden die Leitbilder, Planungen, Nutzungsregelungen sowie Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen für das Untersuchungsgebiet erläutert. Die Karte 2 enthält die „Entwicklungskon-
zeption“ mit den Zielen für den anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft (Maßstab 1: 10.000).
Darin sind umsetzungsorientiert die Entwicklungsziele örtlich konkretisiert und die erforderlichen Maß-
nahmen räumlich zugeordnet und dargestellt, vgl. Karte 2.

Übergeordnete Vorgaben und Konkretisierung der Leitbilder

Für die Formulierung von Entwicklungszielen ist es zwingend erforderlich, die Vorgaben der übergeord-
neten Planungen, insbesondere des Landesentwicklungsprogramms sowie des Regionalplans zu be-
rücksichtigen. Die dort enthaltenen Aussagen werden auf die spezielle Situation in der Erfüllenden Ge-
meinde Bürgel bezogen. In einem weiteren Schritt werden die örtlichen Vorstellungen der des Landkrei-
ses und der Gemeinden bestmöglich berücksichtigt.

Ziele und Leitbilder aus dem Landesentwicklungsprogramm 2025

Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 „Thüringen im Wandel“ äußert im Kap. 5 Leitvorstel-
lungen zum Klimaschutz und Klimawandel sowie zur Energie. Die Leitvorstellungen lauten:

1. „Der Klimawandel soll durch Maßnahmen und Planungen zur Reduzierung des Ausstoßes von
Treibhausgasen gemindert werden. Thüringen bekennt sich zur Begrenzung des globalen An-
stiegs der Durchschnitttemperatur auf maximal 2 Grad C gegenüber dem vorindustriellen Ni-
veau.

2. Durch Klimaanpassungsmaßnahmen sollen die unvermeidbaren Folgen der vom Menschen ver-
ursachten Klimaveränderungen bewältigt und damit zukünftige Gefährdungen vermieden oder
gemildert werden. Die Risiken negativer Auswirkungen des Klimawandels sollen minimiert und
positive Potentiale genutzt werden. Zur Vorsorge sollen in allen betroffenen Bereichen empfind-
liche Strukturen geschützt und ihre Robustheit gestärkt werden.

3. Das Erreichen der Klimaschutzziele sowie eine sichere und nachhaltige Energieversorgung er-
fordern einen Umbau des bisherigen Energiesystems. Der Energiebedarf muss zunehmend mit
erneuerbaren Energien - also aus Biomasse, Erdwärme, Solarenergie, Wasserkraft und Wind-
energie - gedeckt werden“.

Weitere Leitvorstellungen mit besonderer Relevanz für den Landschaftsplan sind die Leitvorstellungen
im Kap. 6 zum Thema Ressourcen bewahren – Freiraum entwickeln. Die Leitvorstellungen zum Teil
Freiraum und Umwelt (Kap. 6.1) lauten:

1. „Der Freiraum soll als Lebensgrundlage und als Ressourcenpotential für die nachfolgenden Ge-
nerationen erhalten, der Schutz von Natur und Landschaft soll verstärkt und erweitert werden
(Naturerbe).

2. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Re-
genrationsfähigkeit sowie in ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den An-
forderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel soll Rechnung getra-
gen werden.
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3. Der Verbrauch nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen soll auf den unvermeidbaren Bedarf
reduziert werden. Erneuerbare Naturgüter sollen nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit
genutzt werden.

4. Der Boden soll in seinen natürlichen Funktionen, in seiner Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte sowie in seiner Nutzungsfunktion gesichert und erhalten werden.“

Die Land- und Forstwirtschaft nimmt einen großen Anteil im Untersuchungsgebiet ein. Die Leitvorstel-
lungen des LEP 2025 zum Teil Land- und Forstwirtschaft (Kap. 6.2) lauten:

1. „Land- und Forstwirtschaft sollen für die Produktion und Verarbeitung von qualitativ hochwerti-
gen, gesunden Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen als wettbewerbs- und leis-
tungsfähige, den ländlich strukturierten Raum prägende Wirtschaftszweige erhalten und entwi-
ckelt werden.

2. Land- und Forstwirtschaft sollen wichtige Beiträge zur Erhaltung und Pflege der Kulturland-
schaft, zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, des Klimaschutzes sowie zur Schaf-
fung von Angeboten für Freizeit und Erholung leisten.

3. Die besondere Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung soll für die Wertschöpfung
und Arbeit im ländlichen Raum erhalten bleiben. Die Tierbestände sollen gesichert und unter
Berücksichtigung der Naturkreisläufe regional ausgewogen gesteigert werden.

4. Im Rahmen der aktiven Kulturlandschaftsgestaltung und Kulturlandschaftspflege sollen naturbe-
tonte Strukturelemente der Agrarräume erhalten bzw. wieder eingebracht werden.

5. Der Wald soll in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten werden. Die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktionen des Waldes sollen durch eine leistungsfähige, nachhaltige und multi-
funktionale Forstwirtschaft gesichert und entwickelt werden“.

Da die Gewässer im Untersuchungsgebiet eine die Landschaft prägende Rolle einnehmen, sollen die
Leitvorstellungen des LEP 2025 zu Flusslandschaften und Hochwasserrisiko (Kap. 6.4) herangezo-
gen werden. Sie lauten:

1. „Die Gewässer in Thüringen sollen bis 2027 naturnah entwickelt werden. Die Nährstoffeinträge
in Grund- und Oberflächengewässer sollen bis dahin weiter reduziert werden. Der gute Zustand
soll bis 2027 erreicht werden.

2. Der Erhalt und die Rückgewinnung von Auen, Überschwemmungsgebieten, Rückhalte- und Ent-
lastungsflächen sowie die Verbesserung des Wasserrückhalts in den Einzugsgebieten sind
Ziele des Hochwasserflächenmanagements. Zusammen mit dem technischen Hochwasser-
schutz und der weitergehende Hochwasservorsorge soll es zur Minderung des Risikos an den
durch Hochwasser besonders gefährdeten Gewässern beitragen. Dabei soll ein fairer Ausgleich
zwischen Unter- und Oberliegern (regionaler bzw. sogar überregionaler Retentionsflächenaus-
gleich) angestrebt werden“.

Für die einzelnen Grundsätze sowie Vorgaben und ihre Begründung wird auf den LEP 2025 (für Kap. 5
Seite 82 ff. und für Kap. 6 S. 98 ff.) verwiesen.

Ziele und Leitbilder aus dem Regionalplan Ostthüringen 2012

Der Regionalplan Ostthüringen 2012 beinhaltet die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, vgl. auch
Kap. 3.2.2 und enthält unter Einbeziehung der raumbedeutsamen Fachplanungen eine raumordnerische
Gesamtkonzeption für Ostthüringen, das Untersuchungsgebiet inbegriffen.
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Selbstverständlich sind die Ziele und Leitvorstellungen des LEP 2025 durch den Regionalplan Ostthürin-
gen 2012 untersetzt sowie auf den Saale-Holzland-Kreis bezogen. Es würde zu weit führen, zusätzlich
und ausführlich diese Zielebene hier zu zitieren. Es wird auf den Regionalplan Ostthüringen, auf Kap.
3.2.2 und auf Tab. 1 verwiesen. Es werden hier aber einzelne Grundsätze mit besonderer Relevanz für
den Landschaftsplan herausgegriffen. Folgende Grundsätze (G) sind zu beachten:

Hinweise für die Fortschreibung des Regionalplan 2012 enthält der Entwurf aus dem Jahr 11.2018. We-
sentliche Kategorien sind die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Freiraumsicherung (FS- und fs-), Vor-
behaltsgebiete für Freiraumpotential (fp-) sowie Tourismus und Erholung. Die Kategorien Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete Hochwasserrisiko (HW- und hw-) kommen im Untersuchungsgebiet nur punktuell vor.
Neu eingeführt wird die Kategorie Umgebungsschutz für Kulturerbestandorte, hier KES-3 Bürgel-Klos-
terkirche Thalbürgel.

Allgemeine naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Naturraumtypen

In den in 2004 veröffentlichten Naturräumen Thüringens (Naturschutzreport Heft 21, TLUG, 2004) sind
allgemeine naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Naturraumtypen aufgeführt. Die Zielvorstellun-
gen für die im Untersuchungsgebiet relevanten Naturräume, jeweils nach Schutzgütern unterschieden,
lauten:

Leitbild für Saale-Sandsteinplatte (Naturraum 2.6)

- „Arten und Biotope: Erhaltung, Pflege und gebietsweise Regenerierung der landschaftstypischen
Ausstattung der naturraumspezifischen Lebensraumtypen. Dazu zählen insbesondere naturnahe Le-
bensräume wie Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder, Biotopkomplexe der Talgründe, in de-
nen oft Feuchtbiotope wie Fließgewässer, Erlen-Eschenwälder, feuchte Hochstaudenfluren, Feucht-
wiesen und -weiden, lokal Moorbildungen und Teiche entwickelt sind.

Durchgrünung der agrarisch intensiv genutzten Räume

Verdichtung von Biotopverbundsystemen.

- Boden: Die stark erosionsanfälligen Sandsteinböden bedürfen besonderen Schutzes, u. a. durch
landschaftsgestaltende Maßnahmen.

- Gewässer: Für die ausgebauten und zum Teil verrohrten Fließgewässer ist eine weitgehende Rena-
turierung anzustreben.

Die Gewässergüte ist mindestens auf Güteklasse II zu verbessern.

In Weidegebieten sind die Bäche gegen starken Viehtritt zu schützen; es ist ein naturnaher Zustand
wiederherzustellen.

- Landschaftsbild/Erholung: Die gebietsweise vorhandenen Erholungspotentiale mit dem reizvollen,
abwechslungsreichen Landschaftsbild und den guten lufthygienischen Verhältnissen sind zu pflegen
und weiterzuentwickeln.“

Leitbild für Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte (Naturraum 3.6)

- „Arten und Biotope: Bewahrung und Pflege der naturraumspezifischen Lebensraumtypen, die im Um-
fang gebietsweise stark dezimiert sind. Dazu zählen insbesondere die naturnahen Waldmeister-Bu-
chenwälder und Orchideen-Buchenwälder, aber auch Eichen-Hainbuchenwälder sowie Schlucht-
und Hangmischwälder. Zu den Trockenbiotopen zählen u. a. ausgedehnte Kalk-Trockenrasen, Wa-
cholderheiden, (…) wärmeliebende Staudenfluren, Trockengebüsche und Kalkäcker
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Vervollständigung des Biotopverbundes

Die dort vorkommenden großflächig unzerschnittenen Lebensräume sind zu bewahren und weiter zu
entwickeln.

- Boden: Bewahrung der außerordentlichen Vielfalt an bodenbedingten Standorteigenschaften, insbe-
sondere in den Kalk-Steilhangbereichen und auf dem Rötsockel.

- Gewässer: Verbesserung des Gewässerzustandes im Hinblick auf Wasserqualität, Strukturvielfalt in
Gewässerläufern und an deren Ufern.

- Landschaftsbild/Erholung: Das gebietsweise vielgestaltige Landschaftsbild und Erholungspotential
sind zu bewahren und zu verbessern. Bei der Entwicklung des Tourismus sind die naturschutzfachli-
chen Belange zu berücksichtigen.“

Darüber hinaus können Teilziele im Rahmen der Maßnahmenplanung auf der örtlichen Ebene konkreti-
siert und differenziert werden, die in der Entwicklungskonzeption für Naturschutz und Landschaftspflege
ihren Niederschlag finden.

Ziele und Leitbilder auf der örtlichen Ebene

9.1.4.1 Entwicklungsziele und Leitbild für das Untersuchungsgebiet

Die Leitbilder auf der örtlichen Ebene des Landschaftsplans ergeben sich aus der Konkretisierung der
o. g. Leitbilder der überörtlichen Ebene. Die dort enthaltenden Aussagen werden auf die spezielle Situa-
tion im Untersuchungsgebiet der Erfüllenden Gemeinde Bürgel bezogen. Dadurch wird ein Rahmen ge-
schaffen, in den sich die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen, zur Umsetzung vorgeschlage-
nen Maßnahmen einfügen. Besonderen Stellenwert besitzen zusammengefasst folgende Ziele:

 Umsetzung des Biotopverbundes und Verbesserung der Biodiversität mit dem Ziel der Erhaltung
regionaler und lokal bedeutender hochwertiger Lebensräume für gefährdete oder vom Aussterben
bedrohte wildlebende Tier- und Pflanzenarten

 Stärkung der Bodenfunktionen und Erhaltung der Bodenqualität, insbesondere von regional selte-
nen Böden, als langfristige Lebensgrundlage und -raum für Menschen, als Rohstofflagerstätte, als
Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und als Bestandteil des Naturhaushalts

 Stärkung des örtlichen Wasserhaushaltes im Hinblick auf den Klimawandel, vor allem ökologisch
intakte (funktionsfähige) Gewässersysteme einschließlich der von ihnen abhängigen Feuchtge-
biete (Auen) sowie die nachhaltige Nutzung der regional vorhandenen Wasserressourcen

 Freihaltung, Sicherung und Entwicklung lufthygienisch, lokal- und kleinklimatisch bedeutsamer
Räume, innerörtlich sowie in Stadt- bzw. Ortsrandbereichen

 Erhaltung von vielfältig strukturierten, besonders erholungswirksamen Freiräume und Ausweitung
der lokalen und regionalen Erholungspotentiale

 Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft im Einklang mit einer nachhaltigen, an
ökologischen und sozioökonomischen Funktionen orientierten Land- und Forstwirtschaft.

Eine weitere Konkretisierung dieser Entwicklungsziele erfolgt über die Einzelmaßnahmen und -vor-
schläge im Untersuchungsgebiet, vgl. Kap. 9.3.

9.1.4.2 Kommunales Leitbild
Für die Erfüllende Gemeinde Bürgel /Stadt Bürgel liegt zwar kein Stadtentwicklungskonzept o.ä. vor, je-
doch wurde auf Kreisebene kürzlich ein Integriertes Regionales Entwicklungskonzept (IREK), Stand
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31.03.2022 erarbeitet. Einige der darin aufgeführten Themenfelder weisen Schnittstellen zur Land-
schaftsplanung auf, z. B. das Themenfeld Natur, Umwelt und Klimaschutz/-anpassung oder das The-
menfeld Tourismus, in denen jeweils strategische Leitlinien und Schlüsselmaßnahmen dokumentiert
sind.

Kristallisationspunkte der Entwicklung von Stadt und Umland sind die 1133 gestiftete Klosterkirche Thal-
bürgel und die Stadt Bürgel selbst (Stadtrecht seit 1234), durch die der Raum stark geprägt wurde. In
Verbindung mit der starken Tradition des Handwerks, speziell des Töpferhandwerks und dem Thema
„Keramik“ wurden seit jeher die Potentiale des Naturraums genutzt und ausgeschöpft.

Heute präsentiert sich die Stadt mit ihren 14 Ortsteilen und den drei Gemeinden Nausnitz, Graitschen
und Poxdorf als lebendiges Zentrum mit u. a. den Schwerpunkten

- Wohnen

- Naherholung/Wohnumfeld

- Tourismus für die Teilregion Dornburg-Camburg/Bürgel sowie überregional (ehem. Klosterkomplex
Thalbürgel).

Daher sind neben den in Kap. 9.1.4.1 genannten Zielen die folgenden Teilziele von besonderer Bedeu-
tung:

 Ergänzung und Aufwertung vorhandener, Wohnort naher Grünflächen zur Weiterentwicklung ei-
nes durchgängigen, den Kernort Bürgel umschließenden, innerörtlichen Grünzuges (Grünzug zwi-
schen Kreuztalbach, Gleisetal und Hornzebach) sowie bei Thalbürgel/Gniebsdorf (Grünzug/ west-
licher Ortsrand zwischen Gleisetal, Zensengraben und Bach aus Lucka)

 Aufwertung des Landschaftsraumes und Ergänzung des Freizeit- und Naherholungsangebotes
z. B. durch lokale Verbindungen der Ortsteile untereinander (u. a. Hetzdorf), regionale Verbindun-
gen zwischen Gleisetal und Zeitzgrund, nach Norden über Hohe Straße Richtung Rockau-Sch-
kölen, Umsetzung der Maßnahmen aus dem Gewässerentwicklungskonzept für die Gleise und
ihre Bachaue, punktuelle Renaturierung des Löbnitzbaches, einzelner Zuläufe zur Gleise sowie
der Kleinen Wethau und Einzelmaßnahmen

 Nutzung des hohen landschaftlichen Potentials für den Ausbau und die Weiterentwicklung des
Biotopverbundes, insbesondere der landes- und bundesweit bedeutsamen Korridore für den Ver-
bund der Trocken- und Waldlebensräume. Nutzung auch als Angebote für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen, Koordinierung und Lenkung für den Landkreis, Gemeinden, private Akteure,
ggf. als Ökopool.

Schutzgutbezogene Zielkonzepte und Entwicklungsmaßnahmen

Zur nachvollziehbaren Darstellung und Umsetzung auf der örtlichen Ebene werden Zielkonzepte und
Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet. Die Vorgehensweise bei der Zuordnung und Abgrenzung der we-
sentlichen Maßnahmentypen wird im Folgenden dargelegt.

Grundlage für die Ableitung der Maßnahmen sind die Bestandserhebungen und Bewertungen für die
einzelnen Schutzgüter (vgl. Kap. 7), die Auswirkungen vorhandener und geplanter Nutzungen (vgl. Kap.
8) sowie die in Kap. 9.1 formulierten Leitbilder für das Untersuchungsgebiet. Die einzelnen Maßnahmen
sind tabellarisch zusammengefasst und differenziert für die einzelnen Maßnahmenkategorien, vgl. Kap.
9.3. Die Gliederung der Maßnahmen entspricht der Struktur für Maßnahmen der Landschaftspläne in
Thüringen, welche für den Aufbau eines Maßnahmenpools / zur Kompensation entwickelt und verbind-
lich festgesetzt wurde.

Neben den Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden zunächst Vorschläge für die Auswei-
sung von Schutzgebieten gemäß §§ 23-29 BNatSchG gemacht, die auf der Auswertung der Bestandser-
hebung und -bewertung (s. o.) basieren. Als wichtige Grundlagen wurden die Angaben zu den FFH-
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Gebieten, zu den gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 15 ThürNatG und zu
weiteren schutzwürdigen Biotopen (z. B. aus der Waldbiotopkartierung) verwendet. Eine Ausweisung
der im Landschaftsplan vorgeschlagenen Gebiete sollte nach Möglichkeit in den nächsten 5 bis 10 Jah-
ren erfolgen, vgl. Kap. 9.2.1.

Im Weiteren werden schutzgutbezogen Maßnahmen entwickelt und dokumentiert, vgl. Kap. 9.2.2 ff. Da-
bei ist zu beachten, dass die Maßnahmen oft multifunktional wirken und für mehrere Schutzgüter rele-
vant sind. Es werden im Hinblick auf einen Maßnahmen-Pool51 folgende Maßnahmenkategorien für ein
Ausgleichflächenkonzept unterschieden:

Tab. 46: Maßnahmenkategorien mit Kurzbezeichnung

Kür-
zel

Maßnahmentyp Schutzzweck, Zielgruppe

N

Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes/ biologische
Vielfalt (Biotopverbund) Arten- und Biotopschutzkonzept

Maßnahmen der Landschaftspflege

O Maßnahmen im Offenland und Maßnahmen zur Minde-
rung von Beeinträchtigungen durch Landwirtschaft Boden-, Wasser-, Klimaschutz

W Maßnahmen im Wald und Maßnahmen zur Minderung
von Beeinträchtigungen durch Forstwirtschaft

G Maßnahmen an/in Gewässern und Maßnahmen zur Min-
derung von Beeinträchtigungen durch Wasserwirtschaft

Boden-, Wasserschutz

K Maßnahmen des Klimaschutzes Klimaschutz

S Maßnahmen im Siedlungsraum/ zur
Siedlungsentwicklung

Konzept zum Ortsbild/
Wohnort nahe Erholung

L

Maßnahmen des Landschaftsbildes
Konzept zum Landschaftsbild/
landschaftsbezogene ErholungMaßnahmen der Erholungseignung

Maßnahmen der Kulturlandschaft, Erholung/Tourismus

Mit Hilfe dieser Struktur ist es möglich, einen Überblick über die Nutzbarkeit für die Kompensation in
Rahmen der Eingriffsregelung zu gewinnen. In zwei Kategorien werden die Maßnahmen im Hinblick auf
ihre Eignung zur Kompensation bzw. als nutzbare Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
im Sinne der Eingriffsregelung, eingestuft (Ausgleichsflächenkonzept):

 Kategorie I: potenzielle Kompensationsmaßnahme und weitere, geeignete Maßnahme für Schutz,
Pflege, Wiederherstellung oder Gestaltung von Natur und Landschaft, die in Abstimmung mit der
Fachbehörde u.U. realisierbar sind.

51 Im Sinne einer übergeordneten Gebietsabgrenzung zu räumlich/funktional zusammenhängenden Kompensationsmaßnahmen
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 Kategorie II: aktuell bereits festgeschriebene Kompensationsmaßnahme (z. B. über EKIS, GRP
der WRRL, FNP oder BPL).

Gesondert mit Hinweisen gekennzeichnet sind Maßnahmen zu touristischer Ausstattung und Erschlie-
ßung, die ggf. selbst der Kompensation bedürfen.

Wichtig ist es, an dieser Stelle hervorzuheben, dass der Einzelne nicht verpflichtet werden kann, die
dargestellten Maßnahmen umzusetzen. Mit der Integration des Landschaftsplans in den Flächennut-
zungsplan und dessen Genehmigung werden die Entwicklungsziele und Maßnahmen jedoch für Behör-
den und Gemeinde verbindlich.

Umsetzung der Landschaftsplanung kann auch bedeuten, ggf. auch auf Vorhaben zu verzichten, wenn
diese anderen Zielen entgegenstehen.

Schutzgebietskonzept

Für die meisten Arten und Lebensgemeinschaften ist der Erhalt der wenigen verbliebenen, z. T. zusam-
menhängenden größeren Lebensräume wichtiger als die Sicherung kleiner und kleinster Lebensräume
an der kritischen unteren Grenze der Überlebensfähigkeit von Tier- und Pflanzenarten, wobei für die
Mindestgröße alle im Jahresverlauf auftretenden Ansprüche einer Population, ihre Brut,- Aufzucht-, Nah-
rungs- und Rasthabitate zu berücksichtigen sind.

Daher werden größerräumig Vorschläge für die Ausweisung von Schutzgebieten bzw. für deren Erweite-
rung entwickelt. Schutzgebietsvorschläge sind in erster Linie Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen.
Dabei leitet sich die Schutzwürdigkeit zum einen aus dem Wert, zum anderen aus der Pflegebedürftig-
keit ab. Der Wert ergibt sich sowohl aus den vorgefundenen Wert- bzw. Zielarten (Tiere, Pflanzen) als
auch aus der Größe und Beschaffenheit der zusammenhängenden, wertgebenden Biotope.

Grundsätzlich gibt es kleinere Überschneidungen bei den Schutzgebietsvorschlägen. Diese sind be-
wusst enthalten, das die gesetzten Ziele ggf. auf verschiedenen Wegen erreicht werden können. Die
Schutzgebietsvorschläge folgen der Muster-Legende, werden in der Maßnahmentabelle im Kap. 9.3 be-
schrieben und in Karte 2 dargestellt.

9.2.1.1 Vorschläge für die Neuausweisung als Schutzgebiete /-objekte nach Natur-
schutzrecht

 N 1.0: „Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg“ (geplantes NSG 01)

Diese Hangflanke jeweils am Rande der Gemarkungen Bürgel, Hohendorf, Nischwitz, Göritzberg und
Droschka, zeichnet sich aus durch eine außerordentliche Vielfalt und Dichte von hochwertigen Biotopty-
pen mit z. T. gesetzlichem Schutz gemäß § 30 BNatSchG /§ 15 ThürNatG. Wesentlich sind die meso-
philen Grünländer (4222, §), Halbtrockenrasen (4211, §), flankierende Trocken-Gebüsche (6223, §) und
Gehölze sowie Streuobst-Bestände (6510, §), z. T. mit Verbuschungstendenz. Bemerkenswert sind die
Bestände des FFH-Lebensraumtyps des Waldes außerhalb von FFH-Gebieten (Schlucht- und Hang-
mischwälder, Nr. 9180+ FSW), welche sich in direkter südlicher Nachbarschaft des ehemaligen Agrar-
flugplatzes befinden.

Der NSG-Vorschlag umfasst eine Größe von ca. 68,8 ha.

Ziele: Die Besonderheit dieses Teilraumes besteht im Biotopverbund, insbesondere dass diese Hang-
flanke eine Kernfläche > 10 ha Größe ist, eine hohe Dichte von Habitaten für spezialisierte, trocken-
heitsliebende Zielarten bietet und Teil eines bisher noch unverbauten, großräumig zusammenhängen-
den, (landes- und) bundesweit bedeutsamen Korridors im Verbund der Trockenlebensräume darstellt.



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 198

Weiterhin handelt es sich auch um einen für das Landschaftsbild höchst relevanten Bereich, der an die-
ser markanten Geländekante zahlreiche Ausblicke aufweist und sehr einsehbar ist. Die Bewertung der
landschaftlichen Vielfalt, Eigenart und Reliefdynamik ist in allen Fällen hoch, vgl. Kap. 7.6.3 und 7.7.7.

Ein Teil der Fläche wird außerdem lt. Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen den Abteidörfern zugeord-
net (hier: Hohendorf, Nischwitz, Göritzberg), welche sich durch besondere Eigenart auszeichnen.

 N 1.1: „Hegeholz“, „Wiese vor dem Hegeholz“ und „Halbtrockenrasen Auf dem Tautzsche“
bei Poxdorf (geplantes GLB 01)

Für dieses geplante GLB ist es empfehlenswert, drei Teilflächen zu einem GLB zusammenzufassen,
da diese ähnlich strukturiert sind und in räumlicher Nähe zueinander liegen.

a) Teilfläche „Hegeholz“: Beim Hegeholz handelt es sich um ein reich strukturiertes Gebiet ca. 750
m südöstlich der Kirche von Poxdorf, Gemarkung Poxdorf: Große Teile des Waldgebietes sind
(als LRT 9130) als Waldmeister-Buchenwälder anzusprechen (zum Südrand hin mit viel Eichen
und Elsbeeren), unmittelbar nördlich der Streuobstwiese stockt ein lindenreicher „herausge-
wachsener Niederwald“. Neben der „Wiese vor dem Hegeholz“ (s.o.) gibt es weitere Offenflä-
chen: eine kleine im Wald unmittelbar östlich des Wuchsortes von Blassem Knabenkraut
(Orchis pallens), die große Streuobstwiese (heute als LRT SHK2018-00859) und weiter westlich
(s.o.) die Freifläche „Auf dem Tautzsche“ (siehe unten, Teilfläche heute als LRT 6210
SHK2018-00858). Um die Schutzwürdigkeit zu belegen, wurde Dr. J. Pusch (Erfurt) mit der An-
fertigung eines Gutachtens beauftragt (PUSCH 1997). Bei seinen Begehungen fand er weitere
in Thüringen oder Deutschland gefährdeten Pflanzenarten.

Die GLB-Teilfläche umfasst eine Größe von ca. 4,24 ha (GIS-Umgrenzung des Schutzwürdigkeitsgut-
achtens „Hegeholz bei Poxdorf“, ohne den Bereich „Wiese vor dem Hegeholz“, siehe unten).

Ziele: Erhaltung und Weiterentwicklung der wertgebenden xerothermophilen Lebensraumstrukturen und
Waldbereiche. Dabei sollte besonderer Wert auf den Erhalt der zahlreichen, bemerkenswerten, ge-
schützten und Rote-Liste-Arten gelegt werden. Durch Wiedereinführung extensiver Nutzungsformen
(Streuobstwiese, Halbtrockenrasen, Niederwald) ist das Gebiet zu erhalten und zu entwickeln (PUSCH
1997: 48 f.). Die geplante GLB-Teilfläche liegt im FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst - Hohe Lehde –
Gleistalhänge“.

b) Teilfläche „Wiese vor dem Hegeholz“: diese liegt ca. 1,2 km ostsüdöstlich der Kirche von Po-
xdorf, Gemarkung Poxdorf. Bemerkenswert ist das Vorkommen von der Großen Spinnen-Rag-
wurz (Ophrys sphegodes). Das Vorkommen ist pflanzengeographisch bedeutsam, stellt es doch
neben dem im „Kessel“ bei Nischwitz das am weitesten östlich gelegene des Jenaer Raumes
dar (und abgesehen von den „neu aufgetretenen“ Vorkommen an Halden des Ronneburger Ge-
bietes auch das östlichste Thüringens). Neben den Ragwurz-Arten kommen hier vor: Purpur-
Knabenkraut (Orchis purpurea), Großes Zweiblatt (Listera ovata) und eine Waldhyazinthen-(Pla-
tanthera-)Art als weitere Orchideenarten sowie Berg-Aster (Aster amellus) und Knäul-Glocken-
blume (Campanula glomerata) als in Thüringen gefährdete Arten. Bemerkenswert ist weiterhin
Berg-Klee (Trifolium montanum).

Die GLB-Teilfläche umfasst eine Größe von ca. 0,22 ha.
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Ziele: Kontrolle bzw. Verbesserung des schlechten Pflegezustandes (Verfilzung, Verbuschung), Einrich-
tung eines Weideregimes i. V. m. der Pferdehalterin, welche auch die angrenzenden Flächen pflegt. Die
geplante GLB-Teilfläche liegt im FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“
(ist nicht als LRT erfasst).

c) Teilfläche „Halbtrockenrasen auf dem Tautzsche“: Dieser liegt ca. 650 m südöstlich der Kirche
von Poxdorf, Gemarkung Poxdorf. Es handelt sich um eine kleine Wiese mit der Einstufung im
FFH-Managementplan für das FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistal-
hänge“als LRT 6210 (Gesamtbewertung „C“) als „Mittel- bis hochwüchsiger Kalk-Halbtrockenra-
sen am Südhang, durchsetzt mit Einzelbäumen.“ Neben Vorkommen (2021) von Purpur-Kna-
benkraut (Orchis purpurea) wurden weitere gefährdete Pflanzenarten gefunden (2011), u. a.
Knäul-Glockenblume (Campanula glomerata), Rauer Alant (Inula hirta), Garten-Schwarzwurzel
(Scorzonera hispanica), Berg-Leinblatt (Thesium bavarum), Blut-Storchschnalbel (Geranium
sanguineum) und Färber-Ginster (Genista tinctoria).

Die GLB-Teilfläche umfasst eine Größe von ca. 0,32 ha.

Ziele: Für den Raum Hegeholz ist die kleine Wiese „Auf dem Tautzsche“ eine der wichtigsten Offenflä-
chen und unbedingt erhaltenswert. Sie muss daher weiter gepflegt oder genutzt werden (Beseitigung
von Verbuschung, Pflege, Aufrechterhaltung der Nutzung). Die  geplante GLB-Teilfläche liegt im FFH-
Gebiet 123 „Tautenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“.

Durch die Zusammenfassung dieser drei Teil-Flächen ergibt sich eine Gesamtfläche von 4,78 ha. Dieser
Vorschlag kann alternativ umgesetzt werden, falls die großräumige Erweiterung des NSG, vgl. Kap.
9.2.1.2 Nummer N 2.1 „Gleistalhänge“ bei Graitschen (NSG TH 301), „Hoher Berg – Hegeholz“ sich als
undurchführbar erweisen sollte.

 N 1.2: „Halbtrockenrasen im Funkental“ bei Poxdorf (geplantes GLB 02)

Der „Halbtrockenrasen im Funkental“ liegt ca. 1,3 km nordöstlich der Kirche von Poxdorf, Gemarkung
Poxdorf. Obwohl die Fläche nicht als geschütztes Biotop kartiert ist, war sie bereits 2009 von ihrer Vege-
tationsausstattung als Halbtrockenrasen klar zu erkennen. Auch das Vorkommen mehrerer Orchideen-
arten spricht für den großen naturschutzfachlichen Wert diesen kleinen Biotops (ca. 162 Arten auf ca.
0,22 ha, davon 16 besonders geschützte oder gefährdete Pflanzenarten). Es haben mehrere Entbu-
schungs- und Nachpflegeeinsätze stattgefunden.

Die Einstufung der Fläche (LRT-ID 10173) im FFH-Managementplan für das FFH-Gebiet 123 „Tauten-
burger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“ erfolgte als prioritärer LRT 6210* (Gesamtbewertung „B“):
„Mittelwüchsiger, dichter Trespen-Halbtrockenrasen an einer mit Waldkiefern durchsetzten und südlich
exponierten Hangkante. Altnachweise der Grünlichen Waldhyazinthe, der Mücken-Händelwurz, der Bie-
nen-Ragwurz und der Fliegen-Ragwurz führen zur prioritären Einstufung (Quelle: Göckeritz 2010).“

Der GLB-Vorschlag umfasst eine Größe von ca. 0,21 ha.

Ziele: Kontrolle bzw. Verbesserung des schlechten Pflegezustandes (Verfilzung, Verbuschung, Nachar-
beit der Entbuschung), ggf. Beweidung, Fortführung der einschürigen Mahd mit Abtransport des Mähgu-
tes. Unterlassung der Motocross-Nutzung (Westteil). Das geplante GLB liegt im FFH-Gebiet 123 „Tau-
tenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“.

 N 1.3: „Halbtrockenrasen an der Burg Hausen“ bei Poxdorf (geplantes GLB 03)

Der „Halbtrockenrasen an der Burg Hausen“ liegt ca. 1,4 km nordöstlich der Kirche von Poxdorf, Gemar-
kung Poxdorf. Im LINFOS-Datenbestand gibt es nur wenige Meldungen von der Großen Spinnen-
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Ragwurz (Ophrys sphegodes) mit mehr als 500 Exemplaren aus Thüringen. Auch wenn hier wohl über-
wiegend blühende Pflanzen gemeint sind, kann man sicher ohne Übertreibung sagen, dass das Vor-
kommen an der Burg Hausen (zusammen mit dem im LINFOS nur mit einer Angabe enthaltenen „östlich
des GLB Wüste Äcker“ bei Frauenprießnitz) zu den individuenreichsten Spinnen-Vorkommen Thürin-
gens (und damit wohl auch Deutschlands) gehört.

Der GLB-Vorschlag umfasst eine Größe von ca. 0,11 ha (GIS-Messung; LRT-ID 10172 umfasst 0,20 ha
mit stark veränderter Abgrenzung).

Weitere bemerkenswerte Arten sind Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) und Silberdistel (Carlina acau-
lis). Die Einstufung der Fläche (LRT-ID 10172) im FFH-Managementplan für das FFH-Gebiet 123 „Tau-
tenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“ erfolgte als prioritärer LRT 6210* (Gesamtbewertung
„B“): „Kleine Kuppe und teilweise steiler Südwesthang. Der Kalk-Halbtrockenrasen ist lückig und hat viel
Steingrusboden. Die Fläche ist von großen Gehölzen durchsetzt und umrandet. Aufgrund eines Altnach-
weises von Spinnen-Ragwurz wird die Fläche als prioritär eingestuft.“

Ziele: Entfilzung, wenig Entbuschung, „Verbau“ der Motocross-Spur, ggf. Beweidung, Hütehaltung mit
Schafen (einschließlich Hütehaltung in Netzen), wobei Beweidungszeitpunkt und -intensität mit einem
botanischen Sachverständigen abzustimmen ist. Unterlassung der Motocross-Nutzung. Das geplante
GLB liegt im FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst - Hohe Lehde – Gleistalhänge“.

 N 1.4: „Halbtrockenrasen im Kessel“ bei Nischwitz (geplantes GLB 04)

Der „Halbtrockenrasen im Kessel“ liegt ca. 650 m südsüdwestlich der Ortsmitte von Göritzberg. Dort be-
steht eine immerhin ca. 70 m hohe markante Geländestufe zwischen Bürgel und der Beuche, welche
vom Oberen Buntsandstein gebildet wird (Roter Röt + Myophorienschichten, soR, so4M). An einigen
Stellen, wie im Bereich des ehemaligen Agrarflugplatzes auf dem Plateau des Kesselberges /Lamperts-
berges, vgl. N 1.0 „Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg“ (geplantes NSG 01), steht der un-
tere Muschelkalk an, im Bereich des Kessels jedoch nicht. Im „Kessel“, der den „Gemeindeberechtigten
zu Nischwitz“ gehört (eine Art Allmende?), haben sich Kalk-Magerrasen ausgebildet. Große Wacholder
deuten auf frühere, über lange Zeit andauernde Schafbeweidung. In der aktuellen OBK sind dort drei
geschützte Biotope kartiert:

- am westexponierten Hang Halbtrockenrasen (4211, §, 48Ba300200, 0,79 ha),
- im Talgrund 4 Halbtrockenrasen (4211, §, 8Ba300600, 0,32 ha),
- am ostexponierten Hang mesophiles Grünland (frisch bis mäßig) trocken (4222, §,
             48Ba300500, 0,49 ha).

Die Besonderheit dieser Flächen ist das Vorkommen von Spinnen-Ragwurz (Ophrys sphegodes) sowie
die Orchideenarten Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Großes Zweiblatt (Listera ovata) und
Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum). Weitere Arten der Halbtrockenrasen sind dort z. B.
Gewöhnlicher Fransenenzian (Gentianella ciliata), Silberdistel (Carlina acaulis), Echte Schlüsselblume
(Primula veris). Die Beweidung der Flächen mit Schafen war in der Vergangenheit unregelmäßig, nicht
ausreichend und nicht an den Erfordernissen der wertvollen Orchideen-Vorkommen orientiert. Zusätz-
lich sind die Bestände durch Spätfröste, Trockenschäden und Motocross-Nutzung gefährdet.

Der GLB-Vorschlag umfasst insgesamt, die o. g. drei Teilflächen eingeschlossen, eine Größe von ca.
2,46 ha.

Ziele: Entfilzung, angepasste Beweidung mit Schafen, Entbuschung, Aufgabe der Motocross-Nutzung.
Eine ehemalige Wegeverbindung zwischen Droschka und Nischwitz durch „den Kessel“ auf den Kessel-
berg und weiter nach Nischwitz erscheint nicht reaktivierbar und zielführend.
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Dieser Vorschlag kann alternativ umgesetzt werden, falls die großräumige Neuausweisung des NSG,
vgl. Kap. 9.2.1.2 Nummer N 1.0 „Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg“ (geplantes NSG 01)
sich als undurchführbar erweisen sollte.

 N 1.5: „Enzianwiese bei Lucka“, Ölberg“ westlich Thalbürgel (geplantes GLB 05)

Die „Enzianwiese von Lucka“ liegt ca. 650 m ostnordöstlich vom Ortsrand Lucka und südlich des Rad-
weges zwischen Lucka und Gniebsdorf/Thalbürgel. Es handelt sich um einen Halbtrockenrasen (basi-
phil), welcher auf dem westexponierten Hang des sogenannten „Ölberges“ liegt (4211, §, 48Ab429100)
Enzian-Arten kommen dort nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor, daher sollte für diesen Biotopkom-
plex eine andere Bezeichnung gefunden werden. Als geschützte Art kommt dort die Silberdistel (Carlina
acaulis) vor.

Der GLB-Vorschlag umfasst eine Größe von ca. 0,28 ha.

Ziele: Erhalt und Entwicklung des Halbtrockenrasens, Freihaltung von Gehölzbewuchs, Trittstein im Bio-
topverbund, Erhaltung der markanten landschaftlichen Gestalt.

 N 1.6 „Linienhafte Anpflanzungen an Kreisstraßen und Feldwegen“ (geplantes GLB 6)

Linienhafte Anpflanzungen und Baumreihen entlang von Kreisstraßen und Feldwegen sind im Untersu-
chungsgebiet häufiger als bepflanzte Abschnitte (z. T. stark ausgedünnt) meist einseitig anzutreffen, sel-
tener sind durchgängige oder beidseitige Baumreihen vorhanden. Da die umgebende Landschaft oft-
mals ausgeräumt ist, wird es umso wichtiger, die vorhandenen Abschnitte zu sichern und weiter zu ent-
wickeln. Folgende Kreisstraßen und Feldwege werden vorgeschlagen:

- K157 zwischen Rodigast und Taupadel mit Verlängerung als Feldweg von Taupadel bis Jenalöbnitz,

- K158 Graitschen – Poxdorf

- K159 ab Höhe Goldberg bis Hohendorf, weiter zwischen Hohendorf und Nischwitz bis UG-Grenze

- K160 ab Lampertsberg bis Göritzberg sowie Verlängerung/Feldweg bis Kesselberg

- K119 ab Langetalsmühle bis Ilmsdorf, ab Ilmsdorf bis Beulbar, Beulbar bis Gerega sowie Gerega bis
UG-Grenze

- Feldweg von Gniebsdorf bis Wohngebiet Auf der Zense.

Der Schutzgebietsvorschlag bezieht sich auf den Seitenstreifen und die außerhalb des Banketts stehen-
den Bäume. Eine Flächengröße kann derzeit nicht angegeben werden.

Ziele: Erhalt und Entwicklung von Baumreihen (Obstbäume), Stärkung des Landschaftsbildes als Ele-
mente der Kulturlandschaft, Trittsteinfunktion.

Folgende Einzelobjekte sollen als ND neu ausgewiesen werden.

Ziele: Erhaltung eines markanten Einzelbaumes, einer Baumreihe bzw. einer Baumgruppe als beson-
dere Elemente des Orts- oder Landschaftsbildes

 N 1.7: „Stieleiche westlich vom historischen Wegstein“ südlich von Poxdorf (geplantes
ND 01)

Die Stieleiche präsentiert sich als mächtiges Exemplar am Waldrand westlich vom historischen Weg-
stein und südlich von Poxdorf. Sie markiert einen Hochpunkt in der Landschaft und zeichnet sich durch
regelmäßigen Wuchs aus, vgl. Fotodokumentation Nr. 34.

 N 1.8: „Linde an der Kirche“ in Hohendorf (geplantes ND 02)
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vgl. Fotodokumentation Nr. 28

 N 1.9: „Kornelkirsche an der Papiermühle“ bei Nausnitz (geplantes ND 03)

vgl. Fotodokumentation Nr. 27, Umfang 1,90 m, Alter: mind. 160 Jahre, ca. um 1845 n. Chr. gepflanzt.
Lt. Voigt52, W. (2020) ungewöhnlich starker Umfang der Kornelkirsche (Cornus mas), die sonst strauch-
artig wächst. Sicherung und Entwicklung der Krone, die nach einem Sturm 2007 auseinandergebrochen
und danach stark eingekürzt worden war.

 N 1.10: „Eiche am Nisslitzer Grund“ (geplantes ND 04)

vgl. Fotodokumentation Nr. 32

 N 1.11: „Kastanie an der Kirche“ in Taupadel“ (geplantes ND 05)

vgl. Fotodokumentation Nr. 24

 N 1.12: „Eiche in Lucka“ Ortsmitte (geplantes ND 06)

vgl. Fotodokumentation Nr. 23,

 N 1.13: „Zwei Linden an der Steinbank“ westlich Gniebsdorf B 7 (geplantes ND 07)

vgl. Fotodokumentation Nr. 33

 N 1.14: „Baumgruppe 8 Linden am alten Kammergut“ in Gniebsdorf (geplantes ND 08),
i. V. m. dem Rest einer Ortsbefestigung aus dem Mittelalter, vgl. 4.3.3 und Tabelle 8, Pkt. 4.

vgl. Fotodokumentation Nr. 31

 N 1.15: „Linde am südwestlichen Ortsrand“ in Gerega (geplantes ND 09)

vgl. Fotodokumentation Nr. 30

 N 1.16: „Linde am nordöstlichen Ortsrand“ in Poxdorf (geplantes ND 10)

vgl. Fotodokumentation Nr. 29

 N 1.17: Baumreihe „Linden Am Bahnhof“ in Bürgel (geplantes ND 11)

vgl. Fotodokumentation Nr. 26

 N 1.18: Baumreihe „Linden in der Bahnhofstraße“ in Bürgel (geplantes ND 12)

vgl. Fotodokumentation Nr. 25

 N 1.19: „Friedenseiche“ in Hetzdorf (geplantes ND 13)

vgl. Fotodokumentation Nr. 38

52 Darin wird erläutert:   „Früher wurden aus dem harten, schweren Holz die echten „Ziegenhainer“ gefertigt. Es handelt sich um
Spazierstöcke, deren Herstellung der Stadt Bürgel vor ca. 100 Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung bescherten. Die fal-
schen „Ziegenhainer“ wurden aus Weißdorn hergestellt. Die Spazierstöcke wurden zu einem Exportschlager und bis nach Aust-
ralien verkauft.“
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9.2.1.2 Vorschläge für die Erweiterung von Schutzgebieten /-objekten nach Natur-
schutzrecht

 N 2.1: Erweiterung NSG „Gleistalhänge“ bei Graitschen (NSG TH 301), „Hoher Berg – Hege-
holz“

Die Erweiterung erstreckt sich ausgehend von der Poxdorfer Höhe um den Teufelsgrund herum zum
Hohen Berg bis einschließlich Hegeholz in den Grenzen des FFH-Gebietes.

Der NSG-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 145,5 ha, davon liegen 113,6 ha inner-
halb des FFH-Gebietes und ein Teil außerhalb. Dieser beträgt 31,9 ha.

Ziele: Durch die Erweiterung werden nicht nur die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten, sondern auch
der Biotopkomplex „Hoher Berg – Hegeholz“ als Ganzes über eine nationale Schutzkategorie gesichert.

 N 2.2: Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“ bei Graitschen, Teilfläche nördlich (NSG TH 273)

Die Erweiterung umfasst eine Fläche am nordöstlichen Hang des Alten Gleisberges, die in den Grenzen
des FFH-Gebietes, aber außerhalb des NSG liegt. Interessant sind die Übergangslebensräume und der
direkte Anschluss an den Bachlauf der Gleise.

Der NSG-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 2,67 ha.

Ziele: Durch die Erweiterung werden nicht nur die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten, sondern auch
der Biotopkomplex „Alter Gleisberg“ als Ganzes über eine nationale Schutzkategorie gesichert.

 N 2.3: Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“ bei Graitschen, Teilfläche östlich (NSG TH 273)

Die Erweiterung umfasst eine Fläche an den östlichen Hängen des Alten Gleisberges, die in den Gren-
zen des FFH-Gebietes, aber außerhalb des NSG liegt. Wertgebend sind Halbtrockenrasen in Hanglage
und Südwestexposition sowie Trockengebüsch

Der NSG-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 0,63 ha.

Ziele: Durch die Erweiterung werden nicht nur die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten, sondern auch
der Biotopkomplex „Alter Gleisberg“ als Ganzes über eine nationale Schutzkategorie gesichert.

 N 2.4: Erweiterung NSG „Alter Gleisberg“ bei Graitschen, Teilfläche westlich (NSG TH 273)

Die Erweiterung umfasst eine Fläche an den westlichen Hängen des Alten Gleisberges, die in den Gren-
zen des FFH-Gebietes, aber außerhalb des NSG liegt. Wertgebend sind Halbtrockenrasen in Hanglage
und Südwestexposition sowie Streuobstbestände.

Der NSG-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 2,9 ha.

Ziele: Durch die Erweiterung werden nicht nur die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten, sondern auch
der Biotopkomplex „Alter Gleisberg“ als Ganzes über eine nationale Schutzkategorie gesichert.

 N 2.5: Erweiterung GLB „Im Tälchen“ nördlich von Nischwitz

Das GLB „Im Tälchen" ist gekennzeichnet von kleinflächigen Halbtrockenrasen (4211, §), trockenwar-
men Staudenfluren (4731, §) und Lesesteinhaufen (5530, §) sowie verschiedenen geschützten Arten,
z. B. Echte Schlüsselblume (Primula veris), Silberdistel (Carlina acaulis) sowie die Orchideenarten Mü-
cken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea) und Großes Zweiblatt (Listera ovata), vgl. auch
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Schutzwürdigkeitsgutachten PUSCH, Dr. J. (1997). Das GLB liegt jedoch völlig isoliert und wird von in-
tensiv genutzten Ackerflächen allseitig umgeben. Eine Pufferzone von mindestens 10 -15 m Breite wird
daher insbesondere auf der Nord- und Westseite empfohlen. Die Nutzung dieser Pufferflächen sollte als
extensives Grünland erfolgen und an der Nutzungsgrenze zum Acker eine lineare Gebüschpflanzung
beinhalten.

Der GLB-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 0,09 ha.

Ziele: Abschirmung des Schutzgebietes gegenüber den Einflüssen durch intensive Ackernutzung, insbe-
sondere Schutz (gegenüber Wind, Stoffeintrag, u.ä.) und Verbreiterung der Übergangsbereiche, Stabili-
sierung der Lebensräume, Trittsteinbiotop.

 N 2.6: Erweiterung FND/ Neuausweisung „Himmelsteich und Feldweg bei Beulbar“ west-
lich von Beulbar

Das FND „Himmelsteich und Feldweg bei Beulbar“ liegt völlig isoliert und wird von intensiv genutzten
Ackerflächen umgeben. Dies wirkt sich negativ auf das wertgebende Kleingewässer (2512, §) aus. Eine
Pufferzone von mindestens 50 m Breite auf allen Seiten wird empfohlen, vgl. Charakteris-
tika_FND_LP_Bürgel.docx (des Umweltamtes vom 09.08.2021) sowie Gutachten im Rahmen des (Lan-
des-)Monitorings Amphibien / Reptilien Thüringen (2016 – 2018, bearbeitet durch Ch. + F. Serfling). Die
Nutzung dieser Pufferflächen sollte als extensives Grünland erfolgen und an der Nutzungsgrenze zum
Acker eine lineare Gebüschpflanzung beinhalten. Eine Erweiterung mit Neuausweisung insgesamt als
GLB wird angeregt.

Der GLB-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 0,40 ha.

Ziele: Abschirmung des Schutzgebietes gegenüber den Einflüssen durch intensive Ackernutzung, insbe-
sondere Schutz (gegenüber Wind, Stoffeintrag, u.ä.) und Verbreiterung der Übergangsbereiche, Stabili-
sierung der Lebensräume, Trittsteinbiotop. Verzicht auf Ablagerung von Misthaufen in Umfeld oder nahe
dem Gewässer.

 N 2.7: Erweiterung FND/ Neuausweisung „Lugenberg“ zwischen Nausnitz und Graitschen

Details zur Ist-Situation (im Jahr 2000) liefert das Schutzwürdigkeitsgutachten FND „Lugenberg bei
Graitschen“ (BÖSCHA GmbH, 2000). In diesem Rahmen wurden eine Biotoptypenkartierung, floristi-
sche und Vegetationsaufnahmen sowie Reptilienerfassung durchgeführt. Im Ergebnis wurden verschie-
dene Vorschläge zur Erhaltung und Weiterentwicklung des FND „Lugenberg“ dokumentiert. Eine jährli-
che Mahd der Plateaufläche ist sicherzustellen, ebenso sind die Hangflächen regelmäßig zu pflegen und
da Mähgut zu entfernen. Gebüsche am Felsfuß sind unbedingt zu erhalten, da dort zahlreiche Zauneid-
echsen nachgewiesen wurden. Eine gestaffelte Pflege der Fläche ist die Idealvariante. Die Erweiterung
der Abgrenzung bezieht sich auf die mit Gebüsch bewachsenen Bereiche der nördlichen und östlichen
Seite, u. a. mit einem Massenvorkommen von Zerstreutblütigem Vergissmeinnicht (Myosotis spar-
siflora). Eine Erweiterung mit Neuausweisung insgesamt als GLB wird angeregt.

Der GLB-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine Größe von ca. 1,76 ha.

Ziele: Teilbereiche sollten eine Entbuschung erhalten, damit die für diesen Standort typische Felsvege-
tation, Trocken- und Halbtrockenrasen wiederhergestellt werden können. Durch die Exposition des Ge-
bietes und die vorherrschenden trockenen und mageren Verhältnisse sind Lebensräume gegeben, wel-
che eine Reihe weiterer schutzwürdiger Arten erwarten lassen (u. a. Schmetterlinge, Heuschrecken,
Laufkäfer).

 N 2.8: ND Wilhelmshöhe Pflanzung/Ergänzung Baumgruppe (Linde)
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Im Digitalen Archiv der Töpferstadt Bürgel ist ein historisches Foto zu finden (undatiert), auf dem eine
Baumgruppe mit drei Winterlinden an der Wilhelmshöhe abgebildet sind (Rubrik: Fluren in Bürgel und
Umgebung). Dies bestätigen auch weitere Angaben des Umweltamtes Saale-Holzland-Kreis (Charakte-
ristika_ND_LP_Bürgel.docx vom 09.08.2021), dass die markante Baumgruppe ursprünglich nicht aus
zwei, sondern aus drei (Gerichts-)Linden bestand (Alter ca. 150 – 200 Jahre, u. a. als Friedenslinden
von 1815 bezeichnet). Im Landschaftsplan wird daher die Ergänzung der Baumgruppe mit einer weite-
ren Linde vorgeschlagen.

Bei Voigt, W. (2007) wird beschrieben, dass eine dritte Linde in 2005 gepflanzt wurde. Dies befindet sich
jedoch in ca. 40-50 m Entfernung von den beiden Altbäumen. Ein Zusammenwachsen der Kronen ist
nicht zu erwarten. Die Nachpflanzung der dritten Linde wird daher im Nahbereich der beiden Altbäume
vorgeschlagen.

Der ND-Erweiterungsvorschlag zur umfasst eine (1) Winterlinde auf vorhandener Fläche.

Ziele: Durch die Ergänzungspflanzung kann erreicht werden, dass bei weiteren Sturm-, Schnee- und
Eisschäden an den 18-20 m hohen Bäumen das Gesamt-Erscheinungsbild der Baumgruppe erhalten
bleibt bzw. sich erneuert.

9.2.1.3 Pflege und Optimierung bestehender Schutzgebiete und -objekte

Ergänzend zu den o. g. Vorschlägen zur Neuabgrenzung und/oder Erweiterung gibt es Vorschläge zur
Verbesserung der aktuellen Situation.

 N 3.1: FND „Himmelsteich und Feldweg bei Beulbar“

Aus alten Unterlagen ist ersichtlich (1989, G. Zurawski), Unterlagen des Umweltamtes Saale-Holzland-
Kreis (Charakteristika_FND_LP_Bürgel.docx vom 09.08.2021), dass der „der Himmelsteich in den sech-
ziger Jahren (des vorigen Jh.) noch von Sumpfgräsern umwachsen und um einiges größer war als
heute“.

Ziele: Die Pflege des Gewässers (Himmelsteich) durch Entschlammung mit Abtransport des Aushubs
und Schlammes, ggf. Vertiefung sowie die Anlage weiterer Hecken, Sträucher und Bäume (Weiden), vor
allem im nördlichen und westlichen Randbereich als Schutz gegenüber der rundherum vorherrschen-
den, intensiven Ackernutzung (Wind, Stoffeintrag, u.ä.) sind erforderlich. Eine extensive Pflege der um-
gebenden Flächen 1-mal pro Jahr mit Abtransprort des Mähgutes sollte flankierend erfolgen. Verzicht
auf Ablagerung von Misthaufen in Umfeld oder nahe dem Gewässer.

Die mögliche Erweiterung des Gebietes ist unter N 2.6 beschrieben. Im Zuge dessen kann der FND-Sta-
tus durch eine Neuausweisung als GLB ersetzt werden.

 N 3.2: FND „Jägertalwiese“

Wichtig ist die Optimierung der Flächenpflege des quelligen kalkreichen Niedermoorstandortes sowie
Orientierung des Schnittzeitpunktes an den Arten Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis),
Dichtblütige Händelwurz (Gymnadenia densiflora) und Trollblume (Trollius europaeus) nach deren Sa-
menreife. Eindämmen des Schilfrohrs (Phragmites australis) durch einschürige Mahd, unter Beachtung
der Lebensraumansprüche der Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) und Beseitigung des
Mähgutes von der Fläche sind wesentlich für den Fortbestand der Orchideen-Vorkommen.

Ziele Eine Einbeziehung der sogenannten „unteren Jägertalwiese“ ist sinnvoll: diese wurde meist nicht
separat betrachtet, obwohl sie formal nicht zum FND gehörte und auch keinen LRT darstellt (s.o.).
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Zumindest in den letzten 20 Jahren ist diese immer mit gepflegt worden. Die Bestände des Breitblättri-
gen Knabenkrautes (Dactylorhiza majalis) wurden jetzt separat erfasst. Die große floristische Besonder-
heit hier ist das Vorkommen der Akeleiblättrigen Wiesenraute (Thalictrum aquilegifolium), (vgl. RODE
2022).

Die mögliche Erweiterung des Gebietes ist unter N 2.3 beschrieben. Im Zuge dessen kann der FND-Sta-
tus durch eine Neuausweisung als GLB ersetzt werden.

Das FND liegt im FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“, ist jedoch nicht
als LRT kartiert. Und es liegt im NSG 273 „Gleistalhänge“.

 N 3.3: GLB „Unter der Dorl“

Die Kirsch-Streuobstwiese am Nordhang des Dorlberges befindet sich auf frischem Untergrund im Be-
reich des Oberen Buntsandsteins (Röt) – der Dorlberg selbst gehört bereits zum Unteren Muschelkalk.
Überregional bedeutsam ist das Vorkommen der Trollblume (Trollius europaeus) und von Orchideen wie
z. B. Purpurknabenkraut (Orchis purpurea) und Großes Zweiblatt (Listera ovata), auch einige Exemplare
von Frauenschuh (Cypripedium calceolus) sowie weitere bemerkenswerte Pflanzenarten. Hervorzuhe-
ben sind weiterhin die Vorkommen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous).

Die Fläche im Eigentum des Naturschutzvereins Eisenberg und Umgebung e.V. wird von den Vereins-
mitgliedern regelmäßig seit 2005 mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Naturschutz Thüringen ge-
pflegt, eine anspruchsvolle Aufgabe für so einen kleinen Verein. Nicht immer wurde die Fläche auch
(vollständig) beräumt. Die Mahd erfolgte meist erst im Oktober. Organisator der Pflegemaßnahmen ist
seit vielen Jahren Wolfram Voigt.

Eine zunehmende Belastung für das Gebiet ist die stark angestiegene Wander- und Exkursionstätigkeit
in das Gebiet. Zur Blütezeit der Trollblumen hat sogar ein Café in Taupadel geöffnet und hat reichen Zu-
spruch! NABU und AHO-Gruppe Ost (Gera) bieten mittlerweile geführte Exkursionen dorthin an – alle
sind nicht genehmigt und verursachen teilweise doch starke Trittschäden, was besonders die spätere
Pflege erschwert, vgl. Fotodokumentation Nr. 46d.

Ob es in den Jahren seit 1988 einen Rückgang der Trollblumen gegeben hat, ist kaum einzuschätzen.
W. Voigt schätzte den Bestand 1992 auf 6.000-7.000 blühende Pflanzen; seitdem hat wohl niemand
wieder gezählt. Der Pflegezustand des Gebiets ist recht gut; die jährliche Mahd (ab 15.09. möglich)
muss beibehalten werden.

Der GLB liegt im FFH-Gebiet 125 „Großer Gleisberg-Jenzig“, ist jedoch nicht als LRT kartiert. Der GLB-
Status kann bestehen bleiben.

 N 3.4: GLB „Im Riete“

Im Übergangsbereich zwischen Oberem Buntsandstein und Muschelkalk befinden sich im Tal östlich
von Poxdorf mehrere kleine Hangquellen, zwei am südexponierten Unterhang des „Hohen Berges“ und
eine, größere, am Rand zum „Hegeholz“ hin. Hier hat sich ein Kalkquellmoor (Flachmoor) ausgebildet
mit indivduenreichen Vorkommen von u. a. Breitblättrigem Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Großes
Zweiblatt (Listera ovata), von Trollblume (Trollius europaeus) und Sauergräsern.

In den vergangenen Jahren wurde die Pflege der Fläche auf unterschiedliche Art und Weise organisiert.
Nur wenn es gelingt, die jährliche Pflege fortzusetzen, ist der Erhalt dieses landesweit bedeutsamen Bi-
otops und Orchideenstandorts gewährleistet.
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Der GLB liegt im FFH-Gebiet 123 „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“ und ist als LRT
kartiert53 (LRT 7230 – Kalkreiche Niedermoore, ID 10213, GLB „Im Riete“, Größe 0,065 ha. Die Habi-
tatstruktur ist hervorragend ausgeprägt Kategorie „A“, Gesamtbewertung „B“). Der GLB-Status kann be-
stehen bleiben.

 N 3.5: ND „Platane in Graitschen“

Die Platane steht an einem vielbegangenen Platz in der Ortsmitte (hohe Frequentierung bei Maibaum-
setzen, Ortsfesten usw.), es gibt Sitzgelegenheiten unter dem Baum. Seit 1995 sind viele Sanierungs-
maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit erfolgt.

Die regelmäßigen Kontrollen (der halbjährlichen Baumschau der Naturdenkmale durch die UNB) müs-
sen fortgeführt werden, bruchgefährdetes Totholz ist bei Bedarf zu entfernen und die Funktionsfähigkeit
der Kronenverspannungen (wegen Astbrüchen in der Vergangenheit) muss stets gewährleistet sein.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

 N 3.6: ND „Drillings-Blutbuche“ in Bürgel

Die „Drillings-Blutbuche“ in Bürgel ist ein „Sorgenkind“ unter den Naturdenkmälern. Aufgrund ihres viel
begangenen Standortes (Friedhof, angrenzende Straße, östlich davon gelegenes Wohnhaus) bestehen
hohe Anforderungen an ihre Verkehrssicherheit. W. Voigt schätzte 1995 das Alter auf etwa 100 Jahre.

Seit März 1995 wird das Naturdenkmal auf der Grundlage der Verkehrssicherungspflicht halbjährlich im
Rahmen der Baumschauen durch die UNB kontrolliert. Mehrmals wurde u. a. Totholz entfernt, Verspan-
nungen eingebracht und bruchgefährdete Starkäste beschnitten.

Probleme bestehen mit dem östlichen Stämmling, der eine Riss zeigt, offenbar hohl ist und Pilzbefall
aufweist. Hier sind Rückschnitte erforderlich, die Erneuerung der Verspannung und weitere intensive
Beobachtung des Zustandes. Aufgrund der besonderen Wuchsform, die das Stadtbild prägt und dem
zentralen Standort auf dem Friedhof sollte der ND-Status bestehen bleiben.

Nach jetzigem Stand kann der ND-Status bestehen bleiben.

 N 3.7: ND „Schlitzblättrige Eiche auf dem Alten Gleisberg“

Auf dem Plateau des Alten Gleisberges ca. 1.1 km südwestlich von Graitschen steht dieser Einzelbaum,
vermutlich eine Amerikanische Weiß-Eiche (Quercus alba). In welcher Zeit dieser Baum und von wem
gepflanzt wurde, ist unbekannt. Er ist samt seinem Umfeld geschützt, inzwischen ist dieses aber trotz
zwischenzeitlicher Freistellung des Baumes und der mitgeschützten Umgebung mittlerweile wieder
ziemlich stark verbuscht.

Mit dem Ende des sogenannten Waldarbeiter-Pflegeprojektes wird die Wiese auf dem südlichen Plateau
von der Agrargenossenschaft maschinell gemäht (oder gemulcht) und dabei die Baumumgebung nicht
mehr mit bearbeitet. Schon deshalb macht das Naturdenkmal keinen guten Eindruck; dazu kommt das
zahlreiche, in den letzten Jahren gebildete Totholz und im Sommer die oft jämmerliche Belaubung. Mög-
licherweise ist dafür die starke Trockenheit der letzten Jahre verantwortlich.

Es scheint, als hätte der Baum keine gute Perspektive an diesem Standort. Es sollte dennoch in den
nächsten Jahren einen nochmaligen Versuch der Freistellung (Beseitigung der Verbuschung) geben,
Pflege/Freischnitt der Baumscheibe und weitere Beobachtung.

53 Der (deutlich größere) Bereich am Unterhang des „Hohen Berges“, die zwei o. g. Hangquellen, hat die ID 10210, bewertet mit
„C“ als Gesamtbewertung, ist aber nicht Bestandteil des GLB.
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Nach jetzigem Stand kann der ND-Status (noch) bestehen bleiben.

 N 3.8: ND „Douglasie an der Langetalsmühle“

Das Naturdenkmal im Park der Langethalsmühle stellt mit einem Stammumfang von 3,50 m (2006) und
einer Baumhöhe von 32 m die mit Abstand stärkste Douglasie (Pseudotsuga douglasii bzw. menziesii)
im Saale-Holzland-Kreis dar. Seit März 1995 wird der Baum im Rahmen der halbjährigen Baumschauen
der Naturdenkmale des SHK mit kontrolliert, 1995 und seit 2014 mit W. Voigt, 1997-2013 mit Dr. Gerd
Seidel (Jena). Blitzeinschlag (1996), Baumaßnahmen im Stammfußbereich i. V. m. dem Pflegeheim
(1999 ff.) und mehrere Astabbrüche hat der Baum weitgehend ohne größerer Schäden gut überstanden.

In den letzten 5 Jahren wurde stets notiert „Baum ist gut (oder sehr gut) benadelt“, am Stamm gibt es
keine Anzeichen irgendwelcher Probleme. Offenbar haben die vielen Gefährdungen und kleineren Ein-
griffe keine Schäden verursacht. In diesem guten Zustand kann der Baum an dem (wegen der hohen
Verkehrserwartung) doch durchaus problematischen Standort noch lange erhalten werden.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

 N 3.9: ND „Spitzahorn in Beulbar“

Der Spitzahorn steht am nördlichen Ortsrand von Beulbar ca. 200 m nordöstlich der Ortsmitte. Mit einem
Stammumfang von knapp unter 5 m (2006 gemessen) ist das Naturdenkmal der mit Abstand stärkste
Spitzahorn des Saale-Holzland-Kreises. Aufgrund seiner Lage auf einer Anhöhe am Dorf Beulbar ist er
von weitem sichtbar und prägt maßgeblich das Landschaftsbild.

Seit Mai 2003 (Ausweisung als ND) wird der Baum im Rahmen der halbjährlichen Baumschauen durch
die UNB des SHK kontrolliert. Die ehemals volle und harmonisch geformte Krone ist durch Astbruch be-
einträchtigt (mindestens drei große Starkäste waren 2004-2006 aus dem SO-Teil der Krone ausgebro-
chen und lagen unten, ein weiterer Ast war angebrochen und lag nach Süden auf).

Durch Kronenverspannungen und Einkürzungen in der Ober- und Unterkrone wurden die verbleibenden
Starkäste gesichert (Rückschnitt der weit ausladenden, ausbruchgefährdeten Äste (Schnitt bis in den
Grobastbereich, geschätzt wurden ca. 1/3 der Astteile zurückgeschnitten). Die ehemals harmonisch ge-
formte Krone ist nun deutlich verändert.

Perspektivisch muss noch der Stammzwiesel durch eine Verspannung gesichert werden. Es bleibt ab-
zuwarten, ob die nun eingekürzte Krone mit Austrieben in die großen Kronenlücken reagieren und die
Lücken schließen kann, bevor ein erneuter Sturm weitere Äste abreißt. Ggf. muss die gesamte Ober-
krone nochmals weiter eingekürzt werden.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

9.2.1.4 Rücknahme von Schutzgebieten

 N 4.1: Rücknahme GLB „Unter dem Kalbenholze“

Eine Rücknahme von Schutzgebieten wird für das GLB „Unter dem Kalbenholze“ vorgeschlagen. Die
Schutzwürdigkeit ist nicht mehr gegeben, nachdem das Vorkommen von Blassem Knabenkraut (Orchis
pallens, ehemals 350 – 400 blühende Pflanzen/Jahr) aktuell nicht vorhanden ist (Schäden durch Wild-
schweine, starke Laubholz-Verjüngung, -sukzession und nachfolgenden Holzeinschlag mit Harvester,
Belassen des Schlagabraums auf der Fläche).
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Die Rücknahme des GLB umfasst eine Größe von ca. 0,55 ha.

 N 4.2: Rücknahme FND „Kalthausen“

Weiterhin wird die Rücknahme des FND „Kalthausen“ empfohlen, da der Schutzzweck nicht mehr er-
reicht werden kann. Fehlende Festlegungen zur Teichbewirtschaftung, fehlende oder mangelnde Kon-
trollen und Unklarheiten bei der Wiesenbewirtschaftung haben wahrscheinlich in etwa 20 Jahren zu ei-
ner völligen Entwertung des Gebietes geführt. Eine Aufhebung des FND sollte daher durchgeführt wer-
den. Unabhängig davon gelingt es eventuell nach vielen Jahren, von Seiten des TLBV54 die völlig schief
gelaufene Ersatzmaßnahme E 240 noch etwas zu verbessern.

Die Rücknahme des GLB umfasst eine Größe von ca. 1,86 ha.

Arten- und Biotopverbundkonzept

Für den Arten- und Biotopschutz geht es um die Erhaltung und Entwicklung der für das Untersuchungs-
gebiet spezifischen Arten und Lebensräume (Biotope). Durch die naturräumliche Situation und durch die
Standortbedingungen (Geologie, Böden, Wasserhaushalt) ist in bestimmter Weise vorgegeben, an wel-
chen Orten ein Entwicklungspotential für Trockenlebensräume besteht und an welchen Orten ein Ent-
wicklungspotential für Feuchtlebensräume. Daraus leiten sich die für Bürgel typischen Arten und Biotope
ab, die dauerhaft erhalten und gesichert werden sollen.

9.2.2.1 Maßnahmen Arten-/Biotopschutz, biologische Vielfalt

Schwerpunkt der Maßnahmen liegt beim Schutz streng und besonders geschützter Arten wie z. B. der
Gruppe der Fledermäuse, Schwarzblauer Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Schlingnatter oder Laubfrosch
und Knoblauchkröte. Diese Arten stehen im engen Zusammenhang mit den FFH-Gebieten und sind auf
extreme, trockene oder feuchte Lebensräume, also Standorte von besonderer Ausprägung angewiesen.
Eine besondere Gefährdung besteht, wenn diese Standorte z. B. durch Trockenlegung, Nährstoffein-
trag, Holzeinschlag, Freizeitnutzung usw. sich verändern oder entfallen. Diese Lebensräume spielen
gleichzeitig eine wichtige Rolle im örtlich-regionalen, im landesweiten und bundesweiten Biotopverbund.
Die Maßnahmen sind im Übergeordneten Maßnahmenkonzept, Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt.

Bei der Auswertung der Vorkommen von Lebensraumtypen, Ziel- und FFH-Arten wurde geprüft, ob die
Lebens- und Aktionsräume durch die bestehenden Schutzgebiete abgedeckt sind. Daraus ist ablesbar,
wo wichtige Lebensräume und Artvorkommen bereits geschützt sind und wo ggf. noch Defizite beste-
hen. Handlungsbedarf besteht insbesondere dort, wo schützenswerte Vorkommen außerhalb von
Schutzgebieten liegen.

Tab. 47: Auswertung der FFH-Lebensraumtypen in und außerhalb von Schutzgebieten

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtypen, * = prioritär
(Gebräuchliche Kurzbezeichnung der BfN)

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

FFH-Lebensraumtypen im Offenland

3140 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewäs-
ser mit Armleuchteralgen X

54 Laut EKIS (LINFOS-Recherche 28.01.2021) gehört der „Kleine Klosterteich“ (Flst. 382) zur Autobahn-Ersatzmaßnahme (BAB
A 9 Königshofen-Eisenberg) E 240 „Thalbürgeler Klosterteiche“. Bei den im Umweltamt vorliegenden Unterlagen dazu geht es
jedoch nur um den Großen Klosterteich; in einer Notiz steht: „Unterlagen zum 1. Bauabschnitt, bei dem der im FND liegende
Teich mit bearbeitet wurde, existieren im Umweltamt offenbar nicht.“
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtypen, * = prioritär
(Gebräuchliche Kurzbezeichnung der BfN)

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit
Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften X

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation X X
6110 * Basenreiche oder Kalk-Pionierrasen X
6210 Kalk-(Halb-Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien X X
6210 * Kalk-(Halb-Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien

(* orchideenreiche Bestände) X

6410 Pfeifengraswiesen X
6510 Magere Flachland-Mähwiesen X X
7230 Kalkreiche Niedermoore X
8210 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation X
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation X
8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen X
91E0 * Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder X
FFH-Lebensraumtypen im Wald
9110 Hainsimsen-Buchenwälder X
9130 Waldmeister-Buchenwälder X X
9150 Orchideen-Kalkbuchenwald X X
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder X X
9180 Schlucht-und Hangmischwälder X
91E0 * Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder X

In der folgenden Tabelle werden wesentliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von ausge-
wählten FFH-Lebensraumtypen zusammengefasst, vgl. Tab. 48, welche vielfach auch die Habitate für
FFH-Arten darstellen und mit diesen eng verknüpft sind. Da sich einige FFH-Lebensraumtypen z. T.,
einzelne ausschließlich außerhalb von Schutzgebieten befinden, werden allgemeine und spezielle Maß-
nahmen aufgelistet.

Tab. 48: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-LRT (Auswahl)

FFH-LRT55 Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT56

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes

3140  Nährstoffarme bis mäßig nährstoff-
reiche kalkhaltige Stillgewässer mit
Armleuchteralgen

 Verhinderung von Stoffeinträgen

3150  Pflege von Stillgewässern
 Gehölzentfernung am Gewässer-

rand

 Beseitigung bestimmter Fischarten

55 ACKERMANN, W., STREITBERGER, M. und LEHRKE, S. (2016)
56 siehe MMP der jeweiligen FFH-Gebiete, Karte 4
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FFH-LRT55 Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT56

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

3260  vgl. Kap. 9.2.4 und Maßnahmenka-
talog der WRRL

 vgl. Kap. 9.2.4 und Maßnahmenkata-
log der WRRL

6110 *  Verbuschung auslichten  Mönskuppe: LRT-Komplex
8210/6110*

6210  Extensive Beweidung (Schafe oder
Ziegen)

 1-malige Mahd/Jahr (später Zeit-
punkt)

 Vollständiger Verzicht auf Düngung,
Rohstoffabbau, Aufforstung

 Erhalt durch Beweidung mit Nach-
mahd/Einschürige Mahd, Hüte-/Trift-
weide

 Aushagerung eutrophierter Bestände
 Anlage von Pufferzonen (Breite 20-50

m) gegen Nährstoffeintrag
 Entbuschung, Entfernen von Gehöl-

zen
 Wiederherstellung von degradierten

Flächen, Entgrasung/ Entfilzung
 Neuentwicklung durch Artentransfer-

maßnahmen (Übertragung von au-
tochthonem Heu-, Saatgut aus Spen-
der-, Nachbarflächen)

6210 *  siehe 6210  siehe 6210
6410  Pfeifengraswiesen  k. A.
6510  Aufrechterhaltung der extensiven

Mahd- oder Mähweidenutzung
 Angepasster Schnittzeitpunkt, zeit-

lich gestaffelt
 Geringe und an die Stickstoffein-

träge aus der Atmosphäre ange-
passte Düngung

 Erhalt durch Mahd
 Anlage von Pufferzonen (Breite 10-50

m)
 Ein-bis zweischürige Mahd, 1. Schnitt

nicht vor Blühbeginn der Gräser, ggf.
Nachbeweidung

 Wiederherstellung durch Aushage-
rungsmahd

 Neuentwicklung durch Artentransfer-
maßnahmen (Übertragung von au-
tochthonem Heu-, Saatgut aus Spen-
der-, Nachbarflächen)

7230  Kalkreiche Niedermoore  Mahd mit Terminvorgabe
8220  siehe 6110 * Siehe 6110 *
FFH-Lebensraumtypen des Waldes
9110  Belassen eines ausreichenden An-

teils von Alt- und Totholz oder stel-
lenweise Nutzungsverzicht

 Extensive Waldbewirtschaftung mit
naturnaher Baumartenzusammen-
setzung

 Belassen von Habitat – bzw. Biotop-
bäumen57

 Verlängerung der Umtriebszeit, Erhö-
hung der Anzahl von Habitatbäumen

 Förderung von Beimischungen durch
gezielte Freistellung (Stiel-Eiche,

57 Habitat- oder Biotopbäume sind Bäume, „die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine besondere Bedeutung für Fauna und Flora ha-
ben“ (LWF 2014): sehr alte Bäume und Baumriesen, Höhlenbäume, Bäume mit abgestorbenen Ästen, Kronentotholz, Stamm-
verletzungen, Rissen , starkem Moos-, flechten- und Pilzbewuchs. Besonders bedeutsam sind starkes Totholz, totholzreiche
Uraltbäume sowie Horst- und Höhlenbäume.
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FFH-LRT55 Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT56

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

 Erhaltung/Entwicklung strukturrei-
cher Waldaußen- und -innenränder

Trauben-Eiche u. a. Mischbaumar-
ten)

 Holzeinschlag und Rückearbeiten nur
zwischen Okt – Febr., Rückegassen-
abstand mindestens 40 m, möglichst
auf gefrorenem Boden

 Ausweisung und Beachtung von
Horstschutzzonen, Jungbestands-
pflege außerhalb der Vogel-Brutzei-
ten

 Anlage von Pufferzonen (Breite > 10
m)

9130  Sicherung eines ausgeglichenen
Bodenwasserhaushaltes

 Belassen eines ausreichenden An-
teils von Alt- und Totholz oder stel-
lenweise Nutzungsverzicht

 Extensive Waldbewirtschaftung mit
naturnaher Baumartenzusammen-
setzung

 siehe oben, 9110, außerdem
 Förderung der Naturverjüngung

9150  Orchideen-Kalkbuchenwald  k. A.
9170  Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder  k. A.
9180  Schlucht-und Hangmischwälder  k. A.
91E0 *  Sicherung einer regelmäßigen

Überflutung bzw. von naturnahen
hydrologischen Standortverhältnis-
sen

 Lebensraumschonende Waldbe-
wirtschaftung mit Belassen eines
ausreichenden Anteils an Alt- und
Totholz
oder stellenweise Nutzungsverzicht

 Siehe oben, 9160, außerdem
 Zurückdrängung von invasiven Arten

FFH-Lebensraumtypen des Waldes außerhalb von FFH-Gebieten
TRW  Trockenwald  k. A.
91E0+AU  siehe oben unter 91E0 *  siehe oben unter 91E0 *
91E0+FSW
91E0+SLW

In der folgenden Tabelle sind Schwerpunkte des Vorkommens von Ziel- und FFH-Arten aufgeführt. Da
einige der genannten Arten z. T. hochmobil sind, ist ihr Vorkommen auch außerhalb der Schutzgebiete
möglich, wenn sich diese z. B. auf Nahrungssuche oder ihren Jagdhabitaten befinden.
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Tab. 49: Auswertung der Ziel- und FFH-Arten in und außerhalb von Schutzgebieten

Nr.58 Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

Raum, Fundort
(beispielhaft)

Säugetiere (ohne Fledermäuse)59

2 Fischotter Lutra lutra X Gleise, Bürgel Que-
rungsbereich B 7

4 Wildkatze Felis silvestris X Graitschen/B., Möns-
kuppe,

Fledermäuse

1 Braunes Langohr Plecotus auritus X X
Poxdorf, Nausnitz,
Bürgel, Graitschen bei
Bürgel

2 Breitflügelfleder-
maus Eptesicus serotinus X Rodigast, Graitschen

bei Bürgel

3 Fransenfledermaus Myotis natteri X Bürgel

4 Gattung Plecotus Plecotus spec. X Bürgel, Graitschen bei
Bürgel

5 Graues Langohr Plecotus austriacus X Graitschen bei Bürgel

6 Großer Abendsegler Nyctalus noctula X Graitschen bei Bürgel,
Thalbürgel

7 Großes Mausohr Myotis myotis X X
Bürgel, Graitschen bei
Bürgel, Thalbürgel,
Poxdorf, Taupadel

8 Kleine Bartfleder-
maus Myotis mystacinus X Graitschen bei Bürgel,

Hetzdorf

9 Kleine Hufeisennase Myotis brantii X Bürgel

10 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel-
lus X X Graitschen bei Bürgel

Vögel

1 Baumfalke Falco subbuteo X Beulbar-Ilmsdorf

2 Dohle Coloeus monedula X Thalbürgel

58 Nummerierung gemäß Legende in Karte 6
59 Zum Vorkommen von Biber und Haselmaus liegen keine Angaben vor.
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Nr.58 Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

Raum, Fundort
(beispielhaft)

3 Grauammer Emberiza calandra X Hohendorf

4 Graureiher Ardea cinerea Hohendorf, Gniebs-
dorf

5 Grauspecht Picus canus X X Taupadel, Graitschen

7 Kiebitz Vanellus vanellus X Poxdorf

10 Mittelspecht Dendrocopus
medius X X Taupadel

11 Neuntöter Lanius collurio X Graitschen/B.

13 Schleiereule Tyto alba X Poxdorf

1 Silberreiher Casmerodius albus X Droschka

14 Schwarzspecht Dryocopus martius X Droschka

16 Uhu Bubo bubo X X Graitschen,
Nischwitz

17 Wachtelkönig Crex crex X Bürgel

18 Wendehals Jynx torquilla X X Bürgel, Graitschen bei
Bürgel

19 Wespenbussard Pernis apivorus X Bürgel

20 Zwergtaucher Tachybaptus ruficol-
lis X Thalbürgel

Reptilien

2 Schling-/Glatt-
natter Coronella austriaca X Droschka, Nischwitz

(Altdaten)

5 Zauneidechse Lacerta agilis X X

Poxdorf, Bürgel,
Nischwitz, Graitschen,
bei Bürgel, Thalbür-
gel, Lucka

Amphibien

3 Grasfrosch Rana temporaria X X

Poxdorf, Beulbar,
Graitsche bei Bürgel,
Lugenberg, Thalbür-
gel



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 215

Nr.58 Deutscher
Name

Wissenschaftlicher
Name

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

Raum, Fundort
(beispielhaft)

Schmetterlinge/ Falter

36
Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausi-
thous X

Taupadel, Dorlberg
Nordostseite, Streu-
obstwiese

Farn- und Blütenpflanzen

37 Frauenschuh Cypipedium calceo-
lus X X Graitschen, Rodigast

Da für etliche Lebensräume der Zielarten und FFH-Arten eine Sicherung über Schutzgebiete gemäß
BNatSchG und FFH-RL nicht besteht, werden Erweiterungen und Neuausweisungen geprüft und vorge-
schlagen.

Die im Kap. 9.2.1 vorgeschlagenen Neuausweisungen und Erweiterungen umfassen einige der wertvol-
len Flächen für den Arten- und Biotopschutz.

In der folgenden Tabelle werden wesentliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von ausge-
wählten FFH-Arten zusammengefasst, vgl. Tab. 50. Auch die Vorschläge zur Pflege und Optimierung
von Schutzgebieten beziehen sich in vielen Fällen auf die Vorkommen von Zielarten, FFH-Arten und an-
deren seltenen oder gefährdeten Arten, vgl. Kap. 9.2.1.3.

Tab. 50: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-Arten (Auswahl)60

FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Wildkatze  Förderung von Habitatsrukturen im
waldnahen Offenland (Deckung zwi-
schen Waldgebieten als Korridor)

 Erhalt von Biotopstrukturen

 Pflanzung von Hecken und Gehölz
 Verbesserung des Nahrungsangebotes
 Förderung von Habitaten für die Jungen-

aufzucht im Wald.

Fischot-
ter61

 Erhalt und Förderung derzeitiger Kern-
vorkommen

 Verbesserung der ökologischen Durch-
gängigkeit von Fließgewässern > Bio-
topverbund

 Reduzierung des Kollisionsrisikos an
Straßen durch Umbau bestehender
bzw. Neubau von Kreuzungsbauwer-
ken, Otterbermen

 Schaffung und Erhalt ausreichend gro-
ßer Ruhezonen, insb. in touristisch

 Biotopgestaltung und -renaturierung zur
Aufwertung des Lebensraumpotentials
(Belassen/Extensivierung von Uferrand-
streifen, Rückbau von Uferbefestigun-
gen, Strukturanreicherung an Gewäs-
sern)

 Artangepasste Gewässerunterhaltung
(bzgl. Böschungsmahd, Gewässerent-
krautungen, Sohlräumungen)

 Maßnahmen an Straßen und Brücken-
bauwerken zur Verringerung von

60 ACKERMANN, W., STREITBERGER, M. UND LEHRKE, S. (2016)
61 Siehe auch Deutsche Wildtier Stiftung https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/fischotter (letzter Zugriff 28.07.2022)
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FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

stark frequentierten Gewässerland-
schaften

Verkehrsopfern (ottergerechte Bau-
werke, Querungshilfen)

Kleiner
/Großer-
Abend-
segler u. a.
Fleder-
mausarten

 Schutz der Altholzbestände, insbeson-
dere im Umkreis von ca. 8 km um Wo-
chenstuben

 Sukzessive Erhöhung des Laubwaldan-
teils

 Erhalt von stehendem Totholz und
Baumhöhlen, inkl. Baumhöhlenanwär-
tern

 Förderung extensiver Beweidung und
strukturreichen Offenlandes auf Agrar-
flächen im Umkreis von 8 km um die
Koloniestandorte

 Maßnahmen zur Verbesserung des
Nahrungsraumpotentials (Wald)

 Erhöhung des Baumhöhlenangebotes
 Schutz von Höhlenbäumen bei Baum-

pflegemaßnahmen
 Schutzmaßnahmen bei Lebensraumver-

lust durch Eingriffe in die Landschaft
 Ausbringung künstlicher Fledermaus-

quartiere

Schling-
/Glattnatter

 Belassen bzw. Neuschaffung mosaikar-
tiger Strukturen bzgl. Sonnen- und
Wärmebedürftigkeit der Natter (SO-
/SW-Exposition, Gesteins-, Totholz-
und Gebüschstrukturen)

 Offenhaltung größerer Flächen aus-
schließlich durch Mahd oder Bewei-
dung

 Keine Beseitigung/Nutzung von Rück-
zugs- bzw. Teillebensräumen und Tritt-
steinbiotopen (z. B. Säume, Böschun-
gen)

 Verzicht auf Aufforstungen bzw. Zurück-
drängen von Verbuschung

 Arterhaltende Nutzung der Lebens-
räume

 Habitatoptimierung

 Biotopvernetzung mit geeigneten Struk-
turen, z. B. Feldraine

 Anlage von Pufferzonen zur Vermeidung
von Nährstoffeinträgen

 Neuentwicklung geeigneter Lebens-
räume

 Lebensraumvernetzung

Zaun-
eidechse

 Sicherung und Wiederherstellung eines
Netzes aus geeigneten wärmegetönten
und strukturreichen Habitaten

 Berücksichtigung der Lebensrauman-
sprüche bei Mahd oder Beweidung

 Artgerechte Gestaltung von Waldaus-
sen- und -innenrändern

 Erhalt von Brache-, Ruderal- u. a. un-
genutzten Flächen, Weg- und Feldrai-
nen sowie entlang von vorh. und ehe-
maligen Verkehrstrassen

 siehe oben, Schling-/Glattnatter

Schwarz-
blauer
Wiesen-
knopf-
Ameisen-
bläuling

 Orientierung der Wiesenpflege an den
Lebensraumansprüchen des Falters

 Jährlich wechselnde Saumstrukturen
 Förderung des Großen Wiesenknopfes

als Falterfutterpflanze
 Keine Nutzungsaufgabe der extensiven

Grünlandnutzung

 extensive 2-schürige Mahd, früher 1.
und später 2.Schnitt

 Schnitt ausreichend hoch (mind. 10 cm)
für besseren Wiederaustrieb

 Verzicht auf Walzen und Schleppen zum
Schutz der Wirtsameise
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FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Frauen-
schuh

 Auflichtung der Strauch- /Baumschicht,
da an schattigen Standorten keine Blü-
ten ausgebildet werden

 Förderung der Bestäubung, Saumarten
für Wildbienen (Sandbienen)

 Beseitigung von anfallendem Astmate-
rial, selektive Entnahme von Bäumen

 Vermeidung von Trittschäden,
ggf. Einzäunung

Bezogen auf das Untersuchungsgebiet sind einige Räume und Flächen (außerhalb von Schutzgebieten)
aufgrund ihrer Ausstattung und ihres Potentials besonders für eine Biotopentwicklung geeignet. Hier
können gezielte Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-LRT, Ziel- und FFH-Arten vorran-
gig realisiert werden. Da oft in benachbarten Räumen und Flächen bereits vergleichbare Habitate und
Kontaktbiotope vorkommen, besteht eine Chance auf Flächenbesiedlung und dauerhafte Vernetzung.
Folgende Maßnahmen und Flächen werden vorgeschlagen, vgl. Tab. 51.

Tab. 51: Maßnahmen und Flächen zur Biotopentwicklung außerhalb von FFH-Gebieten

Nr. FFH-LRT,
Ziel- bzw.
FFH-Art

Gemarkung,
Lage, Ort

Maßnahmen und Biotopentwicklungsflä-
chen zum Erhalt / zur Förderung von
FFH-LRT, Ziel- und FFH-Arten

Größe
(ha)
ca./St.

N 5.1 Fledermäuse Bürgel, Thalbürgel,
Ilmsdorf, Beulbar,
Gerega

Nutzung von alten Felsenkellern im Bunt-
sandstein als Quartierangebot, Öffnung/
Schaffung von Einfluggittern

5-10
St.

N 5.2 3260,
Fischotter
(Nachweis
2020)

Gleiseaue Que-
rungsbereich an der
Bundesstraße

Schaffung von Bermen, Umfeldgestaltung
zur gefahrlosen Unterquerung der Bundes-
straße B 7, auch extensiv genutztes Grün-
land, Anlage von Pufferzonen

1 St.

N 5.3 6210, 6510,
Schling-
/Glattnatter,
Zau-
neidechse

Südhang Goldberg –
Bornberg - Im Kessel

Extensivierung, Erhalt und Vergrößerung der
Trocken -/Halbtrockenrasen durch Pflege,
Ausmagerung, Anlage von Pufferzonen zur
Ackernutzung

k. A.

N 5.4 6510,
Schwarzbl.
Wiesen-
knopf-Amei-
senbläuling

Unterhalb „An der
Dorl“ im Nahbereich
des GLB

Etablierung von extensivem Grünland als
Pufferzone für die mageren Flachland-Mäh-
wiesen, potenzielle Habitate für Schwarz-
blauer Wiesenknopf-Ameisenbläuling

ca. 1-
2 ha

N 5.5 9130, 9150,
Frauenschuh

Hangkante Wölmse,
Mönskuppe, Alter
Gleisberg

Förderung von Frauenschuh durch Auflich-
tung, Verbesserung der Habitatbedingungen
innerhalb des Waldes

k. A.

Diese Flächen sollten für aktuelle und potenzielle Ausgleichsmaßnahmen bevorzugt herangezogen wer-
den. Sie sind in die Entwicklungskarte integriert und sollten auch als Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in die Flächennutzungspläne übernommen wer-
den.

9.2.2.2 Maßnahmen der Landschaftspflege

Insgesamt wirken die Maßnahmen der Landschaftspflege in Verbindung mit den Maßnahmen in Schutz-
gebieten und den Maßnahmen mit eher gestalterischem Charakter multifunktional, d.h. sie können zu
einer Aufwertung von Natur und Landschaft führen. Weitere Maßnahmen der Landschaftspflege, die
zum Erhalt und zur Entwicklung des Artenbestandes im Untersuchungsgebiet dienen, sind:
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 N 6.1: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Streuobstwiesen

Die Bestandspflege und der regelmäßige Schnitt (Erziehungsschnitte an Jungbäumen und Erhaltungs-
schnitte an Altbäumen) der bestehenden Obstgehölze ist erforderlich, um diese gezielt zu fördern.
Durch Sanierung und Revitalisierung, z. B. über die Altbaumpflege sowie durch Nachpflanzungen (in
Lücken oder bei abgängigen Bäumen mit gebietstypischen Sorten) kann der Bestand stabilisiert werden.

Wichtig ist die Pflege der Flächen (Grünlandnutzung des Unterwuchses, vorzugsweise durch 1-2-schü-
rige Mahd) und bei extensiver Beweidung insbesondere der Schutz der Bäume vor Verbiss (Schafe,
Rinder oder Pferde). Gerade die extensive Nutzung durch Schafe ist ein für den Naturschutz wichtiger
Faktor. Zur Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung und Nutzung der Schafwolle als nach-
wachsender Rohstoff wird auf ein interessantes Projekt im Biosphärenreservat Rhön verwiesen62. Dort
(aber auch andernorts) wurde aus dem Abfallprodukt Schafwolle ein nährstoffreicher Langzeit-Dünger
mit vielen Vorteilen für den Boden, lokalen Wasserhaushalt und die Pflanzen.

Falls die Nutzung aufgegeben wurde und sich bereits Gebüsche bzw. Gehölze angesiedelt haben, ist
die Entbuschung erforderlich, vgl. Fotodokumentation vgl. Anhang A 2 Nr. 40m, 43d, 45a/b, 47a, 48b,
48k.

Alt- oder Höhlenbäume in den Streuobstwiesen sollten erhalten werden und stehen bleiben. In den Höh-
len können Habitate entstehen für Arten wie z. B. Steinkauz, Wendehals oder Spechte. Viele weitere
Arten können Obstwiesen als Rückzugsräume nutzen, u. a. Vögel, Reptilien, Kleinsäuger. Dies gilt ins-
besondere auch für die Bestäuberinsekten (Honigbiene (Apis mellifera), Wildbienen, Hummeln (Bombus
spec.), Schmetterlinge (Lepidoptera spec.) , Schwebfliegen (Syrphidae), Käfer (Coleoptera spec.), Wes-
pen (Vespinae spec.), welche unersetzlich für fast alle Wild- und Kulturpflanzen sind).

Die Streuobstwiesen sind wichtiger Teil der Kulturlandschaft, vgl. auch aktuelle Broschüre (06/2020) des
TMUEN „Handlungskonzept Streuobst Thüringen63“. Hervorzuheben ist in Ostthüringen, insbesondere
im Saale-Holzland-Kreis das Kooperationsprojekt "Streuobstnetzwerk Ostthüringen ", welches sich zum
Ziel gesetzt hat, eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit unterschiedlicher regionaler Akteure zu för-
dern und eine Vermarktung dieser Produkte zu generieren. Diese Initiative arbeitet daran, den großen
Reichtum dieser geschützten Biotope zu sichern und der Überalterung und fehlenden Pflege entgegen-
zusteuern64.

Vorrangig für folgende Flächen wird die Maßnahme N 6.1 Erhalt, die Pflege und Entwicklung von Streu-
obstwiesen vorgeschlagen:

- Hangflanke östlich von Taupadel

- Streuobstwiesenkomplexe Münchenfelder

- Schneckenberg bei Graitschen

- Hangflanke nordwestlich Poxdorf

- Streuobstwiesenkomplex nahe Burg Hausen /Hohe Straße

- Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg

- Hangflanke Bornberg bei Droschka

- Streuobstgürtel um Gerega

- Streuobstwiesenkomplexe zwischen Lucka und Gniebsdorf.

62 RhönWollets Dünger aus Rhöner Schafwolle | Marktplatz Rhön (marktplatzrhoen.de) (letzter Zugriff 20.07.2022)
63 Medieninformation | Thüringer Umweltministerium (thueringen.de) (letzter Zugriff 20.07.2022)
64 Streuobstnetzwerk Ostthüringen (streuobst-thueringen.de) (letzter Zugriff 20.07.2022)
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 N 6.2: Erhalt und Pflege von Kopfweiden

Weiden begleiten z. T. die Gräben und Bäche im Untersuchungsgebiet, z. B. entlang des Baches aus
Poxdorf, vereinzelt auch am unteren Löbnitzbach, Bach vom Goldberg, Kreuztalbach, Jüdengrund, Ge-
regaer Bach. Sie wurden lange Zeit zur Gewinnung von biegsamen Ruten, Futter und Einstreu für die
Tierzucht und Brennholz angepflanzt. Der regelmäßige Schnitt garantiert den gleichmäßigen Nachschub
an langen, geraden Weidenruten. Heute ersetzen andere Rohstoffe die Weide. Der Kopfschnitt ist den-
noch nötig, um diese Kulturgüter und ökologischen Habitate zu erhalten, vgl. Fotodokumentation vgl.
Anhang A 2 Nr. 7e, 9c, 39e, 40h, 45k, 48g.

Bereits bei jungen Bäumen ist es wichtig, regelmäßig alle Triebe am Stamm zu entfernen. Das beugt
späteren, großen Schnittwunden vor und begünstigt die Äste, die am späteren Kopf wachsen. Der Rück-
schnitt sollte erfolgen, wenn die Weide im Herbst lange Äste gebildet hat. Dadurch wird der Neuaustrieb
im Frühling und das Dickenwachstum des Stammes gefördert. Die Kopftriebe sollen bündig am Stamm
abgeschnitten werden. Sobald sich ein Kopf bildet, sollten alle Äste dicht am Kopf abgeschnitten wer-
den, damit sich kein Laub dort verfängt. So wird Fäulnis vorgebeugt und der Baum kann die Schnittwun-
den besser überwallen, vgl. Fotodokumentation. Neben der Funktion der Kopftriebe werden durch diese
Maßnahmen auch Habitate für spezialisiert Tierarten begünstigt (z. B. Hohlräume/Nistplätze für seltene
Tiere wie Siebenschläfer, Fledermaus und Steinkauz). Pflegebedarf besteht vorrangig für folgende Be-
reiche/Gewässerabschnitte wird die Maßnahme N 6.2 Erhalt und Pflege von Kopfweiden vorgeschlagen:

- an der Kleinen Wethau, vgl. Foto Anhang A 2 Nr. 43f

- Bach aus Lucka, vgl. Foto Anhang A 2 Nr. 44c

- oberer Löbnitzbach zwischen Rodigast und Taupadel, vgl. Foto Anhang A 2 Nr. 45d, 45g, 45h.

 N 6.3: Erhalt und Entwicklung von Ackerwildkräutern

Ackerwildkräuter (Ackerbegleitflora) werden oft bekämpft, weil sie mit den Kulturpflanzen um Nährstof-
fe, Licht und Wasser konkurrieren. Jedoch verursachen nur ca. zwei Dutzend Arten nennenswerte Er-
tragseinbußen. Die meisten Ackerwildkräuter stellen keine wirkliche Konkurrenz für die Kulturpflanzen
dar, sind niedrig wüchsig und kaum produktiv. Viele Tierarten in der Agrarlandschaft sind aber auf
Ackerwildkräuter als Nahrungsquelle oder Lebensraum angewiesen.

Im Raum Bürgel gibt es an exponierten Stellen magere, flachgründige Ackerstandorte, auf denen Poten-
tiale für diese selten gewordenen Arten vorhanden sind. Dies gilt auch für steileren Lagen, entlang von
Waldrändern und Böschungen, z. B. das Vorkommen vom Eiblättrigen Tännelkraut (Kickxia spuria) auf
Ackerflächen südlich des Hegeholzes.

Durch angepasste Bewirtschaftung (z. B. verminderte Saatstärke, Verminderung oder Verzicht auf Dün-
gung, Pflanzenschutzmittel, Wachstumsregulatoren, vergrößerter Reihenabstand, Drilllücken oder sog.
Lichtstreifen) können die lichtbedürftigen, konkurrenzschwachen Ackerwildkräuter65 gefördert werden.
Auch Förderprogramme und Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) können hierfür
genutzt werden66. Alternativ sind auch hangparallele Streifen erfolgreich, die für die Förderung von
Ackerwildkräutern verwendet werden können. Die Maßnahme N 6.3: Erhalt und Entwicklung von Acker-
wildkräutern wird vorrangig für Äcker auf folgenden Oberhängen vorgeschlagen:

- Münchenfelder /Schneckenberg bei Graitschen

- Hangflanke unterhalb Sonnenberg bei Poxdorf

- Hanglagen südlich Hegeholz, Poxdorf

- Südlich Goldberg /Auf der Kelter, Gemarkung Bürgel

65 BfN-Skripten 351 (2013) www.bfn.de (letzter Zugriff 18.02.2021)
66 http://www.schutzaecker.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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- Südlich Kesselberg, Gemarkung Droschka

- Westliche Gemarkung Gniebsdorf/Thalbürgel: Höhenlagen zwischen Bach aus Lucka und Zen-
sengraben.

 N 6.4: Erhalt und Entwicklung von Feldrainen

Die Feldraine in der Offenlandschaft sind meist schmale, lineare, mit gras- und krautartigen Pflanzen
bewachsene, meist gehölzarme Flächen zwischen oder am Rand landwirtschaftlich genutzter Flächen.
Sie sind meist durch Eigentums- oder Bewirtschaftungsgrenzen entstanden und bilden z. T. Geländestu-
fen ab. Während diese Kleinflächen früher oft genutzt (und dadurch gehölzfrei gehalten) wurden und oft
eine hohe biologische Vielfalt67 besitzen, sind sie heute als Kleinststrukturen gefährdet, vgl. Information
zu Feldrainen des TLLLR (2019)68, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 4c, 7c, 7f, 48n.

Eine funktionsorientierte Pflege beinhaltet so wenig Pflegeaufwand (durch Mulchen, Mahd) wie möglich
und so viel wie nötig, einmalig im Sommer (ab 15. Juli) je nach Situation alle 2-4 Jahre mit einer Schnitt-
höhe nicht unter 10 cm. Günstig ist ein räumlicher und zeitlicher Wechsel beim Pflegen der Feldraine,
um Ausweichlebensräume zu gewährleisten. Bei Beweidung sollten die Feldraine ausgezäunt werden.

Diese Maßnahmen werden ohne konkrete Flächenfestlegung (in Karte 2 nicht darstellbar) vor allem in
Bereichen vorgeschlagen, die ein ausgeprägtes Relief aufweisen (z. B. Offenland westlich Gniebsdorf,
an den Rändern des Wachholderberges, Hangbereiche zum Gleisetal zwischen Kleine Zense (südlich
Thalbürgel), Ilmsdorf-Beulbar-Gerega und auch nördliche/westliche Gemarkung Nausnitz). Nicht nur un-
ter dem Aspekt des Arten- und Biotopschutzes, auch im Hinblick auf den Bodenschutz und die Wasser-
rückhaltung sind sie vorrangig sinnvoll in Bereichen, die stark ausgeräumt sind und gleichzeitig stark
hängig sind.

 6.5 Sicherung und Schaffung von Fledermausquartieren

Aus der Abfrage der FMKOO (vom 20.08.2021) wurde nur sehr wenige (und z. T. sehr alte) Daten über-
mittelt. Dabei handelt sich bei den aufgeführten Fledermausnachweisen um ehrenamtlich erfasste Art-
nachweise und nicht um Erfassungen von Lebensstätten. Gerade im Wald sind Lebensstätten in dafür
geeigneten Habitatstrukturen immer zu erwarten. Auch in den dörflichen Ortslagen, z. B. Ilmsdorf, Beul-
bar, Gerega wie auch im Stadtgebiet von Bürgel ist mit weiteren Vorkommen bzw. Quartieren zu rech-
nen. Unterstützung hierzu ist über die Stiftung FLEDERMAUS69 erhältlich.

Thüringen führt seit 1999 die Aktion FLEDERMAUSFREUNDLICH durch. Im Rahmen dieser Aktion wer-
den Bürger, Bildungseinrichtungen und Unternehmen ausgezeichnet, die Fledermausquartiere schaffen,
bestehende Quartiere bei Sanierungen erhalten oder den Schutz der Tiere ideell unterstützen.70

Quartierfördernde Maßnahmen werden für folgende Schwerpunkte vorrangig vorgeschlagen: Stadtkern
Bürgel und Umfeld, Ortskern und Klosterkomplex Thalbürgel, Ilmsdorf, Beulbar, Gerega, auch Nausnitz,
Mühlen u. a. Einzelanwesen im Außenbereich. Für die Waldbewohnenden Arten sind quartierfördernde
Maßnahmen in zusammenhängenden Laubwäldern und Laubwaldinseln des Untersuchungsgebietes
besonders sinnvoll (ohne konkrete Flächenfestlegung, in Karte 2 nicht darstellbar). Für die Fledermäuse
werden Maßnahmen im Kap. 9.2.2.1 vorgeschlagen, vgl. dort.

 N 6.6: Förderung und Entwicklung von Rotmilan-Lebensräumen

67 https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/via-natura-2000.html (letzter Zugriff
18.02.2021)

68 http://www.tll.de/www/daten/publikationen/merkblaetter/feldrain_A5_i.pdf (letzter Zugriff 18.02.2021)
69 https://fmthuer.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
70 https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/vsw-seebach1/aktion-fledermaus (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Deutschland hat eine besondere Verantwortung für diese Art, Thüringen ist Kernlebensraum für Rotmi-
lane und Schwerpunkt-Vorkommen sind u. a. rund um Jena bekannt. Die östlichen Ausläufer der Mu-
schelkalkplatten (der Ilm-Saale-Ohrdrufer-Platte) reichen bis in den Raum Bürgel hinein und stellen ei-
nen Teillebensraum dar, auch wenn kein EU-Vogelschutzgebiet hier ausgewiesen ist. Mehrere Fund-
punkte des Rotmilans praktisch im gesamten Offenland deuten auf ein regelmäßiges Vorkommen hin.

Zum Erhalt und Entwicklung der Nahrungsgrundlage (u. a. Mäuse, Hasen, Maulwürfe, Fische, Aas und
Abfälle) sind extensiv genutzte Teilbereiche in der Landschaft elementar wichtig, z. B. durch Luzerne-,
Feldfutterbau, Anlage und Bewirtschaftung von Ackerbrachen, Schaffung von Strukturelementen im
Ackerland (z. B. Feldrainen s.o.), extensive Dauergrünlandbewirtschaftung. Die Maßnahme N 6.6 För-
derung und Entwicklung von Rotmilan-Lebensräumen sollte sich auf folgende Bereiche vorrangig kon-
zentrieren, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 1, 3, 28, 37, 39, 103, 203:

- Raum Ölberg westlich von Gniebsdorf.

- Raum Hegeholz – Nisslitzergrund - Gleisetal

- Hanglagen von Goldberg – Bornberg – Kesselberg bis Lampertsberg

- Kreuztalgrund – Vorder-/Hinterscherke – Jüdengrund - Wachholderberg sowie

- sämtliche Waldrandlagen um Lucka und Taupadel.

 N 6.7: Entnahme nicht standortgerechter, gebietsfremder Arten bzw. Neophyten

Nicht nur bundesweit, auch in Thüringen gibt es invasive gebietsfremde Tiere und Pflanzen, von denen
nachgewiesenermaßen eine Gefährdung der biologischen Vielfalt ausgeht, vgl. WESTHUS, W., et al.
(2016). Ziel ist der Erhalt der heimischen Flora durch Entnahme nicht standortgerechter, gebietsfremder
Pflanzen und Baumarten bzw. Neophyten in den Tälern und Offen- bzw. Halboffenlandschaften. Im Un-
tersuchungsgebiet71 dringt an etlichen Stellen Orientalische Zackenschote (Bunias orientalis) vor, vgl.
folgende Tabelle:

Tab. 52: Maßnahmenbedarf zur Eindämmung von Orientalischer Zackenschote im UG

Ort Fundort Datum Finder Bemerkungen
Nischwitz GLB „Im Tälchen“ 01.06.1991 eigene Arten-

liste UNB
sehr großer Bestand!!
(Mahd seit einigen Jah-
ren); spezielle Mahd seit
2015

Poxdorf GLB „Im Riete“ 1997 SWG J. PUSCH
1997

Einzelexemplare

Poxdorf Halbtrockenrasen im
Funkental

2009 GÖCKERITZ,
Artenliste 2009

Einzelexemplare

Graitschen/B. Straßenhang am
Sportplatz

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Ort, Gleiseufer nahe
Rathaus

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Straßenhang am
Radweg nach Süden

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Wiesenhänge N des
aufwärts führ. Weges
zum Poxdorfer Hang

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

71 Liste der UNBvom 09.08.2021, ergänzt durch eigene Angaben Sweco GmbH
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Ort Fundort Datum Finder Bemerkungen
Graitschen/B. Straßenhänge G.-

Poxdorf
29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Straßenhänge G.-
Poxdorf

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Bachufer zw. Poxdorf
und G. (Teil Gemar-
kung G.)

29.05.2019 Rode, P. Dominanz

Nausnitz Zwischen Nausnitz
und Graitschen, 1
Stelle (wo genau?)

29.05.2019 Rode, P. k. A. (ohne Darstellung
in der Karte 2)

Bürgel Gewerbegebiet,
Hang am REWE-
Markt

23.05.2019 Rode, P. Dominanz

Droschka Östl. Ortsausgang /
Südseite

23.05.2019 Rode, P. Dominanz

Graitschen/B. Untere Jägertalwiese 28.05.2020 Rode, P. (abgeschnitten)
Graitschen/B. Mulchfläche direkt N

des FND Jägertal-
wiese

26.05.2020 Rode, P. Dominanz

Poxdorf Wegränder östlich
Grundmühle

17.05.2022 Sweco GmbH Nahe FND Luckenberg,
angrenzend Grünland

Auch Maßnahmen werden weiterhin für Flächen mit Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera) am
Gewässer (Langes Tal, Teufelsgrund) vorgeschlagen, auf denen mit weiterer Dominanz zu rechnen ist.
Auch die Drüsige Kugeldistel (Echinops shpaerocephalus) kommt im Untersuchungsgebiet vor, u. a. am
Hang zwischen Hegeholz und der Wiese vor dem Hegeholz.

9.2.2.3 Maßnahmen des Biotopverbundes

Der Biotopverbund ist neben dem lokalen oder regionalen auch im bundes- und europaweiten Zusam-
menhang von Bedeutung, vgl. Art. 10 und Art. 3 Abs. 1 FFH-RL. Das Zusammenhängen der Lebens-
räume („Kohärenz“) drückt sich direkt durch das Schutzgebietsnetz Natura 2000 aus. Maßnahmen des
Biotopverbundes sind solche Maßnahmen, die diese Zusammenhänge sichern, stärken und ggf. Wie-
derherstellen sowie der Verinselung von Lebensräumen entgegenwirken. Grundlage für Thüringen ist
das Fachgutachten „Biotopverbundkonzept Freistaat Thüringen (2015), welches in ansprechender Form
als Broschüre des TMUEN „Vielfalt durch Vernetzung - Biotopverbundkonzept für den Freistaat Thürin-
gen“ in 12/2020 öffentlichkeitswirksam aufbereitet und veröffentlicht wurde72. Die Maßnahmen werden
aus der Analyse abgeleitet, vgl. Kap. 7.5.8.

9.2.2.3.1 Verbundsystem für Waldlebensräume

In den Korridoren zwischen den waldgeprägten kohärenten Räumen (Kernflächen > 100 km2 Größe)
sollen kleinere Kernflächen integriert werden. Im Untersuchungsgebiet liegen bundes- und landesweit
bedeutsame Korridore der Waldlebensräume. Deren Kernflächen sind Räume, die besonders wertvoll,
vollständig (Biotopausstattung) sowie schutzwürdig sind und in denen sogenannte Zielarten vorkom-
men, d.h. repräsentative Arten für das Ökosystemnetz der Waldlebensräume. sind. Folgende Korridore
bestehen und sollten gestärkt werden:

72 https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/publikationen (letzter Zugriff 22.07.2022)
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 Bundesweit bedeutsamer Korridor der Waldlebensräume östlich entlang des Saaletals, im UG mit
den Waldgebieten (randlich) der Kernberge – Wöllmisse, Großer Gleisberg – Jenzig, Alter Gleis-
berg, Tautenburger forst – Hohe Lehde – Gleistalhänge, vgl. Karte 6

 Landesweit bedeutsamer Korridor der Waldlebensräume im Gleisetal östlich der Orte Ilmsdorf –
Beulbar – Gerega.

In diesen beiden Räumen tragen alle Maßnahmen, die Verbindungselemente beinhalten, z. B. kleinere
Strukturen wie Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Obstwiesen dazu bei, die Verbindungsflächen (Korri-
dore) zu verdichten und Deckung zu liefern. Damit wird die Wanderung, Ausbreitung und den Austausch
von Großsäugern, z. B. für Zielarten wie Wildkatze unterstützt. Konkrete Maßnahmen werden im Raum
westlich Lucka / Rodigast auf dem Höhenrücken zwischen den Ausläufern der Waldgebiete der Kern-
berge – Wöllmisse und Großer Gleisberg – Jenzig vorgeschlagen, vgl. Kap. 9.2.3 (O3).

Wichtig ist, dass nicht nur Einzelmaßnahmen in diese Räume gelenkt werden, sondern dass sie für die
o. g. Funktionen im Verbund der Waldlebensräume gesichert und freigehalten werden, z. B. von Bebau-
ung, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 45f, 40g, 40h.

9.2.2.3.2 Verbundsystem für Trockenlebensräume und des Frischgrünlandes

Besonders beim Verbund der Trockenlebensräume sind weitere Maßnahmen dadurch eingeschränkt,
dass die Standortbedingungen bzw. das standörtliche Entwicklungspotential solchen Maßnahmen enge
Grenzen setzen. Im Untersuchungsgebiet ist die Ausgangssituation günstig. Folgende Korridore beste-
hen und sollten gestärkt werden:

 Bundesweit bedeutsamer Korridor der Trockenlebensräume, vgl. Karte 6. Dieser zieht sich, aus-
gehend vom Saaletal über die Gleistalhänge nördlich Graitschen, Poxdorf und Bürgel nach Osten
(bis „Hangflanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg“)

 Ein weiterer bundesweit bedeutsamer Korridor folgt von der Saale dem Gleistal südlich von Grait-
schen und läuft auf dem Alten Gleisberg am Rand des Untersuchungsgebietes aus.

Aufgrund der hohen Bedeutung als „Bundeskorridor“ (Großflächigkeit, der hohen Dichte an wertvollen
Trockenbiotopen und dem Vorkommen von Zielarten, u. a. Bläulinge) wird die Verbundachse „Hang-
flanke Goldberg – Bornberg – Kesselberg“ als geplantes NSG 01 vorgeschlagen (N 1.0), vgl. Kap.
9.2.1.1 und damit gestärkt.

Punktuell können durch die vorgeschlagenen Maßnahmen N 6.1, N und N 6.3, vgl. Kap. 9.2.2.2 Kernflä-
chen erhalten, stabilisiert und ggf. vergrößert werden, um zusätzliche Lebensräume für die Zielarten wie
Schlingnatter, Bläulinge u. a. wärmeliebende Arten zu schaffen. Bauliche Maßnahmen, z. B. die Errich-
tung von PV-Anlagen, sind daher in diesem Korridor aus der Sicht des Landschaftsplans kontraproduk-
tiv.

Der Verbund der Frischgrünlandes weist im Untersuchungsgebiet aktuell zwei landesweit bedeutsame
Korridore auf:

 anknüpfend am Goldberg Richtung Nordosten über Göritzberg bis hin zur benachbarten Steilstufe
des sog. Pretschwitzer Hanges (Erfüllende Gemeinde Eisenberg) und zum Talzug der Kleinen
Wethau

 und mesophiles (Frisch-)Grünland entlang des Gleisetals über den Jüdengrund durch das Kreuz-
tal zum Goldberg.

Der zuletzt genannte Abschnitt (durch das Kreuztal zum Goldberg) muss auf der Maßstabsebene des
Landschaftsplanes modifiziert werden, vgl. Abb. unten. Denn die Bezüge des Biotopverbundes werden
in einem Verlauf entlang des Baches vom Goldberg erstens intensiver abgebildet und zweitens besteht
ein Anschluss an die o. g. Biotopverbundachse zum Talzug der Kleinen Wethau (raumübergreifend).



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 224

Quelle: FACHGUTACHTEN BIOTOPVERBUNDKONZEPT FREISTAAT THÜRINGEN (2015), eigene Anpassung (Sweco GmbH)

Abb. 32: Modifizierung der Biotopverbundachse für mesophiles (Frisch-)Grünland

Entwicklungsbedarf entsteht dabei für den Teilabschnitt nördlich der B 7 und insbesondere nordöstlich
der ehemaligen Bahnlinie (Rad- und Wanderweg) bis zum Fuß des Kesselberges, vgl. Kap. 9.2.39.2.2.2
(O3). Maßnahmen, die Verbindungselemente beinhalten, z. B. kleinere Strukturen wie Hecken, Gebü-
sche, Feldgehölze, Obstwiesen tragen dazu bei, die Verbindungsflächen (Korridore) zu verdichten.

Vor allem aber ist es erforderlich, entlang dieses Talzuges und Gewässers den Korridor durch die Um-
wandlung von Acker in mesophiles (Frisch-)Grünland zu stärken (Teilabschnitt nördlich der ehemaligen
Bahnlinie) und das bereits vorhandene Grünland zwischen ehemaliger Bahnlinie und der B 7 zu extensi-
vieren, vgl. Kap 9.2.3 (O1).

9.2.2.3.3 Verbundsystem für Feucht- und Fließgewässersysteme

Die Fließgewässer weisen anders als die Verbundsysteme der Wald- und Trockenlebensräume schon
durch den Wasserlauf einen Verbund auf, jedenfalls wenn keine Hindernisse oder Barrieren im Gewäs-
ser bestehen. Im natürlichen Zustand sind die Gewässer in ihre Auen eingebettet.
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Die Ziele des Fließgewässerverbundes werden im Wesentlichen durch die Gewässerrahmenpläne um-
gesetzt. Die Gleise als Verbundachse bzw. Korridor für Feucht- und Fließgewässersysteme zeichnet
sich im Untersuchungsgebiet durch eine Gewässerstrukturgüte überwiegend II (gering verändert) bis III
(mäßig verändert) aus, vgl. Kap. 7.3.3 und ist damit als Kernabschnitt Stufe III eingestuft. Der Gleiseab-
schnitt zwischen Gniebsdorf und Schneidemühle ist dagegen die Gewässerstrukturgüte als V – stark
verändert und daher im Fachgutachten als Entwicklungsabschnitt Stufe III eingestuft. In diesem Ab-
schnitt besteht der höchste Handlungsbedarf, vgl. geplante Maßnahmen der WRRL im 3. Bewirtschaf-
tungszyklus. Hier sind alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Stärkung der Aue, der Gewäs-
serdynamik und Renaturierung am/im Gewässer stehen, zur Verbesserung der Verbundfunktionen /
Vernetzung dringend erforderlich.

Interessant sind im Untersuchungsgebiet die Zuläufe der Gleise, unter denen einige Abschnitte verrohrt
sind. Daher wurden soweit möglich, Verrohrungen ermittelt und Hinweise zur Entrohrung, Öffnung und
Renaturierung entwickelt, vgl. Kap. 9.2.4. Solche Maßnahmen tragen zur Verbesserung des Verbundes
der Gewässer wie auch zwischen Aue und Gewässer bei und kommen dann auch den Zielarten wie
z. B. Fischotter, Amphibien-, Fisch- und Muschelarten zugute. Schwerpunkträume zur Stärkung der
Fließgewässer und Auen sind:

- Kreuztalbach (Freihaltung)

- Löbnitzbach (Ufergehölze)

- Bach vom Goldberg (Biotopverbund)

- u. a. Bach aus Lucka (Entrohrung)

- Kleine Wethau (Biotopverbund)

Auch hier gilt, dass nicht nur Einzelmaßnahmen in diese Räume gelenkt werden, sondern dass die
Räume selbst für die o. g. Funktionen im Verbund der Feucht- und Fließgewässerlebensräume gesi-
chert und freigehalten werden, z. B. von (Wochenendhaus-)Bebauung, Zerschneidung, Ablagerun-
gen/Uferverbau, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 39e, 39g, 40l, 41b, 44c, 44h, 45d.

9.2.2.4 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität

In Ergänzung zu den o. g. Maßnahmen, auch im Sinne einer praxisnahen Konkretisierung werden Maß-
nahmen zur Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft vorgeschlagen. Diese orientieren sich an
dem Rahmen des vom Deutschen Bauernverband koordinierten Verbundprojektes „Lebendige Agrar-
landschaften – Landwirte gestalten Vielfalt!“73 erstellten Praxis-Handbuch. In diesem Projekt wurden in
drei Modellregionen im Rheinland, Münsterland und an der Mosel wurden mehrere Naturschutzmaßnah-
men entwickelt und erprobt, die sich positiv auf die Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenarten in der Ag-
rarlandschaft auswirken.

Im Praxis-Handbuch sind Steckbriefe zu 16 unterschiedlichen Naturschutzmaßnahmen enthalten, die
konkrete Handlungsanleitungen für die selbstständige Umsetzung der im Projekt erprobten Maßnahmen
auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb bieten. Diese Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt
und Ökosystemleistungen in Agrarlandschaften haben sich in den o. g. Modellregionen als ökologisch
wirksam, praxistauglich und wirtschaftlich tragfähig erwiesen und sind während der Projektlaufzeit be-
reits vielerorts von Landwirten sowie Winzern in die Betriebsabläufe integriert worden.

Für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans sind 11 der produktionsintegrierten Naturschutz-
maßnahmen (ohne Maßnahmen für den Weinbau) zur Anwendung geeignet. Es handelt sich um die

73 Projektinformationen: http://lebendige-agrarlandschaften.de/(letzter Zugriff 22.07.2022), Internetseite bis Ende 2022 verfügbar.
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unten aufgeführten Maßnahmentypen74, diese sind in Karte 2 nicht darstellbar, da ihre Realisierung auf
einzelbetrieblicher Ebene erfolgt. Diese werden aber im Folgenden als Anregung aufgelistet:

Maßnahmen für bestäubende Insekten:

- Blühende Zwischenfrüchte (z. B. für Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Vögel, Nieder-
wild, Erosionsminderung, Humusanreicherung)

- Bestäuber-Nisthilfen (Nist- bzw. Schlupfplatz für oberirdisch nistende Wildbienenarten)

- Blüten- und strukturreiche Säume (mehrjährig), Nahrungsquelle, Vernetzungsstruktur, Aufwer-
tung Landschaftsbild

- Blühstreifen/ -flächen, mehrjährig, mit/ohne Biogaserzeugung (z. B. für Rebhuhn u. a. Hecken-
und Bodenbrüter, ganzjähriger Rückzugsraum, Nahrungsquelle für Insekten)

- Blühstreifen/ -flächen, einjährig, mit Biogaserzeugung (Rückzugsraum, Nahrungsquelle für In-
sekten)

Maßnahmen für den Getreidebau:

- Wintergetreidegemenge (Feldlerche, Feldhase, bestäubende Insekten, Ackerwildkräuter)

- Sommergetreidegemenge (Lebensraumvielfalt für Wildtiere und Rückzugs- und Nahrungsräume
für Wildtiere nach Haupternte, Bodenbedeckung)

- Extensivgetreide (Lebensraum für Ackerwildkräuter, für Insekten und Boden brütende Vogelar-
ten)

Maßnahmen für den Maisanbau:

- Stangenbohnen-Mais-Gemenge (Bohnenblüten als Nahrungsquelle für Insekten, Verbesserte
Nahrungsverfügbarkeit in den Sommermonaten, z. B. für Feldhasen, Singvögel)

- Maisanbau mit Kleegras-Untersaat Gemenge (im 2. Jahr Kleegrasblüten als Nahrungsquelle für
Insekten, Erhöhung der Lebensraumkapazität im Frühjahr)

- Maisanbau im Strip Till-Verfahren75 (Schutz für Kiebitz-Vorkommen (Erstgelege) durch redu-
zierte und zeitlich verschobene Bodenbearbeitung)

Einige der Maßnahmen können im Greening angerechnet werden. Andere finden sich in ähnlicher Form
im Förderprogramm von Thüringen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen76 (siehe Antragstellerportal
VERONA). Sie können ggf. auch miteinander kombiniert werden.

Hinweise, um zu einem artenreicheren und naturnäheren Grünland zu kommen, sind im Praxisleitfaden
„BlütenMeer 2020.Blumenwiesen und Heiden entwickeln“77 zu finden. Enthalten ist neben zahlreichen
Praxisbeispielen eine umsetzungsorientierte Zusammenfassung, was planerisch, rechtlich, technisch
und naturschutzfachlich zu beachten ist.

74 Kompakte Online-Version des Praxis-Handbuches mit Maßnahmen-Steckbriefen: https://bauernverband-epaper.de/ (letzter Zu-
griff 22.07.2022) und externer Link zur interaktiven PDF https://bauernverband-epaper.de/pdf/ (letzter Zugriff 22.07.2022)

75 Strip Till: streifenförmige Bodenbearbeitung nur dort, wo später der Mais gelegt wird. Gülle bzw. Gärreste werden dabei als Un-
terfußdüngung in den Boden injiziert. In Kombination mit bearbeitungsfreier Schonzeit vom 22.03.bis 15.05. auf Flächen mit
Kiebitz-Vorkommen

76https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/landwirtschaft/agrarfoerderung/flaechen/ (letzter Zugriff
22.07.2022)

77 Publikation (2020): https://www.stiftungsland.de/fileadmin/pdf/Bluetenmeer2020/20-2841_Praxisleitfaden_Naturschutz_Inter-
net.pdf (letzter Zugriff 22.07.2022)
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Bodenschutzkonzept

Weiterer Schwerpunkt der Maßnahmen ist der Schutz der Böden als nicht vermehrbares Gut, Produkti-
onsgrundlage für Nutzungen und als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Maßnahmen des Boden-
schutzes im Offenland sind insbesondere darauf ausgerichtet, die örtlichen Defizite, vgl. Kap. 7.2 und
Kap. 8.3 auszugleichen. Die Maßnahmen sind in Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt. Diese Maßnahmen
dienen zur Vorbeugung gegenüber Beeinträchtigungen des Bodens sowie zur Minderung der Beein-
trächtigungen durch Land- und Forstwirtschaft. Einige der o. g. Maßnahmen wirken multifunktional, sie
betreffen vor allem:

- Flächen mit hohem Standortpotential für natürliche Vegetation

- Flächen zur Entwicklung einer abwechslungsreichen Feldflur

- Flächen zur Entwicklung stabiler, artenreicher Waldbestände.

Die hier aufgeführten Maßnahmen können (nur) bei einer entsprechenden Flächenverfügbarkeit umge-
setzt werden. Sie sind insbesondere als Entwicklungspotentiale im Sinne des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu verstehen. Grundsätzlich können alle dargestellten Flächen aufgrund ihrer Boden-
verhältnisse und des Biotopentwicklungspotentials aufgewertet werden.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Flächen, die ein Entsiegelungspotential enthalten. Diese sind
unter S 6 im Kap. 9.2.6 aufgeführt.

Maßnahmen im Offenland:

 O 1: Anlage von Grünland /Entwicklung von Auenlebensräumen

Die Maßnahmen zur Umwandlung von Acker in Grünland entlang von Gewässern sollen der Bodenero-
sion durch Wasser und Nähstoffeinträgen entgegensteuern, sie sind von besonderer Priorität und mög-
lichst kurzfristig umzusetzen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine Nutzungsartenänderung im
Rahmen des KULAP, d.h. eine (zunächst nicht dauerhafte) Grünlandnutzung. Langfristig muss aus
Gründen des Bodenschutzes unbedingt die dauerhafte Sicherung des Schutzgutes Boden angestrebt
werden, vgl. Abbildung 14 und Karte 2.

- Gleiseaue westlich Graitschen (oberhalb der Kläranlage, Umwandlung von Acker, O 1.1)

- Löbnitzbach (westlich und östlich Taupadel, Extensivierung von Grünland, O 1.2)

- Kleine Wethau (zwischen Hohendorf und Nischwitz, Umwandlung von Acker, O 1.3)

- Talzug und Bach vom Goldberg (Umwandlung von Acker in mesophiles Grünland nördlich der
ehem. Bahnlinie und Extensivierung von Grünland westlich und südwestlich von Droschka,
O 1.4 )

Diese Räume sind besonders prädestiniert für eine Auenentwicklung und erfüllen als Talaue auch wich-
tige Retentionsfunktionen. Sie tragen dazu bei, den lokalen Wasserhaushalt zu stabilisieren, vgl. Foto-
dokumentation Anhang A 2, Nr. 46m, 47e und 43f.

Für den Talzug und Bach vom Goldberg steht die Modifizierung und Entwicklung der Verbundachse für
mesophiles Frischgrünland (Biotopverbund) im Vordergrund, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr.
39g, 39h und 41i.

 O 2: Maßnahmen des Betrieblichen Erosionsschutzes (KULAP A3)

Maßnahmen des Betrieblichen Erosionsschutzes sind in ackerbaulich genutzten Hanglagen zur Vermei-
dung und zum Schutz vor Bodenerosion durch Wasser sinnvoll und notwendig. Hierbei handelt es sich
nicht um eine Einzelmaßnahme, sondern um das Zusammenspiel verschiedener, betrieblich realisierba-
rer Maßnahmen mit dem Ziel, das Bodenabtragsrisiko eines Betriebes auf erosionsgefährdetem
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Ackerland mit Gewässeranschluss zu senken (ausgehend von einem Basiswert um mindestens 20 %).
Dabei können folgende Maßnahmen optional zur Erosionsreduzierung eingesetzt werden:

- Optimierte Fruchtfolge (gewässerschonend), Anbauverlagerung

- Zwischenfruchtbau (einschließlich Untersaaten)

- Mulchsaat

- Strip-Tillage (s.o.)

- Direktsaat

- Maisengsaat

- Schlagteilungen (Hanglängenverkürzung, Feldblock-Teilung)

- Grünstreifen quer zum Hang (Hanglängenverkürzung)

- Begrünung von Tiefenlinien (Abflussbahnen des Reliefs)

- Gewässerrandstreifen.

Es liegt im Eigeninteresse des einzelnen Betriebes, diese Maßnahmen anzuwenden. Grundsätzlich sind
die erosionsgefährdeten Bereiche aus Karte 3 ableitbar. Schwerpunktbereiche dafür sind:

- Raum westlich Rodigast und westlich Gniebsdorf

- Raum nördlich Nausnitz zwischen Wachtberg bis Gleisetal

- Raum / Hangbereiche um Graitschen

- Raum östlicher Kalbenberg bis Nisslitzer Grund

- Raum An der Kelter

- Raum beidseitig des Jüdengrundes

- Raum westlich Ilmsdorf - Beulbar - Gerega

- Raum nordwestlich Ilmsdorf

- Raum südwestlich Zense – Thalbürgel.

Diese Vorschläge für Erosionsschutzmaßnahmen werden ohne konkrete Flächenfestlegung entwickelt,
sie sind daher in Karte 2 nicht darstellbar, vgl. aber Abbildung 8 im Kap. 4.5 und Erosionsschäden, vgl.
Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 39h (am Bach vom Goldberg/Bornberg), 44k und 44l (westlich
Wohngebiet „Auf der Zense“), 44n (Feldflur Gniebsdorf „Roter Berg“ Richtung Ölberg), 45f / 45h (südlich
Rodigast / B 7).

 O 3: Anpflanzung von Flurgehölzen, Bäumen, Wege- und Straßenbegleitgrün

Als weitere Maßnahmen in ackerbaulich genutzten Hanglagen zur Vermeidung und zum Schutz vor Bo-
denerosion durch Wasser sind vor allem hangparallele Schutz- und Pflanzstreifen sinnvoll und notwen-
dig, insbesondere in hängigen, großflächigen und wenig gegliederten Teilbereichen. Dazu bieten sich
Wegeseitenräume, Nutzungsgrenzen und Geländestufen an, Schwerpunktbereiche dafür sind:

- Raum südwestlich von Lucka / Rodigast / Taupadel (O 3.1)

- (O 3.2), entfällt

- Raum westlich Gniebsdorf und Thalbürgel (O 3.3)

- Raum Hohendorf – Nischwitz – Göritzberg – Droschka (O 3.4)

- Raum südöstlich Bürgel Richtung Hetzdorf (O 3.5)

- Raum westlich Beulbar – Gerega (O 3.6).
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Die Vorschläge zur Anpflanzung von Flurgehölzen, Bäumen, Wege- und Straßenbegleitgrün resultieren
aus der Analyse von ausgeräumten Bereichen im Untersuchungsgebiet. Die Auswirkungen betreffen
neben den Beeinträchtigungen des lokalen Boden- und Wasserhaushaltes insbesondere das Land-
schaftsbild und die Erholungseignung, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 39n, 40j, 42b, 42d, 43b,
43c, 43i, 44k, 44l, 44n, 45f, 45i, 46e, 46l, 48m, 49e, 49h.

Mit diesen Maßnahmen wird außerdem die Eigenart der Abteidörfer sowie des Gleistals und Umfeld des
Alten Gleisberges bzgl. des Landschaftsbildes gestärkt, die Erholungseignung unterstützt sowie der Ar-
ten- und Biotopschutz / Biotopverbund verbessert, vgl. Karte 2.

Maßnahmen im Wald
Lt. Waldzustandsbericht 2021 - Forstliches Umweltmonitoring in Thüringen78 ist der Zustand des Waldes
in Thüringen fragil. Für das Untersuchungsgebiet gilt dies in ähnlichem Umfang, sodass sich in einem
langfristigen und aufwändigen Anpassungsprozess die gewohnten Waldbilder verändern werden.

 W 1: Bodenschutzwald

Eine Ausweisung von Waldflächen ist aktuell weder als Naturwaldparzellen79 noch als Naturwaldreser-
vat vorgesehen. Als Bodenschutzwald sind im Untersuchungsgebiet 60,3 ha (1,6% des gesamten Unter-
suchungsgebietes dargestellt, vgl. Kap.7.2.6. Diese Funktion sollte aus Gründen den präventiven Erosi-
onsschutzes ausgeweitet werden. Auch im Hinblick auf den Klimawandel (z. B. Starkregenereignisse)
stellt diese Maßnahme einen aktiven Beitrag zum Bodenschutz dar und kann im Rahmen der Fortschrei-
bung der Forsteinrichtung und im Zuge der Flächennutzungsplanung (Wochenendhäuser und Gärten im
Außenbereich) umgesetzt werden, vgl. Anhang A 2, z. B. Nr. 44e, 46c und Karte 2. Vorschläge für die
Ausweisung von (weiterem) Bodenschutzwald betreffen folgende Räume:

- bewaldete Steilhänge rund um die Papiermühle (W 1.1)

- bewaldete Steilhänge im Übergang Nisslitzer Grund – Gleisetal (W 1.2)

- Steilhänge nordseits der vorderen Rodigast (W 1.3)

- Hangflanke Zensenholz (W 1.4)

- Hangflanke zwischen Rodigast und Taupadel (W 1.5).

 W 2: Waldumbaumaßnahmen

Mit dem Klimawandel geht auch eine schnellere Änderung der waldbaulichen Bedingungen einher (z. B.
hinsichtlich der natürlichen Verbreitungsgebiete der heimischen Baumarten). Mit einem 10-Punkte-Akti-
onsplan für einen gesunden und resilienten Wald in Thüringen80 soll entgegen gesteuert werden.

Spezielle Vorschläge zur Beseitigung von standortfremden Bestockungen und zum Waldumbau können
nicht getroffen werden. Allgemeine Aussagen resultieren aus den Gesprächen mit dem Forstamt Jena-
Holzland, welches die Waldumbaumaßnahmen aufgrund der örtlichen Besitzstruktur für den Lan-
deswald favorisiert. Wann und inwieweit die Waldumbaumaßnahmen das Ziel des standortgerechten,
typischen Hainsimsen-Buchenwaldes und des Flattergras-Hainsimsen-Buchenwaldes (auf Buntsand-
stein im Südosten), des Bergseggen-Hainsimsen-Buchenmischwaldes (Übergangsbereiche in der Mitte
des UG) und Bergseggen-Waldgersten-Buchenwaldes bis zum Typischen Orchideen-Buchenwald (im
Norden und Südwesten des UG) zu erreichen ist, hängt von eine Anzahl Faktoren ab, u. a. der konse-
quenten Kultur- und Jungwuchspflege und auch von der Regulierung der Wildbestände im Raum.

78 Waldzustandsbericht 2021 - Forstliches Umweltmonitoring in Thüringen: https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/filead-
min/Forst_und_Jagd_Fischerei/Forstwirtschaft/TMIL_Broschuere_Waldzustandsbericht_2021_11-21_Web.pdf (letzter Zugriff
25.07.2022)

79 https://www.naturwaldwandel.de/ (letzter Zugriff 22.07.2022)
80 https://umwelt.thueringen.de/themen/top-themen/aktionsplan-wald (letzter Zugriff 25.07.2022)
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Ausgehend von der Potenziellen natürlichen Vegetation sind die Waldumbaumaßnahmen präventiv und
flexibel zu gestalten, um auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.

Kiefer und Fichte („Brotbäume“) sind ursprünglich willkommener Schirm in Teilen des Untersuchungsge-
bietes und als standortgerechte Bestockung zu bewerten und zu erhalten. Vorhandene Erfahrungen mit
Naturverjüngungsverfahren sollen engagiert (im Einzelfall in Abhängigkeit von den Standorteigenschaf-
ten) weitergeführt werden. Neben der Kiefer ist der „Brotkorb“ mit weiteren Baumarten zu „füllen“. Dabei
ist den Misch- und Nebenbaumarten, wo immer möglich, eine Chance zu geben. Der Traubeneiche wird
dabei eine besondere Rolle zugemessen, da sie als risikoarm, verlässlich im Wuchs und (gegenüber
den o. g. Nadelhölzern) als wenig anfällig gegenüber Schaderregern gilt. Derzeit laufen Anbauversuche
mit dürreverträglichen Baumarten südlicher Herkünfte (u. a. mit Libanon-Zeder, Orient-Buche, Bulgari-
sche Silberlinde, Westamerikanische Hemlocktanne), die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Grundsätzlich ist aktiv dafür zu sorgen, dass die Anteile von Laubholz, Weißtannen und Douglasien er-
höht werden, um größere Stabilität zu erreichen. Dieses Ziel ist größtenteils, insbesondere bei Buche,
durch die Naturverjüngung zu erreichen. Aber auch Samenbäume von Ahorn, Hainbuche, Ulme sowie
Weißtannen und Eiben sind punktuell vorhanden und müssen konsequent auch als blühfähige Samen-
bäume gefördert werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da absehbar nicht ausreichend geeignete forstli-
che Herkünfte und Pflanzmaterial für einen Waldumbau zur Verfügung stehen. Klimarelevante Eigen-
schaften (anspruchslos, schnellwachsend und ökologisch wertvoll) werden auch den Pionierbaumarten
Eberesche, Birke und Salweide nachgesagt.

Waldumbaumaßnahmen sind naturgemäß nur mittel- bis langfristig umsetzbar, um strukturreiche Laub-
und Laubmischwälder zu erreichen, der Kronenverlichtung und Vitalitätsverlusten entgegen zu wirken.
Zusätzlich gibt es aktuell ein Landesprogramm mit ergänzenden Maßnahmen zur Beseitigung der Fol-
gen von Extremwetterereignissen im Wald.

 W 3: Förderung von Waldrändern

Gestufte Waldränder sind aus verschiedenen Gründen wichtige Bereiche zum Schutz und zur Entwick-
lung stabiler Bestände. Durch sie wird bei ausreichender Tiefe (mind. 10 m) und Gliederung das Wal-
dinnenklima sowie der Übergang vom Wald zur Feldflur gesichert. Sie beherbergen oftmals eine Ge-
hölzvielfalt, außerdem mehr Sträucher, krautige Pflanzen, ökologisch bedeutende Kleinstrukturen (z. B.
liegendes Totholz, Steinhaufen, Feuchtbiotope) als im Inneren. Außerdem schützen sie vor Stark-
wind/Sturmschäden, UV-Strahlung, Austrocknung sowie Stoffeinträgen und unterstützen den Biotopver-
bund.

Voraussetzung hierfür sind ausreichende Platzverhältnisse und gezielte Pflegemaßnahmen. Diese bein-
halten u. a. eine gelegentliche (ca. alle 5-10 Jahre) Auflichtung der Baumschicht, abschnittweise Rück-
schnitt des Strauchgürtels und extensive Nutzung des Krautsaums. Dazu gehört auch die Förderung
markanter, seltener oder langsam wachsender Randbäume, Biotopbäume und stehendes Totholz. Auch
durch das Schlagen von Buchten kann Platz für dynamische Prozesse geschaffen werden, insbeson-
dere, wenn anfallendes Astmaterial bei Pflegemaßnahmen vor Ort belassen und mit weiteren Kleinstruk-
turen verbunden wird.

Gestufte Waldränder können entweder durch Waldumbau oder langfristig durch Neupflanzung erreicht
werden81,82. Im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans bestehen folgende Waldränder, deren Auf-
bau verbessert werden könnte:

81 Aktuell wird das ENL-Projekt „Waldsäume sind Lebensräume“ des BUND Thüringen in Zusammenarbeit mit der AöR Thüringen-
Forst81 erstellt. Darin werden landesweit ca. 700 km Waldränder kartiert und ein Maßnahmenplan zur Wiederherstellung arten-
reicher Waldsäume mit Schwerpunkt in den Thüringer Natura-2000-Gebieten entwickelt. Der Raum Ostthüringen wurde bereits
in 2019 erfasst, im Ergebnis sollen vor allem für die Wanderung von Wildkatzen (bisher gesichtet im Raum Jena, nicht im Unter-
suchungsgebiet) geeignete deckungsreiche Waldränder ermittelt werden. Im Fokus steht aktuell als Schwerpunktgebiet der
Mittlere Thüringer Wald.

82 https://www.bund-thueringen.de/waldsaeume/ (letzter Zugriff 25.07.2022)



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 231

- Waldinsel südwestlich von Taupadel (W 3.1)

- Waldränder westlich und südlich Hegeholz (W 3.2)

- Waldränder auf der Höhe westlich Rodigast (Dorlberg, W 3.3).

Zur Unterstützung der Waldeigentümer werden verschiedene forstliche Förderungsmaßnahmen aus Mit-
teln des Freistaats Thüringen, des Bundes sowie der Europäischen Union finanziert. In der Richtlinie zur
Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen sind die aktuellen Fördermöglichkeiten83 zu finden.

Wasserschutzkonzept

Schwerpunkt der Maßnahmen ist der Schutz des Wassers (Grund- und Oberflächenwasser), welche
insbesondere darauf ausgerichtet sind, die örtlichen Defizite, vgl. Kap 7.3 und Kap. 8.5 auszugleichen.
Die Maßnahmen sind in Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt. Diese Maßnahmen dienen zur Vorbeugung
gegenüber Beeinträchtigungen in/an Gewässern sowie zur Minderung der Beeinträchtigungen durch
Wasserwirtschaft. Einige der o. g. Maßnahmen wirken multifunktional.

 G 1: Maßnahmen zur Stabilisierung des Grundwasserdargebotes

Einige Bereiche mit sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber flächenhaftem Schadstoffeintrag liegen wie
auch Bereiche mit hoher Empfindlichkeit im Offenland, z. B. nordöstlich Bürgel und auch in den Talla-
gen, vgl. Karte 4. Die Gewährleistung, ggf. auch Wiederherstellung der Versickerungsfähigkeit und da-
mit Förderung der Grundwasserneubildung ist daher von Bedeutung. Alle Maßnahmen zur Entsiegelung
und des Rückbaus tragen dazu bei.

Bei Projekten, die mit einer Neuversiegelung von Flächen verbunden sind, sind Vorschläge und Festle-
gungen zur gezielten Niederschlagsversickerung vor Ort erforderlich. Auch Maßnahmen zum Erhalt im
Wasserkreislauf sind festzulegen, z. B. im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Eine Darstellung
in Karte 2 ist nicht möglich.

 G 2: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur, Herstellung der Durchgängig-
keit

Zur Wiederherstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit von Fließgewässern an Weh-
ren, Abstürzen und Durchlassbauwerken (z. B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwer-
kes als Umgehungsgerinne, Sohlengleite, optimierte Steuerung) werden im Rahmen der WRRL die Be-
seitigung von Querbauwerken für die Gleise vorgeschlagen, vgl. Karte 4 und Fotodokumentation An-
hang A 2, z. B. Nr. 5d. Für die Kleine Wethau sind keine Maßnahmen enthalten.

Weiterhin soll an der Gleise im Abschnitt westlich Graitschen die Eigendynamik des Gewässers initiiert
werden (Habitatverbesserung z. B. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und Einbau von Strö-
mungslenkern, ohne das Gewässer baulich umzuverlegen, Initiieren bzw. Zulassen einer eigendynami-
schen Gewässerentwicklung, mit dem Ziel, dass das Gewässer wieder eigenständig mäandriert, Uferbe-
festigung entfernen, Ziel < 10 %, soweit Bebauung dies zulässt, Uferstreifen anlegen soweit Bebauung
dies zulässt, Uferstrukturen naturnah entwickeln z. B. durch Einbringen und Belassen von Totholz).

An der Gleise gewässeraufwärts soll zudem die Durchgängigkeit durch Umbau oder Rückbau verbes-
sert werden. Dies betrifft lt. GRP bis 2027 folgende Schwerpunkte:

- Durchgängigkeit herstellen für Absturz vor Graitschen, durch Umbau (G 2.1)

83https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Forst_und_Jagd/Forstwirtschaft/Waldbesitzer/Richtlinie_Forstwirt-
schaftliche_Massnahmen_konsolidiert.pdf (letzter Zugriff 25.07.2022)
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- Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Graitschen 1, durch Umbau (Maßnahmen ID / Quer-
bauwerk - 9127 Sohlstufe Graitschen bei Bürgel 1) (G 2.2)

- Durchgängigkeit herstellen für Wehr Nausnitz, Rückstaubereiche verringern (Ziel: <50%) (Maß-
nahmen ID / Querbauwerk - 9131 Wehr Nausnitz) (G 2.3)

- Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Nausnitz, durch Umbau (Maßnahmen ID / Querbau-
werk - 9133 Sohlstufe Nausnitz (G 2.4)

- Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Gniebsdorf durch Umbau (Maßnahmen ID / Querbau-
werk - 9137 Sohlstufe Gniebsdorf (G 2.5)

- Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Thalbürgel durch Umbau oder Rückbau (Maßnahmen
ID / Querbauwerk – 9096 Sohlstufe Thalbürgel (G 2.6)

- Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Thalbürgel durch Umbau oder Rückbau (Maßnahmen
ID / Querbauwerk – 9095 Sohlstufe Ilmsdorf (G 2.7)

- Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Thalbürgel durch Umbau oder Rückbau (Maßnahmen
ID / Querbauwerk – 9094 Schwelle Thalbürgel 3 (G 2.8)

- Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Thalbürgel durch Umbau oder Rückbau (Maßnahmen
ID / Querbauwerk – 9093 Sohlstufe Thalbürgel 1 (G 2.9)

 G 3: Freilegung verrohrter Gewässerabschnitte

Die Beseitigung von Verrohrungen an Fließgewässerabschnitten von Gewässern stellt eine zentrale und
äußert wichtige Maßnahmen der Entwicklungskonzeption dar. Alle Maßnahmen zur Öffnung tragen zur
Herstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers bei. Zusätzlich zur Öffnung sollten die angrenzen-
den Flächen freigestellt und Uferbefestigungen beseitigt werden. Damit ist ein Synergie-Effekt auch für
die Auen zu erwarten und diese Maßnahmen sollten baldmöglichst bzw. vorrangig umgesetzt werden,
vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, z. B. Nr. 40d, 48c, 48d.

Die Beseitigungen von Verrohrungen (innerorts, z. B. Thalbürgel, Rodigast, Poxdorf) sind enge Grenzen
gesetzt. An folgenden Bachabschnitten (außerorts) wird eine Entrohrung /Öffnung vorgeschlagen:

- Öffnung der Verrohrung Graitschen, Bach vom Kitscherberg, nahe Sportplatz (G 3.1)

- Öffnung der Verrohrung in Poxdorf, Teufelsgrund (Oberlauf, G 3.2)

- Öffnung der Verrohrung, Göritzberger Bach (Zulauf Kleine Wethau G 3.3)

- Öffnung der Verrohrung in Bürgel, Graben „An der Kelter“ (Zulauf Ochsenbach, G 3.4)

- Öffnung der Verrohrung, Mühlgraben im Jüdengrund (G 3.5)

- Öffnung der Verrohrung, Langes Tal am Seniorenwohnheim (G 3.6)

- Öffnung der Verrohrung, Bach aus Lucka (zwei Zuläufe, G 3.7)

- Öffnung der Verrohrung, zwei Zuläufe zum Löbnitzbach, Taupadel (zwei Zuläufe, G 3.8)

Darüber hinaus kamen von der unteren Wasserbehörde des Saale-Holzland-Kreises mit Schreiben vom
19.10.2021 noch Hinweise auf weitere (innerörtliche) Verrohrungen, die nicht geprüft werden konnten:
…“vermutlich nördlich der Bürgeler Bahnhofstraße i. V. m. den drei Teichen ein verrohrtes Fließgewäs-
ser“ …“und in der Ortslage Droschka sind noch Bachabschnitte teilweise verrohrt.“

Auch im Hinblick auf den Klimawandel kann die Wiederherstellung von Gewässerabschnitten umfangrei-
che Verbesserungen bringen. Denn mit diesen Maßnahmen, die inhaltlich ineinandergreifen, kann nicht
nur ein weitgehend naturnäherer Gewässerzustand erreicht werden, es werden dadurch auch die Le-
bensräume von Tieren und Pflanzen verbessert, die im und am Gewässer leben. Zudem wird die
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Retentionsfunktion und Durchlüftung verbessert und das Wasser in der Landschaft gehalten. Dies
kommt (mikro-)klimatisch auch den Menschen zugute.

Da Verrohrungen i. d. R. auch Abflusshindernisse sind, wird an dieser Stelle auf den Flyer zur Hochwas-
servorsorge84 hingewiesen, der seit April 2022 als Information der unteren Wasserbehörde des Saale-
Holzland-Kreises verfügbar ist.

 G 4: Aufwertung von Stillgewässern

Die Wiederherstellung von Teichen ist eine gleichermaßen dringliche Aufgabe wie die Maßnahmen an
der Gleise und ihren Zuläufen. An folgenden Teichen werden Maßnahmen vorgeschlagen, vgl. Fotodo-
kumentation Anhang A 2, z. B. Nr. 5g, 41a:

- Teich in Bürgel Gleisetal zw. B 7 und Schneidemühle (G 4.1)

- Westliches Kleingewässer im Jüdengrund (G 4.2)

- Teich nordöstlich von Ilmsdorf (G 4.3)

- Teich am Schulweg in Droschka (G 4.4)

- Südwestliches Kleingewässer in Silbertal (G 4.5)

- Teich im Langen Tal (Sanierung Dammbruch in 07/2021, G 4.6)

- Teich in Nischwitz (G 4.7).

Die Maßnahmen betreffen meist die Herstellung von naturnäheren Uferzonen, Entschlammung, Rege-
lung der Zu- und Abläufe, standortgerechte Ufergehölze und im Fall des Teiches in Droschka eine kom-
plett-Sanierung.

 G 5: Aufwertung und Wiederherstellung von Quellbereichen

Quellbereiche sind besondere und wertvolle Lebensräume, die hohen Schutz benötigen.

- Quellbereich am Hangfuß nördlich Taupadel (gefasst) > Quellwasser wird direkt über Drainage-
rohre abgeleitet (G 5.1), hier müssen die Drainagerohre beseitigt, das Umfeld der Quelle aufge-
wertet werden und die Ableitung zum Löbnitzbach muss offen erfolgen,
(Bach aus den Lochwiesen)

- Quellbereich am Hangfuß nördlich Taupadel (ungefasst) > Quellwasser wird direkt über Draina-
gerohre abgeleitet (G 5.2), wie oben (Bach aus den Zeilweiden)

 G 6: Anlage und Pflege von Ufergehölzen

Um die Übergangsbereiche zwischen Gewässer und angrenzender Nutzung im Uferbereich zu verbes-
sern, werden Maßnahmen zum Anlegen oder Ergänzen eines standortheimischen Gehölzsaumes (Ufer-
gehölzkulisse) vorgeschlagen. Diese kann bei sukzessiver Entwicklung und/oder Entfernen von stand-
ortuntypischen Gehölzen dazu beitragen, die Gewässer zu schützen, Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen zu schaffen und das Landschaftsbild zu verbessern. An folgenden Bachabschnitten (außerorts) wird
eine Gehölzentwicklung vorgeschlagen, die auch i. V. m. anderen Maßnahmen z. B. Freilegung verrohr-
ter Gewässerabschnitte (G 3) oder Anlage von Grünland /Entwicklung von Auenlebensräumen (O 1) re-
alisiert werden kann:

- Geregaer Bach zwischen EKIS-Maßnahmen E 141 und Quellbereichen westlich (G 6.1)

- Bach aus Lucka, Abschnitt westlich Gniebsdorf und Zulauf bei Gniebsdorf (G 6.2)

84 https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2022_PDF/2022_Flyer_Hochwasservorsorge_final.pdf
(Letzter Zugriff 25.07.2022)
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- Löbnitzbach, ab Ortsende Rodigast bis Taupadel sowie Taupadel Richtung Jenalöbnitz (G 6.3)

- Gründelbach westlich Papiermühle Nausnitz (G 6.4)

- östlicher Zulauf Bach vom Goldberg (nördlich und südlich der ehemaligen Bahnlinie) (G 6.5)

- Kleine Wethau und Zulauf Göritzberger Bach (G 6.6).

Damit gehen, vorausgesetzt dass ausreichend Platz am Gewässer besteht, Verbesserungen der Ge-
wässerstruktur einher (Vitalisierung des Gewässers innerhalb des vorhandenen Profils, von Habitaten
im Uferbereich, ggf. auch eine eigendynamische Gewässerentwicklung u.ä.). Als Ufergehölze kommen
Erlen und Weidenarten infrage, die einseitig und wechselseitig angepflanzt werden sollen. Die Weiden
können landschaftstypisch auch als Kopfbäume entwickelt werden, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2,
z. B. Nr. 7e, 39e, 41f, 45d, 46c, 46k.

 G 7: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Phosphat-/Nitratkulisse)

Ziel der novellierten Düngeverordnung des Bundes (DÜV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die zu-
letzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, ist es,
den ressourcenschonenden Einsatz von Pflanzennährstoffen und die Erfüllung der Anforderungen des
Gewässerschutzes zu realisieren. Der Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft soll in belasteten Gebie-
ten gesenkt werden.

Neben den scharfen Bundesregeln zum Düngen und Wirtschaften in den „roten“ Gebieten, in denen ein
Überschuss an Nitrat zu verzeichnen ist, müssen die Länder zusätzliche Maßnahmen festlegen, vgl.
Kap. 4.2.4. Laut der am 01.01.2021 in Kraft tretenden Thüringer Düngeverordnung (ThürDV) vom
02.12.202085 (GVBl. Nr. 30, S. 596) sind dies im Freistaat: die Wirtschaftsdüngeruntersuchung, die N-
min-Bodenuntersuchung sowie die unverzügliche Einarbeitung von Wirtschaftsdüngern innerhalb einer
Stunde. In der sogenannten Nitratkulisse werden diejenigen landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. Ge-
biete in Thüringen feldblockgenau dargestellt, welche einen Überschuss an Nitrat im Grundwasser auf-
weisen (Grundwasserkörper in schlechtem chemischen Zustand = Überschreitung des Nitratgrenzwer-
tes von 50 mg/l und/oder steigender Trend der Nitratwerte über 37,5 mg/l). Im Untersuchungsgebiet des
Landschaftsplans betrifft dies eine größere zusammenhängende Ackerflächen zwischen Zense und
Zinna am südwestlichen Rand, vgl. Kap. 4.2.4.

Bezüglich der Phosphatkulisse („gelbe Gebiete“), in denen ein Überschuss an Phosphat (Eutrophierung)
in Oberflächengewässern auftritt, wurde das Untersuchungsgebiet ebenfalls aktuell geprüft. Verpflich-
tend vorgeschrieben werden in dieser Kulisse die Untersuchung von Wirtschaftsdüngern und Gärresten
auf Gesamt-N sowie verfügbaren N und Gesamt-P. Daneben muss an Gewässern in der Phosphatku-
lisse ein fünf Meter breiter Streifen der landwirtschaftlichen Fläche ganzjährig begrünt werden. Dünge-
mittel sind auf dem Streifen tabu. Das Landeswassergesetz schreibt diese Streifen für die Landwirte seit
2019 verpflichtend vor. Die Maßnahmen zielen auf die Erosionsminderung bzw. Minderung des Phos-
phoreintrages in Gewässer ab. Die Phosphatkulisse betrifft praktisch das gesamte landwirtschaftlich ge-
nutzte Offenland im Untersuchungsgebiet, vgl. Kap. 4.2.4.

Die Maßnahmen in „roten“ und „gelben“ Gebieten werden einzelbetrieblich durch die Agrarbetriebe um-
gesetzt und sind in Karte 2 nicht darstellbar.

Klimaschutzkonzept

Neben der Dreifachstrategie von

- Vermindern (klimaschädlicher Komponenten, Energieeinsparung und Energieeffizienz),

85 Thüringer Düngeverordnung vom 02.12.2020: https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=D%C3%BCV_TH_!_9 (letzter Zugriff
26.07.20221)
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- Ersetzen (alternative Energieträger, Ausbau erneuerbarer Energie) und

- Ausgleichen (multifunktional: Maßnahmen des Landschaftsplans)

mit dem Ziel der Milderung des Klimawandels, der regionalen Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels und der Vorbildfunktion, vgl. Klimaschutzkonzept (2016) des Saale-Holzland-Kreises, vgl. Kap.
7.4.3, können verschiedene andere Maßnahmen der Entwicklungskonzeption das Klimaschutzkonzept
unterstützen. Neben z. B. der Anlage von Grünland, der Anpflanzung von Baumreihen, Wege- und Stra-
ßenbegleitgrün sowie von Flurgehölzstreifen (außerorts wie innerorts) können vor allem die Maßnahmen
zum Bodenschutz dazu beitragen, das lokale Klima zu stabilisieren und die möglichen Auswirkungen
des Klimawandels abzupuffern, vgl., Kap 9.2.3.

Der Klimawandel greift auch in den Wasserhaushalt ein: ändert sich das Klima, dann ändern sich auch
regionale und lokale Wasserverhältnisse (z. B. im Untersuchungsgebiet auftretende Starkregen (Sturz-
fluten), vermehrte Trockenheit/Dürre, Absenkung des Grundwasserspiegels, niedrigere Wasserstände in
Fließ- und Standgewässern, höhere Wassertemperaturen. Insofern tragen auch Agrarstrategien und
Maßnahmen wie z. B. die Beseitigung von Verrohrungen, Gewässerrandstreifen u.ä. zum Ausgleich bei,
vgl. Kap. 9.2.4.

Darüber hinaus gewinnen Maßnahmen des Biotopverbundes an Bedeutung, da die Entfernung von (in-
selartigem) Lebensraum zu Lebensraum sowie dazwischen vorhandener Strukturen oder Barrieren dar-
über entscheiden können, ob Arten die Biotopinseln erreichen, besiedeln und im Austausch mit benach-
barten Vorkommen nutzen können. Somit spielt auch die Freihaltung von Räumen z. B. in der Gleise-
aue, die Beseitigung von Hindernissen und Barrieren eine Rolle, inwiefern klimabedingt Wander- und
Ausweichbewegungen erfolgreich sind, vgl. Kap. 9.2.2.3.

Die Freihaltung von Tälern und Seitentälern ist insbesondere für den Menschen im Hinblick auf Kaltluft-
stau von besonderer Bedeutung. Während es sich bei den eingetieften Talschlingen der Gleise im Be-
reich der Papiermühle um natürliche Hindernisse handelt, sind die Barrieren an der B 7 nördlich Gniebs-
dorf/ Thalbürgel und die Barriere im Mündungsbereich des Zensengrabens südöstlich von Thalbürgel
anthropogenen Ursprungs.

- 6484 Altablagerung Deponie Thalbürgel/untere Straßenkurve B 7 Gem. Bürgel OT
Thalbürgel: mehrere Meter hohe Ablagerung im Gleisetal mit Gehölzbewuchs

- 6485 Altablagerung 300 m SE Thalbürgel Gem. Bürgel OT Thalbürgel: mehrere Meter
hohe Ablagerung im Gleise, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 44 d.

Eine ergänzende Nachfrage beim Umweltamt hat folgende Auskunft ergeben (E-Mail vom 12.07.2022):
„Bei der Fläche 06485 handelt es sich um eine Altablagerung, die entsprechend der vorliegenden Infor-
mationen zu 100 % aus Bauschutt besteht. Über die Entstehung der Ablagerung ist nichts bekannt. Die
Aufschüttung wurde mit Erde abgedeckt. Untersuchungen wurden bisher keine durchgeführt. Inwieweit
das Polygon falsch positioniert sein könnte, lässt sich nicht nachvollziehen, da auf vorhandenen histori-
schen Luftbildern bis 1945 zurück keine Ablagerungstätigkeiten erkennbar sind“. Inwieweit es realistisch
ist, diese Barrieren zu beseitigen, muss ggf. in vertiefenden Untersuchungen geklärt werden.

Weiter klimarelevant sind die vorgeschlagenen Maßnahmen im Siedlungsraum, vgl. Kap. 9.2.6, insbe-
sondere der Erhalt und Entwicklung historisch gewachsener Ortsränder (S 1) im Hinblick auf den Schutz
gegenüber Extremereignissen, die Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihaltung von Bebau-
ung (S 2) im Hinblick auf die Durchlüftung / Zirkulation der Ortslagen sowie die Erhaltung und Entwick-
lung des Baumbestandes mittels Baumschutz-Satzung (S 3) im Hinblick auf Schattenwirkung, Schutz
vor Überwärmung / Überhitzung. Wichtig für die Kommunen ist in Zukunft eine Niederschlags-Satzung
(zur Versickerung jeglichen Oberflächenwassers an Ort und Stelle). Wichtig ist es auch die lokale Bevöl-
kerung mit einzubeziehen und ggf. das Angebot des Bürgerbusses zu erweitern, Ladestationen für E-
Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge aller Art sowie Fahrräder) an den Straßen, Radwegen und in den Ortskernen
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zu etablieren. Die Nutzung nicht nur von E-Bikes boomt und durch den Ausbau der entsprechenden Inf-
rastruktur kann klimaneutrale Mobilität, Tourismus bzw. Fahrradtourimus entstehen.

Zur Senkung des Flächenverbrauches sind Analysen von Flächenstruktur- und -verbrauch (Brachflä-
chenkataster für jeden Ort zur Erfassung des Leerstandes, Weitervermittlung, Revitalisierung statt Neu-
versiegelung, Innen- statt Außenentwicklung und die Nutzung von Flächenpool-Maßnahmen für Kom-
pensationsmaßnahmen) notwendig, vgl. Klimaschutzkonzept für den Saale-Holzland-Kreises (2016).

Darüber hinaus sind alle Maßnahmen zur Erhaltung von Einzelbäumen, Gebüschen / Gehölzen, kleine-
ren und größeren Waldgebieten von hoher Bedeutung für den klimatischen Ausgleich, für die Abkühlung
in Hitzephasen und als Vorbeugung gegenüber dem Klimawandel. Besonders ist bei geplanten Pflanz-
maßnahmen von Bedeutung, welche Bäume und Sträucher gepflanzt werden (Baumartenwahl), vgl.
dazu ROLOFF A. (2013).

In dieser Forschungsstudie wurde über eine Klima-Arten-Matrix (KLAM) für 250 Gehölzarten ermittelt,
welche Trockenstress-Toleranz und Winterhärte (Frostempfindlichkeit, Frosthärte, Spätfrosttoleranz) be-
steht. Auszugsweise werden in der folgenden Tabelle die sehr geeigneten, und daraus nur die heimi-
schen Arten dargestellt. Es handelt sich um Bäume und Sträucher, die nach der Bewertung in beiden
Kategorien (Trockentoleranz und Winterhärte) als sehr geeignet eingestuft werden. Zu weiteren Details
vgl. o. g. Quelle.

Tab. 53: Klima-Arten-Matrix (KLAM) – Einstufung wichtiger Gehölzarten nach ihrer Eig-
nung für eine Verwendung im Stadtbereich bei prognostiziertem Klimawandel (Auszug)

Wert Botanischer Name Deutscher Name

Bäume >
10 m

Acer campestre L. subsp. campestre Feld-Ahorn

Alnus incana (L.) Moench Grau-Erle

Betula pendula Roth Sand-Birke

Juniperus communis L. subsp. communis Gewöhnlicher Wacholder

Pinus sylvestris L. var. sylvestris Wald-Kiefer

Prunus avium (L.) L. var. avium Vogel-Kirsche

Sorbus aria (L.) Crantz Echte Mehlbeere

Sorbus badensis Düll. Badische Eberesche

Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch Thüringer Mehlbeere

Bäume
und

Sträucher
bis

10 m

Amelanchier ovalis Medik. Gewöhnliche Felsenbirne

Buxus sempervirens L. Gewöhnlicher Buchsbaum

Caragana arborscens Lam. Gemeiner Erbsenstrauch

Cornus mas L. Kornelkirsche

Cotoneaster integerrimus Medik. Gewöhnliche Zwergmispel

Prunus mahaleb L. Felsen-Kirsche

Prunus spinosa L. Gew. Schlehe, Schwarzdorn

Rhamnus cathartica L. Echter Kreuzdorn

Rosa canina L. Hunds-Rose
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Wert Botanischer Name Deutscher Name

Rosa corymbifera Bork. Busch-Rose

Rosa gallica L. Gallische Rose

Rosa tomentella Léman Flaum-Rose

Rosa tomentosa Sm. Filz Rose

Viburnum lantana L. (L. maculatum Pant.) Wolliger Schneeball

Quelle: ROLOFF, A. (2013): Baumartenwahl und Gehölzverwendung im urbanen Raum unter Aspekten des Klimawandels. Institut
für Forstbotanik und Forstzoologie der TU Dresden, Tharandt. 16 S.

Konzept für Maßnahmen im Siedlungsraum /zur Siedlungsentwicklung

Schwerpunkte der Maßnahmen im Siedlungsraum sind die Übergangsbereiche zwischen dem bebauten
Innenbereich und der freien Landschaft. Aus der Konfliktanalyse, vgl. Kap. 8.1 ff. ergeben sich die
Handlungsansätze für den besiedelten Raum. Diese betreffen sowohl flächige Bereiche/ Ortsränder als
auch Einzelanwesen bzw. –objekte, für die eine verbesserte landschaftliche Einbindung erforderlich ist.
Folgende Maßnahmen zur Aufwertung des Ortsbildes, der Siedlungs- und Ortsränder werden empfoh-
len:

 S 1: Erhalt und Entwicklung historisch gewachsener Ortsränder

Wichtig für die Weiterentwicklung der Ortslagen ist der Erhalt der historisch gewachsenen Ortsränder.
Die Ortsränder spiegeln die (hier weitgehend noch intakten) den wesentlichen Übergang zwischen Orts-
lage und freier Landschaft sowie die Identität der Ortslagen (Ortsbilder) wider. In einigen Bereichen gibt
es gestörte Siedlungsränder, d.h. fehlende Übergänge und mangelhafte Eingrünung, vgl. Karte 7 (unter
Vorbelastungen). Diese betreffen, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 39f, 43g, 47i, 47j als positive
Beispiele und Nr. 44a, 44o, 45k, 49i als negative Beispiele,

- Grünzug um Bürgel (Kreuztalgrund, Südflanke) (S 1.1), keine weitere Verdichtung

- Grünzug um Bürgel (Hornzetal, Nordflanke) (S 1.2), keine weitere Verdichtung

- Grünzug um Klosterkomplex Thalbürgel (Westseite), hier Verbesserungen erforderlich (S 1.3)

- westlicher Ortsrand Nausnitz (S 1.4), hier Eingrünung (ldw. Betriebsgebäude) erforderlich

- westlicher Ortsrand Rodigast (S 1.5), hier Eingrünung (Gewerbeobjekt) erforderlich

- östlicher Ortsrand Droschka (S 1.6), hier Eingrünung (Gewerbeobjekt) und Feldscheune
(nördlich) erforderlich

südlicher Ortsrand Poxdorf (S 1.7), hier Eingrünung erforderlich (ehem. ldw. Betriebsgebäude).

Für die Stadt Bürgel sind besonders die ringförmigen Grüngürtel um den Stadtkern hervorzuheben, wel-
che eine besondere und erhaltenswerte Qualität darstellen (historisch gewachsener Übergang zur Land-
schaft).

Mögliche Maßnahmen zur Gestaltung und Verbesserung der Fernwirkung sind streifenförmige mehrstu-
fige Anpflanzungen von Feldgehölz, Gebüsch, Baumreihen. Die Bäume und Sträucher sollen heimischer
Herkunft (autochthon) und standortgerecht sein und Gehölze im Übergang zur Nutzungsgrenze einen
Staudensaum ausbilden. Diese Maßnahmen wirken langfristig nicht nur visuell, sondern können auch
Funktionen hinsichtlich Sicht-, Lärm- und Klimaschutz (z. B. gegenüber Wind/Sturm,
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Hitze/Austrocknung) sowie im Biotopverbund übernehmen. Einzelne gestalterische Maßnahmen könn-
ten ggf. im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden.

Verschiedene Einzelobjekte (S 1.4-S 1.7: gewerbliche, landwirtschaftliche Betriebsstandorte) an Orts-
rändern bedürfen einer verbesserten Gestaltung, um die Qualität des Ortsbildes, die Übergänge in die
Landschaft zu verbessern. Mit ihrer Umsetzung kann eine Steigerung der Wohn- und Arbeitsattraktivität
bewirkt und zusätzlich die Freiraumqualität, aber auch die touristische Attraktivität des Untersuchungs-
raumes verbessert werden.

 S 2: Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihaltung von Bebauung

Neben der Ortsrandgestaltung sind in einigen Bereichen Maßnahmen zur Begrenzung der Siedlungs-
entwicklung / Freihaltung von Bebauung wichtig. Sie sollten in denjenigen Übergangsbereichen, die be-
sonders sensibel, sichtexponiert oder bereits überformt sind, die Siedlungsentwicklung begrenzen. Da-
mit soll möglichst eine Gestaltung der Ortsrandlagen verbunden werden. Diese Siedlungsbegrenzung
betrifft folgende Bereiche:

- Rodigast (westlicher und östlicher Ortsrand) (S 2.1)

- Taupadel (südlicher Ortsrand) am Hang und im Löbnitztal (S 2.2)

- Graitschen südlicher Ortseingang an K 210 (Talaue) und südlich Schilfteich (S 2.3)

- Poxdorf (südlicher Ortsrand Poxdorf und Ostseite Agrargenossenschaft Nausnitz eG (S 2.4)

- Hohendorf (östlicher Ortsrand) (S 2.5)

- Nischwitz (südöstlicher Ortsrand Talaaue/ Teich an Kleiner Wethau) (S 2.6)

- Göritzberg (südwestlicher Ortsrand) (S 2.7)

- Droschka (nördlicher Ortsrand) (S 2.8)

- Silbertal (oberer Talgrund Im Silbertal) (S 2.9)

- Gniebsdorf (westlicher Ortsrand) (S 2.10)

- Thalbürgel (Nordseite „Auf der Zense“) (S 2.11)

- Ilmsdorf nördlicher und westlicher Ortsrand (S 2.12)

- Beulbar (nordöstlicher Ortsrand) (S 2.13)

- Gerega (westlicher Ortsrand) (S 2.14)

- Stadt Bürgel (östlicher und südöstlicher Ortsrand) (2.15)

- Nausnitz (südlicher Ortsrand (2.16)

- Lucka (östlicher Ortsrand) (2.17).

Die siedlungsbegrenzende Aussage im Landschaftsplan ist präventiv, d.h. im Fall der Neuaufstellung
oder Änderung von Klarstellungssatzungen oder Ergänzungssatzungen wie auch bei der Aufstellung
des Flächennutzungsplans zu berücksichtigen. Dabei geht es vor allem darum, eine kompakte Dorf-
bzw. Ortsstruktur zu erhalten sowie darum, evtl. Zersiedelungstendenzen entgegen zu steuern.

 S 3: Erhaltung und Entwicklung des Baumbestandes mittels Baumschutz-Satzung

Eine Baumschutz-Satzung kann von einer Stadt oder Gemeinde erlassen werden, um für private Grund-
stückseigentümer die Voraussetzungen festzuschreiben, unter denen sie Bäume auf ihrem Grundstück
fällen dürfen. Damit soll vor allem der für das Orts- und Stadtbild und innerörtliche Klima wichtige ausge-
wachsene Baumbestand geschützt werden. Baumschutzsatzungen bestehen bereits in der Stadt Bürgel
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mit allen folgenden Ortsteilen (05.01.1998) und in der Gemeinde Graitschen (20.04.2009). Dort, wo
keine Baumschutzsatzungen bestehen, wird eine solche Satzung empfohlen:

- Gemeinde Nausnitz

- Gemeinde Poxdorf

Die Baumschutz-Satzung ist ein rechtliches Instrument, mit der Einzelbäume oberhalb eines bestimmten
Stammumfangs (40 cm – 100 cm) über dem Wurzelansatz als schützenwert eingestuft werden. Solche
Bäume haben daher i. d. R. ein fortgeschrittenes Alter (ab ca. 25 Jahre) und verfügen über positive öko-
logische Wirkungen. Diese betreffen z. B. die Fähigkeit zur Filterung der Luft, Verbesserung des Mikro-
klimas, auch Schattenwurf, zur Abkühlung in Hitzephasen, Prägnanz für Orts- und Stadtbild.

Es wird im Rahmen des Landschaftsplans empfohlen, auch für Nausnitz und Poxdorf eine solche Baum-
schutz-Satzung zu erstellen und zu beschließen. Mit diesem Instrument werden neben den Schutzkrite-
rien auch Kriterien festgelegt, wenn z. B. aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Baumfällung notwen-
dig wird (Art, Anzahl und Umfang von Ersatzpflanzungen). Diese Maßnahme ist ohne Darstellung in
Karte 2.

 S 4: Altablagerungen, Altstandorte und Beseitigung von wilden Ablagerungen

Die im Untersuchungsgebiet bekannten Altablagerungen und Altstandorte (Status Altlastenverdacht),
vgl. Tab. 12, sollten, wo immer möglich und nötig, saniert und ggf. durch Flächenrecycling wieder einer
Nutzung zugeführt werden. Damit kann ein Beitrag zur Vermeidung von Flächenversiegelung/ Flächen-
verbrauch/ Neuinanspruchnahme von Böden geleistet werden.

Die Altablagerungen und Altstandorte (Status gelöscht), vgl. Tab. 13, sollten weiter beobachtet werden,
auch wenn von diesen Standorten keine Gefahr mehr ausgeht. Um ihr Vorkommen - auch für die Zu-
kunft - zu dokumentieren, werden sie im Landschaftsplan in Karte 3 (Boden) und Karte 4 (Wasser) dar-
gestellt.

Auf einigen dieser Flächen haben sich Biotope entwickelt, die zu erhalten sind:

- Hohendorf: GLB „Im Tälchen“: Kennziffer 6480 (Status Altablagerung) > Halbtrockenrasen –
4211 § (teilweise)

- Poxdorf: Kennziffer 6972 (Status Altablagerung) > Halbtrockenrasen – 4211 § (teilweise) und
Streuobstwiese – 6510 § (teilweise)

- Thalbürgel: Kennziffer 6485 (Status Altablagerung) > Streuobstwiese – 6510 § (teilweise) und
Feucht-/Nassgrünland, eutroph 4230 § (teilweise)

- Thalbürgel: Kennziffer 6484 (Status Altablagerung) > Streuobstbestand stark verbuscht –
6550 §, Landröhricht – 3230 § (beide teilweise)

- Thalbürgel: Kennziffer 6497 (Status Altablagerung) > Landröhricht – 3230 § und Feldgehölz auf
Feucht-/Nassstandort – 6211 § (beide teilweise).

Insbesondere in den Bereichen, in denen noch Altlastenverdacht besteht, wurden keine zusätzlichen
Maßnahmen in der Entwicklungskonzeption vorgesehen, um evtl. Sanierungen nicht im Wege zu ste-
hen.

Weiterhin gibt es an mehreren Stellen im Untersuchungsgebiet wilde Ablagerungen, die zu beseitigen
sind, ggf. zwischenzeitlich auch schon beseitigt wurden. Folgende Bereiche sind aufgefallen.

- Poxdorf: östlicher Waldrand Hegeholz, westlich von Hohendorf (Bauschutt, Asbest), im FFH-
Gebiet „Tautenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“ (S 4.1)
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- Graitschen: mittleres Jägertal (Bauschutt, Grünschnitt/organische Abfälle), im FFH-Gebiet „Tau-
tenburger Forst – Hohe Lehde - Gleistalhänge“ (S 4.2)

- Talgrund Kreuztalbach (Baustoffe, Dachziegel, Grünschnitt/organische Abfälle), direkt am Ge-
wässer (S 4.3).

Ziel aus landschaftsplanerischer Sicht ist die Wiederherstellung des Ausgangszustandes. Präventiv gibt
es die Möglichkeit, Verbotsschilder an exponierten Stellen aufzustellen.

 S 5: Flächenentsiegelung und Rückbau von Gebäuden

Die Vermeidung von Flächenversiegelung/ Flächenverbrauch/ Neuinanspruchnahme von Böden hat ei-
nen sehr hohen Stellenwert, da der Boden nicht vermehrbar ist. Dies gilt generell und insbesondere auf
Standorten mit hohen Standortpotentialen, z. B. ebenen, fruchtbaren Auenstandorte, Freihalteräumen
aus klimatischer oder arten- und biotopschutzrechtlicher Sicht.

Wichtig sind im Gegenzug Flächen und Gebäude, die ein Rückbau- und Entsiegelungspotential enthal-
ten, z. B. ehemalige Stallanlagen, leergezogene Wochenendhäuser, versiegelte Siloflächen, Brachen
mit befestigten Abschnitten, Zufahrten u.ä., auch nicht mehr genutzte Infrastrukturanlagen.

Im Landschaftsplan erfolgt eine grobe Ermittlung und Bewertung von Entsiegelungs-, Umnutzungs- und
Revitalisierungspotential. Wichtig ist, dass im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitpla-
nung entsprechende Maßnahmen und Festlegungen zur Minimierung der Versiegelung, zur Freihaltung
von Räumen, zur Erhaltung der Wasserkreisläufe durch gezielte Versickerung von Oberflächenwasser
usw. erfolgen.

Aktuell wurde das Förderprogramm Integrierte Ländliche Entwicklung und Revitalisierung von Brachflä-
chen86 neu gefasst. Darin sind Fördermöglichkeiten für Um- und Rückbau alter Industriestandorte,
Stadtquartiere und im ländlichen Raum z. B. von landwirtschaftlichen Betriebsstätten (bauliche Miss-
stände, Entsiegelung u.ä.) enthalten. Durch die Revitalisierung von Brachen ist eine Rückgewinnung
und Gestaltung von Landschafts- und Siedlungsräumen, unabhängig von ihrer jeweiligen Vornutzung,
möglich. Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel, bei dem es
keine Rolle spielt, wer dazu beiträgt. Daher werden private und kommunale Zuwendungsempfänger
grundsätzlich in gleicher Höhe gefördert.

Im Untersuchungsgebiet gibt es hierfür folgende Ansatzpunkte, vgl. z. B. Fotodokumentation Anhang
A 2 Nr. 43a, 44h:

- Agrarflugplatz Göritzberg (S 5.1)

- Geflügelhof Poxdorf (S 5.2)

- Stallanlage Rodigast (S 5.3)

- ehemaliges Schwimmbecken im Talgrund an der Lochmühle (5.4).

Im Falle des Agrarflugplatzes ist eine Entsiegelung der Start- und Landebahn, z.B. als Kompensations-
maßnahme, anzustreben. Die Schaffung von Grünland in diesem Bereich würde sich positiv auf den
dort verlaufenden landesweit bedeutsamen Korridor des Frischgrünlandes auswirken.

86 https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Laendlicher_Raum/ILE/FR_ILE_REVIT_Fliesstext.pdf (letzter Zugriff
27.07.2022)
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Der Geflügelhof in Poxdorf und die Stallanlage87 in Rodigast liegen jeweils am Ortsrand, der Rückbau
und das Flächenrecycling werden das Orts- und Landschaftsbild erheblich verbessern. Ggf. können,
falls keine verträgliche Nachnutzung realisiert werden kann, Entsiegelung, Rückbau als Kompensations-
maßnahme dienen.

Weitere Ansatzpunkte für die Rückentwicklung von Gebäuden betrifft die Wochenendhausbebauung
und Gärten im Außenberich. Diese befinden sich insbesondere an Steilhanglagen, sind mit standort-
fremder Bestockung (Nadelgehölz, Blaufichten u.ä.) bestockt und in verschiedener Art mit Lauben be-
baut. Wegen der Lage (weit im Außenberich) und aus Landschaftbildgründen sollten folgende Bereiche
rückgebaut bzw. aufgegeben werden:

- Thalbürgel: gesamte Hangflanke oberhalb westlicher Jüdengrund (5.4)

- Droschka: Bornberg Südwesthang (5.5)

- Jüdengrund: zwei Bereiche (5.6)

- Bürgel: Talgrund östlicher Kreuzbach (5.7)

- Bürgel: zwischen Auf der Vorderscherke und Auf der Hinterscherke (5.8)

- Taupadel: zwei Hanggrundstücke am Wachtberg (5.9)

Konzept für Maßnahmen der Landschaft, naturgebundenen Erholung, Touris-
mus, Kulturlandschaft und Landschaftsbild

Ausgehend von den Konflikten des Landschafts- und Ortsbildes sowie durch Freizeit und Erholung, vgl.
Kap 8.7 werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen und in Karte 2 dargestellt.

 L 1: Wiederherstellung von Aussichtspunkten durch Freistellung

Durch die Wiederherstellung von markanten Aussichtspunkten mittels Freistellung soll die besondere
landschaftliche Qualität des Raumes wieder erlebbar werden (Offenland). Diese Aussichtspunkte befin-
den sich i. d. R. an Hochpunkten bzw. höher gelegenen Orten. Durch diese Maßnahme wird der jewei-
lige Weg oder Platz aufgewertet und es werden besonders Sichtbeziehungen (z. B. in die Weite des
Raumes in Richtung Bürgel, Jena und Abteidörfer) ermöglicht und wiederhergestellt (K 1.1), vgl. Fotodo-
kumentation Anhang A 2 Nr. 39b, 39j, 41i, 44f und 48h. Die Freistellung der Steinlinde ist zu koordinie-
ren mit der Maßnahme N 1.11, Kap. 9.2.1.1.

- Steinlinde am Sonnenberg in Richtung Poxdorf und Bürgeler Land (L 1.1)

- Hangflanke östlich in Richtung Thalbürgel (L1.2)

- Goldberg/nahe Hegeholz in Richtung Bürgel (L1.3)

- Bürgel An der B 7 (Bergsporn am Töpferwerg) in Richtung Jena (L1.4)88

- Nischwitz Im Kessel in Richtung Bürgel (L1.5)

Es bestehen weitere Aussichtpunkte im Untersuchungsgebiet, diese sind aber nicht durch ein Zuwach-
sen oder Verbuschung bedroht, vgl. Karte 7.

 L 2: Neuanlage/Lückenschluss eines Fuß,- Wanderweges bzw. Wegeabschnittes

87Die Stallanlage in Rodigst ist mit der Kennziffer 6493 als Altstandort mit der Ortsbezeichnung „Auf dem Sande“ geführt.
88 https://www.outdooractive.com/de/media/b444-1-5-6/71539778/ (letzter Zugriff 28.07.2022)
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Bezüglich der Wanderwege ist das Motto für die Zukunft, „wenige, aber qualitativ hochwertige“ Wege
vorzuhalten, da bereits schon ein umfangreiches Wegenetz vorhanden ist..

- Ortsverbindung Hetzdorf – Bürgel (L 2.1). Die fußläufige Ortsverbindung zwischen Bürgel und
Hetzdorf ist wichtig, damit der Ortsteil trotz seiner abseitigen Lage angebunden ist. Die Wege-
führung könnte ausgehend von Hetzdorf am südlichen Oberhang des Jüdengrundes in Richtung
Westen und nach Querung des Talgrundes Fortsetzung am nördlichen Oberhang des Jüden-
grundes über die Vorderscherke bis zum östlichen Ortseingang von Bürgel (Versorgungszent-
rum) erfolgen.

- Ergänzung des Töpfer-Rundweges durch einen Kloster-Rundweg (L 2.2). Der Klosterkomplex
wird im Rahmen eines LEADER-Projektes89 in den nächsten Jahren eine erhebliche Aufwertung
und Wiederbelebung erhalten. Mit einem thematischen Kloster-Rundweg kann der Komplex aus
der Nähe, von verschiedenen Seiten aus erlebt und mit seiner Lage in der Kulturlandschaft er-
fahren werden. Die genaue Wegeführung muss separat festgelegt werden, die Darstellung in
Abb. 32 ist beispielhaft

- Lückenschluss Richtung Zeitzgrund (L 2.3). Hier geht es um eine fußläufige, räumliche Verbin-
dung zwischen den Tälern der Gleise und des Zeitzgrundes (gebietsübergreifend). Dabei
könnte ausgehend von Thalbürgel über den Zensengrund nach Beulbar das obere, noch wenig
erschlossene Gleisetal einbezogen und ein Anschluss zu den Wegen des Waldecker Schloss-
grundes hergestellt werden.

- Erweiterung der Saale-Horizontale (L 2.4). Die besondere Lage der Orte Graitschen und Pox-
dorf am Rand der Gleistalhänge sollte im Sinne der Saale-Horizontale aufgegriffen werden, da
auch hier dieselbe naturräumliche Situation gegeben ist. Als Besonderheit sind die Ausblicke in
die Landschaft und die Geländestufen zu genießen, die eine hohe Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit aufweisen. Die genaue Wegeführung muss separat festgelegt werden, die Darstellung in
Abb. 33 ist beispielhaft.

- Lückenschluss „Alte Weinstraße“, Wiederherstellung einer alten, historischen Wegeverbindung
zwischen Karsdorfberg und Hohe Straße (L 2.5), siehe auch Landschaftsplan der Erfüllenden
Gemeinde Eisenberg / Thüringen (2021).

89 Der Ort der Klosterkirche Thalbürgel hat eine besondere Geschichte. Sie steht für lebendigen Austausch seit Jahrhunderten!
Für die vielen Veranstaltungen wird eine Erweiterung der Anlage unmittelbar neben der Klosterkirche gebaut. Kinder, Jugendli-
che und Menschen mit Behinderungen sollen einen leichteren Zugang zu ihr haben. https://www.klosterkirche-thalbuer-
gel.de/mitten-im-leben.htm (letzterZugriff 29.07.2022). Einzelne Pilger-Rundwege durch das Bürgeler Klosterland werden über
diese Website dokumentiert, wurden aber wegen der Übersichtlichkeit/Lesbarkeit nicht in den LP übernommen.
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Quelle: OpenStreetMap Karte, TK 10.000, eigene Abbildung (Wanderwege)

Abb. 33: Vorschläge zur Wegeführung Kloster-Rundweg (L.2.2)
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Quelle : OpenStreet MapKarte, TK 10.000, eigene Abbildung (Wanderwege)

Abb. 34: Vorschläge zur Wegeführung Erweiterung der Saale-Horizontale (L 2.4)

 L 3: Neuanlage/Lückenschluss eines Radweges bzw. Radwegeabschnittes

Die beiden wesentlichen regionalen Radwege (Mühlenradweg und Kirchenradweg) im Untersuchungs-
gebiet erlauben es, die Landschaft vielfältig zu erleben und stellen gleichzeitig Alltagsradwege für die
Anwohner dar. Ähnlich wie bei den Wanderwegen könnte eine Querverbindung Richtung Zeitzgrund das
Radwegenetz optimieren und komplettieren. Die genaue Wegeführung muss separat festgelegt werden.

- Richtung Zeitzgrund (Querverbindung) (L 3.1)

- Richtung Abteidörfer, (L3.2) weitere Anbindung zum Radweg Erneuerbare Energien (siehe auch
LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg/Thüringen (2021)
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Jedoch sollen einige Grundsätze dargestellt werden, die bei einer Detailplanung zu beachten sind:

- Bündelung der Wegeführung mit vorhandenen Wirtschaftswegen statt neuer Befestigung/Versiegelung
- Wegeführung möglichst am Talrand, nicht in der Uferzone (Gewässerrandstreifen beachten),
- Vermeidung von Beeinträchtigungen mit streng geschützten Arten und ihren Lebensstätten
- Schaffung sicherer Querungen über/unter vorhandene, stärker befahrene Verkehrswege.

Darüber hinaus ist zu empfehlen, das Thema Mühlenradweg weiter zu vertiefen, indem Möglichkeiten
zum Erleben und Funktionieren einer Wassermühle als touristisches Angebot geschaffen werden. Ziel
ist es, mit dem Mühlenradweg nicht nur durch den Raum Bürgel zu fahren, sondern auch dort an Erho-
lungszielpunkten zu verweilen.

Ausgleichsflächenkonzept

Zur Kompensation zukünftiger Eingriffe in Natur und Landschaft bestehen im Untersuchungsgebiet zahl-
reiche, geeignete Ansatzpunkte.

9.2.8.1 Exkurs für den Raum Gerega

Wichtigste Maßnahmenkomplexe sind die Räume im Offenland (Bürgel und Umgebung), vgl. Kap.
9.2.1.1 und 9.2.2.2. Grundsätzlich ist es erforderlich zu klären, ob eine Flächenverfügbarkeit besteht,
sodass die Kompensationsmaßnahmen auch langfristig eigentumsrechtlich gesichert sind.

Um hier inhaltlich einen Schritt voran zu kommen, wurde seitens des Bauamtes der Stadt Bürgel analy-
siert, wo und in welchen Umfang gemeindliche Flurwege- und Grabengrundstücke für eine evtl. Kom-
pensation z.V. stehen könnten, vgl. E-Mail vom 01.06.2022. Bei dieser Prüfung wurde auch ermittelt, ob
die gemeindlichen Grundstücke verpachtet sind und welche Nutzung aktuell besteht.

Allein in acht Gemarkungen besteht eine landwirtschaftliche Nutzung (meist Acker) von gemeindlichen
Flurwege- und Gewässer-Grundstücken, viele davon sind verpachtet. Anhand von Kartenauszügen wird
im Landschaftsplan (beispielhaft in Form eines Exkurses) geprüft, ob sich diese „Katasterwege und -
gräben für Maßnahmen der Kompensation grundsätzlich eignen. Als Beispiel wird der Bereich um Ge-
rega herausgegriffen:

Gemeinde, Ge-
markung

Flur, Flurstücke Verpachtung Historisches
Luftbild

Aktuelles
Luftbild

Gerega Lt. Angabe Ja In Luftbild 1953
erkennbar

In Luftbild nicht
mehr erkennbar
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Quelle: Luftbild und eigene Angaben, Sweco GmbH

Abb. 35: Entwicklung von potenziellen Kompensationsmaßnahmen in der Feldflur Gerega
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Der Planungsvorschlag mit Begründung lautet:

 Nutzung der im Kataster vorhandenen, ehemaligen Wegeparzellen
 Orientierung an der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsrichtung sowie an der von West nach

Ost (zur Gleise) verlaufenden, vorgegebenen Landschaftsstruktur
 Linienhafte Verbindung von vorhandenen Biotopen

 A (ca. 1.500 m²) zwischen östlicher Gehölzstruktur und der westlichen am landwirt-
schaftlichen Weg bestehenden Gehölzstruktur

 B (ca. 3.500 m²) Anschluss an im Osten bestehendes Grünland mit Streuobstbestand,
Auflockerung der vorhandenen landwirtschaftlichen großen Fläche, ausgleichende und
Wasserverlust reduzierende Wirkung

 C (ca. 1.400 m²) zwischen Obstplantage und östlichen Grünland
 Biotopverbund auch für Nützlinge, Insekten, Kleinsttiere vorteilhaft.

Die Gesamtfläche für diese drei Teilbereiche beträgt ca. 6.400 m2, es könnte abschnittweise vorgegan-
gen werden. Damit kann bei zukünftigen Eingriffen auf eine Flächenreserve ggf. zurückgegriffen wer-
den, Detailabstimmungen und schriftliche Vereinbarungen bzgl. der Pachtverhältnisse vorausgesetzt.

Synergieeffekte bestehen immer dann, wenn in Teilbereichen bereits EKIS-Maßnahmen realisiert wur-
den, Schutzgebiete ausgewiesen sind (hier östlich vom Bereich A), Schutzgebiete bestehen (hier im
Nahbereich das FFH-Gebiet DE 5036-303 „Waldecker Schlossgrund – Langes Tal“) sowie wenn wich-
tige Funktionen des Biotopverbundes existieren (hier Stärkung des Verbundes der Fließgewässer der
Gleise).

Der Raum Gerega ist im Regionalplan Ostthüringen (2012) als Vorranggebiet für Landwirtschaft, LB 58
Schöngleina / Zinna / Beulbar-Ilmsdorf / Scheiditz (anteilig) dargestellt. Im Zuge der geänderten EU-Ag-
rarpolitik ist eine Verkleinerung der Schlaggrößen auf max. 25 ha zukünftig zu erwarten. Hier könnte ge-
meinsam eine Strategie entwickelt werden, die auch den örtlich wirtschaftenden Betrieben entgegen
kommt. Das Beispiel zeigt, dass weiterführende Gespräche und vertiefende Untersuchungen erforder-
lich und aussichtsreich sind.

9.2.8.2 Exkurs für den Raum Graitschen und Poxdorf

Weitere Flächenreserven bestehen i. V. m. den Flächen des Landkreises aus dem NSGP „Orchideenre-
gion Jena“ im UG. Diese befinden sich im nördlichen Untersuchungsgebiet. Der Zweckverband des ehe-
maligen Naturschutzgroßprojektes „Orchideenregion Jena“ hat im Zuge seiner Auflösung und nach Be-
endigung des Projektes (Laufzeit 1996 – 2008) Flächen an den Saale-Holzland-Kreis übertragen. Ziel ist
es, die weitere Sicherung der Pflege und Wiederherstellung von Kalk-Magerrasen u. a. Biotoptypen
langfristig zu gewährleisten. Es handelt sich um folgende Flächen, vgl. Abbildung 35 unten.
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Quelle: Angaben durch Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises vom 09.08.2021

Abb. 36: Flächenpool des Saale-Holzland-Kreises für Maßnahmen des Naturschutzes

Der Schwerpunkt der Flächen befindet sich innerhalb des FFH-Gebietes DE 5036-301 „Tautenburger
Forst – Hohe Lehde – Gleistalhänge“ und des Naturschutzgebietes TH 273 „Gleistalhänge“. Die Grö-
ßenordnung beträgt:

- Kreiseigene Flurstücke Graitschen:   12,0 ha

- ZV Flurstücke Graitschen (FI2):   29,7 ha

- ZV Flurstücke Graitschen (Fl5): 471,9 ha

- ZV Flurstücke Poxdorf (Fl2): 158,6 ha

Soweit die Flächen (insgesamt 672,2 ha) nicht bereits hochwertig sind, wäre für diese und angrenzende
Flurstücke eine weitere Entwicklung als Kompensationsflächenpool des Landkreises denkbar. Ggf. ist
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es möglich, im Nahbereich den Flächenpool zu erweitern und auf einzelnen Flächen eine naturschutz-
fachliche Aufwertung zu realisieren. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.

Das Maßnahmenkonzept mit allen im Kap. 9.2 dargestellten Einzelmaßnahmen erlaubt insgesamt eine
schnelle Information, ob bzw. inwieweit eine Maßnahme zur Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft geeignet ist. Dadurch kann der Landschaftsplan einerseits auf der örtlichen Ebene für künf-
tige Kompensationserfordernisse wichtige Anhaltspunkte und konkrete Maßnahmen für Eingriffsvorha-
ben anbieten, andererseits Hinweise, Flächenvorschläge und einen Beitrag für den Aufbau eines Kom-
pensationsflächen- und Umsetzungspools leisten.

Wichtige weitere Schwerpunkte sind die Maßnahmen an Gewässern, insbesondere zur Herstellung der
Durchgängigkeit der Fließgewässer (z. B. Rückbau von Querbauwerken, Beseitigung von Verrohrun-
gen), die über die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) initiiert wurden bzw. werden. Maßnahmen zur Förde-
rung der Offenhaltung bzw. Pflege des trockenen Grünlandes / der Halbtrockenrasen, Maßnahmen im
Wald – hier insbesondere der Waldumbau im Hinblick auf den Klimawandel sowie die Maßnahmen im
Zusammenhang mit Streuobst, vgl. 9.3. Die Maßnahmen sind dahingehend gekennzeichnet, vgl. Kap.
9.3, ob sie sich als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme eignen oder nicht.

In der folgenden Zusammenstellung sind die entsprechend geeigneten Maßnahmen der Kategorie (Kat.
I) zugeordnet. Nicht enthalten sind die lt. EKIS bereits umgesetzten Maßnahmen. Diese sind in Kap.
4.1.4 beschrieben und in den Karten 1, 2 und 6 dargestellt (Kat. II).

Die Vorschläge zur Umsetzung beinhalten zusätzlich einen zeitlichen Horizont, welcher als Anhaltspunkt
gedacht ist und sich verschieben kann. Es wird wie folgt differenziert:

- K = kurzfristig, d.h. Umsetzung in den nächsten 5 Jahren

- M = mittelfristig, d.h. Umsetzung in den nächsten 5-10 Jahren

- L = langfristig, d.h. Umsetzung > 10 Jahre.

Übergeordnetes Maßnahmenkonzept (Entwicklungskarte)

Die Darstellung der Schutzgebietsvorschläge sowie der Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
erfolgt in Karte 2 (Maßstab 1:10.000 mit Legende). Die Einzelmaßnehmen sind anhand ihrer Code-Nr.
auffindbar, einzelne Maßnahmenvorschläge können aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit
der Karte nicht dargestellt werden. Die jeweils ausführliche textliche Maßnahmenbeschreibung im Land-
schaftsplan befindet sich im Kap. 9.2.

Zur Orientierung und Veranschaulichung wird auf die Karte 8: Fotodokumentation und auf den Anhang
A 2 Maßnahmenbezogene Fotodokumentation mit Erläuterungen verwiesen.

Weitergehende Maßnahmendetails sind einer speziellen Pflege- und Entwicklungsplanung sowie einer
Vor- bzw. Ausführungsplanung in der nächsten Planungsebene vorbehalten.
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ha, St.)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Neuausweisung von Schutzgebieten bzw. Erweiterung

N 1.0 „Hangflanke Goldberg – Born-
berg – Kesselberg“
(geplantes NSG 01)

68,8 Nein - K Bürgel, Hohendorf, Nischwitz,
Göritzberg, Droschka

Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.1

„Hegeholz“ bei Poxdorf“
(geplantes GLB 01, Teilfläche)

4,2 Nein - K

Poxdorf Biotopverbund, Arten-
schutz

„Wiese vor dem Hegeholz“ bei
Poxdorf (geplantes GLB 01,
Teilfläche)

0,2 Nein - K

„Halbtrockenrasen Auf dem
Tautzsche“ bei Poxdorf
(geplantes GLB 01, Teilfläche)

0,3 Nein - K

N 1.2
„Halbtrockenrasen im Funken-
tal“ bei Poxdorf
(geplantes GLB 02)

0,2 Nein - K Poxdorf Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.3
„Halbtrockenrasen an der Burg
Hausen“ bei Poxdorf
(geplantes GLB 03)

0,1 Nein - K Poxdorf Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.4
„Halbtrockenrasen im Kessel“
bei Nischwitz
(geplantes GLB 04)

2,5 Nein - K Nischwitz Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.5
„Enzianwiese bei Lucka“, Öl-
berg“ westlich Thalbürgel
(geplantes GLB 05)

0,3 Nein - K Lucka Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.6
„Linienhafte Anpflanzungen an
Kreisstraßen und Feldwegen“
(geplantes GLB 06)

n.q. Nein - M
Gniebsdorf, Beulbar/Ilmsdorf,
Rodigast, Hohendorf, Grait-
schen b. Bürgel, Göritzberg

Biotopverbund, Arten-
schutz, Landschaftsbild

N 1.7
„Stieleiche westlich vom histo-
rischen Wegstein“ südlich
Poxdorf (geplantes ND 01)

Einzel-
objekt Nein - K Poxdorf Landschaftsbild

N 1.8
„Linde an der Kirche“ in
Hohendorf
(geplantes ND 02)

Einzel-
objekt Nein - M Hohendorf Ortsbild, Landschafts-

bild
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ha, St.)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

N 1.9
„Kornelkirsche an der Papier-
mühle“ bei Nausnitz
(geplantes ND 03)

Einzel-
objekt Nein - M Nausnitz Landschaftsbild

N 1.10 „Eiche am Nisslitzer Grund“
(geplantes ND 04)

Einzel-
objekt Nein - M Poxdorf Landschaftsbild

N 1.11
„Kastanie an der Kirche“ in
Taupadel“
(geplantes ND 05)

Einzel-
objekt Nein - M Taupadel Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.12 „Eiche in Lucka“ Ortsmitte
(geplantes ND 06)

Einzel-
objekt Nein - M Lucka Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.13
„Zwei Linden an der Stein-
bank“ westlich Gniebsdorf B 7
(geplantes ND 07)

Einzel-
objekt Nein - M Gniebsdorf Landschaftsbild

N 1.14
„Baumgruppe 8 Linden am
alten Kammergut“ Gniebsdorf
(geplantes ND 08)

Einzel-
objekt Nein - M Gniebsdorf Ortsbild, Landschafts-

bild, Denkmalpflege

N 1.15
„Linde am südwestlichen Orts-
rand“ in Gerega
(geplantes ND 09)

Einzel-
objekt Nein - M Gerega Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.16
„Linde am nordöstlichen Orts-
rand“ in Poxdorf
(geplantes ND 10)

Einzel-
objekt Nein - M Poxdorf Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.17
Baumreihe „Linden Am Bahn-
hof“ in Bürgel
(geplantes ND 11)

Einzel-
objekt Nein - M Bürgel Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.18
Baumreihe „Linden in der
Bahnhofstraße“ in Bürgel
(geplantes ND 12)

Einzel-
objekt Nein - M Bürgel Ortsbild, Landschafts-

bild

N 1.19 „Friedenseiche“ in Hetzdorf
(geplantes ND 13)

Einzel-
objekt Nein - M Hetzdorf Ortsbild, Landschafts-

bild
-
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Erweiterung von Schutzgebieten /-objekten

N 2.1
Erweiterung NSG „Gleistal-
hänge“ bei Graitschen (NSG TH
301) „Hoher Berg – Hegeholz“

33,4 Nein - K Poxdorf, Bürgel Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.2
Erweiterung NSG „Alter Gleis-
berg“ bei Graitschen (NSG TH
273), Teilfläche nördlich

2,7 Nein - M Graitschen b. Bürgel Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.3
Erweiterung NSG „Alter Gleis-
berg“ bei Graitschen (NSG TH
273), Teilfläche östlich

0,3 Nein - M Graitschen b. Bürgel Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.4
Erweiterung NSG „Alter Gleis-
berg“ bei Graitschen (NSG TH
273), Teilfläche westlich

2,9 Nein - M Taupadel Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.5 Erweiterung GLB „Im Tälchen“
nördlich von Nischwitz 0,1 Nein - K Nischwitz, Hohendorf Biotopverbund, Arten-

schutz, Pufferzonen

N 2.6
Erweiterung FND/Neuauswei-
sung „Himmelsteich und Feld-
weg bei Beulbar“ W von Beulbar

0,4 Nein - K Beulbar/ Ilmsdorf Biotopverbund, Arten-
schutz, Pufferzonen

N 2.7
Erweiterung FND/Neuauswei-
sung „Lugenberg“ zwischen
Nausnitz und Graitschen

1,8 Nein - M Graitschen b. Bürgel Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.8 ND Wilhelmshöhe Pflanzung/
Ergänzung Baumgruppe (Linde) 0,1 Nein - M Hohendorf Biotopverbund, Land-

schaftsbild

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Pflege- und Optimierung bestehender Schutzgebiete

N 3.1 FND „Himmelsteich und Feld-
weg bei Beulbar“ n.q. Nein - K Beulbar/Ilmsdorf Pflegedefizite

N 3.2 FND „Jägertalwiese“ n.q.. Nein - M Graitschen b. Bürgel Pflegedefizite

N 3.3 GLB „Unter der Dorl“ n.q. Nein - K Taupadel Pflegedefizite

N 3.4 GLB „Im Riete“ n.q. Nein - K Poxdorf Pflegedefizite
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

N 3.5 ND „Platane in Graitschen“ n.q. Nein - M Graitschen b. Bürgel Sicherung

N 3.6 ND „Drillings-Blutbuche“ in Bür-
gel n.q. Nein - M Bürgel Sicherung

N 3.7 ND „Schlitzblättrige Eiche auf
dem Alten Gleisberg“ n.q. Nein - M Taupadel Sicherung

N 3.8 ND „Douglasie an der Lange-
talsmühle“ n.q. Nein - M Thalbürgel Sicherung

N 3.9 ND „Spitzahorn in Beulbar“ n.q. Nein - M Beulbar/Ilmsdorf Sicherung

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Rücknahme von Schutzgebiets-Ausweisungen

N 4.1 Rücknahme GLB „Unter dem
Kalbenholze“ 1,9 Nein - K Graitschen b. Bürgel Löschung des Schutz-

staus

N 4.2 Rücknahme FND „Kalthausen“ 0,5 Nein - K Thalbürgel Löschung des Schutz-
staus

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für Maßnahmen und Flächen zur Biotopentwicklung

N 5.1 Maßnahme für Fledermäuse 5-10 St. Ja I K Gerega, Thalbürgel, Bürgel,
Beulbar/Ilmsdorf

Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.2 Maßnahme für LRT 3260,
Fischotter, Fledermäuse 1 St. Ja I M Taupadel, Nischwitz, Hohendorf Biotopverbund, Arten-

und Habitatschutz

N 5.3
Maßnahme für LRT 6210, 6510,
Schling-/Glattnatter,
Zauneidechse

n.q. Ja I M Poxdorf Biotopverbund, Arten-
und Habitatschutz

N 5.4
Maßnahme für LRT 6510,
Schwarzblauer Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

1,0-2,0 Ja I M Bürgel, Droschka, Hetzdorf Biotopverbund, Arten-
und Habitatschutz

N 5.5 Maßnahme für LRT 9130, 9150,
Frauenschuh n.q. Ja I M Graitschen b. Bürgel Biotopverbund, Arten-

und Habitatschutz

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Weitere Vorschläge

N 6.1 Erhalt, Pflege und Entwicklung
von Streuobstwiesen n.q. Ja I K Graitschen b. Bürgel, Poxdorf,

Hohendorf, Nischwitz, Droschka,
Förderung der Bio-
diversität
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Taupadel, Lucka, Gniebsdorf,
Gerega

N 6.2 Erhalt und Pflege von Kopfwei-
den n.q. Ja I M Taupadel, Rodigast, Gniebsdorf,

Nischwitz, Göritzberg
Förderung der Bio-
diversität

N 6.3 Erhalt und Entwicklung von
Ackerwildkräutern n.q. Ja I M Graitschen b. Bürgel, Poxdorf,

Bürgel, Droschka, Gniebsdorf
Förderung der Bio-
diversität

N 6.4 Erhalt und Entwicklung von
Feldrainen n.q. Ja I M Gniebsdorf, Thalbürgel, /Beul-

bar/Ilmsdorf, Gerega, Nausnitz
Förderung der Bio-
diversität

N 6.5 Sicherung und Schaffung von
Fledermausquartieren n.q. Nein - M

Bürgel, Thalbürgel, Beul-
bar/Ilmsdorf, Gerega, Nausnitz,
Poxdorf

Förderung der Bio-
diversität

N 6.6 Förderung und Entwicklung von
Rotmilan-Lebensräumen n.q. Ja I K Rodigast, Lucka, Gniebsdorf,

Thalbürgel, Bürgel, Poxdorf
Förderung der Bio-
diversität

N 6.7
Entnahme nicht standortgerech-
ter, gebietsfremder Arten bzw.
Neophyten

n.q. Nein - K Graitschen b. Bürgel, Poxdorf,
Nischwitz, Bürgel, Droschka

Förderung der Bio-
diversität

Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes, der Biodiversität – Multifunktionale Wirkung

Maßnahmen i. V. m. Bodenschutzkonzept

O 1 Anlage von Grünland /Entwick-
lung von Auenlebensräumen n.q. Bedingt - M

Bürgel, Droschka, Graitschen b.
Bürgel, Taupadel, Hohendorf,
Nischwitz

Biotopverbund, Arten-
schutz

O 2 Maßnahmen des Betrieblichen
Erosionsschutzes (KULAP A3) n.q. Nein - K

Rodigast, Gniebsdorf, Nausnitz,
Bürgel, Poxdorf, Beulbar/Ilms-
dorf, Thalbürgel

Förderung der Böden,
Gewässer, Arten-
schutz

O 3
Anpflanzung von Flurgehölzen,
Bäumen, Wege- und Straßenbe-
gleitgrün

n.q. Bedingt - K

Taupadel, Lucka, Gniebsdorf,
Beulbar/Ilmsdorf, Gerega, Pox-
dorf, Hohendorf, Nischwitz, Gö-
ritzberg, Bürgel, Thalbürgel,
Hetzdorf, Nausnitz

Biotopverbund, Orts-
und Landschaftsbild

W 1 Bodenschutzwald n.q. Nein - M
Graitschen b. Bürgel, Taupadel,
Nischwitz, Gniebsdorf, Thalbür-
gel, Beulbar/Ilmsdorf

Förderung Böden,
Klima, Wasserhaushalt
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

W 2 Waldumbaumaßnahmen n.q. Nein - M Waldflächen im UG Förderung Böden,
Klima, Wasserhaushalt

W 3 Förderung von Waldrändern n.q. Nein - M Taupadel, Rodigast, Poxdorf Förderung Böden,
Klima, Wasserhaushalt

Maßnahmen i. V. m. Wasserschutzkonzept

G 1 Maßnahmen zur Stabilisierung
des Grundwasserdargebotes n.q. Nein - L Nordöstlich Bürgel, auch in Tal-

lagen
Förderung Wasserdar-
gebot, Böden, Klima

G 2
Maßnahmen zur Verbesserung
der Gewässerstruktur, Herstel-
lung der Durchgängigkeit

n.q. Bedingt II M Graitschen b. Bürgel, Nischwitz,
Bürgel, Thalbürgel

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 3 Freilegung verrohrter Gewässer-
abschnitte n.q. Ja I K/M Poxdorf, Bürgel, Lucka, Thalbür-

gel

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 4 Aufwertung von Stillgewässern n.q. Ja I K/M

Graitschen b. Bürgel, Nischwitz,
Droschka, Hetzdorf, Thalbürgel,
Beulbar/Ilmsdorf, Gniebsdorf,
Nausnitz

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 5 Aufwertung und Wiederherstel-
lung von Quellbereichen n.q. Ja I K Taupadel

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 6 Anlage und Pflege von Uferge-
hölzen n.q. Ja - M

Taupadel, Rodigast, Nischwitz,
Gniebsdorf, Hohendorf, Naus-
nitz, Göritzberg, Bürgel,
Droschka

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 7
Maßnahmen zur Verbesserung
der Gewässergüte (Phosphat-
/Nitratkulisse)

n.q. Nein - L Gesamtes UG
Förderung der Gewäs-
ser, Böden, Land-
schaftsbild

Maßnahmen i. V. m. Klimaschutzkonzept – Multifunktionale Wirkung

K Maßnahmen mit Klimarelevanz n.q. - - M Gesamtes UG Klimaschutz, Umset-
zung
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Maßnahmen für den Siedlungsraum/ zur Siedlungsentwicklung

S 1 Erhalt und Entwicklung histo-
risch gewachsener Ortsränder n.q. Ggf. ja - K Rodigast, Gniebsdorf, Bürgel,

Droschka, Poxdorf
Wohnumfeld, Orts-
und Landschaftsbild

S 2
Begrenzung der Siedlungsent-
wicklung und Freihaltung von
Bebauung

n.q. Nein - K

Taupadel, Graitschen b. Bürgel,
Poxdorf, Hohendorf, Nischwitz,
Göritzberg, Bürgel, Gniebsdorf,
Beulbar/lmlsdorf, Gerega,
Lucka, Rodigast, Nausnitz

Wohnumfeld, Orts-
und Landschaftsbild

S 3
Erhaltung und Entwicklung des
Baumbestandes mittels Baum-
schutz-Satzung

n.q. Ggf. ja - K Nausnitz, Poxdorf Wohnumfeld, Orts-
und Landschaftsbild

S 4
Altablagerungen, Altstandorte
und Beseitigung von wilden Ab-
lagerungen

n.q. Nein - K/M Poxdorf, Nischwitz, Thalbürgel,
Nausnitz, Graitschen b. Bürgel

Böden, Gewässer und
Landschaftsbild

S 5 Flächenentsiegelung und Rück-
bau von Gebäuden n.q. Ja - K

Taupadel, Rodigast, Bürgel,
Thalbürgel, Droschka, Poxdorf,
Göritzberg

Böden, Wohnumfeld,
Orts- und Landschafts-
bild

Maßnahmen der Kulturlandschaft, für Landschaftsbild, naturgebundene Erholung /Tourismus (Aktiverholung)

L 1 Wiederherstellung von Aus-
sichtspunkten durch Freistellung n.q. Ja I K Thalbürgel, Poxdorf, Bürgel Erholung, Orts- und

Landschaftsbild

L 2
Neuanlage/Lückenschluss eines
Wanderweges bzw. Wegeab-
schnittes

n.q. Nein - K
Bürgel, Thalbürgel, Gniebsdorf,
Graitschen b. Bürgel, Poxdorf,
Gerega

Erholung, Orts- und
Landschaftsbild

L 3
Neuanlage/Lückenschluss eines
Radweges bzw. Radwegeab-
schnittes

n.q. Nein - K Gerega, Hohendorf Erholung, Orts- und
Landschaftsbild



10        Zusammenfassung und Ausblick

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 257

10 Zusammenfassung und Ausblick

Der Landschaftsplan für die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen stellt gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege dar. Es ist ein eigenständiges Werk in Text und Karten, das den Charak-
ter eines fachlichen Gutachtens besitzt. Die Erstellung des Landschaftsplanes erfolgte gezielt nach na-
turschutzfachlichen und landespflegerischen Grundsätzen und Erfordernissen und damit unabhängig
von beabsichtigten Planungen und politischen Zielsetzungen, vgl. Kap. 1 und 2.

Der Landschaftsplan erlangt selbst keine eigene Rechtskraft, seine Inhalte und Darstellungen sind in der
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen (Integration in den Flächennutzungsplan), vgl.
§ 11 BNatSchG Abs. 3, und können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des
BauGB (unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen) in die Bau-
leitpläne aufgenommen. Der Landschaftsplan soll ein Beitrag in Vorbereitung für die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans werden.

Die Verpflichtung, die Aussagen des Landschaftsplanes bei der Integration ausreichend zu berücksich-
tigen, ergibt sich neben den Bestimmungen des BNatSchG auch nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 und 7 des Bau-
gesetzbuches (BauGB). Dort heißt es:

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: (…)

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes (…) und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes, (…)

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung
insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, (…)

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a, c und d, (…)“

Naturschutz und Landschaftsplanung gehören zu den Grundsätzen der Bauleitplanung und damit zu
den wichtigen Belangen, die bei der Aufstellung (bzw. Fortschreibung) der Bauleitpläne zu berücksichti-
gen und untereinander gerecht abzuwägen sind. Bei Konflikten zwischen den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege und den technischen oder ökonomischen Zielen gilt das „Gebot der planeri-
schen Konfliktbewältigung“. D.h. der Träger der Bauleitplanung ist gehalten, die „Ziele und Grundsätze
des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ (vgl. § 1 BNatSchG) zu beachten und Darstellungen, die
diesen Grundsätzen widersprechen, zu vermeiden, vgl. Kap. 3 des Landschaftsplans.

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen anzuwenden
sind, sind in § 1a BauGB aufgeführt. Demnach sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz
anzuwenden (gekürzte Darstellung):

 sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Reduzierung der Bodenversieglung
auf das notwendige Maß (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB)



10        Zusammenfassung und Ausblick

LP der Erfüllenden Gemeinde Bürgel / Thüringen Seite 258

 Berücksichtigung der Vermeidung und des Ausgleichs voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach §§ 14 ff.
BNatSchG bzw. §§ 7 ff. ThürNatG) (vgl. § 1a Abs. 3 BauGB)

 Beachtung der Vorschriften des BNatSchG (§ 31 ff.) bzw. der FFH-Richtlinie zum Umgang mit
möglichen Beeinträchtigungen von FFH- und Vogelschutzgebieten (vgl. § 1a Abs. 4 BauGB).

Für die Belange des Umwelt-/ Naturschutzes und der Landschaftspflege ist zudem gem. § 2 BauGB
eine Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung werden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die durch geplante Flächenausweisungen des FNPs voraussichtlich eintreten werden, ermittelt so-
wie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Grundlage hierzu bilden die Bestandsaufnahme
und Bewertung des Landschaftsplanes für die Schutzgüter (vgl. Kap. 7.1 bis 7.8). Der Umweltbericht ist
als gesonderter Teil der Begründung zum FNP zu erstellen (§ 2a BauGB). In Vorbereitung dessen und
aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist der Umweltbericht zum Landschaftsplan eigenständig erarbeitet wor-
den, vgl. Anhang A 1.

Die fachrechtlichen Vorgaben geben eine wichtige Orientierung bei der Erarbeitung des Landschafts-
plans und sind zu beachten, vgl. Kap. 4 des Landschaftsplans.

Die methodische Vorgehensweise zur Erarbeitung der Texte und Karten ist im Kap. 5 des Landschafts-
plans erläutert. Hervorzuheben ist die digitale Bearbeitung mit dem GIS-Programm ArcGIS in der aktuel-
len Version 10.6. Damit konnten die landesweit und auf Kreisebene überwiegend digital vorliegenden
Geodaten eingearbeitet, analysiert, verschnitten und dargestellt werden. Sogenannte Geobasisdaten
(z. B. Topographische Karten des Thüringer Landesvermessungsamtes) werden mit den sogenannten
Geofachdaten (z. B. zu einzelnen Schutzgütern der einzelnen Fachämter) zu einem Geoinformations-
sys-tem zusammengeführt. Dabei sind die einzelnen Objekte einerseits in ihrer geometrischen Form
(Shape) und andererseits mit ihrer jeweiligen Sachinformation (Attribute) abgelegt. Insbesondere ist es
möglich, mit den Ergebnissen des Landschaftsplans, die zu den einzelnen Themen als Flächen-, Linien-
oder Punkt-Shapefiles vorliegen, weiterzuarbeiten.

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Erfüllende Gemeinde Bürgel / Thüringen bestehend aus dem ei-
gentlichen Stadtgebiet Bürgel sowie den Ortsteilen Thalbürgel, Gniebsdorf, Beulbar, Gerega, Ilmsdorf,
Hetzdorf, Silbertal, Droschka, Göritzberg, Hohendorf, Nischwitz, Lucka, Rodigast und Taupadel im
Saale-Holzland-Kreis. Des Weiteren ist Bürgel Erfüllende Gemeinde für die Dörfer Nausnitz, Graitschen
bei Bürgel und Poxdorf, welche jedoch weiterhin eigenständige Gemeinden sind. Sie werden in das Un-
tersuchungsgebiet mit aufgenommen. Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 3.732 ha.

Neben der Beschreibung der Naturräume wurde auf die Siedlungs- und Landschaftsgeschichte einge-
gangen, vgl. Kap. 6.

Die Ermittlung der Planungsgrundlagen mit der Bestandsaufnahme und –bewertung der Schutzgüter
erfolgte ausführlich im Kap. 7 und in den Karten 1, 3-7 des Landschaftsplans. Insbesondere wurden die
Schutzgüter Boden, Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) Klima / Luft, Tiere, Pflanzen (Arten und
Lebensräume) und biologische Vielfalt sowie Landschaftsbild und Erholung betrachtet wie auch das
Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit sowie Kultur- und sonstige Sachgüter
einbezogen.

Die Auswirkungen vorhandener und geplanter Nutzungen auf Natur und Landschaft wurden tabellarisch
beschrieben. Die Nutzungen Siedlung, Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd, Wasserwirt-
schaft und Altnutzungen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Freizeit und Erholung sowie Rohstoffgewin-
nung wurden analysiert. Auch Konflikte in Bezug auf den Arten- und Biotopschutz werden thematisiert
und mit Hinweisen auf die Entwicklungskonzeption wird zum Planungsteil übergeleitet, vgl. Kap. 8.
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Die Leitbilder für das Untersuchungsgebiet wurden aus den übergeordneten Planungen abgeleitet und
konkret auf die Örtlichkeit bezogen. Sie bildeten den Rahmen für die Herleitung und Formulierung der
Zielkonzepte zu den Schutzgütern und Einzelmaßnahmen.

Als Kernstück des Landschaftsplans wurde ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, in dem fachliche Vor-
schläge für den Naturschutz und die Landschaftspflege im Untersuchungsgebiet präzisiert werden (Ein-
zelvorschläge).

Neben Vorschlägen für die Neuausweisung von Schutzgebieten und -objekten oder deren Erweiterung
werden Vorschläge zur Pflege und Optimierung vorhandener Schutzgebiete und -objekte entwickelt
(Kap. 9.2.1). Hier ist besonders der Raum nordöstlich von Bürgel hervorzuheben mit der markanten
Hangflanke „Goldberg – Bornberg - Kesselberg“, der einen bundesweit bedeutsamer Korridor im (Bio-
top-) Verbund der Trockenlebensräume darstellt.

Ergänzend wurden für einzelne wichtige Tier- und Pflanzenarten sowie deren Habitate Vorschläge erar-
beitet, um deren Fortbestand, auch außerhalb von sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebieten, zu si-
cheren und die biologische Vielfalt zu stärken (Kap. 9.2.2). Der Arten- und Biotopschutz beinhaltet zu-
sätzlich Biotopentwicklungsflächen, meist zur Reaktivierung der Talauen, Seitentäler und Zuläufe der
Gleise. Wichtig sind die Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung wertvoller Arten und Lebensräume.
Diese betreffen z. B. die ortsnahen Streuobstbestände, einzelne Quellbereiche, Fließgewässerab-
schnitte und Teiche wie auch den Erhalt, die Pflege und Entwicklung von Hecken, Baumgruppen und
Feldgehölzen, Waldrändern und die Wiesenpflege. Eine besondere Bedeutung erhalten diese Maßnah-
men unter dem Aspekt des Biotopverbundes, speziell der Verbund der Waldlebensräume, der Trocken-
lebensräume sowie der Feucht- und Fließgewässerlebensräume einschließlich des Frischgrünlandes.

Für den Boden,- Wasser- und Klimaschutz wurden z. T. eigene Maßnahmen formuliert sowie durch die
nachrichtliche Übernahme von Maßnahmen der Gewässerrahmenpläne ergänzt (Kap. 9.2.3 – Kap.
9.2.5). Diese Maßnahmen wirken multifunktional und komplettieren die Vorschläge des Naturschutzes
insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel und -anpassung der Landschaft.

Für das Orts- und Landschaftsbild sowie die naturgebundene Erholung wurden diverse, z. T. detaillierte
Maßnahmen ausgearbeitet, die entsprechend dem kommunalen Leitbild die örtlichen Wohnumfeld- und
Naherholungsfunktionen stärken, ohne die gewachsene Kulturlandschaft zu belasten. Dabei gibt es
auch planerische Ansätze zu den örtlichen Grünzügen, Grün- und Freiflächen sowie zur aktiven Erho-
lung (Kap. 9.2.6 – Kap. 9.2.7).

Im Ausgleichsflächenkonzept wurden für künftige Kompensationsmaßnahmen beispielhaft Möglichkei-
ten aufgezeigt, die bereits vor Realisierung von Eingriffen in Natur und Landschaft umgesetzt und in ei-
nem „Ökokonto“ gutgeschrieben werden können. Somit ist deren grundsätzliche Eignung vorgeklärt und
sie wurden als potenzielle Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft in der Entwicklungskonzeption dokumentiert (Kap. 9.2.8).

In der Entwicklungskarte (Karte 2) wie auch im textlich/tabellarisch aufbereiteten übergeordneten Maß-
nahmenkonzept wurden alle diese Vorschläge sowie fachlichen Empfehlungen zusammengefasst und
dokumentiert (Kap. 9.3). Zur Orientierung und Veranschaulichung dient die Fotodokumentation mit ent-
sprechenden Erläuterungen, vgl. Karte 8 und Anhang A 2.

In der parallel erstellten Strategischen Umweltprüfung (SUP) wurde der Nachweis erbracht, dass der
Landschaftsplan als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege durch seine Entwicklungsziele,
Vorschläge und die Umsetzung der Ziele keine unmittelbar negativen Auswirkungen auf die Umwelt-
schutzgüter hat. Insgesamt ist erkennbar, dass einzelne negative Umweltauswirkungen die insgesamt
positiven Umweltauswirkungen bei weitem überwiegen, vgl. Anhang A 1.


